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V

Vorwort zur dritten, überarbeiteten Auflage

Der Jahresabschluss eines Unternehmens ist nach wie vor mit dem Lebenslauf eines Be-
werbers vergleichbar, der Kenntnisse, Fertigkeiten, Stärken aber auch Schwächen kom-
muniziert. Diese Tatsache hat sich im Zuge verstärkter Globalisierung, Internationalisie-
rung und hieraus resultierender Datentransparenz nicht geändert und somit auch keine 
Relevanz eingebüßt. Die bundesdeutschen Rechnungslegungsvorschriften gehören zu den 
weltweit am stärksten restringierten und dennoch ist die Vergleichbarkeit von Jahresab-
schlüssen erforderlich, um den Interessantheitsgrad deutscher Unternehmen auf interna-
tionalen Märkten weiterhin aufrecht zu erhalten. Ungeachtet der Tatsache, dass das ex-
terne Rechnungswesen in den meisten betriebswirtschaftlich ausgerichteten Studiengängen 
eine Kerndisziplin darstellt, bedarf es neben einem gewissen Fingerspitzengefühl auch 
fundierter Kenntnisse, um die Interpretation eines Jahresabschlusses vorzunehmen. Dies 
gilt insbesondere für immaterielle Vermögensgegenstände und solche, bei denen seit In-
krafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes grundsätzlich eine Wertzuschrei-
bung statthaft ist – eine Handlung, die in gewisser Weise dem althergebrachten strengen 
und gemilderten Niederstwertprinzip widerspricht.

Mit der vollständig durchgesehenen und überarbeiteten dritten Auflage meines Werkes 
bemühe ich mich weiterhin, nicht nur das Verständnis sondern auch das Interesse bei Stu-
dierenden und Praktikern zu verstärken. Alle verwendeten Quellen wurden aktualisiert 
bzw. durch aktuellere ersetzt; dies jedoch primär mit dem Ziel, dem wissenschaftlichen 
Anspruch auch künftig zu genügen. Sie dienen der Untermauerung dargestellter Zusam-
menhänge und der Vertiefung behandelter Themengebiete.

Auch weiterhin bin ich dankbar für alle Formen von Anmerkungen und wünsche viel 
Vergnügen bei der Lektüre sowie viel Erfolg im Rahmen von Prüfungen. Zur Vereinfa-
chung der Lesbarkeit wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form verzich-
tet. Personenbezogene Formulierungen gelten für Männer und Frauen in gleicher Weise.

Bad Mergentheim, Deutschland� Boris Hubert
Juni 2020
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Vorwort zur zweiten, überarbeiteten Auflage

Das externe Rechnungswesen unterliegt in Deutschland einem ständigen Wandlungs- und 
auch Entwicklungsprozess, der maßgeblich durch die fortschreitende Internationalisie-
rung und immer komplexer werdende, ökonomische Strukturen zurückzuführen ist. Die 
Verabschiedung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) 2015 hat die Vorschrif-
ten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) 2009 zwar einerseits konkreti-
siert, andererseits resultieren hieraus jedoch auch Erläuterungen und Ergänzungen, um die 
Lehrveranstaltungen und begleitender Literatur erweitert werden müssen.

Insofern beinhaltet die vorliegende, vollständig überarbeitete und durchgesehene 
Zweitauflage neben in der E-Book-Version farbigen Schaubildern auch Erläuterungen 
hinsichtlich der durch das BilRUG beeinflussten und in der Erstauflage bereits ausführlich 
behandelten Bewertung des derivativen Geschäfts- und Firmenwertes.

Mit Blick auf den augenblicklich größten deutschen Wachstumsmarkt, das Gesund-
heitswesen, wurden die Ausführungen zu Ansatzvorschriften um ein Kapitel, welches die 
insbesondere für stationäre Leistungserbringer relevante Bilanzierung von Fördermitteln 
zum Inhalt hat, erweitert.

Mein Dank gilt allen Leserinnen und Lesern für Hinweise, die ich gerne aufgenommen 
habe und die mir auch weiterhin willkommen sind. Zur Vereinfachung der Lesbarkeit wird 
auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form verzichtet. Personenbezogene For-
mulierungen gelten für Männer und Frauen in gleicher Weise.

Bad Mergentheim, Deutschland� Boris Hubert
Dezember 2016
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Vorwort

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren betrachtet sind aus Bilanzen sowie Gewinn- 
und Verlustrechnungen bestehende Jahresabschlüsse von Unternehmen das, was für Pri-
vatpersonen Lebensläufe darstellen: lückenlose Zusammenfassungen aller erzielten Er-
gebnisse, Erfolge und auch Misserfolge innerhalb durchlebter Geschäftsjahre. Aus der 
Sicht eines Unternehmens betrachtet liegt hierin das Kerngeschäft des externen Rech-
nungswesens: die Erstellung aller Dokumente, die für Finanzbehörden als Informations-
grundlage zur Bemessung der Steuerlast sowie für Share- und Stakeholder als Abbild der 
wirtschaftlichen Entwicklung eines Unternehmens dienen. Während für die Finanzbehör-
den primär der in der G&V ausgewiesene und zu versteuernde Gewinn von Interesse ist, 
liegt das Augenmerk der Anteilseigner und Kapitalgeber darüber hinaus in der Entwick-
lung des Eigenkapitals, anhand dessen sich das wirtschaftliche Wachstum des Unterneh-
mens ableiten lässt.

Dass derart sensible Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt zu erstellen sind, dürfte 
außer Frage stehen, weswegen Kaufleute im Gegensatz zum als Kostenrechnung bezeich-
neten, internen Rechnungswesen bei der Bilanzierung und Bewertung nicht frei hinsicht-
lich der Gestaltung sind. Neben der Abgabenordnung (AO) restringieren u. a. das Einkom-
mensteuergesetz sowie das Handelsgesetzbuch die Bewertung von Vermögensgegenständen. 
Beide Rechtsquellen ergänzen sich aufgrund der Existenz des Maßgeblichkeitsprinzips.

Handels- und steuerrechtliche Bewertungsvorschriften weichen zum Teil erheblich 
voneinander ab und führen bei ihrer Anwendung zu völlig anderen Ergebnissen hinsicht-
lich des Gewinns und des Eigenkapitals. Dieses Buch ist darauf ausgerichtet, die insbeson-
dere im Mittelstand wiederkehrenden Fragestellungen hinsichtlich der Bewertung von 
Forderungen, Verbindlichkeiten, geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie die aus dem Bi-
lanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) resultierenden Änderungen des strengen so-
wie des gemilderten Niederstwertprinzips und des Prinzips der wirtschaftlichen Zuord-
nung an Hand konkreter Beispiele zu verdeutlichen. Ferner sollen deren Auswirkungen 
auf das Unternehmensergebnis erläutert werden. Zu diesem Zweck sind stets die zu den im 
Text behandelten Fallbeispielen gehörenden Buchungssätze und Konten dargestellt. Ver-
sierten Praktikern soll hiermit ein Nachschlagewerk und Studierenden eine Begleitlitera-
tur zu Vorlesungen und Seminaren geboten werden.



X

Mein Dank an dieser Stelle gilt insbesondere meinen Freunden und Kollegen Herrn 
Prof. Dr. Alex Baumgärtner, Herrn Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff sowie Herrn Dipl.-
Ing. ök. Ök. Wolfgang Peter für viele gute Gespräche und den Zuspruch, der maßgeblich 
zur Fertigstellung dieses Buches beigetragen hat.

Berlin, Deutschland� Boris Hubert
Juni 2014
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1Das betriebliche Rechnungswesen

Lernziele

•	 Kenntnis der Unterschiede des externen und internen Rechnungswesens
•	 juristische und betriebswirtschaftliche Bedeutung von Jahresabschlüssen sowie An-

lässe für die Erstellung von Bilanzen
•	 Zusammenhang des Handels- und Steuerrechts im Rahmen der Bilanzierung
•	 unterschiedliche Aussagen von Handels- und Steuerbilanzen

1.1	 �Abgrenzung des externen und internen Rechnungswesens 

Das betriebliche Rechnungswesen lässt sich begrifflich grundsätzlich in ein internes sowie 
ein externes unterteilen. Das Ziel des internen Rechnungswesens bzw. der Kosten- und 
Leistungsrechnung liegt in der Erfassung und in der verursachungsbezogenen Verteilung 
betrieblicher Kosten und der diesbezüglichen Information unternehmensinterner Adressa-
ten, wie der Unternehmens- oder Bereichs-/Abteilungsleitung, die ihre Ergebnisse als 
Grundlage für z. B. Investitionsentscheidungen verwendet.

Die Resultate/Informationen des externen Rechnungswesens richten sich, wie aus dem 
Namen bereits ableitbar ist, an Unternehmensexterne. Hierzu gehören Kreditinstitute 
(Gläubiger), Anteilseigner oder Finanzbehörden. Die Ergebnisse dienen der Dokumenta-
tion, der Kontrolle und dem Schutz (Renz und Wehrheim 2011, S. 6) Dritter, die sich auf 
diese Weise einen Eindruck über den wirtschaftlichen Zustand von Unternehmen ver-
schaffen können, bevor sie in geschäftliche Beziehungen zueinander treten.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-30315-0_1&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-658-30315-0_1#DOI
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Mithilfe der Kosten- und Leistungsrechnung sollen Gütererzeugungs- und Dienstleis-
tungsprozesse gesteuert und Kosten auf Kostenträger verteilt werden. Die Kostenrechnung 
vollzieht sich in den Schritten

•	 Abgrenzungsrechnung,
•	 Kostenartenrechnung,
•	 Kostenstellenrechnung,
•	 Kostenträgerrechnung (Foit und Lorberg 2016, S. 46).

Untersuchungsgegenstand dieses Buches soll jedoch primär das Gegenstück hierzu, 
das externe Rechnungswesen sein, das den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften zur 
Buchführung und Bilanzierung gemäß der §§ 238–339 HGB unterliegt und zu dem alle 
Kaufleute gemäß §§ 1–6 HGB in Verbindung mit § 5 EStG verpflichtet sind (Olfert 2010, 
S. 24). In den §§ 1–6 HGB sind Kann-, Schein- sowie Formkaufleute definiert, die zur 
Einhaltung der Folgevorschriften verpflichtet sind. § 5 erweitert den Kreis der Buchfüh-
rungspflichtigen und verweist auf § 140 AO, nach dem jeder zur Buchführung verpflichtet 
ist, der bereits die handelsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Hierzu zählen alle juristi-
schen und natürlichen Personen, die ein Handelsgewerbe betreiben und deren Umsätze 
oberhalb von € 600.000 sowie Gewinne oberhalb von € 60.000 lagen.

1.2	 �Aufgaben und Bedeutung des externen Rechnungswesens

Das externe Rechnungswesen bildet die finanzielle Situation eines Unternehmens nach au-
ßen ab. Dabei werden unter anderem die Ertrags-, die Vermögens- und die Finanzlage mit 
Mitteln wie der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie weiterer, zum Jahres-
abschluss gehörender Dokumente wie der Kapitalflussrechnung dargestellt. Diesbezügli-
che Adressaten sind unter anderem die Finanzbehörden, Banken, Lieferanten, mögliche 
Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit (Rinker 2016, S. 28) (Abb. 1.1). Im Zuge der 
fortschreitenden Internationalisierung des Rechnungswesens hat sich als gängiger Angli-
zismus der Begriff des ‚Financial Accounting‘ für das externe Rechnungswesen etabliert.

Gemäß deutschem Steuer- und Handelsrecht wirtschaftende Unternehmen sind in An-
lehnung an § 93 AO auf Anfrage gegenüber der Finanzbehörde auskunftspflichtig, so
fern ein für die Besteuerung der Geschäftstätigkeit erheblicher Sachverhalt vorliegt 
(NWB-Textausgabe 2019). Das externe Rechnungswesen schafft durch Übernahme der 
o. g. Aufgaben die Voraussetzung für die Erfüllung der Auskunftspflicht gegenüber Behör-
den wie dem Finanzamt hinsichtlich der finanziellen Situation des Unternehmens. Die 
bereitgestellten Daten dienen somit, neben der Information für Anteilseigner, Gläubiger, 
etc. als Grundlage für die Berechnung steuerlicher Belastungen, wie der

•	 Umsatzsteuer,
•	 Einkommensteuer,

1  Das betriebliche Rechnungswesen



3

•	 Körperschaftsteuer,
•	 Gewerbesteuer.

Um die Ermittlung der Steuerlast zu gewährleisten, müssen Handels- und Geschäftsbü-
cher in einer Art und Weise beschaffen sein, dass …

•	 sachverständige Dritte sich in angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäfts-
vorfälle und die Vermögenslage eines Unternehmens verschaffen können,

•	 Buchungen geordnet vorgenommen wurden,
•	 Veränderungen nicht in einer Art vorgenommen wurden, sodass der ursprüngliche In-

halt nicht mehr feststellbar ist,
•	 sich jeder Geschäftsvorfall hinsichtlich Entstehung und Abwicklung verfolgen lässt; 

d. h. ohne das Vorhandensein eines Belegs darf keine Buchung vorgenommen werden.

Diese aus den GoB resultierenden Vorschriften werden als die formelle Maßgeblich-
keit der Buchführung bezeichnet (Deitermann et al. 2016, S. 253 ff.).

Dem externen Rechnungswesen kommt ferner eine Kontrollfunktion sowie eine Dis-
positionsaufgabe zu (Rinker et al. 2012, S. 65), die insbesondere für unternehmensinterne 
Steuerungsprozesse relevant sind. Im Rahmen der Kontrollfunktion werden permanent 
die Wirtschaftlichkeit und die Effizienz der einzelnen Unternehmensbereiche z.  B. in 
Form von

Abb. 1.1  Aufgaben des externen Rechnungswesens; Adressaten der Informationen

1.2 � Aufgaben und Bedeutung des externen Rechnungswesens
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•	 Sachkosten,
•	 Personalkosten,
•	 erbrachten Leistungen/getätigten Umsätzen,
•	 etc.

kontrolliert.
Aus den ermittelten Daten können konkrete Handlungsempfehlungen für einzelne Ab-

teilungen, wie erforderliche Sach- und Personalkostenanpassungen oder anzustrebende 
Umsatzsteigerungen abgeleitet werden, um die aus laufender Wirtschaftstätigkeit resultie-
rende, finanzielle Liquidität auf Dauer sicherzustellen.

Im Rahmen der Dispositionsaufgabe werden die entscheidungsrelevanten Informatio-
nen wie die in allen Unternehmensbereichen entstandenen Kosten und Aufwendungen, 
Gewinne und Erträge mittels betriebswirtschaftlicher Auswertungen (BWA) sowie indivi-
duell erstellter Berichte (Reports) für die Unternehmensleitung bereitgestellt (Paul 2007, 
S. 478). Die Aufbereitung von Informationen aus dem externen Rechnungswesen für das 
interne Rechnungswesen – wie die Kosten und Leistungsrechnung – sowie zur Entschei-
dungsvorbereitung, wird als operations research bezeichnet (Bradtke 2015, S. 61). In 
verschiedenen Unternehmen ist eine Controlling Abteilung mit der Durchführung derarti-
ger Aufgaben betraut.

cc Das externe Rechnungswesen soll Finanzbehörden hinsichtlich getätigter Umsätze 
und erwirtschafteter Gewinne mit dem Ziel der Berechenbarkeit der Steuerbelastung 
informieren. Die Geschäftsführung soll an Hand der bereitgestellten Daten in der 
Lage sein, ständig die Liquidität/Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu kontrol-
lieren. Für das interne Rechnungswesen disponiert die Finanzbuchhaltung/das ex-
terne Rechnungswesen benötigte Informationen für das operations research.

1.3	 �Bilanzierungsanlässe

Über die Abschlussbilanz am Ende eines Geschäftsjahres hinaus existieren weitere Situa-
tionen, zu denen die Erstellung einer Bilanz vorgeschrieben bzw. notwendig oder auch 
einfach sinnvoll ist. Im Falle der Neugründung oder Eröffnung eines Unternehmens wird 
die Eröffnungsbilanz, basierend auf dem in Anlehnung an das gemäß §§ 240, 241 HGB 
aufzustellende Inventar erstellt. Sonderbilanzen oder betriebswirtschaftliche Auswer-
tungen (BWA) werden entweder im wöchentlichen oder monatlichen Turnus zur Über-
prüfung der finanziellen Situation des Unternehmens oder aber auch zur Vorlage bei Kre-
ditinstituten bspw. als Grundlage für Verhandlungen hinsichtlich eines Kontokorrents o. ä. 
erstellt. Im Falle der Beendigung der Geschäftstätigkeit ist seitens der Gesellschafter/des 

1  Das betriebliche Rechnungswesen
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Inhabers eine Liquidationsbilanz vorzulegen, die bei Überschuldung/Zahlungsunfähig-
keit durch den Insolvenzverwalter erstellt und dann als Insolvenzbilanz bezeichnet wird 
(Rinker 2016, S. 32). Eine nur im Falle von Unternehmenszusammenschlüssen relevante 
Form ist die Fusionsbilanz – die sogenannte Due Diligence.

Der Anglizismus „Due Diligence“ wird im Deutschen als „mit gebotener Sorgfalt“ 
übersetzt. Eine Bilanzierung in Anlehnung an diese Prämisse wird häufig dann praktiziert, 
wenn zwei oder mehrere Parteien eine Bindung eingehen, deren Konsequenzen aufgrund 
unvollständigen Wissens unsicher sind. Bei Due Diligence handelt es sich um Analysen/
Prüfungen, die zum Ziel der Informationsversorgung in den Planungs- und Entschei-
dungsprozess integriert werden (Berens et al. 2019, S. 13) (Abb. 1.2).

Die Überprüfung der Unternehmenssituation in finanzieller Hinsicht dient – und daraus 
resultiert die Formulierung „mit gebotener Sorgfalt“  – der Exkulpation derjenigen 
Personen, die an der Prüfung beteiligt und für die Kaufentscheidung verantwortlich sind. 
Sofern sich der Unternehmenszusammenschluss im Nachhinein als unrentabel oder 
„falsch“ herausstellt, sind die Entscheidungsträger nach Abschluss der Prüfung in der 
Lage, die gebotene Sorgfalt bei der Informationsbeschaffung und im Rahmen der Ent-
scheidungsfindung nachzuweisen.

Abb. 1.2  Vorgehensweise und Intention einer Due Diligence (Högemann 2006, S. 108)

1.3 � Bilanzierungsanlässe
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1.4	 �Handelsrechtliche Bilanzierungsvorschriften

Im Gegensatz zur Kosten- und Leistungsrechnung, die hinsichtlich der Art und des Um-
fangs frei gestaltbar ist, gelten für das externe Rechnungswesen in formaler Hinsicht juris-
tische Restriktionen. Losgelöst von der eingangs bereits erwähnten Verpflichtung für 
Kaufleute zur Buchführung beinhaltet das Handelsgesetzbuch in

•	 § 240 die Vorschrift zur Durchführung einer körperlichen Bestandsaufnahme als Basis 
für die Angaben in der Bilanz,

•	 §§ 242–250 Vorschriften zum Inhalt des Jahresabschlusses,
•	 §§ 252–255 Vorschriften hinsichtlich der Bewertung von Vermögensgegenständen,
•	 §§  257–261 Vorschriften bezüglich der Aufbewahrungsfristen und Vorlage von 

Geschäftsbüchern.

Jeder Bilanz liegt die körperliche Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und 
Schulden zugrunde, die als Inventur bezeichnet wird.

Die Art und Weise der Durchführung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Gängige Ver-
fahrensweisen sind die

•	 Stichtagsinventur
–– … im Rahmen derer das Datum der Inventur kurz vor dem Bilanzierungstermin 

gewählt wird; z. B. der 30. oder 31.12. eines Geschäftsjahres;
•	 permanente Inventur

–– … im Rahmen derer eine körperliche Bestandsaufnahme zu einem beliebigen Zeit-
punkt des Geschäftsjahres vorgenommen wird und eine Fortschreibung der Werte 
bis zum Bilanzstichtag erfolgt;

•	 Stichprobeninventur
–– … bei welcher die Ermittlung der Inventurwerte durch Stichproben erfolgt und der 

gesamte Lagerbestand eines Gutes durch Hochrechnung der ermittelten Werte 
erfolgt.

Von der Erstellung eines Inventars befreit sind gemäß § 241 a HGB lediglich Kaufleute, 
die in zwei aufeinanderfolgenden Jahren einen Umsatz unter € 600.000 und einen Gewinn 
von weniger als € 60.000 erwirtschaftet haben.

Ein Bestandsverzeichnis/Inventar sollte die folgenden wesentlichen Informationen 
enthalten:

•	 genaue Bezeichnung der Güter,
•	 Zugangs-/Kaufdatum,
•	 Anschaffungs-/Herstellkosten (sonst keine AfA bestimmbar),
•	 Bilanzwert zum jeweiligen Stichtag.

1  Das betriebliche Rechnungswesen
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Der Jahresabschluss jedes Kaufmanns muss zumindest aus

•	 der Bilanz und,
•	 einer Gewinn- und Verlustrechnung (G&V)

bestehen; die entsprechende Vorschrift findet sich in § 242 HGB (Abb. 1.3).
Für kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften schreibt § 264 HGB zusätzlich die 

Erstellung

•	 eines Anhangs,
•	 einer Kapitalflussrechnung (Cashflow; vgl. hierzu Kap. 2),
•	 eines Eigenkapitalspiegels sowie
•	 eines Lageberichts

vor.
Im Anhang sind langfristige Verbindlichkeiten, angewandte Bewertungsmethoden 

(Grefe 2016, S. 148) und auch Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaf-
tern aufzuführen. Da derartige wechselseitige Beziehungen durchaus von Langfristigkeit 
geprägt sein können, weil i. d. R eine enge Verbindung zwischen der natürlichen und der 
juristischen Person besteht; z. B. wenn es sich um geschäftsführende Gesellschafter han-
delt, ist die Ausweisung von Gesellschafterdarlehen im Anhang unproblematisch (Lan-
genbeck 2007, S. 61).

Abb. 1.3  Mindestbestandteile 
des Jahresabschlusses 
gemäß HGB

1.4 � Handelsrechtliche Bilanzierungsvorschriften
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Der Zweck einer Handelsbilanz liegt in der bestmöglichen Darstellung eines Unter-
nehmens nach außen bzw. gegenüber Dritten. Im Rahmen des Vergleichs mehrerer Bilan-
zen auffallende, nicht getilgte Verbindlichkeiten oder nicht eingebrachte Forderungen soll-
ten im Anhang erläutert werden, damit nicht der Eindruck der Zweifelhaftigkeit entsteht, 
der ein schlechtes Bild des bilanzierenden Unternehmens vermittelt.

Die Kapitalflussrechnung, welche literarisch vielfach mit dem Anglizismus des „Cash-
flow“ bezeichnet wird, ist ein Recheninstrument, mit dem die nach Inkrafttreten des Bi-
lanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) möglichen Wertzuschreibungen des Anla-
gevermögens gemäß §  253 Abs.  4 und 5 HGB, Rückstellungen und Abschreibungen 
korrigiert werden. Den Kapitalfluss bilden nur noch die Beträge, denen tatsächliche Zah-
lungsmittelflüsse zugrunde liegen. Das Ziel des Gesetzgebers liegt offenbar darin, 
das Informationsniveau von kapitalmarktorientierten Unternehmen den nicht-kapital-
marktorientierten anzugleichen (Philipps 2010, S.  157). Als kapitalmarktorientiert 
bezeichnet § 264 d HGB alle Unternehmen, die den Wertpapiermarkt durch selbst aus-
gegebene Wertpapiere in Anspruch nehmen. Die mittels einer Kapitalflussrechnung 
erhältlichen Aussagen über das Ergebnis eines Unternehmens werden in Kap. 2 ausführ-
lich behandelt.

Der Eigenkapitalspiegel dient der Darstellung der Veränderung einzelner Bestandteile 
des Eigenkapitals bzw. der Erläuterung der einzelnen Eigenkapitalposten. Die Gegenüber-
stellung der Zu- und Abgänge liefert Informationen zur wirtschaftlichen Widerstandskraft 
eines Unternehmens, die sich in der Fähigkeit zur Kompensation von Verlusten widerspie-
gelt (Wöhe et  al. 2016, S. 749). Die bei Anteilseignern unbeliebte Vorgehensweise der 
Gewinnthesaurierung mit Einstellung des Jahresüberschusses in Gewinnrücklagen stellt 
eine Möglichkeit dar, Kapital für eine erwartete, schlechte Wirtschaftsperiode bereitzuhal-
ten. Die aus laufender Wirtschaftstätigkeit stammenden Gewinne (nicht aus Gesellschaf-
tereinlagen o. ä. stammend) werden direkt in die Gewinnrücklagen gebucht und somit bi-
lanziell in das Eigenkapital eingestellt. Das Vorhandensein des Kapitals in den liquiden 
Mitteln wird unterstellt, bzw. ist Voraussetzung. So besteht einerseits die Möglichkeit, die 
Rücklage im Folgejahr gewinnerhöhend aufzulösen, oder aber sie steuerneutral für Ersatz-
beschaffungen o.  ä. zu verwenden. Kontinuierliche Rücklagen bzw. diesbezüglich stei-
gende Beträge deuten auf eine vorausschauende Wirtschaftsweise und das Potenzial zur 
Kompensation von Verlusten hin.

Die gesetzlichen Restriktionen dienen in erster Linie dem Ziel der Vereinheitlichung 
von Jahresabschlüssen. Die Vermögensstruktur von Gesellschaften sowie deren Ent-
wicklung soll miteinander vergleichbar sein; dies gilt insbesondere für kapitalmarktori-
entierte Unternehmen (Buchholz 2014, S. 3). Darüber hinaus liegt das Ziel der Vorschrif-
ten darin, Vermögensverhältnisse lückenlos, vollständig und korrekt darzustellen. Alle 
Geschäftsvorfälle müssen erfasst und der tatsächliche Wert des Unternehmens für An-
teilseigner, Gläubiger und auch Mitarbeiter transparent sein. Uneinheitliche Buchungen 
von Geschäftsvorfällen verzerren das Jahresergebnis und machen eine Vergleichbarkeit 
von Jahresabschlüssen unmöglich. Hierin liegt die Ursache für die seitens der Gesetzge-
bung verabschiedeten Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinien.

1  Das betriebliche Rechnungswesen
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Beispiele

Situation 1: Bewertung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Ein Unternehmen hat vor mehreren Jahren ein Grundstück gekauft, dessen Wert in-

zwischen auf ein Mehrfaches des Anschaffungswertes angestiegen ist. Da man dem 
Grundsatz der Bilanzwahrheit Sorge tragen möchte, soll der Buchwert dem Zeitwert 
angepasst werden. Ist diese Vorgehensweise statthaft?

Antwort:

•	 Nein. Gemäß § 253 Abs. 1 HGB sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
maximal mit ihrem Anschaffungswert bzw. ihren Herstellungskosten in der Bilanz 
anzusetzen. Eine Wertzuschreibung ist lediglich für Gegenstände des Umlaufvermö-
gens gemäß 253 Abs. 4 und 5 HGB möglich. Wertzuschreibungen des Anlagever-
mögens sind nach deutschem Handels- und Steuerrecht zwar nicht statthaft; im 
Rahmen internationaler Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) wird diese Vorge-
hensweise jedoch als völlig normal angesehen. Im Gegensatz zum deutschen 
Rechtsverständnis soll hier der Wert eines Unternehmens bzw. der darin existenten 
Vermögensgegenstände möglichst realistisch dargestellt und die Bildung stiller Re-
serven vermieden werden. In diesem Zusammenhang soll insbesondere auf die IAS 
16.31, 16.39 sowie 16.41 (Bewertung von Sachanlagen) verwiesen werden, die eine 
Wertzuschreibung von Vermögensgegenständen gestatten, sofern sich hierfür ein 
konkreter Marktwert feststellen lässt (Buchholz 2014, S. 141 ff.).

Situation 2: Bilanzgliederung, Bezeichnung von Vermögensgegenständen
In der Jahresabschlussbilanz eines Unternehmens sind als „liquide Mittel“ neben 

dem Kassenbestand auch das Guthaben auf einem Postgirokonto sowie Wertpapiere 
(Aktien) ausgewiesen. Ist die Bilanzierung der o. g. Positionen in dieser Form konform 
mit den Vorschriften des HGB?

Antwort:

•	 Nein. Bei dieser Vorgehensweise liegt ein Verstoß gegen §§ 243 und 266 HGB vor. 
Der Grundsatz der Bilanzklarheit ist verletzt, da erstens Aktien nicht als offizielles 
Zahlungsmittel bzw. als liquide Mittel anerkannt sind. Darüber hinaus sieht die Bi-
lanzgliederung in § 266 HGB eine separate Position für Wertpapiere vor; losgelöst 
von Bank und Kassenbeständen.

Situation 3: Bilanzkontinuität
Ein Unternehmen weist in seiner Bilanz die bisher getrennt ausgewiesenen Roh- 

Hilfs- und Betriebsstoffe zusammen mit fertigen und unfertigen Erzeugnissen aus. Ist 
diese Art der Bilanzierung konform mit den Vorschriften des HGB?

Antwort:

•	 Nein. In dieser Situation liegt ein Verstoß gegen § 265 HGB vor; der Grundsatz der 
Bilanzkontinuität ist verletzt. Ungeachtet der Tatsache, dass auch in diesem Zu-

1.4 � Handelsrechtliche Bilanzierungsvorschriften
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sammenhang die Gliederung gemäß § 266 HGB nicht eingehalten wurde, erfolgt die 
Zusammenführung der Rohstoffe mit den fertigen Erzeugnissen ohne sachlichen 
Grund. Mit dieser Vorgehensweise versuchen Unternehmen ggf. bereits eingetretene 
oder erwartete Umsatzrückgänge zu kaschieren.

Situation 4: Abgrenzung
Im Oktober erhaltene Mieterträge für das Folgejahr wurden in der Schlussbilanz des 

laufenden Jahres ausgewiesen, um das Ergebnis zu verbessern. Sind Unternehmen zu 
dieser Vorgehensweise berechtigt?

Antwort:

•	 Nein. Hier liegt ein Verstoß gegen § 252 Abs. 1, Nr. 5 HGB vor, gemäß dessen Wortlaut 
periodenfremd erhaltene Zahlungen als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszu-
weisen. In diesem Zusammenhang kann auch auf § 250 Abs. 1 HGB verwiesen werden 
(Buchungssätze: Vgl. folgende Fallstudie passive Rechnungsabgrenzungsposten).

Fallstudie aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Ein Unternehmen leistet am 01. Oktober eine Zahlung über € 80.000 für die Miete der 
Büroräume bis zum 30. September des Folgejahres. Gemäß § 250 HGB darf der Aufwand 
das Jahresergebnis nicht in vollem Umfang mindern und muss abgegrenzt werden. Ledig-
lich € 20.000 für das letzte Quartal des Geschäftsjahres (€ 80.000 ÷ 4 Quartale = € 20.000 
pro Quartal) dürfen als Aufwand erfasst werden. Da Abgrenzungsposten für perioden-
fremde Aufwendungen auf der Aktivseite der Bilanzauszuweisen sind, werden diese als 
aktive Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) bezeichnet

Der Buchungssatz bei Leistung der Mietzahlung lautet:

Mietaufwand 20.000 –
aktive Rechnungsabgrenzungsposten 60.000 –
an Bank – 80.000

Der Abgrenzungsposten wird im folgenden Geschäftsjahr zu jeweils einem Drittel pro 
Quartal ausgebucht.

Buchungssatz im Folgejahr einmal pro Quartal:

Mietaufwand 20.000 –
an aktive Rechnungsabgrenzungsposten – 20.000

Auf diese Weise erfolgt eine periodengerechte Erfassung des (Miet-)Aufwands.

Fallstudie passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es liegt der umgekehrte Fall vor: ein Unternehmen erhält am 01. Oktober eine Mietzah-
lung für ein Betriebsgebäude i. H. v. € 120.000 für 12 Monate. In Anlehnung an § 252 
Abs. 1 Nr. 5 sind die Erträge lediglich für drei Monate im laufenden Jahr zu erfassen – 
für Oktober, November und Dezember – in Summe € 30.000. Die übrigen € 90.000 

1  Das betriebliche Rechnungswesen
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müssen abgegrenzt und auf der Passivseite der Bilanz erfasst werden, was zum Begriff 
der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) führt. Die sukzessive Auflösung 
der Posten erfolgt einmal monatlich im Folgejahr.

Buchungssatz bei Eingang der Mietzahlung:

Bank 120.000 –
an Mieterträge – 30.000
an passive Rechnungsabgrenzungsposten – 90.000

Monatliche Buchung im Folgejahr; Auflösung der pRAP:

passive Rechnungsabgrenzungsposten 10.000 –
an Mieterträge – 10.000

1.5	 �Steuerrechtliche Bilanzierungsvorschriften

Neben dem HGB sind für die Erstellung von Handelsbilanzen weitere Rechtsquellen von 
Bedeutung. In Abhängigkeit der Rechtsform sei an dieser Stelle beispielhaft das GmbH-
Gesetz erwähnt, das in § 5 die Existenz eines Geschäftsführers vorschreibt, oder die in 
§ 150 Abs. 2 AktG beinhaltete Vorschrift zur Bildung gesetzlicher Rücklagen (10 % des 
gezeichneten Kapitals; Einzahlung aus den Gewinnrücklagen mit 5 % jährlich, bis 10 % 
des gezeichneten Kapitals erreicht sind).

Während Handelsbilanzen zur Information externer Interessengruppen wie

•	 Kapitalgebern,
•	 Gläubigern,
•	 Arbeitnehmern,
•	 ggf. der Öffentlichkeit und auch
•	 dem Kapitalmarkt

dienen, liegt der Zweck einer Steuerbilanz in erster Linie in der Vorlage beim Finanzamt 
und der Ermittlung der steuerlichen Belastung des Unternehmens (Meyer und Theile 
2018, S. 18). Hierzu gehören bspw.

•	 Einkommensteuer,
•	 Körperschaftsteuer,

sowie in Abhängigkeit der vorliegenden Unternehmensform außerdem die

•	 Gewerbeertragsteuer sowie die
•	 Kapitalertragsteuer (Rinker 2016, S. 219).

1.5 � Steuerrechtliche Bilanzierungsvorschriften
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Der abstrakte Begriff der „Öffentlichkeit“ im Zusammenhang mit dem Interesse an 
Unternehmensergebnissen lässt sich leicht durch die Privatisierung von Versorgungsbe-
trieben in Deutschland erklären. Viele Energieversorger sind zwischenzeitlich privatisiert 
und haben sich – in Abhängigkeit der Anteile – der Weisung von Städten und Kommunen 
entzogen. Die Politik hat, als gewählter Vertreter der Öffentlichkeit, ein Interesse am Fort-
bestand von Anbietern von elektrischem Strom, Trinkwasser oder Brenngas, um die Ver-
sorgung der Bevölkerung sicherzustellen und um selbst nicht in die Kritik der Bevölkerung 
zu geraten. Neben den bereits zuvor genannten Bilanzierungsvorschriften der §§ 238 ff. 
HGB sind im Rahmen der Erstellung einer Steuerbilanz außerdem relevant:

	1.	 § 4 Abs. 1 EstG
Gewinnermittlung anhand des Betriebsvermögensvergleichs

	2.	 § 5 Abs. 1 Satz 1 EstG
die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz bzw. die Gültigkeit han-
delsrechtlicher Bestimmungen (auch) für die Erstellung der Steuerbilanz (Coenenberg 
et al. 2018, S. 21);

	3.	 § 5 Abs. 1 Satz 2 EstG
die „umgekehrte“ Maßgeblichkeit; UN richten sich danach, was die Finanzbehörde 
als richtig erachtet und bilanzieren entsprechend; der Grundsatz entfiel mit Inkrafttre-
ten des BilMoG 2009 (Hahn 2011, S. 138);

	4.	 § 6 EstG
Bewertung nach Steuerrecht; Deklaration von Vermögensgegenständen als „ge-
ringwertig“;

	5.	 §§ 7–7k EstG
steuerrechtliche Abschreibung (z. B. Gebäude).

Beispiele

	1.	 Betriebsvermögensvergleich 
Anstelle der Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) bietet § 4 Abs. 1 EStG Selbst-
ständigen und Freiberuflern die Möglichkeit, ihr zu versteuerndes Einkommen über 
den Betriebsvermögensvergleich zu ermitteln. Als Gewinn wird gemäß o.  g. 
Rechtsquelle der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen am Ende des laufen-
den Wirtschaftsjahres und dem Vermögen am Ende des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahres, vermehrt um den Wert der Einlagen und vermindert um den Wert der 
Entnahmen, bezeichnet (Bitz et al. 2014, S. 401).
•	 Eine freiberuflich tätige Person, die
•	 Ende 2019 über ein Vermögen i. H. v. € 100.000 und
•	 Ende 2020 über ein Vermögen i. H. v. € 150.000 verfügt,
•	 2019 privat € 10.000 entnommen und
•	 2019 eine Privateinlage z. B. in Form eines PKW i. W. v. € 35.000 getätigt hat,

berechnet den Gewinn in Anlehnung an § 4 EStG wie folgt:

1  Das betriebliche Rechnungswesen
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Betriebsvermögen 2020 € 150.000
./. Betriebsvermögen 2019 € 100.000
= Reinvermögensänderung € 50.000
+ Privatentnahmen € 10.000
./. getätigte Einlagen € 35.000
= Gewinn/Verlust € 25.000

Neben Freiberuflern und Selbstständigen, die freiwillig Bücher führen, besteht diese 
Möglichkeit der Gewinnermittlung außerdem für Land- und Forstwirte, die entweder 
gemäß §§ 140, 141 AO verpflichtet sind, Bücher zu führen sowie für Land- und Forst-
wirte, die sich gegen die Ermittlung nach § 13 a EStG entschieden haben (Renz und 
Wehrheim 2011, S. 122).
	2.	 Maßgeblichkeitsprinzip

Das HGB schreibt für Kaufleute in den §§ 240 und 241 die Durchführung einer 
Inventur sowie die Erstellung eines Inventars vor. Die auf diese Weise ermittel-
ten Vermögenswerte stellen die Grundvoraussetzung für eine Bilanz dar, da 
ohne vorherige physikalische Erfassung – durch Zählen, Messen und Wiegen 
aller Vermögensgegenstände und Schulden – keine Werte existieren, die in ei-
ner Bilanz aufzuführen sind. Ungeachtet der Tatsache, dass das Handels- und 
das Steuerrecht den Kaufleuten abweichende Optionen zur Bewertung eröffnet, 
ist die Erfassung der Grunddaten für die Erstellung einer Steuerbilanz ebenso 
erforderlich wie für die Erstellung einer Handelsbilanz. Die handelsrechtliche 
Inventurverpflichtung gilt ebenso für die Erstellung der Steuerbilanz. Die Gül-
tigkeit der Inventurdaten sowie die diesbezüglich zugrunde liegende Gültigkeit 
des Handels- für das Steuerrecht wird als das Maßgeblichkeitsprinzip be-
zeichnet.

	3.	 Umgekehrte Maßgeblichkeit 
In mittelständischen Unternehmen werden selten separate Handels- und Steuer-
bilanzen erstellt. Vielmehr ist es so, dass sich die Geschäftsführung bzw. die In-
haber an den steuerlich gestatteten Bilanzierungs- und insbesondere den Be
wertungsvorschriften orientieren, ihren Jahresabschluss in Anlehnung an die 
Vorschriften des EStG erstellen und diesen sowohl zur Ermittlung der steuerli-
chen Belastung bei der Finanzbehörde als auch für handelsrechtliche Zwecke 
verwenden. Letztere können z. B. die Vorlage bei Kreditinstituten zur Prüfung 
der Kreditwürdigkeit, bei Wirtschaftsauskunftsunternehmen oder zur Informa-
tion der Anteilseigner sein. Die Möglichkeit, diese Verfahrensweise anzuwenden, 
wird als das Prinzip der formellen oder der umgekehrten Maßgeblichkeit be-
zeichnet. Es resultiert aus § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG der besagt, dass steuerrechtli-
che Wahlrechte bei der Gewinnermittlung in Übereinstimmung mit der handels-
rechtlichen Jahresbilanz auszuüben sind, was sowohl für Bilanzierungs- als auch 
für Bewertungswahlrecht gilt.

1.5 � Steuerrechtliche Bilanzierungsvorschriften
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Seit der Verabschiedung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (Bil-
MoG) hat die Steuerbilanz an Relevanz für die Kreditvergabe gewonnen, da 
handelsrechtlich inzwischen die Vornahme von Wertzuschreibungen auf das 
Umlaufvermögen möglich ist, die bis dahin, aufgrund der Existenz des stren-
gen Niederstwertprinzips in Anlehnung an §  253 Abs.  4 HGB (Wöhe et  al. 
2016, S. 676) nicht möglich war. Steuerliche Vorschriften sind hinsichtlich der 
Bewertung restriktiver als handelsrechtliche und zeichnen ein realistischeres 
Bild der finanziellen Situation eines Unternehmens. Aus diesem Grund bevor-
zugen Kreditinstitute zur Prüfung der Kreditwürdigkeit die Vorlage einer Steu-
erbilanz.

	4.	 Bewertung nach Steuerrecht
In § 6 EStG sind für die Unternehmenspraxis relevante Vorschriften bezüglich 
der Bestandsbewertung (Lifo-Verfahren), Ausschlüsse bezüglich der Bildung 
von Rückstellungen, Bewertungs- und Abschreibungsverfahren geringwertiger 
Wirtschaftsgüter sowie Restriktionen bezüglich der Bildung von Pensionsrück-
stellungen beinhaltet. Hier erfolgt eine Konkretisierung handelsrechtlicher Vor-
schriften, die auf die Existenz des Maßgeblichkeitsprinzips hinweist. §  253 
HGB schreibt zwar grundsätzlich vor, dass bei Vermögensgegenständen des An-
lagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, planmäßige Abschreibun-
gen vorzunehmen sind. Die Vorschrift, bzw. die Option für Unternehmen eine 
besondere Behandlung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungs-
wert von bis zu € 800 vorzunehmen, ist jedoch nur im Steuergesetz nachzulesen 
(die Bewertung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in Abschn. 2.3.2.3 ausführ-
lich erläutert).

	5.	 Steuerrechtliche Abschreibung  nach § 7 EStG
Der erste Absatz des Paragrafen 7 EStG beinhaltet Vorschriften zu mehreren, in 
der unternehmerischen Praxis regelmäßig auftretenden Fragestellungen in Be-
zug auf die  von Vermögensgegenständen. Gleich in Satz eins findet sich die 
grundsätzliche Verpflichtung zur Abschreibung in gleichen Jahresbeträgen, 
die umgangssprachlich als „lineare Abschreibung“ bezeichnet wird, was die 
bis 2010 noch mögliche Abschreibung in fallenden Jahresbeträgen, umgangs-
sprachlich als „degressive Abschreibung“ bezeichnet, ausschließt. Ferner ist 
die Abschreibung des Geschäfts- und Firmenwerts über 15 Jahre erwähnt; eine 
Vorschrift, die handelsrechtlich ein Wahlrecht darstellt, und deren Frist in § 246 
HGB nicht konkretisiert ist sowie die Leistungs- und die Abschreibung für 
außergewöhnliche, technische oder wirtschaftliche Abnutzung, die beispiels-
weise nach der Zerstörung von Vermögensgegenständen durch höhere Gewalt 
vorgenommen werden kann (vgl. zur Systematik der AfA Abschn.  2.3.2.1 
und 2.3.2.2).

1  Das betriebliche Rechnungswesen
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1.6	 �Materielle Ordnungsmäßigkeit und Verstöße gegen 
die Bilanzierungsvorschriften 

Neben der eingangs bereits erwähnten formellen Ordnungsmäßigkeit  resultiert auch die 
materielle aus den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und kennzeichnet die 
Forderung nach Richtigkeit und Vollständigkeit der Aufzeichnungen in der Buchführung, 
zusätzlich zu den Formvorschriften. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch z. B. ver-
eidigte Wirtschaftsprüfer (vgl. § 316 HGB) soll festgestellt werden, ob die Aufzeichnun-
gen des Unternehmens dergestalt erfolgten (Freidank et al. 2008, S. 396), dass

•	 alle stattgefundenen Geschäftsvorfälle aufgezeichnet wurden,
•	 alle Geschäftsvorfälle wahrheitsgemäß und korrekt aufgezeichnet wurden,
•	 nicht stattgefundene Geschäftsvorfälle auch nicht in den Geschäftsbüchern verzeich-

net sind (Wöhe und Kußmaul 2012, S. 41).

An der lückenlosen Aufzeichnung von umsatz-, einkommen- oder körperschaftsteuer-
wirksamen Vorgängen sind insbesondere die Finanzbehörden interessiert, da sie deren 
Einnahmequelle darstellen. Im Gegensatz hierzu resultiert das Verbot der Verbuchung 
nicht stattgefundener Geschäftsvorfälle aus dem handelsrechtlich basierten Schutz gut-
gläubiger Dritter: Kein Unternehmen soll sich in seinem Jahresabschluss/den Zahlen sei-
ner Buchführung besser darstellen, als es tatsächlich ist. Auf diese Weise sollen z. B. Kre-
ditinstitute vor der Vergabe von Krediten ohne entsprechende Sicherheiten geschützt werden.

Fallstudie: Verbuchung nicht stattgefundener Geschäftsvorfälle

Nicht-stattgefundene Geschäftsvorfälle können Unternehmen in einem zu positiven 
Bild darstellen, indem Vermögensgegenstände bilanziert werden, die für das Unterneh-
men physisch nicht existieren und insofern dem Buchwert kein tatsächlicher, monetär 
messbarer Wert gegenübersteht. Anhand eines einfachen Beispiels sollen die Auswir-
kungen auf das Eigenkapital und die Kreditwürdigkeit dargestellt werden.

Ein Unternehmen

•	 startet mit der unten abgebildeten Eröffnungsbilanz in das neue Geschäftsjahr,
•	 kauft Rohstoffe (Stahl) im Wert von € 400.000 ein, die für die Produktion o. g. Maschi-

nen vollständig verbraucht werden,
•	 veräußert zwei Maschinen zum Preis von jeweils € 250.000 und
•	 hat einen Auftrag über denselben Betrag in Aussicht.

1.6 � Materielle Ordnungsmäßigkeit und Verstöße gegen die Bilanzierungsvorschriften 
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Für die Gewährung eines Darlehens im Folgejahr muss ein Gewinn in Höhe von min-
destens € 50.000 sowie ein Eigenkapital in Höhe von mindestens € 500.000 erreicht 
werden.

 

Zur Verdeutlichung der Veränderungen in allen Konten durch die Geschäftsvorfälle 
wird die Bilanz in Konten aufgelöst.

 

Gemäß der o. g. Geschäftsvorfälle müssen zusätzlich Konten für Erlöse aus Lieferun-
gen und Leistungen, Rohstoffe sowie Materialaufwand erstellt werden.

Der Buchungssatz für den Materialeinkauf ① lautet

Rohstoffe 400.000 –
an Bank – 400.000

Der Verkauf der beiden Maschinen ② wird wie folgt gebucht:

Bank 500.000 –
an Erlöse aus Lieferungen und 
Leistungen

– 500.000

Nach der Inventur werden die eingekauften Rohstoffe mit dem vollen Betrag in den 
Materialaufwand für die Produktion übernommen ③.

1  Das betriebliche Rechnungswesen
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Materialaufwand 400.000 –
an Rohstoffe – 400.000

Nach der Verbuchung der Geschäftsvorfälle und dem Abschluss der Konten bleibt ein 
dem Eigenkapital zurechenbarer Gewinn i. H. v. € 100.000 und ein Gesamt-EK i. H v. 
€ 250.000.

 

Der geforderte Gewinn i. H. v. € 50.000 wurde durch die Geschäftstätigkeit zwar er-
reicht, nicht aber das geforderte Eigenkapital i. H. v. € 500.000. Eine „Versuchung“ zur 
Verbuchung nicht stattgefundener Geschäftsvorfälle kann jetzt darin liegen, die mündlich 
zugesagten Maschinen unter Erlösen zu verbuchen, da mündliche Vereinbarungen unter 

1.6 � Materielle Ordnungsmäßigkeit und Verstöße gegen die Bilanzierungsvorschriften 
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zwei Vollkaufleuten als bindend gelten. Die Versuchung ist in o. g. Beispiel besonders 
groß, da das geforderte Eigenkapital von 500.000 in diesem Fall erreicht wäre. Solange 
jedoch eine Vertragspartei noch keine Leistung erbracht hat, dürfen Geschäftsvorfälle 
nicht in den Geschäftsbüchern erscheinen. § 362 HGB beinhaltet die Regelung, dass das 
Schweigen des Kaufmanns als Annahme eines Vertrages gilt. Trägt Kaufmann A also 
Kaufmann B die Schließung eines Vertrags an, so muss Kaufmann B für den Fall, dass er 
diesen nicht annehmen will, ausdrücklich (schriftlich) absagen, da Kaufmann A sein 
Schweigen als Annahme des Vertrages deuten kann. Aus dieser Vorschrift lässt sich auch 
die nicht konkret mit einem Paragrafen belegbare Vereinbarung ableiten, dass mündliche 
Vereinbarungen unter Kaufleuten bereits rechtlich bindend sind.

Selbst wenn eine vertragliche Vereinbarung in Anlehnung an § 362 HGB als zu-
stande gekommen angesehen werden kann, ist eine EK-steigernde Erlösbuchung nicht 
statthaft, da nach wie vor keine Sollbuchung auf z. B. dem Bankkonto vorgenommen wer-
den kann, weil (kundenseitig) noch keine Gegenleistung erfolgt ist. Eine diesbezügliche 
Buchung ohne Beleg würde den Tatbestand der Bilanzfälschung erfüllen. Da sich derar-
tige Buchungen auf das in der G&V auszuweisende Ergebnis und somit auf die Ermittlung 
der Steuerlast auswirken, kann ein solches Vorgehen bei nachgewiesener Steuerhinterzie-
hung strafrechtliche Konsequenzen in Anlehnung an § 370 AO nach sich ziehen.

Liegen erhebliche formelle Mängel vor, die das Wesen der Buchführung berühren, 
wird die Buchführung als nicht ordnungsmäßig angesehen. Hierzu führt beispielsweise 
das Fehlen eines Kassenbuchs oder Inventarbuchs, eine nicht vorhandene Ausdrucks-
bereitschaft im Falle der elektronischen- oder Speicherbuchführung. Kleinere formelle 
Mängel, wie vereinzelte fehlerhafte Kontenauswahlen, Saldenfehler oder allgemein Re-
chenfehler führen nicht zu einer vollständigen Beanstandung der Buchführung bzw. 
schränken deren Ordnungsmäßigkeit nicht ein. Materielle Mängel der Buchführung, wie 
wiederholte Falsch- oder insbesondere Nichtbuchungen von Geschäftsvorfällen sowie 
Passivsalden im Kassenbuch, können folgende Konsequenzen nach sich ziehen:

•	 die Fehler in der Buchführung werden berichtigt;
•	 das Buchführungsergebnis wird durch eine ergänzende Schätzung berichtigt;
•	 das gesamte Ergebnis wird unter Verwendung der Buchführungsunterlagen geschätzt 

(Rinker et al. 2012, S. 163).

Im Rahmen der Abschlussprüfung verfahren Prüfer häufig nach der Prämisse, dass sie 
von einem fehlerhaften Rechenwerk ausgehen und solange nach positiven Ergebnissen 
suchen, bis sie genügend Beweise dahin gehend gefunden haben, dass eine relative Ver-
lässlichkeit der Daten unterstellt werden kann (Freidank et al. 2008, S. 402). Fehlt jedoch 
beispielsweise der Großteil der den Buchungen zugrunde liegenden Belege (Wöhe und 
Kußmaul 2012, S. 44), wird die materielle Ordnungsmäßigkeit als nicht gegeben einge-
stuft und erfolgt die Schätzung des zu versteuernden Gewinns/Einkommens. Auch wenn 
der Existenz der Belege, in Anlehnung an die handelsrechtlich basierten Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung eine hohe Bedeutung beigemessen wird, lassen sich auch 
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anderweitige Verstöße gegen die Bilanzierungsvorschriften aufdecken. Als „Bilanzfrisur, 
Bilanzverschleierung oder Bilanzfälschung“ werden Verstöße gegen Bilanzierungsvor-
schriften bezeichnet, die im Rahmen z. B. o. g. Prüfungen zu Tage treten.

Bilanzfrisur liegt bspw. dann vor, wenn die Bezeichnung einzelner Posten in der Bi-
lanz nicht den realen Gegebenheiten entspricht. Wird ein einzelner, zum Betriebsvermö-
gen eines Unternehmens gehörender LKW gleich als „Fuhrpark“ ausgewiesen, lässt dies 
zumindest stille Reserven vermuten. Ein Unternehmen würde auf diese Weise den An-
schein erwecken mehr zu besitzen, als tatsächlich der Fall ist (Rinker 2016, S. 62).

Als Bilanzverschleierung bezeichnet man Verstöße gegen das Verrechnungsverbot. 
Dies ist der Fall, wenn Forderungen mit Verbindlichkeiten saldiert werden, um auf diese 
Weise im Laufe der Geschäftsjahre kontinuierlich steigende Verbindlichkeiten zu ka-
schieren.

Bilanzfälschungen sind vorsätzliche Verstöße gegen Bewertungsvorschriften, fingiert 
angesetzte Posten wie Grundstücke oder allgemein Gegenstände des Anlagevermögens. 
Gleiches gilt für die Nichtaufnahme von Posten wie Verbindlichkeiten. Als Fälschung 
innerhalb einer Bilanz werden alle Posten bezeichnet, denen kein Wert gegenübersteht, die 
eine Veränderung insbesondere des Eigenkapitals bewirken und gegenüber Dritten ein fal-
sches Bild des Unternehmens vermitteln, das – in Abhängigkeit des Zwecks wie Senkung 
der Steuerbelastung – zu niedrig, aber auch ebenso zu hoch ausfallen kann.

1.7	 �Wechselwirkung der Handels- und Steuerbilanz

Die Entwicklung des Eigenkapitals mittels des Vergleichs mehrerer Bilanzen stellt eines 
der wichtigsten Beurteilungskriterien für die wirtschaftliche Entwicklung eines Unterneh-
mens dar. Eine kontinuierliche Steigerung – idealerweise aus erwirtschafteten Gewinnen 
und nicht aufgrund von Einlagen ggf. wechselnder Teilhaber/Gesellschafter  – wird als 
positiv angesehen, wohingegen eine degressive EK-Entwicklung auf umsatzbedingte fi-
nanzielle Probleme oder übertriebene Entnahmen von Inhabern/Gesellschaftern deutet.

Die Bewertungs- und Abschreibungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sind darauf 
ausgerichtet, dem Eigenkapital am Ende eines Geschäftsjahres einen möglichst hohen Be-
trag zuführen zu können.

Die Ursache hierfür liegt darin begründet, dass die Bestimmung und der Zweck einer 
Handelsbilanz in der Vorlage bei Kreditinstituten, gegenüber Anteilseignern und in der 
Publikation im Bundesanzeiger liegt – letztere gilt primär für Kapitalgesellschaften. Das 
Handelsrecht lässt Kaufleuten mehr Gestaltungsspielraum für die Bilanz, was sich in ver-
schiedenen Wahlrechten und der Möglichkeit zur Wertzuschreibung im Umlaufvermögen 
manifestiert. Der derivative Geschäfts- und Firmenwert gilt gemäß 246 Abs. 1 Satz 4 HGB 
als zeitlich nutzbarer Vermögensgegenstand. Ein niedrigerer Wertansatz für Vermögensge-
genstände des Umlaufvermögens darf gemäß § 253 Abs. 4 und 5 HGB nicht beibehalten 
werden, wenn die Gründe dafür nicht mehr bestehen. Wenn z. B. Baustahl am Anfang des 
Jahres zu einem niedrigeren Preis eingekauft wurde als zu dem zum Zeitpunkt des Jahres-
abschlusses ermittelbaren Marktwert, darf dieser Wert handelsrechtlich angepasst werden.

1.7 � Wechselwirkung der Handels- und Steuerbilanz
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Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungspreis von < 800 € können gemäß § 6 
Abs. 2 EStG als geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung abgeschrieben 
werden, handelsrechtlich besteht eine derartige Verpflichtung jedoch nicht. Alle o. g. Vor-
gehensweisen der Bewertung führen in der Gewinn- und Verlustrechnung zur Erhöhung 
des Gewinns und wirken sich somit direkt auf das Eigenkapital aus, über dessen Konto die 
G&V abgeschlossen wird. Für Kaufleute besteht durch die Handelsbilanz die Möglichkeit, 
eben bei der Publikation des Jahresabschlusses im Bundesanzeiger, sowie gegenüber 
Banken und Anteilseignern höhere EK-Beträge in der Bilanz auszuweisen, als sie gemäß 
steuerlicher Richtlinien zu erzielen gewesen wären (Abb. 1.4).

Das Einkommensteuergesetz bietet Kaufleuten die Möglichkeit, Bewertungen und Ab-
schreibungen in einer Art vorzunehmen, die zusätzliche Aufwendungen in der G&V nach 
sich zieht und somit den Gewinn und dadurch auch die steuerliche Belastung reduziert. 
Die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungs-
werten zwischen € 250 und € 1000 gemäß § 6 Abs. 2 a EStG oder die Möglichkeit zur 
leistungsbezogenen Abschreibung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
gemäß § 7 Abs. 1 Satz 6 EStG sind diesbezügliche Beispiele.

Fallstudie: Abschreibung von Vermögensgegenständen

Ein Kaufmann hat hinsichtlich der Außendarstellung seines Unternehmens zwei Mög-
lichkeiten: Er kann einen hohen Gewinn erwirtschaften, den er versteuern muss, mit 
dem er jedoch in der Lage ist, sein Eigenkapital zu erhöhen. Alternativ kann er durch 
die Inanspruchnahme von Abschreibungsmöglichkeiten sowie durch Leasing anstelle 
des Kaufs von Vermögensgegenständen den Gewinn reduzieren was sich jedoch in ei-
nem nur geringen, dem Eigenkapital zurechenbaren Betrag auswirkt.

hohe Überschüsse / 
hoher Cashflow

geringe Überschüsse / 
niedriger Cashflow

…oder

hoher 
Eigenkapitalzuwachs

geringer 
Eigenkapitalzuwachs

…oder

hohe steuerliche 
Belastung

geringe steuerliche 
Belastung

…oder

Abb. 1.4  Wechselwirkung von EK-Zuwachs und steuerlicher Belastung
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Bei der Bewertung und Bilanzierung von Geschäftsfahrzeugen, die sowohl gekauft, 
aktiviert und abgeschrieben als auch geleast werden können, wird dieser Zusammenhang 
schnell deutlich. Leasing ist nach dem Grundsatz nichts anderes als eine Miete von Gegen-
ständen – so auch von Fahrzeugen. Der Leasingnehmer zahlt dem Leasinggeber für eine 
vorab vereinbarte Nutzungsdauer einen i. d. R monatlichen Betrag für die Nutzung des 
Gegenstands, der nach Ablauf der Nutzungsdauer im Eigentum des Leasinggebers ver-
bleibt. Es erfolgt im Rahmen eines Leasingverhältnisses kein automatischer Eigentums-
übergang wie bei einem Kaufvertrag.

Leasingraten werden buchhalterisch als Aufwand behandelt und senken den zu ver-
steuernden Gewinn. Least ein Kaufmann also ein Geschäftsfahrzeug mit einem Anschaf-
fungspreis von jeweils € 35.000 für die Dauer von zwei Jahren, kann der monatliche Lea-
singaufwand bei einer derart kurzen Laufzeit € 680 – also € 8160 p. a. – betragen. Der 
Restbetrag i. H. v. € 18.680 wäre im Falle des Eigentumsübergangs zu zahlen. Die Beglei-
chung der Leasingraten würde sich am Ende des Jahres in der Buchhaltung wie folgt 
darstellen:

Leasingaufwand 8160 –
an Bank – 8160

 

Das Aufwandskonto Leasing wird über die Gewinn- und Verlustrechnung abgeschlos-
sen, sodass sich ein Gewinn mindernder Aufwand i. H. v. € 8160 auf der Sollseite der 
G&V ergibt. Für diesen Betrag fällt für den Kaufmann entsprechend keine Einkommens- 
oder Körperschaftsteuer an.

Gewinn- und Verlustrechnung 8160 –
Leasingaufwand – 8160

 

Wenn ein Kaufmann ein Fahrzeug zu einem Preis von € 35.000 kauft, anstatt es zu 
leasen, wird es zu einem begrenzt nutzbaren Vermögensgegenstand, der im Anlagever-
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mögen zu erfassen und gemäß § 253 Abs. 2 HGB abzuschreiben ist. Die Nutzungsdauer 
für Fahrzeuge beträgt, in Anlehnung an die AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren 
Anlagegüter, 6 Jahre.1 Gewinn- und somit steuermindernder Aufwand entsteht nicht 
durch die Anschaffung des Fahrzeugs, sondern nur durch die Abschreibung, die – ebenso 
wie Leasingraten – über die Gewinn- und Verlustrechnung abgeschlossen werden. Das 
Fahrzeug wird nach dem Kauf zunächst aktiviert; also im Anlagevermögen z. B. im Konto 
„Fuhrpark“ nebst Transportkosten etc. gebucht und über die folgenden 6 Jahre sukzessiv 
im Wert gemindert/abgeschrieben. Der Jahresbetrag lässt sich einfach mittels Division des 
Kaufpreises i. H. v. € 35.000 durch die Nutzungsdauer von 6 Jahren ermitteln.

	 35.000 6 €5833,33p.a.÷ = 	

Buchhalterisch erfolgt die Erfassung bei z. B. Barzahlung über den Buchungssatz:

Fuhrpark 35.000 –
an Bank – 35.000

 

Die Gewinn mindernde AfA soll an dieser Stelle für ein ganzes Jahr betrachtet werden, 
um die genauen Beträge mit dem Leasingaufwand sowie die Auswirkung auf den Gewinn 
zu ermöglichen. Die Abschreibung wird für das erste Jahr – betrachtet wird ein volles 
Geschäftsjahr von 12 Monaten – gebucht

Abschreibung auf Fuhrpark 5833,33 –
an Fuhrpark – 5833,33

 

1 Bundesministerium der Finanzen: AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter 
(„AV“). Gültig für Anlagegüter, die nach dem 31.12.2000 angeschafft worden sind.
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Es wird deutlich, dass der Gewinn mindernde Aufwand im Falle des Leasings deutlich 
oberhalb des Aufwands liegt, den ein Kaufmann für die Abschreibung eines gekauften 
Fahrzeugs in der G&V geltend machen kann. Darüber hinaus besteht für ihn, im Falle des 
Fahrzeugleasings die Möglichkeit, alle zwei Jahre ein neues Fahrzeug zu nutzen. Wenn ein 
Auto gekauft wird, steht es im Anlagevermögen, bewirkt einen nur geringen Aufwand 
durch die Abschreibung und unterstreicht auf diese Weise die Kapitalstärke des Unterneh-
mens – zumindest dann, wenn für die Finanzierung kein Fremdkapital erforderlicher. Der 
Nachteil für den Unternehmer liegt in der Verpflichtung zur Versteuerung des Kapitals.

1.8	 �Zusammenfassung

Die Handlungen der Bilanzierung und Bewertung von Vermögensgegenständen sind un-
trennbar miteinander verbunden. Aufgrund der Tatsache, dass sie einer Abnutzung un-
terliegen und sich ihr Wert im Laufe der Nutzungsdauer reduziert, müssen Vermögens
gegenstände regelmäßig bewertet und abgeschrieben werden, um ihren Wert im 
Jahresabschluss so realistisch und genau wie möglich darzustellen. Die Finanzbehörden 
benötigen die Ergebnisse der aus Bewertungen resultierenden Bilanzen zur Erhebung 
der Personen- und/oder Körperschaftsteuer. Lieferanten, Anteilseigner, etc. beurteilen 
hiermit die wirtschaftliche Situation, Kreditwürdigkeit und Liquidität eines Unterneh-
mens. Bilanzen werden nicht ausschließlich am Ende eines Geschäftsjahres erstellt – wo-
raus der Begriff des Jahresabschlusses resultiert. Sie können auch zu Beginn eines 
Geschäftsjahres bei Unternehmensgründung, unterjährig zur Bonitätsprüfung durch 
Kreditinstitute oder in Form von Fusionsbilanzen im Falle eines Unternehmenszusam-
menschlusses erforderlich werden. Das Ergebnis eines handelsrechtlichen weicht ggf. er-
heblich von dem eines steuerlichen Jahresabschlusses ab. Während die handelsrechtli-
chen Bestimmungen bilanzierenden Unternehmen Möglichkeiten zur Darstellung des 
Gesamtpotenzials in Form von Wertzuschreibungen auf Gegenstände des Umlaufvermö-
gens eröffnen, die sich in einem erhöhten Eigenkapital widerspiegeln, sind die steuerlichen 
Bestimmungen deutlich restriktiver. Je nach Zielsetzung – entweder Senkung der steuerli-
chen Belastung oder höchstmöglicher Betrag des Eigenkapitals – können die Wahlrichtli-
nien angewandt werden. Jeder Unternehmer muss sich jedoch über die grundsätzlichen 
Alternativen im Klaren sein: Entweder das Unternehmen weist einen hohen Betrag im 
Eigenkapitalkonto aus und zahlt für den hierzu führenden Gewinn entsprechende Perso-
nen- oder Körperschaftsteuer, oder aber der Gewinn wird durch Abschreibungen von Ver-
mögensgegenständen, Rückstellungen, etc. reduziert, so dass sich auch die steuerliche 
Belastung verringert, was dann zu einem geringen Eigenkapitalzuwachs führt.

1.8 � Zusammenfassung
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1.9	 �Wiederholungs- und Kontrollfragen

	 1.	 In welche Bereiche lässt sich das betriebliche Rechnungswesen grundsätzlich un-
terteilen?

	 2.	 Welche sind die Aufgaben der Kostenrechnung?
	 3.	 Wer sind die Adressaten des internen- bzw. des externen Rechnungswesens?
	 4.	 Erläutern Sie die Bilanzierungsform „Due Diligence“.
	 5.	 Nennen Sie die Mindestbestandteile eines Jahresabschlusses sowie deren handels-

rechtliche Quellen.
	 6.	 Erläutern Sie die in § 238 HGB genannte Anforderung, dass ein „sachverständiger 

Dritter“ in der Lage sein muss, sich in angemessener Zeit einen Überblick über die 
Geschäftsvorfälle und die Lage des Unternehmens zu verschaffen.

	 7.	 Nennen Sie die handelsrechtliche Quelle, in der die Grobgliederung einer Bilanz fest-
gelegt ist.

	 8.	 Ein Unternehmen beabsichtigt, ein Nutzfahrzeug in der Bilanz unter der Position 
„technische Anlagen und Maschinen“ auszuweisen – beurteilen Sie dieses Vorhaben 
aus rechtlicher Sicht.

	 9.	 Erläutern Sie die Vorgehensweise der Einkommensermittlung im Rahmen des Be-
triebsvermögensvergleichs gemäß § 4 Abs. 1 EStG.

	10.	 Erläutern Sie die Zielsetzung der Handels- und der Steuerbilanz anhand der Auswir-
kungen auf das Eigenkapital.

1.10	 �Lösungen Kap. 1

	 1.	 Das betriebliche Rechnungswesen lässt sich in externes und internes unterteilen. Das 
interne Rechnungswesen wird als Kostenrechnung bezeichnet, die der Betriebsbuch-
haltung entspricht und die Leistungsrechnung beinhaltet.

	 2.	 Zu den Aufgaben der Kostenrechnung zählt die Planung
•	 des leistungsbezogenen Erfolgs,
•	 der Fertigungsverfahren,
•	 der Beschaffungsmethoden,
•	 der Absatzmethoden,
•	 der Personal- und Sachkosten.

	 3.	 Die Ergebnisse des internen Rechnungswesens beziehen sich auf z. B. Erlöse, Kosten 
und/oder Leistungen und dienen primär der Geschäftsführung als Grundlage für Ent-
scheidungen im Rahmen der Steuerung eines Unternehmens. Neben der Tatsache, 
dass das interne Rechnungswesen seine Daten aus dem externen Rechnungswesen 
bezieht, dienen die dort erstellten Daten der Information von
•	 Finanzbehörden

–– zur Berechnung der Steuerlast,

1  Das betriebliche Rechnungswesen
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•	 Lieferanten sowie potenziellen Geschäftspartnern
–– zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit,

•	 Anteilseignern
–– zur Beurteilung der Sicherheit ihrer (Kapital-)Anlage sowie zur Prognostizie-

rung von Dividenden sowie zur Identifikation der Sicherheit von Kapitalanlagen.
	 4.	 Im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen werden Fusionsbilanzen erstellt, 

deren Anglizismus „Due Diligence“ lautet. Die Übersetzung „mit gebotener Sorgfalt“ 
resultiert aus der Intention einer Exkulpation für den Käufer, der durch sorgfältige 
Prüfung aller Vermögensgegenstände alle Optionen genutzt hat, vor der Übernahme 
die wirtschaftliche Situation des Unternehmens so präzise wie möglich zu beurteilen.

	 5.	 Gemäß § 242 HGB gehören zu den Mindestbestandteilen des Jahresabschlusses von 
Personengesellschaften und eingetragenen Kaufleuten die Bilanz und eine Gewinn- 
und Verlustrechnung. Kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften müssen gemäß 
§  264 HGB zusätzlich einen Anhang, einen Eigenkapitalspiegel sowie eine Kapi-
talflussrechnung beifügen.

	 6.	 Diese Vorschrift resultiert aus der Tatsache, dass die Finanzbehörden berechtigt sind, 
die Buchführung sowie die Jahresabschlüsse von Unternehmen zu prüfen. Die Anfor-
derung in § 238 HGB kann daher als eine Vorschrift zur Einhaltung von Standards 
angesehen werden, die ein Steuerprüfer benötigt, um den Jahresabschluss eines Un-
ternehmens sowie die Korrektheit seiner Buchführung, Bewertung und Bilanzierung 
zu beurteilen. Darüber hinaus sind Kapitalgesellschaften gemäß §  316 HGB ver-
pflichtet, die Korrektheit ihrer Jahresabschlüsse durch vereidigte (Wirtschafts-)Prüfer 
testieren zu lassen. Aufgrund der Tatsache, dass die Prüfung und die Existenz der o. g. 
Wirtschaftsprüfer gesetzlich basiert ist, gehören auch diese zu den o. g. „sachverstän-
digen Dritten“, die durch Einhaltung von Standards in die Lage versetzt werden, die 
Inhalte eines Jahresabschlusses in kurzer Zeit inhaltlich und sachlich auf Korrektheit 
und Vollständigkeit zu prüfen.

	 7.	 Die Grobgliederung der Bilanz ist in § 266 HGB festgelegt.
	 8.	 Die Vorgehensweise ist nicht statthaft, da § 266 HGB auf der Aktivseite eine Position 

„Fuhrpark“ für die Bilanzierung von Fahrzeugen vorsieht.
	 9.	 Im Rahmen des von Selbstständigen und Freiberuflern angewandten Betriebsvermö-

gensvergleichs wird der Unterschiedsbetrag zwischen den Vermögen am Ende des 
Vorjahres und am Ende des laufenden Wirtschaftsjahres gebildet. Anschließend 
werden getätigte Einlagen addiert und getätigte Entnahmen subtrahiert. Die hieraus 
resultierende Summe bildet das zu versteuernde Einkommen.

	10.	 Der Zweck einer Handelsbilanz liegt
•	 in der Vorlage bei Kreditinstituten zur Prüfung der Kreditwürdigkeit,
•	 im Fall der Kapitalgesellschaften der Publikation im Bundesanzeiger,
•	 der Darstellung der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens im Geschäftsbericht,
•	 etc.
Der Zweck einer Steuerbilanz hingegen liegt primär in der Vorlage bei der Finanzbe-
hörde und der Ermittlung der steuerlichen Belastung. Das deutsche Handelsrecht bie-

1.10 � Lösungen Kap. 1
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tet Unternehmen Wahlrechte, wie die Vornahme von Zuschreibungen auf den Wert 
von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens, die sich in einem höheren Ei-
genkapital widerspiegeln  – einem maßgeblichen Indikator für die Beurteilung der 
wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens. Bei der Erstellung der Steuerbilanz 
versuchen Unternehmen i. d. R ihre steuerliche Belastung und entsprechend den Ge-
winn so niedrig wie möglich zu halten. Da die Zuwächse des Eigenkapitals jedoch aus 
dem Gewinn in der G&V resultieren, die über das Eigenkapitalkonto abgeschlossen 
wird, müssen sich Unternehmer darüber im Klaren sein, dass sie entweder einen ho-
hen Gewinn ausweisen, den sie dem Eigenkapital als Steigerung zuschreiben können, 
dann aber versteuern müssen, oder aber sie weisen einen niedrigen Gewinn aus, der 
eine geringe steuerliche Belastung bedeutet, aber auch einen nur geringen Zuwachs 
im Eigenkapital.

Literatur

Berens, W., Brauner, H., Strauch, J., Knauer, T. (Hrsg.): Due Diligence bei Unternehmensakquisiti-
onen, 8. Aufl. Schäffer Poeschel, Stuttgart (2019)

Bitz, M., Schneeloch, D., Wittstock, W.: Der Jahresabschluss, 6. Aufl. Vahlen, München (2014)
Bradtke, T.: Grundlagen in Operations Research für Ökonomen. Oldenbourg, München (2015)
Buchholz, R.: Internationale Rechnungslegung, 14. Aufl. Erich Schmidt, Berlin (2014)
Coenenberg, A., Haller, A., Schultze, W.: Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, 25.  Aufl. 

Schäffer Poeschel, Stuttgart (2018)
Deitermann, R., Schmolke, C., Rückwart, W.-D.: Industrielles Rechnungswesen, IKR, 45. Aufl. 

Winklers, Ludwigshafen (2016)
Foit, K., Lorberg, D.: Kostenrechnung. Kiehl, Herne (2016)
Freidank, C., Müller, S., Wulf, I. (Hrsg.): Controlling und Rechnungslegung. Gabler, Wiesba-

den (2008)
Grefe, C.: Bilanzen, 9. Aufl. Kiehl, Herne (2016)
Hahn, K.: BilMoG Kompakt, 3. Aufl. HDS, Weil im Schönbuch (2011)
Högemann, B.: Due Diligence, Prüfung und Unternehmensbewertung von Akutkrankenhäusern. Wi-

kom, Wegscheid (2006)
Langenbeck, J.: Kompakttraining Bilanzanalyse, 3. Aufl. Kiehl, Ludwigshafen (2007)
Meyer, C., Theile, C.: Bilanzierung nach Handels- und Steuerrecht, 29. Aufl. NWB, Herne (2018)
NWB-Textausgabe. 61. Aufl. NWB, Herne (2019)
Olfert, K.: Kostenrechnung, 16. Aufl. Kiehl, Herne (2010)
Paul, J.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Gabler, Wiesbaden (2007)
Philipps, H.: Rechnungslegung nach BilMoG. Gabler, Wiesbaden (2010)
Renz, A., Wehrheim, M.: Die Handels- und Steuerbilanz. Bilanzierung, Bewertung und Gewinner-

mittlung, 3. Aufl. Vahlen, München (2011)
Rinker, C.: Bilanzen, 15. Aufl. Kiehl, Herne (2016)
Rinker, C., Ditges, J., Arendt, U.: Bilanzen, 14. Aufl. Kiehl, Herne (2012)
Wöhe, G., Kußmaul, H.: Grundzüge der Buchführung und Bilanztechnik, 8. Aufl. Vahlen, Mün-

chen (2012)
Wöhe, G., Döring, U., Brösel, G.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 26. Aufl. 

Vahlen, München (2016)

1  Das betriebliche Rechnungswesen



27© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
B. Hubert, Einführung in die Bilanzierung und Bewertung, 
https://doi.org/10.1007/978-3-658-30315-0_2

2Bewertung von Vermögensgegenständen

Lernziele

•	 Kenntnis der Gruppen von Vermögensgegenständen sowie der wirtschaftlichen 
Prinzipien

•	 Lineare-, degressive Abschreibung sowie AfA nach Maßgabe der Leistung eines 
Vermögensgegenstands

•	 Bewertung von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens sowie 
der Verbindlichkeiten

•	 Erstellung und Bedeutung der Kapitalflussrechnung
•	 Anwendung von Bewertungsvereinfachungsverfahren

2.1	 �Zusammenhang von Bilanzierung und Bewertung

Die Begriffe Bilanzierung und Bewertung sind im Zusammenhang mit dem betrieblichen 
Rechnungswesen nicht isoliert zu betrachten. Kaufleute bewerten ihre Vermögensgegen-
stände und Schulden unter Ausnutzung der handels- und steuerrechtlichen Wahlrichtlinien 
im Ergebnis der Inventur, um diese in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung 
auszuweisen, die der Ermittlung der Steuerbelastung sowie der Präsentation unternehme-
rischer Erfolge gegenüber den Shareholdern und Stakeholdern dient (Wöhe et al. 2016, 
S. 20 ff.). In diesem Zusammenhang sollen beide – sowohl die Share- als auch die Stake-
holder – angesprochen sein. Ob sich Anteilseigner mit einer Handelsbilanz zufrieden ge-
ben oder ob sie die Einsicht in die Steuerbilanz verlangen, in welcher das Eigenkapital 
ungeschönt und ohne die Möglichkeit von Wertzuschreibungen ausgewiesen ist, sei dahin-
gestellt. Darüber hinaus soll nicht vergessen werden, dass auch Mitarbeiter und dem Un-
ternehmen angeschlossene Verbände an der wirtschaftlichen Entwicklung interessiert sein 

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-30315-0_2&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-658-30315-0_2#DOI
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können. Aus diesem Grund soll der betriebswirtschaftliche Ansatz an dieser Stelle nicht 
auf die Kapitalgeber beschränkt bleiben.

Für das erstellende Unternehmen steht die vorteilhafteste Darstellung von Vermögens-
werten des Anlage- und Umlaufvermögens sowie der Verbindlichkeiten im Jahresab-
schluss bzw. in der Bilanz im Vordergrund. Wie bereits in Kap. 1 erwähnt, kann als „vor-
teilhaft“ sowohl ein niedriger Wertansatz bezeichnet werden, der für das Unternehmen 
zur Senkung der Steuerbelastung beiträgt, als auch ein hoher Wertansatz, der aufgrund 
geringer Wertminderung des Ergebnisses/Jahresüberschusses dazu führt, eine hohe 
Summe in das Eigenkapital zu buchen und dessen Entwicklung handelsbilanziell positiv 
darzustellen.

Im Zeitalter von Email und Internethandel schreitet die Globalisierung rasch voran. 
Jedes Unternehmen ist faktisch in der Lage, seine Güter und Dienstleistungen weltweit an 
jedem Ort anzubieten und zu veräußern, ohne selbst physisch vor Ort sein zu müssen. Der 
hierdurch entstehende Wettbewerb ist eine Begleiterscheinung dieser Entwicklung, ebenso 
wie das Bestreben insbesondere kapitalmarktorientierter Unternehmen, sich miteinander 
vergleichen zu können. Diese Denkweise hat dazu geführt, dass seitens des IASB (Inter-
national Accounting Standards Board) ein Regelwerk verabschiedet wurde, das Bewer-
tungs- und Bilanzierungsrichtlinien für alle international operierenden Kapitalgesellschaf-
ten beinhaltet (Heuser et al. 2012, S. 15). Diese weichen allerdings von den deutschen 
Vorschriften teilweise in erheblichem Maß ab. Diese Thematik wird in Kap. 5 ausführlich 
behandelt. Mit der Verabschiedung des Bilanzrechtmodernisierungsgesetzes (BilMoG) 
2009 hat der Gesetzgeber einen ersten Schritt in die Richtung der Vereinheitlichung deut-
scher und internationaler Jahresabschlüsse getätigt und u. a. handelsrechtlich die Wertzu-
schreibung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens ermöglicht. Ferner gilt 
der derivative Firmenwert nach Inkrafttreten des BilMoG als zeitlich begrenzt nutzbarer 
Vermögensgegenstand des Anlagevermögens. Auch wenn andere immaterielle Vermö-
gensgegenstände weiterhin von der Aktivierung ausgeschlossen sind, muss in diesem Zu-
sammenhang doch von entscheidenden Neuerungen gesprochen werden, welche die 
Richtlinien der Bewertung von Vermögensgegenständen und somit auch die Bilanzierung 
betreffen (Abb. 2.1).

2.2	 �Das Prinzip der wirtschaftlichen Zuordnung 

Bevor die möglichen Varianten zur Wertminderung von Vermögensgegenständen in den 
folgenden Kapiteln anhand von Beispielen ausführlich dargelegt werden, erfolgt zunächst 
der Bezug auf ein Prinzip der Bilanzierung und Bewertung, das festgelegt, wem zur Ab-
schreibung bestimmte Vermögensgegenstände zuzurechnen bzw. auf wessen Bilanz sie 
auszuweisen sind. Dieses Prinzip der wirtschaftlichen Zuordnung resultiert aus § 246 
Abs. 1 S. 2 HGB, der besagt, dass nicht grundsätzlich der Eigentümer sondern derjenige 
einen Vermögensgegenstand zu bilanzieren hat, dem dieser wirtschaftlich zuzuordnen ist.

2  Bewertung von Vermögensgegenständen
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Anders ausgedrückt kann diese Vorschrift dergestalt interpretiert werden, dass Vermö-
gensgegenstände, wie technische Anlagen oder Maschinen, die in einem Unternehmen 
fest installiert oder unlösbar montiert wurden, von diesem anstelle vom Hersteller/Eigen-
tümer zu bilanzieren sind, auch wenn der Kaufpreis noch nicht voll beglichen wurde. 
Diese Vorschrift erweckt den Anschein, als resultiere sie aus §§ 94 und 946 des BGB, nach 
dem zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes oder eines Grundstücks diejeni-
gen gehören, die mit dem Grund und Boden festverbunden sind. Sofern in einem Unter-
nehmen also ein Wirtschaftsgut in der Form installiert wird, dass es untrennbar mit dem 
Gebäude oder dem Grundstück verbunden ist, kann das wirtschaftliche Eigentum 
diesem Unternehmen unterstellt werden. Der Wortlaut des § 246 Abs. 1 S. 2 HGB wurde 
erst 2009 durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz modifiziert und hat seinen Ur-
sprung daher eher in den Vorschriften der internationalen Rechnungslegung IAS und 
IFRS. In IAS 1.9 ist festgelegt, dass eine Bilanz in Anlehnung an die IFRS-Vorschriften 
Angaben bezüglich der Vermögenswerte enthalten muss, über die ein Unternehmen ver-
fügt. IAS 16.7 definiert Vermögensgegenstände als z. B. Sachanlagen, aus denen einem 
Unternehmen künftig wirtschaftlicher Nutzen zufließt. Die Verfügungsmacht an derarti-
gen Gegenständen stellt sich bereits mit deren Lieferung bzw. deren Montage ein (Buch-
holz 2018, S. 54). Anders ausgedrückt bedeutet diese Formulierung, dass eine IFRS-Bi-
lanz, ebenso wie eine nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften erstellte, alle 
Vermögenswerte eines Unternehmens darzustellen hat und diese als solche zu bezeichnen 

Abb. 2.1  Änderungen der Bewertungsvorschriften durch das BilMoG

2.2 � Das Prinzip der wirtschaftlichen Zuordnung 
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und auszuweisen sind, wenn das Unternehmen durch deren Verwendung Umsätze und/
oder Gewinne zu erwirtschaften in der Lage ist. Wenn sich die Verfügungsmacht über der-
lei Gegenstände bereits mit der Lieferung einstellt und alle die Gegenstände bilanziell zu 
erfassen sind, über die ein Unternehmen zu verfügen in der Lage ist, heißt dies wiederum, 
dass auch Gegenstände zu bilanzieren sind, die noch nicht bezahlt sind. Aus Gründen der 
Sicherheit veräußern Hersteller von Investitionsgütern ihre Produkte daher häufig unter 
Eigentumsvorbehalt. Der Effekt für das Unternehmen, welches einen Vermögensgegen-
stand kauft anstatt ihn bspw. zu leasen, besteht in einer Erhöhung der Summe des Anla­
gevermögens.

Fallstudie: bilanzielle Erfassung eines Investitionsgutes

Ein Produktionsunternehmen, welches dauerhaft eine große Menge verschiedener Wa-
ren zur Produktion seiner Güter bevorraten muss, installiert ein automatisches Waren-
regallager, wie in Abb. 2.2 dargestellt.

Durch den Einsatz dieses Geräts erwartet das Unternehmen sowohl Zeitersparnis bei 
der Kommissionierung von Aufträgen als auch eine Reduktion der diesbezüglichen Feh-
lerquote. Der Preis der Anlage liegt inklusive der Montage sowie Inbetriebnahme bei 
250.000 €; die Nutzungsdauer beträgt 8 Jahre. Die Geschäftsführung des Unternehmens 

Abb. 2.2  Automatisches Warenregallager. (Foto mit freundlicher Genehmigung der Kardex Ger-
many GmbH)
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überlegt, auf welche Weise die Anlage zu finanzieren ist. Es besteht einerseits die Mög-
lichkeit, die Anlage mit einer jährlichen Rate i. H. v. 45.000 € zu leasen oder das Regal-
system zu o. g. Preis von 250.000 € zu kaufen. Der Kaufpreis der Anlage könnte nicht 
aus liquiden Mitteln beglichen werden; es wäre die Aufnahme eines Darlehens bei einem 
Zinssatz in Höhe von 4,67 % erforderlich.

Sofern sich die Geschäftsführung dazu entschließt, das Warenregallager zu leasen, 
würde jährlich der Betrag von 45.000 € gewinnmindernd als Aufwand gebucht. In die-
sem Fall tritt keine Veränderung des Bestands ein. Kauft und finanziert das Unterneh-
men besagtes Warenregallager hingegen, so geht es gemäß dem Prinzip der wirtschaft-
lichen Zuordnung in sein Eigentum über. Auch wenn bei fehlender EK-Steigerung die 
Anlagendeckung sinkt (vgl. hierzu auch Abschn. 3.5.3), ist dennoch eine Steigerung 
des AV messbar.

2.3	 �Bewertungsgrundsätze

Das deutsche Handels- und Steuerrecht ist dergestalt aufgebaut und formuliert, dass es an 
Handelsgeschäften beteiligte Personen und Gesellschaften vor einem falschen Eindruck 
ihres Handelspartners schützt. In Geschäftsbüchern und Jahresabschlüssen sollen keine 
Beträge dargestellt werden, denen kein tatsächlicher, monetärer Wert gegenübersteht. 
Sämtliche Vermögensgegenstände sind in Bilanzen mit den niedrigstmöglichen Werten 
und im Umkehrschluss sämtliche Verbindlichkeiten mit den höchstmöglichen Werten 
anzusetzen, sodass sich Kaufleute nach deutschem Recht in ihren Geschäftsbüchern „är-
mer“ darstellen sollen, als sie tatsächlich sind. Gemäß § 252 Abs. 1 HGB ist durch den 
Kaufmann eine „vorsichtige“ Bewertung aller Vermögensgegenstände vorzunehmen – 
die Werte sämtlicher Vermögensgegenstände sollen besser zu niedrig als zu hoch und die 
Werte aller Verbindlichkeiten eher zu hoch als zu niedrig eingestuft werden. Diese Vor-
schrift hat in Deutschland den Begriff des Vorsichtsprinzips (Bitz et al. 2014, S. 223) 
geprägt. In Ergänzung hierzu legt § 253 in den Absätzen 4 und 5 fest, dass Vermögensge-
genstände des Anlage- und Umlaufvermögens höchstens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten anzusetzen sind und eine Wertzuschreibung – zumindest im Anlage­
vermögen – untersagt ist. Diese Bestimmung hat wiederum den Begriff des Niederst­
wertprinzips geprägt. Bilanziell dient diese Vorgehensweise der Vermeidung von Han-
delsgeschäften, die mit betrügerischer Absicht geschlossen werden. Kreditinstitute sollen 
bspw. vor Unternehmen geschützt werden, die Darlehen beantragen und in ihren Jahres-
abschlüssen mehr Sicherheiten ausweisen, als tatsächlich existent sind (vgl. hierzu 
Abschn. 1.6).

Die Abschreibung insbesondere von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 
die noch über einen Marktwert verfügen bis auf einen Erinnerungswert, der i. d. R 1 € be-
trägt und die Möglichkeit, derartige Gegenstände noch zu einem höheren Preis als den 
Buchwert zu veräußern, führt zur Bildung von sogenannten stillen Reserven.

2.3 � Bewertungsgrundsätze
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Fallstudie: stille Reserven

Eine stille Reserve bzw. deren Auflösung lässt sich anschaulich in Anlehnung der o. g. 
Situation am Beispiel eines Geschäftsfahrzeugs demonstrieren, das nicht geleast, son-
dern gekauft, aktiviert und über die Nutzungsdauer gemäß der steuerlichen Richtlinien 
abgeschrieben wurde.

Wenn das Fahrzeug mit einem Neupreis i. H. v. 35.000 € sechs Jahre lang mit einem 
Betrag von 5833,33 € abgeschrieben wurde, wird das Konto am Ende des letzten Jahres 
nicht auf „null“ gesetzt bzw. aufgelöst, sondern es wird ein sogenannter Erinnerungswert 
von i. d. R. einem Euro gebucht, um daran zu erinnern, dass das Fahrzeug noch zum Be-
triebsvermögen gehört – der Buchwert beträgt in dieser Situation einen Euro, der Zeitwert 
kann jedoch ein völlig anderer sein. Das Konto Fuhrpark erhält über die Nutzungsdauer 
des Fahrzeugs folgendes Aussehen:

 

Ein sechs Jahre altes Fahrzeug, für welches ein Neupreis von 35.000 € beglichen wer-
den musste, kann – in Abhängigkeit des Zustands und der Kilometerleistung – durchaus 
einen Erlös i. H. v. 5000 € erzielen. Diese Diskrepanz zwischen dem Buchwert und ei-
nem ggf. erzielbaren Marktwert wird als stille Reserve bis zum Zeitpunkt der Auflösung 
bezeichnet. Das Adjektiv „still“ wird verwendet, da der Differenzbetrag in den Handels-
büchern und im Jahresabschluss nicht auftaucht.

Die Auflösung der stillen Reserve erfolgt dergestalt, dass das Bestandskonto z. B. „Fuhr-
park“, auf dem das Fahrzeug noch mit dem Erinnerungswert geführt ist, aufgelöst und der 
erzielte Differenzbetrag zwischen Buch- und Zeitwert über ein Erlöskonto gebucht wird.

Buchungssätze (Fahrzeug mit Buchwert 1 € wird für 5000 € gegen Barzahlung ver-
kauft):

2  Bewertung von Vermögensgegenständen
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Kasse 5000
an Erlöse aus Anlagenabgängen 5000
Erlöse aus Anlageabgängen 5000
an Fuhrpark 1
an sonstige betriebliche Erträge 4999

Der gewinnsteigernde Betrag i. H. v. erhöht den Gewinn des Unternehmens und ist zu 
versteuern. Die Abschreibung des Fahrzeugs über den Zeitraum von sechs Jahren resultiert 
aus § 253 Abs. 3 HGB i. V. m. § 7 Abs. 1 S. 1 EStG.

Die Regelungen erfüllen einen Informationszweck und dienen dem Institutionenschutz. 
Einerseits sollen Kaufleute Selbstinformationen über die Situation ihres Unternehmens 
erhalten und außerdem sollen Gläubiger vor mangelnder Liquidität und Bonität geschützt 
werden, die insbesondere bei Kapitalgesellschaften relevant ist, da hier kein persönlich 
haftender Gesellschafter zur Verfügung steht (Klunzinger 2011, S. 114).

Die Bestimmungen der Paragrafen 252 und 253 HGB haben ihren Ursprung jedoch in 
§ 242 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, der definiert, dass Schuldner verpflichtet sind, Leis-
tungen gegenüber Gläubigern so zu erbringen, wie Treu und Glauben es mit Rücksicht 
auf die Verkehrssitte erfordern. Aus dieser Vorschrift ist der Begriff des Gläubigerschutz 
es entstanden, der über das Privatrecht hinaus auch im Wirtschaftsrecht bzw. im Hinblick 
auf haftungsrechtliche Grundlagen relevant ist. Der Zusammenhang der drei Vorschriften 
ist in Abb. 2.3 grafisch erläutert.

Abb. 2.3  Gläubigerschutz und Niederstwertprinzip; juristische Interaktionen des BGB sowie 
des HGB

2.3 � Bewertungsgrundsätze
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Über das Niederstwertprinzip hinaus sind bei der Bewertung von Vermögensgegen-
ständen noch das Prinzip der wirtschaftlichen Zuordnung sowie der Begriff der Herstel-
lungskosten zu beachten. Auf beide soll jedoch noch in Abschn. 2.5 im Rahmen der Bilan-
zierung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bezug genommen werden.

Seit der Verabschiedung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wurden die umsei-
tig genannten Prinzipien aufgeweicht. Die Verpflichtung, sämtliche Vermögensgegen-
stände möglichst niedrig und sämtliche Schulden möglichst hoch zu bewerten, besteht in 
der seit 2009 gültigen Version des HGB nicht mehr. Die auf den Internationalen Rech-
nungslegungsvorschriften IFRS und IAS basierenden, diesbezüglichen gesetzlichen Än-
derungen des HGB betreffen insbesondere das Umlaufvermögen, die Herstellungskosten 
und immaterielle Vermögensgegenstände (IDW Textausgabe 2019, IAS 16.31 ff.; IFRS 
9.4.1.1 & 9.5.1.1).

2.3.1	 �Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterieller Vermögenswert wird ein identifizierbarer, nicht monetärer Vermö-
genswert eines Unternehmens ohne physische Substanz umschrieben, von dem erwartet 
wird, dass er dem Unternehmen künftig wirtschaftlichen Nutzen beschert (Lüdenbach und 
Christian 2017, S. 305). Mit dieser, in Anlehnung an die internationalen Rechnungsle-
gungsvorschriften getätigten Definition sind

•	 Patente,
•	 Rechte,
•	 (derivative) Geschäfts- und Firmenwerte

abgedeckt, die das Unternehmen

•	 selbst geschaffen hat und im Umlaufvermögen ausweist oder
•	 entgeltlich erworben hat und im Anlagevermögen ausweist (Wöhe et al. 2016, S. 706).

Den Vermögensgegenständen steht keine physische Substanz gegenüber, da nicht an-
hand von Tabellen, Publikationen o. ä. feststellbar ist, mit welchem Wert ein Patent, ein 
Nutzungsrecht oder ein Firmenwert zu beziffern ist. Daten wie eine Liste der Gebraucht-
fahrzeugpreise von z. B. einer DAT-Schätzstelle1 werden in diesem Zusammenhang nicht 
gepflegt. Dennoch bergen die Vermögensgegenstände für das Unternehmen einen wirt-
schaftlichen Nutzen, der sich in Form

•	 einer Weiterveräußerung mit Wertschöpfung von Patenten und Rechten oder

1 Vgl. www.schwacke.de. Die sog. „Schwackeliste“ ist ein bundesweit anerkanntes Medium zur Be-
wertung von Gebrauchtfahrzeugen.
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•	 der Nutzung einer Kunden-/Adressdatenbank, bzw. des Mitarbeiterstamms eines auf-
gekauften Unternehmens darstellt,

jedoch zum Zeitpunkt der Aktivierung noch nicht zu beziffern ist.
Eine gravierende Änderung hinsichtlich der Aktivierung immaterieller Vermögensge-

genstände beinhaltet die Überarbeitung des § 246 HGB, der sich auf den derivativen, 
entgeltlich erworbenen Geschäfts- und Firmenwert bezieht und in Abs. 1 Satz 4 den 
„… Unterschiedsbetrag, um den die für die Übernahme eines Unternehmens bewirkte 
Gegenleistung den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände des Unternehmens ab
züglich der Schulden im Zeitpunkt der Übernahme übersteigt (entgeltlich erworbener 
Geschäfts- oder Firmenwert)“ definiert.2 „Eine ähnlich lautende Vorschrift findet sich in 
den IFRS 3.51 & 3.32, was die Einflussnahme internationaler Rechnungslegung auf das 
deutsche Handelsrecht einmal mehr verdeutlicht.“ In § 266 HGB, der die Vorschriften zur 
Mindestgliederung einer Bilanz beinhaltet, ist der Geschäfts- und Firmenwert inzwischen 
als Bestandteil der immateriellen Vermögensgegenstände, an erster Stelle erwähnt.

Anders ausgedrückt ist die Vorschrift des § 246 so zu verstehen, dass, wenn ein Unter-
nehmen ein anderes aufkauft und als Kaufpreis einen höheren Betrag als die Summe des 
Eigenkapitals zahlt (vgl.: Unterschiedsbetrag der Vermögensgegenstände abzüglich der 
Schulden = der über das Eigenkapital hinausgehende Betrag), so ist diese Differenz im 
Anlagevermögen als derivativer Geschäfts- und Firmenwert aktivierbar und gemäß § 7 
Abs. 1 Satz 3 EStG über einen Zeitraum von 15 Jahren abzuschreiben.

Die beiden o. g. Vorschriften stellen eine Einschränkung des bisher so restriktiv exis-
tenten, strengen Niederstwertprinzips dar, da seit Einführung des BilMoG ein Vermögens-
wert aktivierbar ist, dem kein direkter, monetärer Wert entgegensteht.

Beispiel

Ein mittelständisches Produktionsunternehmen A kauft eine Schlosserei B, in der ne-
ben dem Inhaber, einem eingetragenen Kaufmann, lediglich zwei weitere Gesellen tä-
tig sind und die in ihrer letzten Bilanz ein Eigenkapital i. H. v. 50.000 € ausgewiesen 
hat zu einem Preis von 75.000 €. Die Schlosserei hat dem Produktionsunternehmen 
über mehrere Jahre zugearbeitet. Die Gründe für den über das Eigenkapital hinaus­
gehenden Kaufpreis liegen darin, dass der Inhaber der Schlosserei eine Adressdaten-
bank besitzt, in der diverse potenzielle Kunden für das Produktionsunternehmen ver-
zeichnet sind und außerdem beide Gesellen über wertvolle technische Kenntnisse 
sowie handwerkliche Fertigkeiten verfügen, die sich auch das Produktionsunternehmen 
zunutze machen kann. Dem Inhaber waren diese Details bekannt, weswegen er sein 
Unternehmen für nicht weniger als 75.000 € veräußern wollte. 

2 Vgl. § 246 Abs. 1 S. 4 in Handelsgesetzbuch des Deutschen Taschenbuchverlags 2019.
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Sowohl die Datenbank als auch die Handwerker bergen Potenzial für das Produktions-
unternehmen A, das sich in monetär messbaren Erfolgen manifestieren kann. Die über-
nommenen Gesellen sind aufgrund Ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten in der Lage, Pro-
dukte zu fertigen, die das Unternehmen mit hohen Gewinnen verkaufen kann. Ferner birgt 
die Adressdatenbank potenzielle Kunden, mit denen das Unternehmen Geschäftsbezie­
hungen aufbauen kann, wodurch sich ebenfalls zusätzliche Umsätze und Gewinne er-
wirtschaften lassen. Aus diesen Gründen besteht für den Inhaber/die Gesellschafter des 
Produktionsunternehmens A die Möglichkeit, diesen potenziellen Mehrwert in der Bilanz 
als Aktivposten „Geschäfts- und Firmenwert“ auszuweisen und über eine Laufzeit von 15 
Jahren abzuschreiben (Abb. 2.4).

Ist keine verlässliche Schätzung eines im Rahmen einer Unternehmensübernahme ak-
tivierungspflichtig entstandenen Geschäfts- und Firmenwertes möglich und erscheint der 
betroffenen Unternehmensleitung die steuerrechtlich vorgeschriebene Nutzungsdauer von 
15 Jahren als zu lang, kann sie, in Anlehnung an die erweiterten Vorschriften des § 253 
Abs. 3 HGB die Wertminderung über einen Zeitraum von 10 Jahren vornehmen.

Abb. 2.4  Ermittlung und buchhalterische Behandlung des derivativen Geschäfts- und Firmenwertes
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Obwohl der GFW prospektiv einen monetär messbaren Nutzen für das erwerbende 
Unternehmen darstellt, ist er zum Zeitpunkt des Erwerbs lediglich eine Fiktion ohne Ge-
genwert (Müller 2010, S. 5). Ferner bewirkt die ausbleibende Abschreibung im Jahr des 
Erwerbs sowie der hierdurch ausbleibende, buchhalterische Aufwand eine Steigerung des 
Eigenkapitals. Das strenge und gemilderte Niederstwertprinzip hat und hatte stets Aus-
wirkung auf das Eigenkapital, da Abschreibungen den Gewinn eines Unternehmens min-
dern und somit den dem Eigenkapital zurechenbaren Betrag reduzieren. Durch die Mög-
lichkeit zur Aktivierung des GFW wird das strenge Niederstwertprinzip dergestalt 
eingeschränkt, dass eine Bilanzposition existiert, der, im Gegensatz zu den übrigen Ver-
mögensgegenständen des Anlagevermögens wie

•	 Gebäuden
•	 technischen Anlagen und Maschinen oder
•	 dem Fuhrpark

kein konkreter monetärer Wert entgegensteht und das Eigenkapital sich durch die Aktivie-
rung einer fingierten Position erhöht. Bei der Übernahme werden die Bilanz der Schlosse-
rei B und die des Produktionsunternehmens A zusammengefasst, um eine GoB-konforme 
buchhalterische und bilanzielle Erfassung des Geschäfts- und Firmenwerts zu ermögli-
chen. Die Buchungen würden in Anlehnung an o. g. Beispiel wie folgt vorgenommen:

Geschäfts  – und Firmenwert 25.000
Eigenkapital übernommenes 
Unternehmen

50.000

an Bank 75.000

Das Eigenkapital der aufgekauften Schlosserei wird über das Bankkonto des aufkau-
fenden Produktionsunternehmens ausgebucht, sodass die Differenz/der übersteigende 
Betrag den GFW darstellt – eine Bilanzposition ohne realen, monetären Gegenwert.

Fallstudie: Ermittlung und buchhalterische Erfassung des derivativen Firmenwerts nach 
Unternehmenszusammenschluss

Das Produktionsunternehmen A schließt das Geschäftsjahr mit der unten abgebildeten 
Bilanz ab:

2.3 � Bewertungsgrundsätze



38

 
Zu Beginn des neuen Geschäftsjahres kauft das Unternehmen A eine Schlosserei, die 
bisher Zuarbeiten für die Produktion geleistet hat und die folgende Bilanz am Ende des 
vergangenen Geschäftsjahres aufgestellt hatte:

 

Der Kaufpreis für die Schlosserei beträgt 75.000 €. Gemäß der u. a. in Abb. 2.2 er-
wähnten Formel zur Ermittlung des derivativen Geschäfts- und Firmenwertes kann die-
ser mit 25.000 € beziffert werden.

 

Zwischen den Unternehmen wurde die Übernahme sämtlicher Vermögenswerte und 
Schulden vereinbart. Beide werden jetzt physikalisch und buchhalterisch zusammen-
gefasst. Die Bilanzen werden zunächst wieder in Konten aufgelöst, um die Vermögens- 
und Schuldenzuwächse in Unternehmen A und insbesondere die Verbuchung des deri-
vativen Firmenwerts in Höhe von 25.000 € zu verdeutlichen.
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Die Buchungssätze betreffen lediglich die Bestände der Unternehmen, sind sämtlich 
erfolgsneutral und lauten wie folgt:

2.3 � Bewertungsgrundsätze
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I BGA A 25.000 € an BGA B 25.000 €
II Schlussbilanzkonto A 25.000 € an Fuhrpark B 25.000 €
III Forderungen A 25.000 € an Forderungen B 25.000 €
IV Bank A 25.000 € an Bank B 25.000 €
V Verbindlichkeiten B 50.000 € an Verbindlichkeiten A 50.000 €
VI GFW 25.000 €

Eigenkapital B 50.000 € an Bank A 75.000 €

Die Konten des Produktionsunternehmens A werden hiernach wie folgt abgeschlossen:

VII Schlussbilanzkonto 100.000 € an Gebäude 100.000 €
VIII Schlussbilanzkonto 125.000 € an BGA 125.000 €
IX Schlussbilanzkonto 150.000 € an Bank 150.000 €
X Verbindlichkeiten 50.000 € an Schlussbilanzkonto 50.000 €
XI Schlussbilanzkonto 25.000 € an GFW 25.000 €
XII Eigenkapital 250.000 € an Schlussbilanzkonto 250.000 €

 

Der Geschäfts – und Firmenwert, buchhalterisch aus dem Saldo des Eigenkapitals der 
Schlosserei B und dem per Banküberweisung beglichenen Kaufpreis gebildet, wird nicht 
mehr über ein Aufwandskonto ausgebucht, sondern auf der Aktivseite der Bilanz ober-
halb des Anlagevermögens des Unternehmens B aktiviert. Die ideellen, bzw. monetär 
nicht direkt messbaren Werte, wie die eingangs bereits erwähnte Kundendatei oder die 
beiden in besonderem Maß qualifizierten Mitarbeiter, werden auf diese Weise zu Vermö-
gensgegenständen und wirken sich steigernd auf das Eigenkapital aus.

2.3.2	 �Bewertung von Vermögensgegenständen 
des Anlagevermögens

Gemäß § 266 HGB ist das Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen und 
gemäß § 253 Abs. 3 ist der Wert von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durch 
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planmäßige Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer zu reduzieren. Der in der 
Buchhaltung gängige Begriff der Aktivierung von Vermögensgegenständen bezieht sich 
auf die Buchung von Gegenständen mit begrenzter Nutzungsdauer sowie deren Abschrei-
bung auf einem Konto des Anlagevermögens. Wie bereits in Kap. 1 erwähnt, sind die Be-
griffe der Bewertung und Bilanzierung untrennbar miteinander verbunden. Die regel-
mäßige Wertminderung insbesondere von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 
deren Wert häufig den des Umlaufvermögens übersteigt, ist für die realistische Beurtei-
lung der wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens von Relevanz.

2.3.2.1  �Lineare Abschreibung gemäß § 7 EStG
§ 266 des HGB beinhaltet eine ausführliche und übersichtliche Darstellung der bilan­
ziellen Positionen/Kontenbezeichnungen, die sich auch dann als hilfreich erweisen 
kann, wenn nach einer solchen gesucht wird und kein Kontenrahmen zur Hand ist. Gleich 
im Anschluss an den in Abschn. 2.3.1 stellvertretend für immaterielle Vermögenswerte 
behandelten Geschäfts- und Firmenwert finden sich das Anlagevermögen, zu dem Ge-
bäude, technische Anlagen und Maschinen, der Fuhrpark, die Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung, etc. gehören. Die diesbezügliche, handelsrechtliche Bewertungsgrundlage findet 
sich in § 253 Abs. 3, die auch als das gemilderte Niederstwertprinzip bezeichnet wird 
(Wöhe et al. 2016, S. 676, 690).

Hierin heißt es, dass die Herstellungskosten bzw. der Anschaffungswert von Vermö-
gensgegenständen des Anlagevermögens mit einer zeitlich nur begrenzten Nutzungsdauer 
regelmäßig durch Abschreibungen zu verringern sind/ist. Die Dauer der Abschreibung 
leitet sich aus der planmäßigen oder betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermö-
gensgegenstände ab, die für viele Vermögensgegenstände seitens der Finanzbehörden in 
Form der sogenannten AfA-Tabellen festgelegt wird.3 Da das Einkommensteuergesetz in 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 die gleichmäßige Wertminderung über die gesamte Nutzungsdauer 
vorschreibt, werden zur rechnerischen Ermittlung des jährlichen Abschreibungsbetrages 
lediglich die Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die Nutzungsdauer gemäß Vor-
gabe des Bundesfinanzministeriums dividiert.

Beispiel: AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zur Veranschaulichung des Zusammenhangs der Rechtsquellen und der Vorgehensweise 
bei der Wertminderung/Abschreibung soll ein handelsüblicher Server für das hausinterne 
Netzwerk dienen, dessen Anschaffungspreis 1200 € beträgt.

§ 253 Abs. 3 HGB:

•	 Der Vermögensgegenstand ist über seine Nutzungsdauer abzuschreiben.

§ 7 Abs. 1, Satz 1 EStG:

3 AfA-Tabellen sind auf der Website des Bundesfinanzministeriums zum Download verfügbar.
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•	 Die Abschreibung ist linear, also in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen.

AfA Tabelle für die allgemein verwendbaren Wirtschaftsgüter:

•	 Nutzungsdauer eines Servers (Workstations, etc. gemäß Ziffer 6 „Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung“; Unterpunkt 6.14.3.2 AfA-Tabelle): 3 Jahre

	 ÷ =1.200 € 3 Jahre 400 € AbschreibungproJahr 	

Die Abschreibung wird erfolgswirksam über ein Aufwandskonto vorgenommen. 
Aufwandskonten werden über die Gewinn- und Verlustrechnung abgeschlossen, sodass 
sich die Buchung der Abschreibung auf das Eigenkapital auswirkt. Wird der o. g. Server 
zu Beginn des Geschäftsjahres angeschafft und lautet der Bestand des Kontos nach An-
schaffung des Servers 1200 €, erfolgt die Buchung der Abschreibung wie folgt:

AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 400
an Betriebs- und Geschäftsausstattung 400

In diesem Zusammenhang sei auch auf das in Abschn. 1.7 erläuterte Beispiel der Ab-
schreibung eines PKW verwiesen. Die Wertminderungen des Servers reduziert somit das 
Eigenkapital des Unternehmens jährlich um 400 €. Die Intention des gemilderten Nie-
derstwertprinzips ist darin zu sehen, dass sich aufgrund der begrenzten Nutzbarkeit von 
Vermögensgegenständen der Gesamtwert des Unternehmens, welcher sich im Eigenkapi-
tal widerspiegelt, gleichermaßen reduziert. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass 
Unternehmen sich besser – bzw. monetär besser ausgestattet – darstellen, als es tatsächlich 
der Fall ist. Vor der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen sollen sich potenzielle Partner 
durch die im Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaf-
ten4 ein realistisches Bild von deren wirtschaftlicher Situation verschaffen können.

Nicht in den AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums aufgeführt und abweichend 
von o. g. Regelung zu behandeln sind Gebäude, die ebenfalls gemäß § 266 HGB zum An­
lagevermögen eines Unternehmens gehören, deren Abschreibung jedoch u.  a. aufgrund 
ihrer vergleichsweise langen steuerrechtlichen Nutzungsdauer separat in § 7 Abs. 4 & 5 
geregelt ist. Auf deutschem Grund befindliche Gebäude, die nach dem 31.03.1985 fertig-
gestellt wurden, sind gemäß Absatz 4 jährlich mit 3 % ihrer Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten abzuschreiben. Die vollständige Abschreibung eines zum Betriebsvermögen 
gehörenden Gebäudes, das nicht Wohnzwecken dient, erfolgt insofern nach 33,33 Jahren.

Die degressive AfA von Vermögensgegenständen (in fallenden Jahresbeträgen) war ge-
mäß § 7 Abs. 2 Satz 1 lediglich bis zum Ende des Jahres 2010 möglich. Selbst die dies-
bezügliche Wertminderung mit bis zu 7 % des Anschaffungs- oder Kaufpreises in den 
ersten 3 Jahren nach der Fertigstellung oder Anschaffung von Gebäuden, die sich in einem 

4 Vgl. § 325 HGB: Offenlegungspflicht des Jahresabschlusses von Kapitalgesellschaften.
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Mitgliedsstaat der Europäischen Union befinden, war gemäß §  7 Abs.  5 letztmalig im 
Dezember 2005 statthaft. Zur Vervollständigung der Thematik und zum Verständnis der 
Abgrenzung beider Abschreibungsmethoden soll die degressive Variante anhand eines 
Beispiels erläutert werden.

Beispiel: Gegenüberstellung der Wertminderung bei Anwendung der linearen und der 
degressiven Abschreibung

Ein Fahrzeug mit einem Anschaffungspreis i. H. v. 60.000 € ist gemäß AfA-Tabelle 
über 6 Jahre abzuschreiben. Bei Anwendung der linearen AfA gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 
EStG bedeutet dies eine kontinuierliche, jährliche Wertminderung von 10.000 € bzw. 
einem jährlichen Anteil i. H. v. 16,67 %.

Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 EStG darf bei Anwendung der degressiven Methode der Ab-
schreibungsbetrag der linearen AfA um das 2,5-fache erhöht werden, jedoch 25 % der 
Anschaffungskosten nicht übersteigen. Der Anschaffungswert bzw. der Buchwert in den 
Folgejahren wurde um eben diesen Prozentsatz verringert (von Eitzen und Zimmermann 
2016, S. 89 f.). Nach der Hälfte der Nutzungsdauer erfolgte i. d. R die Umstellung auf die 
lineare Methode, um den Vermögensgegenstand innerhalb der Laufzeit vollständig ab-
schreiben zu können. Tab. 2.1 zeigt ein diesbezügliches Beispiel (Tab. 2.2).

Das o. g. Beispiel verdeutlicht, dass die Abschreibungsbeträge bei Anwendung der de-
gressiven Methode in den ersten beiden Jahren deutlich über denen der linearen liegen. 
Diese Verfahrensweise bewirkte eine Steigerung des Aufwands und eine dementspre-
chende Senkung der steuerlichen Belastung in derselben Höhe. Die buchhalterische 
Erfassung der AfA im ersten Jahr erfolgt, bezogen auf o.  g. Beispiel, mittels des Bu-
chungssatzes

AfA Fahrzeug/ Fuhrpark 15.000
an Fuhrpark 15.000

was einen gesteigerten Aufwand i. H. v. 5000 € im Vergleich zur linearen Variante der Ab-
schreibung bedeutet.

Tab. 2.1  Degressive AfA; Zeitpunkt des Wechsels auf linear AfA erfolgt im 4. Jahr

Jahr Buchwert
Abschreibungsbetrag am Ende 
des Jahres

1 60.000,00 15.000,00
2 45.000,00 11.250,00
3 33.750,00 8437,50
4 25.312,50 8437,50
5 16.875,00 8437,50
6 8437,50 8437,50

2.3 � Bewertungsgrundsätze



44

2.3.2.2  �Abschreibung nach Maßgabe der Leistung 
des Vermögensgegenstandes

Auch wenn die AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums die steuerliche Nutzungs-
dauer von Vermögensgegenständen vorschreiben, besteht die Möglichkeit, dass diese 
schneller verschleißen bzw. eher die Grenze ihrer Standzeit erreichen, als es gemäß der 
o. g. Vorschrift der Fall sein dürfte. Insbesondere bei technischen Maschinen und Anlagen 
oder Fahrzeugen, die im Dauerbetrieb eingesetzt werden, ist die Nutzungsdauer nicht im-
mer mit den Vorgaben des Steuerrechts konform. Sofern Unternehmen das Ziel einer mög­
lichst geringen steuerlichen Belastung verfolgen und ggf. auf Erfahrungswerte aus der 
Vergangenheit zurückgreifen können, ist der Wechsel der Abschreibungsmethode von der 
linearen zur Abschreibung nach Maßgabe der Leistung von beweglichen Vermögens-
gegenständen des Anlagevermögens gemäß § 7 Abs. 1, Satz 6 EStG sinnvoll, da diese 
Methode der Verfahrensweise der technischen Abschreibung am nächsten kommt (Rinker 
2016, S. 167). Der Nachweis der erbrachten Leistung erfolgt bei Fahrzeugen z. B. durch 
das Führen eines Fahrtenbuches und bei Maschinen oder Flurförderfahrzeugen durch 
einen installierten Betriebsstundenzähler (Abb. 2.5).

Der Nachteil liegt in der Tatsache, dass diese Methode die wirtschaftliche Abnutzung – 
das „Veraltern“ – zwar außer Acht lässt (Wedell und Dilling 2013, S. 169), aber ungeachtet 
dieser Tatsache die Wertminderung beschleunigt und den steuerreduzierenden Aufwand 
erhöht. Insbesondere nach dem Wegfall der degressiven Abschreibung wird diese Me-
thode von Unternehmen, die einerseits das Ziel einer möglichst geringen steuerlichen Be-
lastung verfolgen und deren Betrieb darüber hinaus anlagenintensiv ist, favorisiert.

Fallstudie: Leistungs-AfA

Ein Dienstleistungsunternehmen, das Montage- und Instandsetzungsarbeiten an Werk-
zeugmaschinen bei Kunden in ganz Deutschland vor Ort durchführt, verfügt über eine 
Flotte von Fahrzeugen, um seine Techniker im Außendienst zu mobilisieren. In Anleh-
nung an die Entfernungen, die zwischen den einzelnen Kunden liegen und welche 
die Techniker zurücklegen müssen, liegt die Laufleistung der Fahrzeuge bei bis zu 
60.000 Kilometern pro Jahr. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die 
Fahrzeuge nach einer Betriebsdauer von drei Jahren aufgrund der Laufleistung über 
keine ausreichende technische Zuverlässigkeit mehr verfügen; daher werden sie nach 

Tab. 2.2  lineare AfA

Jahr Buchwert
Abschreibungsbetrag am Ende 
des Jahres

1 60.000 10.000
2 50.000 10.000
3 40.000 10.000
4 30.000 10.000
5 20.000 10.000
6 10.000 10.000
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Ablauf dieser Zeit ausgetauscht. Der Kaufpreis/Anschaffungswert der Neufahrzeuge 
liegt bei 34.200 € netto.

In dieser Situation liegen Erfahrungswerte vor, die belegen, dass die tatsächliche Stand-
zeit der Vermögensgegenstände/Fahrzeuge nicht mit der seitens des Gesetzgebers vorge-
gebenen Nutzungsdauer übereinstimmt, sondern deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser 
Tatsache hat das Unternehmen die Möglichkeit, abweichend von der linearen Abschrei-
bung die in § 7 Abs. 1 Satz 6 genannte Leistungs-AfA anzuwenden, im Rahmen derer die 
Anschaffungskosten in Relation zur Leistung – in diesem Fall die Kilometerleistung – ge-
setzt wird. Der Abschreibungsbetrag bemisst sich bei der leistungsbezogenen AfA nach 
Leistungseinheiten – in diesem Fall nach Fahrkilometern. In diesem Zusammenhang ist 
zunächst der Abschreibungsbetrag pro Kilometer zu berechnen, der sich aus der Divi-
sion des Kaufpreises durch die Gesamtleistung ergibt. Die zur Berechnung erforderlichen 
Daten in der Übersicht (Rinker 2016, S. 167):

•	 Neupreis/Anschaffungswert der Fahrzeuge: 34.200 €
•	 Nutzungsdauer gemäß AfA-Tabelle: 6 Jahre
•	 Kilometerleistung gesamt: 180.000

Abschreibungsbetrag

	 € 34.200 180.000 € 0,19 / km÷ = 	

Abb. 2.5  Abschreibungsvarianten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

2.3 � Bewertungsgrundsätze
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Sofern die Kilometerleistung über die seitens des Unternehmens erwartete Nutzungs-
dauer von 3 Jahren konstant bei 60.000 km liegt, ergibt sich ein konstanter Abschrei­
bungsbetrag, der deutlich oberhalb des Betrages der linearen Abschreibung liegt 
(Tab. 2.3).

Im Vergleich dazu gestaltet sich die Auflistung der linearen Abschreibung in Anlehnung 
an § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG wie folgt (Tab. 2.4):

Ist die Laufleistung der Fahrzeuge nicht konstant bzw. wird die Gesamt-Laufleistung 
nicht nach den vorab festgelegten drei Jahren erreicht, verlängert sich die Nutzungsdauer 
der Fahrzeuge bzw. deren Abschreibungsdauer. Da die AfA-Beträge anhand der Fahrkilo-
meter berechnet werden, ist die Ermittlung des gesamten Abschreibungsbetrages flexibel. 
Tab. 2.5 zeigt ein Beispiel, wie sich die Abschreibungsbeträge entwickeln können, wenn

•	 die Laufleistung nicht konstant ist und
•	 die Gesamtlaufleistung außerdem nicht nach drei Jahren erreicht wird.

Der Vergleich der in den Tabellen genannten Abschreibungsbeträge verdeutlicht den 
Unterschied des Aufwands, der durch die Inanspruchnahme der verschiedenen Methoden 
in der Gewinn- und Verlustrechnung entsteht. Sofern Unternehmen bestrebt sind, ihre 
steuerliche Belastung so gering wie möglich zu halten, werden sie für Vermögensgegen-
stände wie Fahrzeuge, Maschinen, etc. stets die leistungsbezogene AfA auswählen, da 
hierdurch der größtmögliche, gewinnmindernde Aufwand erreicht wird. Ein weiterer 
Vorteil liegt in der Flexibilität der Vorgehensweise: wie in Tab. 2.5 erkennbar ist, bindet 
die leistungsbezogene AfA Unternehmen nicht an Termine oder Fristen. Werden die Ver-
mögensgegenstände stärker oder weniger stark beansprucht und erreichen sie die Grenzen 
ihrer Standzeit entsprechend früher oder später, wird der Termin der vollständigen Ab-
schreibung entsprechend angepasst, da diesbezüglich die Leistung des Objekts maßgeb-

Tab. 2.4  lineare AfA Jahr Buchwert Jahres-AfA
1 34.200 5700
2 28.500 5700
3 22.800 5700
4 17.100 5700
5 11.400 5700
6 5700 5700

Tab. 2.3  AfA nach Leistungseinheiten bei konstanter Laufleistung

Jahr Kilometer AfA/Km Jahres-AfA
1 60.000 0,19 11.400
2 60.000 0,19 11.400
3 60.000 0,19 11.400
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lich ist und nicht das Kalenderjahr. Aus diesem Grund wird diese Abschreibungsmethode 
als diejenige bezeichnet, die weitestgehend mit der technischen Abschreibung über-
einstimmt.

Sonderfall: außerplanmäßige Abschreibung

Wie beschrieben, eröffnet die Abschreibung von Vermögensgegenständen nach Maß-
gabe der Leistung Unternehmen die Möglichkeit, den Wert ihrer Gebrauchsgegen-
stände genau dann aus dem Jahresabschluss bzw. der Bilanz zu entfernen, wenn dieser 
tatsächlich nicht mehr existent ist, bzw. die Güter verbraucht sind. Wenn jedoch eine 
Maschine oder ein Fahrzeug bereits nach zwei und nicht erst nach drei Jahren, wie in 
o.  g. Fallstudie beschrieben, technisch als vollständig defekt anzusehen ist oder es 
durch Unfall, Naturkatastrophe o. ä. zerstört wird, sodass in wirtschaftlicher Hinsicht 
lediglich der Schrottwert anzusetzen ist, muss eine Möglichkeit existieren, die Vermö-
gensgegenstände losgelöst von Fristen oder zu erwartender Leistung abzuschreiben. 
Diese Möglichkeit eröffnet § 7 Abs. 1 Satz 7 EStG: Absetzungen für außergewöhnliche 
technische oder wirtschaftliche Abnutzung sind grundsätzlich zulässig, sofern der 
Grund für die Abschreibung nicht in späteren Wirtschaftsjahren entfällt. Wird also ei-
nes der in obiger Fallstudie erwähnten Fahrzeuge beispielsweise im Januar beschafft 
und im Februar des Folgejahres mit einer Laufleistung von 60.000 km durch einen 
Unfalls so schwer beschädigt, dass es nicht mehr nutzbar ist, erfolgt die Sonderab-
schreibung auf 0 € bzw. auf den Erinnerungswert. In den Konten der Finanzbuchhal-
tung gestaltet sich die Entwicklung des Vermögensgegenstandes wie folgt:

 

Tab. 2.5  AfA nach Leistungseinheiten bei nicht-konstanter Laufleistung

Jahr Kilometer AfA/Km Jahres-AfA
1 60.000 0,19 11.400
2 40.000 0,19 7600
3 70.000 0,19 13.300
4 10.000 0,19 1900
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Der Abschreibungsaufwand fließt in voller Höhe gewinn- und steuermindernd in die 
Gewinn- und Verlustrechnung ein. Bietet jetzt ein Gebrauchtwagen- oder Schrotthändler 
an, das Fahrzeug, bzw. das, was davon übrig ist, zum aktuellen Schrottpreis anzukaufen, 
kann ein Unternehmen das tun, was bereits in Abschn. 2.2 als die Auflösung einer stillen 
Reserve behandelt wurde. Ein Vermögensgegenstand, der zu einem höheren Wert als dem 
in den Geschäftsbüchern aufgeführten veräußert wird. Bezogen auf das o. g. Beispiel ist 
festzustellen, dass das Fahrzeug nach außerordentlicher Abschreibung gemäß § 7 Abs. 1 
Satz 7 EStG lediglich mit dem Erinnerungswert von 1 € erfasst ist. Bietet jetzt ein Ge-
brauchtwagenhändler den Ankauf der Überreste des Fahrzeugs zu einem Preis von 500 € 
an, entsteht für das Unternehmen ein gewinnwirksamer Erlös i. H. v. 499 €, der entspre-
chend über ein Erlöskonto zu verbuchen ist. Mit dem Verkauf des Fahrzeugs wird der 
Vermögensgegenstand aus den Geschäftsbüchern entfernt. Die Differenz zwischen dem 
Buchwert und dem Verkaufspreis bildet den außerordentlichen Ertrag/Erlös für das Unter-
nehmen. Als Buchungssätze sind z. B. im Falle der Banküberweisung des Kaufpreises 
durch den Gebrauchtwagenhändler zu erfassen:

Bank 500
Erlöse aus Anlageabgängen 500
Erlöse aus Anlageabgängen 500
an Fuhrpark 1
an sonstige betriebliche Erträge 499

Somit ist das Fahrzeug nicht mehr länger Bestandteil des Anlagevermögens, die Bu-
chung der Zahlung des Kaufpreises erfolgt über ein Geldkonto oder die Kasse und die 
gebuchten sonstigen Erträge fließen in die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresab-
schlusses ein. Nachstehend zusätzlich die Darstellung des Geschäftsvorfalls in Kontenform.

 

2  Bewertung von Vermögensgegenständen



49

2.3.2.3  �Bewertung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) gemäß § 6 
Abs. 2 und § 6 Abs. 2 a EStG

Die Steuerbilanz dient im Gegensatz zur Handelsbilanz der Ermittlung eines möglichst 
genauen Periodengewinns und nicht der Darstellung des größtmöglichen Potenzials eines 
Unternehmens. Anlagegüter wie Fahrzeuge, technische Anlagen und Maschinen sind da-
her über seitens der Finanzbehörde in Abschreibungstabellen definierte Fristen hinsicht-
lich ihres Wertes zu reduzieren und dürfen nicht bereits im Jahr ihrer Anschaffung voll-
ständig gewinnmindernd abgeschrieben werden. Eine diesbezügliche Ausnahme bilden

•	 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Nettoanschaffungswert von bis zu 
800 € gemäß § 6 Abs. 2 EStG sowie

•	 GWG mit einem Nettoanschaffungswert von mehr als 250 € und bis zu 1000 € gem. § 6 
Abs. 2 a EStG.

Die Möglichkeit für Unternehmen, GWG bereits im Jahr der Anschaffung abzuschrei-
ben und den Gewinn auf diese Weise in voller Höhe zu reduzieren, resultiert aus wirt­
schaftspolitischen Zielen, die der Bundesfinanzhof damit begründet hat, dass „… rich-
tige Erfolgsabgrenzungen im Rahmen der Vereinfachung des Rechnungswesens nicht 
überspannt werden …“ dürfen (Meyer und Theile 2017, S. 48, 137). Voraussetzung für 
diese Verfahrensweise ist die selbstständige Nutzbarkeit der Vermögensgegenstände.

•	 Computerarbeitsplätze,
•	 Mobiltelefone/Smartphones,
•	 Kameras,
•	 etc.

die hinsichtlich ihres Wertes zu o. g. passen sind selbstständig nutzbar und unterliegen 
nicht der Pflicht zur Aktivierung über die in den AfA-Tabellen der Finanzbehörde genann-
ten Fristen.

•	 Maschinensteuerungen,
•	 Fundamente von Produktionsanlagen,
•	 Tablare automatischer Warenregallager (vgl. Abschn. 2.2),
•	 Bestandteile von Telefonanlagen,
•	 etc.

sind nicht selbstständig nutzbar und daher ggf. als nachträgliche Anschaffungskosten ge-
meinsam mit den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, in die sie integriert wer-
den, zu bewerten und fristgerecht abzuschreiben.

In Abhängigkeit des Wertes kann die Bewertung der Güter auf zwei unterschiedliche 
Arten erfolgen.
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•	 Der Anschaffungswert beträgt nicht mehr als 8000 €;
–– das GWG kann im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben werden.
–– juristische Grundlage: § 6 Abs. 2 EStG

•	 Der Anschaffungswert beträgt bis zu 1000 €;
–– das GWG wird in einen Sammelposten/„Pool“ von GWG aufgenommen, deren 

Wert zwischen 250 und 1000 € liegt, der über einen Zeitraum von 5 Jahren mit 20 % 
p. a. abzuschreiben ist.

–– juristische Grundlage: § 6 Abs. 2 a EStG

Erläuterung zur buchhalterischen Vorgehensweise:

•	 Es wird ein neues Konto „GWG-Sammelposten“ eröffnet,
•	 die Anschaffungswerte der entsprechenden GWG werden nach Steuerkorrektur auf 

diesem Konto erfasst,
•	 im Anschaffungsjahr und in den weiter folgenden fünf Jahren werden jeweils 20 % des 

Gesamtwertes abgeschrieben und mindern auf diese Weise den UN-Gewinn.
•	 Für jedes Jahr ist ein neues Sammelkonto zu bilden, welches lediglich durch Zugänge 

oder die Abschreibung verändert werden darf.
•	 Voraussetzung: selbstständige Nutzbarkeit der Güter

Zu beachten sind bei der Bewertung von GWG neben der Zielsetzung des Unterneh-
mens entweder die steuerliche Belastung so gering wie möglich zu halten oder das größt-
möglichen Eigenkapital auszuweisen

•	 der Anschaffungswert der GWG sowie
•	 die Abschreibungsdauer der Güter gemäß der AfA-Tabellen der Finanzbehörde.

Falls ein Vermögensgegenstand zu einem geringen Wert zwischen 800 und 1000 € be-
schafft wurde und die Abschreibungsdauer gemäß AfA-Tabelle geringer ist als fünf Jahre, 
kann es für ein Unternehmen vorteilhafter sein, die lineare AfA gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 
EStG anzuwenden, als die AfA über GWG-Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2 a EStG. Dies 
jedenfalls, sofern die geringstmögliche steuerliche Belastung beabsichtigt ist. Die Pro
blematik tritt nicht bei einem Anschaffungspreis von bis zu 800 € auf, da in diesem Fall 
gemäß § 6 Abs. 2 EStG die sofortige Abschreibung lediglich unter der Einschränkung 
möglich ist, dass der Gegenstand selbstständig nutzbar ist.

Fallstudie: Abschreibung von GWG mit einem Anschaffungswert von bis zu 800 € gemäß 
§ 6 Abs. 2 EStG

Ein Unternehmen kauft für seine Außendienstmitarbeiter fünf Laptop-Computer zu 
einem Bruttopreis von je 799 €. Die Bezahlung erfolgt in bar; das Ziel liegt in einer 
möglichst geringen, steuerlichen Belastung. Zu welcher Abschreibungsmethode ist der 
Geschäftsführung zu raten?
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Der Netto-Anschaffungspreis liegt mit 671,43 € unter der in § 6 Abs. 2 EStG genannten 
Obergrenze von 800  €. Ferner handelt es sich bei einem Laptop-Computer um einen 
selbstständig nutzbaren Vermögensgegenstand. Die Abschreibung in voller Höhe des An-
schaffungspreises noch im Jahr der Anschaffung ist daher uneingeschränkt möglich. Pro 
Computer lautet daher zunächst für die Aktivierung der Buchungssatz:

Betriebs- und Geschäftsausstattung 671,43
Vorsteuer 127,57
an Kasse 799

Betriebs- & Geschäftsausstattung Vorsteuer
Laptop 1 671,43 Laptops 637,85
Laptop 2 671,43
Laptop 3 671,43
Laptop 4 671,43
Laptop 5 671,43

3.357,15

Kasse
5 Laptops 3.995

 

Die Abschreibung aller fünf Computer erfolgt vor der Erstellung des Jahresabschlusses 
über den Buchungssatz:

AfA auf Betriebs- und 
Geschäftsausstattung

3.357,15

an Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.357,15

AfA auf Betriebs- & Geschäftsausstattung Betriebs- & Geschäftsausstattung
Laptop 1 671,43 Laptop 1 671,43
Laptop 2 671,43 Laptop 2 671,43
Laptop 3 671,43 Laptop 3 671,43
Laptop 4 671,43 Laptop 4 671,43
Laptop 5 671,43 Laptop 5 671,43

3.357,15 3.357,15  

Somit sind alle Notebooks am Ende des Geschäftsjahres der Anschaffung ausge­
bucht. Die Buchung über das Aufwandskonto AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung reduziert den zu versteuernden Gewinn in voller Höhe.

Fallstudie: Abschreibung von GWG mit einem Anschaffungswert von mehr als 800 € 
gemäß § 6 Abs. 2 a EStG

Angenommen sei eine ähnliche Situation: das o. g. Unternehmen kauft wiederum fünf 
Laptop-Computer für den Außendienst – diesmal jedoch soll der Brutto-Anschaffungspreis 
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pro Stück 1.071 €, für Geräte mit hoher Prozessorleistung und Arbeitsspeicherkapazität, 
betragen. Die Bezahlung erfolgt wiederum in bar. Die Abschreibung gemäß § 6 Abs. 2 a 
EStG ist nicht mehr möglich, da der Netto-Anschaffungspreis mit 900 € den zulässigen 
Höchstbetrag von 800 € überschreitet. Alternativ ist die Abschreibung über einen Sam-
melposten gemäß § 6 Abs. 2 a EStG möglich; der Preis liegt deutlich unter dem hierin 
genannten Höchstbetrag von 1.000 €. Buchhalterisch ist zunächst ein Sammelposten für 
die Geräte anzulegen; die Erfassung erfolgt pro Computer über den Buchungssatz:

GWG Sammelposten 900
Vorsteuer 171
an Kasse 1071

 

Die Abschreibung des Sammelpostens ist über einen Zeitraum von fünf Jahren zu 20 % p. 
a. vorzunehmen, was einem jährlichen Abschreibungsaufwand i. H. v. 900 € (180 € pro 
Gerät) entspricht. Die Buchung erfolgt über den Buchungssatz:

AfA auf GWG-Sammelposten 900
an GWG Sammelposten 900
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Mit Blick auf die unternehmerische Zielsetzung einer möglichst niedrigen Steuerbe­
lastung muss neben der Behandlung o. g. Laptop-Computer als GWG die Aktivierung und 
lineare Abschreibung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG berücksichtigt werden, die in die-
sem Fall als die geeignetere erscheint, was ein Blick in die AfA-Tabelle sowie ein konkre-
tes Zahlenbeispiel verdeutlicht.

•	 Gemäß AfA-Tabelle für die „allgemein verwendbaren Anlagegüter“ beträgt die be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die Notebooks unter Punkt 6.14.3.2 drei Jahre,

•	 die Abschreibung des GWG-Sammelpostens ist erst nach fünf Jahren abgeschlossen,
•	 die jährlichen Abschreibungsbeträge sowie der gewinnmindernde Aufwand sind 

demnach bei Behandlung der Notebooks nach § 7 Abs. 1 S. 1 EStG höher.

Der Nettoanschaffungspreis i. H. v. 900 € pro Computer – in Summe 4.500 € wird in 
diesem Fall lediglich durch drei anstelle von fünf dividiert, was zu einer jährlichen AfA 
von 1.500 € führt. Der gewinnmindernde Aufwand des Unternehmens für die Vermögens-
gegenstände liegt bei linearer Abschreibung somit um 600 € über dem Betrag, der sich aus 
der Behandlung der Notebooks als geringwertige Wirtschaftsgüter ergibt.

AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung
Laptop 1 300 Laptop 1 300
Laptop 2 300 Laptop 2 300
Laptop 3 300 Laptop 3 300
Laptop 4 300 Laptop 4 300
Laptop 5 300 Laptop 5 300

1.500 1.500

↑
jährlicher AfA-Betrag bei Abschreibung gemäß
§ 7 Abs. 1 Satz 1 EStG (lineare AfA in Anlehnung
an Nutzungsdauer gemäß AfA-Tabelle für die allgemein
verwendbaren Anlagegüter)

Das Beispiel verdeutlicht, dass es seitens eines Unternehmens erforderlich ist, die Be­
wertungsoptionen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens genau zu prüfen. 
Steuerrechtlich bestehen drei Optionen der Bewertung: die lineare Abschreibung, die 
Behandlung als GWG im Falle eines Netto-Anschaffungspreises von maximal 800 € 
sowie die Bewertung innerhalb eines GWG-Sammelpostens im Falle eines Netto-
Anschaffungspreises zwischen 250 und 1.000 €. Selbst wenn die Zielsetzung des Unter-
nehmens in einer geringstmöglichen Steuerbelastung liegt, muss die GWG-AfA nicht 
stets die vorteilhafteste Variante darstellen. Sofern die betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer von Vermögensgegenständen unterhalb von fünf Jahren liegt, können Unternehmen 
einen höheren gewinn- und steuermindernden Aufwand bei der Anwendung der linearen 
AfA erreichen.
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2.3.2.4  �Selbstgeschaffene Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens; der Begriff der Herstellungskosten

Vermögensgegenstände, die ein Unternehmen in der Bilanz als Anlagevermögen ausweist, 
müssen nicht immer von Fremdfirmen beschafft, sondern sie können auch selbst erstellt 
sein. Für Maschinenbauunternehmen, die Metallbearbeitungszentren herstellen, kann die 
Möglichkeit bestehen, dass sie ein Produkt, das sie selbst fertigen, auch für die eigene 
Produktion benötigen. In diesem Fall wird kein Unternehmen ein Fremdprodukt bei einem 
Lieferanten beschaffen, sondern vielmehr selbst eine Maschine für den Einsatz in der ei-
genen Fertigung erstellen und diese in der Betriebs- und Geschäftsausstattung unter der 
Position technische Anlagen und Maschinen aktivieren. Das Handelsgesetzbuch legt in 
§ 255 fest, welche Bestandteile des selbst erstellten Vermögensgegenstands in der Bilanz 
zu erfassen sind, bzw. wie die Herstellungskosten zu berechnen sind. In o. g. Quelle sind 
sie definiert als „Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruch-
nahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung 
oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende, wesentliche Verbesse-
rung entstehen.“ Zu diesen Kosten gehören Material- und Fertigungseinzel- sowie seit 
Verabschiedung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes auch Material- und Ferti­
gungsgemeinkosten (Abb. 2.6).

Vor dem Einstieg in ein konkretes Buchungs- und Fallbeispiel ist zunächst ein Ver-
ständnis für den Unterschied zwischen Einzel- und Gemeinkosten erforderlich. Als Ein­
zelkosten werden alle diejenigen bezeichnet, die einem Gegenstand oder einem Produkt – 
in unserem Fall dem Metallbearbeitungszentrum  – zuordenbar sind. Dies können 
Stahlbleche, Stromkabel, ein Steuerungscomputer oder ein Montagegestell sein, das nur 
für diese Maschine speziell hergestellt wurde, nur dafür verwendbar ist und entsprechend 
zugeordnet werden kann. Gemeinkosten sind all jene Kosten, die nicht direkt einem Ge-

Abb. 2.6  Unterscheidung von Einzel- und Gemeinkosten
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genstand oder einem Produkt zurechenbar sind. Hierzu gehören Miete für Geschäfts-
räume, Aufwendungen für elektrischen Strom, für Heizgas etc., die z. B. in einer Produk-
tionshalle entstehen, in der gleichzeitig mehrere Endprodukte gefertigt werden. Die 
Kosten lassen sich nicht jedem einzelnen Endprodukt zurechnen und müssen mittels eines 
Verrechnungssatzes verteilt werden. In der Praxis erfolgt die Verteilung der Gemeinkosten 
auf die jeweiligen Produkte oder Kostenstellen z. B. unter Verwendung eines Betriebsab-
rechnungsbogens in der Kostenstellenrechnung (Deitermann et al. 2016, S. 187 ff.).

Bezogen auf den Inhalt des § 255 HGB bedeutet dies, dass sowohl die nicht direkt zu-
rechenbaren Materialaufwendungen für Rohstoffe, Energie und anteilige Raumkosten als 
auch die nicht direkt zurechenbaren Personalaufwendungen in die Herstellungskosten für 
selbst erstellte Vermögensgegenstände eines Unternehmens einfließen.

Die bilanzielle Erfassung selbst erstellter Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens erfolgt auf dem Konto andere aktivierte Eigenleistungen (Bornhofen und Bornho-
fen 2018, S.  352), einem über die Gewinn- und Verlustrechnung abzuschließenden 
Erfolgs-/Erlöskonto. Wenn ein Unternehmen eine Werkzeugmaschine für die eigene Pro-
duktion erstellt, wird diese demnach bilanziell auf die gleiche Weise behandelt, wie ein 
erwirtschafteter Erlös. Dieser wiederum fließt im Jahresabschluss in voller Höhe in das 
Eigenkapital ein. Die Buchungssätze in diesem Zusammenhang lauten …

für die Aktivierung der Maschine im Anlagevermögen 
Sachanlagen
an andere aktivierte Eigenleistungen
sowie
für den Abschluss des Erfolgskontos über die Gewinn- und Verlustrechnung 
andere aktivierte Eigenleistungen
an Gewinn- und Verlustrechnung 

Je höher also die Herstellungskosten für einen selbst erstellten Vermögensgegenstand 
ausfallen, desto höher ist der Erlös für das Unternehmen und umso höher ist auch der 
Betrag, der im Jahresabschluss bzw. in der Schlussbilanz dem Eigenkapitalkonto zuge-
schrieben werden kann. Gemäß § 255 Abs. 2 HGB besteht die Möglichkeit, durch die 
Berücksichtigung der Material- sowie Fertigungsgemeinkosten im Rahmen der Kalkula-
tion von Herstellungskosten eines selbst erstellten Vermögensgegenstandes die Summe 
auf der Erlösseite der Gewinn- und Verlustrechnung zu steigern. Durch das Inkrafttreten 
des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 2009 wurde diese Option nicht aufgehoben 
[vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) zu dem 
Gesetzesentwurf der Bundesregierung – Drucksache 16/10067 – Entwurf eines Gesetzes 
zur Modernisierung des Bilanzrechts]. Die unterschiedlichen Auswirkungen der Berück-
sichtigung bzw. der nicht-Berücksichtigung von Gemeinkosten im Rahmen der Bewer-
tung von Vermögensgegenständen auf das Eigenkapital lassen sich im direkten Vergleich 
anhand eines konkreten Fallbeispiels darstellen.
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Fallstudie: Eigenkapitalzuwachs im Falle der Berücksichtigung von Gemeinkosten bei der 
Kalkulation von Herstellungskosten selbst erstellter Vermögensgegenstände

Als Beispiel sei die Existenz eines fiktiven Produktionsunternehmens in der Rechts-
form einer e. K. aus dem Bereich der KMU angenommen, das pro Jahr zehn Fräsbear-
beitungszentren fertigt. Das Unternehmen beabsichtigt, eine Fräsmaschine für die ei-
gene Produktion zu erstellen und möchte die Herstellungskosten bestimmen, um sie in 
der Bilanz unter den technischen Anlagen und Maschinen zu aktivieren. Es existieren 
vollständige Konstruktionszeichnungen und Stücklisten bezüglich der gefertigten Pro-
dukte, sodass die Ermittlung der Einzelkosten kein Problem darstellt. Anhand der Fer-
tigungsunterlagen lassen sich Materialeinzelkosten i. H. v. 250.000 € und Fertigungs-
einzelkosten i. H. v. 150.000 € identifizieren, sodass sich die Herstellkosten, wie in 
Abb. 2.7 dargestellt, auf 400.000 € belaufen.

Die Aktivierung der selbst erstellten Anlage erfolgt über den Buchungssatz

Technische Anlagen und Maschinen 400.000
an andere aktivierte Eigenleistungen 400.000

Da es sich bei den aktivierten Eigenleistungen um ein Erfolgskonto handelt, erfolgt der 
Abschluss über die Gewinn- und Verlustrechnung, was eine Eigenkapitalsteigerung in der-
selben Höhe bewirkt.

 

Um die Herstellkosten der Fertigung gemäß des in Abb. 2.7 dargestellten Schemas um 
die Material- und Fertigungsgemeinkosten zu ergänzen, ist ein Blick in das Gemeinkos-
tencontrolling bzw. die in Kap. 1 bereits erwähnte und als das interne Rechnungswesen 
bezeichnete Kostenrechnung erforderlich. In Anlehnung an die Legitimation in §  255 
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Abs. 2 HGB sollen die Einzelkosten um alle anteiligen Raum, Personal- und Sachkosten 
ergänzt werden, die den zehn Endprodukten nicht direkt zurechenbar sind. Zur Identifika-
tion dieser Summe kann ein Betriebsabrechnungsbogen verwendet werden, der alle im 
Unternehmen befindlichen Kostenarten und Kostenstellen darstellt. Im für dieses Beispiel 
zu betrachtende Unternehmen sollen die Abteilungen (Kostenstellen)

•	 Administration,
•	 Marketing und Vertrieb,
•	 mechanische Fertigung,
•	 elektrische Fertigung sowie
•	 Konstruktion und Entwicklung

vorhanden sein.
Als Kostenarten lassen sich

•	 Materialkosten,
•	 Personalkosten,
•	 Raumkosten,
•	 KFZ-Kosten,

Abb. 2.7  Kalkulationsschema 
der Herstellungskosten
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•	 Fremddienstleister,
•	 Warenversand sowie
•	 Rechts- und Beratungskosten

identifizieren.
Fremddienstleistungen werden durch das Unternehmen in Form von Arbeitnehmer-

überlassungen/Personaldienstleistern in Anspruch genommen. Darüber hinaus bearbeiten 
Zerspanungsunternehmen halbfertige Bauteile für die Produkte, die aufgrund der Ferti-
gungstiefe nicht selbst gegossen oder geschmiedet werden können. Insgesamt belaufen 
sich die Gemeinkosten des Unternehmens bei zehn hergestellten Bearbeitungszentren 
(Fräsanlagen) auf 10.000.000 €. Aus Abb. 2.8 ist ersichtlich, wie sich die Summe auf die 
o. g. Kostenarten verteilt.

Zur Bestimmung der in § 255 Abs. 2 erwähnten, angemessenen Material- und Ferti-
gungsgemeinkosten ist die Kostenartenrechnung jedoch nicht ausreichend. Es fehlt die 
Konkretisierung, welche Abteilungen des Unternehmens Material- und Fertigungsge-
meinkosten verursachen. In diesem Fall sind insbesondere die mechanische und die elek-
trische Fertigung relevant. Die nachstehende Tabelle in Abb. 2.9 zeigt die Kostenstellen-

Abb. 2.8  Kostenar-
tenrechnung
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rechnung, in der die Summen der Kostenarten auf die Abteilungen Administration, 
Vertrieb, mechanische Fertigung, elektrische Fertigung sowie Entwicklung verteilt sind.

In der Praxis erfolgt die Verteilung der Kostenarten auf die jeweiligen Kostenstellen 
(Abteilungen) nach unterschiedlichen Kriterien, die auch von der jeweiligen Kostenart 
abhängen. Denkbar ist z. B., die gesamten Raumkosten in Abhängigkeit der von der je-
weiligen Abteilung genutzten Fläche bzw. Zahl der genutzten Quadratmeter aufzutei-
len. Bezüglich der Personalkosten bietet sich die Ermittlung eines Durchschnittswerts 
aller Löhne und Gehälter an, der mit der Anzahl der in den entsprechenden Abteilungen 
tätigen Personen multipliziert wird. Fahrzeugkosten lassen sich anhand der Eintragungen 
in Fahrtenbüchern, aus denen hervorgeht, welche Personen die Fahrzeuge genutzt haben, 
die wiederum Abteilungen zurechenbar sind, verteilen. In Abb. 2.10 sind die prozentualen 
Anteile der Kostenarten auf den Kostenstellen des dem Beispiel zugrunde liegenden Pro-
duktionsunternehmens dargestellt.

Das in Abb. 2.7 dargestellte Berechnungsschema unterscheidet bei der Kalkulation der 
Herstellungskosten zwischen Material- und Fertigungsgemeinkosten. Um die Kalkulation 
der Herstellungskosten in Anlehnung an das in Abb. 2.7 dargestellte Schema vornehmen 
zu können, sind noch

Abb. 2.9  Kostenstellenrechnung
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•	 die auf die Fertigungsbereiche entfallenden Kostenarten zunächst nach Fertigungs- 
und Materialgemeinkosten zu unterscheiden und darüber hinaus

•	 die Kosten der Administration (Verwaltung), die für alle Abteilungen des Unterneh-
mens Dienstleistungen von der Materialbeschaffung bis zur Überweisung der Löhne 
und Gehälter erbringt, noch auf die übrigen vier Kostenstellen zu verteilen.

Die Identifikation der Materialgemeinkosten in der mechanischen und elektrischen 
Fertigung ist unproblematisch, sofern für alle Materialbestellungen Aufträge angelegt 
werden und sich solche über Rohstoffe – wie Stahl – von anderen über z. B. Tonerpatro-
nen für Drucker oder Kopierer abgrenzen lassen. Alle Materialien die entweder für die 
elektrische- oder mechanische Fertigung beschafft werden, verursachen Gemeinkosten, 
solange sie nicht explizit für ein Produkt bzw. einen Kundenauftrag bestellt wurden. Ne-
ben den auf diese Weise abgrenzbaren Gütern können außerdem die Kosten des Waren­
versands, die für Rücksendungen aufgrund fehlerhafter Bestellungen, Nachsendungen 
aufgrund konstruktiver Änderungen etc. entstehen, als Materialgemeinkosten klassifi-
ziert werden.

Alle anderen Kostenarten beziehen sich eindeutig auf die Fertigung. Personalkosten 
lassen sich in Anlehnung an die Zuordnung der Beschäftigten auf die jeweilige Abtei-
lung des Unternehmens anhand der Löhne und Gehälter ermitteln. Die Zuordnung der für 
die Fertigung erforderlichen Produktionshalle rechtfertigt sich bereits aus der Bezeich-
nung, Kfz-Kosten beziehen sich auf Nutz- sowie Flurförderfahrzeuge, die für den inner- 

Abb. 2.10  Kostenstellenrechnung; Verteilungssätze in %
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und außerbetrieblichen Transport von Fertig- und Halbfertigerzeugnissen der Produktion 
entstehen. Externe Dienstleister fertigen Bauteile aus ggf. zur Verfügung gestellten Roh-
stoffen, die aufgrund fehlender Bearbeitungsmaschinen oder Fachkenntnisse nicht selbst 
hergestellt werden können. Die an dieser Stelle anfallenden Kosten sollen daher ebenfalls 
zu den Fertigungsgemeinkosten gezählt werden. Rechts- und Beratungskosten, die durch 
die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe entstehen, wenn das Unternehmen fehlerhafte 
Roh- oder Betriebsstoffe erhält, werden zu den Materialgemeinkosten gerechnet.

Die Gemeinkosten der Fertigung lassen sich um die Kosten der Verwaltung ergänzen, 
die administrative Aufgaben für alle Abteilungen durchführt. Die Verteilung erfolgt daher 
zu jeweils 1/4 auf die vier verbleibenden Kostenstellen. Da für das Beispielunternehmen 
lediglich die Kostenstellen mechanische und elektrische Fertigung relevant sind, be-
schränkt sich die Darstellung in Abb. 2.11 auf diese beiden Abteilungen. Die Zuordnung 
zu den Materialgemeinkosten (MGK) sowie den Fertigungsgemeinkosten (FGK) ist dort 
ebenfalls dargestellt.

Einschließlich der anteiligen Kosten aus der Verwaltung (Administration) belaufen sich

•	 die Materialgemeinkosten auf 2.660.000 € sowie
•	 die Fertigungsgemeinkosten auf 4.025.000 €.

Abb. 2.11  Verteilung der administrativen Kosten auf die Fertigung
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Dividiert durch insgesamt zehn gefertigte Endprodukte, die innerhalb eines Geschäfts-
jahres erstellt wurden, lässt sich das aus Abb. 2.7 bereits bekannte Kalkulationsschema 
wie folgt um die Gemeinkosten ergänzen (Abb. 2.12).

In der betrieblichen Praxis führen viele Unternehmen eine Kostenrechnung zur Erlös-, 
Budget- und Liquiditätsplanung, was die Ermittlung der Herstellungskosten mittels be-
reits existenter Daten vereinfacht und beschleunigt. Zur Verteilung von Gemeinkosten ist 
zunächst eine „hierarchische“ Gliederung der Kostenstellen erforderlich, die berücksich-
tigt, welche Abteilung von welcher Leistungen bezieht, bzw. welche Abteilung für andere 
innerhalb eines Unternehmens Leistungen erbringt. In Anlehnung an o.  g. Beispiel er-
bringt die Administration Dienstleistungen für alle anderen Kostenstellen des Unter-
nehmens in Form der Lohnbuchhaltung und der Materialbeschaffung. Letztere kann sich 
neben Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen für die Fertigung auch auf Büroartikel für den 
Vertrieb und die Abteilung Entwicklung beziehen.

Derartige Bereiche von Unternehmen werden als Hilfskostenstellen bezeichnet. Die 
Abteilungen, auf welche sich die Kosten der Hilfskostenstellen verteilen lassen hingegen 
heißen Hauptkostenstellen. Die Kostenverteilung kann stufenweise, basierend auf der 
bereits in Abb. 2.9 dargestellten Kostenstellenrechnung erfolgen. Diese Vorgehensweise 
wird als Stufenleiterverfahren (Foit und Lorberg 2015, S.  119) bezeichnet und ist in 
Abb. 2.13 grafisch erläutert. Die Kosten der Hilfskostenstelle Administration werden zu 
gleichen Teilen (25 % bzw. 1/4) auf die restlichen vier Hauptkostenstellen Vertrieb, me-
chanische Fertigung, elektrische Fertigung sowie Entwicklung verteilt. Der Wegfall der 
Kostensumme für die Administration sowie die hierdurch entstandene Stufe mit neuen, die 
anteiligen Administrationskosten beinhaltenden Summen unterhalb der übrigen Kosten-

Abb. 2.12  Kalkulations-
schema der Herstellungskosten; 
Gemeinkosten berücksichtigt
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stellen, ist die Ursache für die Bezeichnung des Stufenleiter- oder Treppenverfahrens 
bei dieser Vorgehensweise der Kostenverteilung.

Definitorisch stellen Hauptkostenstellen, die auch als Primärkostenstellen bezeich-
net werden, Endkostenstellen dar, die nicht auf andere weiterverrechnet werden. Im Ge-
gensatz dazu sind Hilfs- oder Sekundärkostenstellen diejenigen, die auf Hauptkosten-
stellen verteilt werden. Hilfskostenstellen existieren jedoch nicht ausschließlich im 
Fertigungs- oder Materialbereich (Olfert 2010, S. 134); zur Betrachtung der Kostensitua-
tion eines ganzen Unternehmens lassen sich, wie in Abb. 2.13 dargestellt, auch die Kosten 
allgemein administrativer Bereiche wie der Vertrieb in Anlehnung an die Systematik des 
Treppenverfahrens auf die übrigen Abteilungen des Unternehmens verteilen.

Da Kostenrechnungen im Gegensatz zu finanz- und bilanzbuchhalterischer Datenerfas-
sung nicht den Vorschriften des Gesetzgebers unterliegen, lässt sich die Aufstellung in 
Abb. 2.14 mit dem Ziel, weitere, die Herstellungskosten beeinflussende Kosten zu gene-
rieren, um noch eine weitere Stufe untergliedern. Der Vertrieb verkauft die in der Kon
struktion entwickelten und in der Fertigung erstellten Produkte; erbringt insofern eine 
Leistung für diese drei Abteilungen. Die Betrachtung der Abteilung Vertrieb als Hilfskos-
tenstelle, deren Kosten auf die jetzt nur noch drei übrigen Hauptkostenstellen verteilt wer-
den, ist insofern nicht abwegig.

Abb. 2.13  Anwendung des Stufenleiterverfahrens auf die Kostenstellenrechnung; erste Stufe
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Sofern eine ausreichende Anzahl von Abteilungen/Kostenstellen innerhalb eines Unter-
nehmens existiert, ist die Anzahl der Stufen bei der Anwendung des Stufen- oder Trep­
penverfahrens frei wählbar. Vorab ist lediglich festzulegen, welche Abteilungen des Un-
ternehmens als Haupt- und welche als Hilfskostenstellen anzusehen sind, bzw. wie sich 
die „hierarchische Struktur“ der Abteilungen/Kostenstellen darstellt. Sobald eindeutig 
festzulegen ist, welche Abteilungen von welchen anderen Leistungen in Anspruch neh-
men, kann die Verteilung der Kosten mittels des Treppenverfahrens vorgenommen wer-
den. Abb. 2.14 zeigt die Verteilung der Vertriebsgemeinkosten auf die Kostenstellen me-
chanische/elektrische Fertigung und Entwicklung zu jeweils 1/3.

Die Summe in den Zeilen der jeweiligen „Stufen“ beträgt stets 10.000.000 € – die Ge-
samtsumme, welche bereits der Kostenartenrechnung zugrunde liegt. Auf diese Weise 
lässt sich im Rahmen der praktischen Anwendung dieses Verfahrens stets prüfen, ob der 
Rechenweg eingehalten wurde.

Die o. a. zweite Stufe dient im Zusammenhang mit der Fallstudie der Veranschauli-
chung, welche Möglichkeiten zur Ermittlung der Herstellungskosten selbst erstellter Ver-
mögensgegenstände bestehen. Bezogen auf das Beispielunternehmen ist es ausreichend, 

Abb. 2.14  Anwendung des Stufenleiterverfahrens auf die Kostenstellenrechnung; zweite Stufe
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sich auf die Daten der ersten Stufe des Treppenverfahrens zu beschränken, da gemäß § 255 
Abs. 2 Satz 4 Vertriebs- und Entwicklungskosten bei der Ermittlung der Herstellungskos-
ten nicht zu berücksichtigen sind. Die Kosten der beiden in den Spalten B und E genannten 
Abteilungen sind für die Berechnung insofern irrelevant. Ungeachtet dieser Tatsache 
besteht für die Finanzbuchhaltung oder das Controlling eines Unternehmens die Möglich-
keit, Daten der Kosten- und Leistungsrechnung als Basis für Kalkulationen zu verwenden, 
ohne eine separate Recherche und Berechnung, wie in Abb. 2.11 dargestellt, vorzunehmen.

Der kurze Exkurs in das Gemeinkostencontrolling verdeutlicht die unterschiedliche 
Höhe der aktivierbaren Beträge für selbst erstellte Vermögensgegenstände, der auftritt, 
wenn Gemeinkosten der Fertigung bzw. Materialgemeinkosten berücksichtigt bzw. nicht 
berücksichtigt werden. Bewertet auf Basis der reinen Einzelkosten betragen die Herstel-
lungskosten der Fräsmaschine des Maschinenbauunternehmens 400.000 € (vgl. Abb. 2.7) 
und 1.068.500 € (vgl. Abb. 2.12) wenn die Gemeinkosten der Fertigung sowie Material-
gemeinkosten zusätzlich berücksichtigt werden (vgl. Abb. 2.12). Der Unterschiedsbetrag 
i. H. v. 668.500 € fließt zunächst als Erlös in die Gewinn- und Verlustrechnung ein und 
wird hiernach über das Eigenkapitalkonto abgeschlossen. Der Betrag steigert demnach in 
voller Höhe das Eigenkapital des Unternehmens. Ausgehend von einer unten abgebilde-
ten, hypothetischen Zwischenbilanz wird der Unterschied in konkreten Zahlen deutlich.

 

Die Buchungssätze zur Aktivierung der selbst gefertigten Fräsmaschine wurden bereits 
im Zusammenhang mit der Darstellung von Abb. 2.6 erläutert; das Eigenkapital erhöht 
sich bei Berücksichtigung lediglich der Einzelkosten um 400.000 €.
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Durch die Erweiterung der Fertigungskosten um die Gemeinkosten erhöht sich das 
Eigenkapital um weitere 668.500 € auf insgesamt 2.818.500 €.

 

Gemäß § 253 Abs. 3 HGB sowie § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG ist die selbst gefertigte Werk-
zeugmaschine über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzuschreiben, was wiede-
rum Aufwendungen verursacht. Wurde sie jedoch erst zum Ende des Geschäftsjahres (De-
zember) fertig gestellt, verbleibt lediglich ein Monat zur Wertminderung, der in diesem 
Zusammenhang unberücksichtigt bleiben soll. Abgesehen von der Steigerung der Anla-
genintensität des Unternehmens verlängert sich die Bilanzsumme und – was von entschei-
dender Bedeutung ist – es liegt eine positivere Entwicklung des Eigenkapitals vor. Eine 
Steigerung von 1.750.000 € auf insgesamt 2.818.500 € kann bei Beträgen dieser Größen-
ordnung als erheblich bezeichnet werden und sich in der Praxis sehr positiv auf die Kredit-
würdigkeit eines Unternehmens auswirken.

Das handelsrechtliche Wahlrecht zur Berücksichtigung der Gemeinkosten bei der Kal-
kulation von Herstellungskosten deckt sich mit den Anforderungen der internationalen 
Rechnungslegungsvorschriften IFRS und IAS, denen die Absicht zugrunde liegt, das ge-
samte Unternehmenspotenzial innerhalb des Jahresabschlusses, insbesondere der Bilanz, 
zu demonstrieren. Abschreibungen sollen so gering wie möglich ausfallen, stille Reserven 
in Form von Vermögensgegenständen, denen ein höherer Zeit- als Buchwert zugrunde 
liegt, sollen überhaupt nicht mehr gebildet und selbst erstellte Vermögensgegenstände wie 
in o. g. Beispiel mit den höchst möglichen Kosten bewertet werden, um auf diese Weise 
die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu demonstrieren (Heuser et al. 2012, S. 5). Die 
Thematik der IFRS sowie deren Bewertungsgrundsätze werden in Kap. 5 ausführlich be-
handelt. In Anlehnung an die inzwischen an verschiedenen Stellen des HGB auffindbaren 
Verweise auf die IFRS (vgl. §  315 e HGB: kapitalmarktorientierte Konzerne sind ver-
pflichtet, neben der Bilanz nach deutschem Recht auch eine gemäß IFRS zu erstellen) ist 
die Vorschrift zur Berücksichtigung der Gemeinkosten nachvollziehbar. Aus steuerlicher 
Sicht betrachtet, ist die hieraus folgende Steigerung der Erlöse nur zu begrüßen, da sie 
eine Steigerung der steuerlichen Belastung für das Unternehmen nach sich zieht 
(Abb. 2.15).

Bereits in Kap. 1 wurde der Zusammenhang zwischen dem Gewinn eines Unterneh-
mens, der hieraus resultierenden Steuerbelastung sowie der Eigenkapitalentwicklung 
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erwähnt. Sofern Unternehmen einen für ihre Verhältnisse hohen Gewinn ausweisen, ist 
dieser entsprechend zu versteuern. Der Vorteil bei hohen Gewinnen liegt in der Möglich-
keit, die Beträge dem Eigenkapital zuzuschreiben. Im Umkehrschluss bedeutet diese Tat-
sache, dass, wenn Unternehmen über mehrere Jahre mittels der Inanspruchnahme von 
Bewertungswahlrichtlinien ihre Gewinne aus laufender Geschäftstätigkeit reduzieren, 
dies nur zulasten der Eigenkapitalentwicklung möglich ist.

Losgelöst hiervon ist außerdem festzustellen, dass ein handelsrechtliches Aktivierungs-
wahlrecht wie die Berücksichtigung der Gemeinkosten in o. g. Beispiel durch die Existenz 
des Prinzips der materiellen Maßgeblichkeit in steuerlicher Hinsicht zu einem Aktivie-
rungsgebot führt. Die diesbezügliche Vorschrift findet sich in § 5 Abs. 2 EStG, der besagt, 
dass die handelsrechtlichen Vorschriften in einer Art und Weise zu beachten sind, die si-
cherstellt, dass die Steuerbilanz aus diesen erstellbar ist.

Abb. 2.15  Auswirkungen der Berücksichtigung von Gemeinkosten im Rahmen der Kalkulation 
von Herstellungskosten
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2.3.3	 �Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens

Konträr zum Anlagevermögen, welches aus i. d. R zeitlich begrenzt nutzbaren Gegenstän-
den besteht, existiert gemäß §§ 253 und 266 HGB auch das Umlaufvermögen, das sich aus

•	 Waren/Vorräten,
•	 Forderungen,
•	 Wertpapieren des UV sowie
•	 Bank- und Kassenbeständen

auf der Aktivseite der Bilanz, aber auch aus

•	 kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten

auf der Passivseite der Bilanz zusammensetzt.
Das bereits angesprochene, nach deutschem Recht geltende Niederstwertprinzip in An-

lehnung an § 253 Abs. 2 und 3 HGB verpflichtet Unternehmen dazu, sich im Jahresab-
schluss „ärmer“ darzustellen, als sie tatsächlich sind. Unterschieden wird das strenge Nie­
derstwertprinzip gemäß § 253 Abs. 4, das sich auf das Umlaufvermögen bezieht sowie 
das gemilderte Niederstwertprinzip gemäß § 253 Abs. 3 HGB, das sich auf das Anlage-
vermögen bezieht. Beide Prinzipien dienen dem Schutz potenzieller, zukünftiger Ge­
schäftspartner, die in die Lage versetzt werden sollen, sich eine realistische Vorstellung 
von der wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens zu verschaffen. Bezogen auf Ver-
mögensgegenstände des Umlaufvermögens ist diese Vorschrift handels- und auch steuer-
rechtlich nach wie vor unumstößlich. Hinsichtlich des Umlaufvermögens haben sich nach 
Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes Änderungen ergeben, die aus dem 
Einfluss der IFRS auf das deutsche Recht resultieren und die Aussage der Handelsbilanz 
verändert haben. Hierzu gehört die Möglichkeit zur Vornahme von Wertzuschreibungen 
auf das Umlaufvermögen in Anlehnung an § 253 Abs. 4 & 5.

2.3.3.1  �Warenbestände/Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Die §§ 240 und 241 HGB schreiben Kaufleuten die Durchführung einer Inventur zur voll-
ständigen Erfassung aller Vermögensgegenstände sowie die Erstellung eines Inventars vor, 
das die Ergebnisse der Inventur widerspiegelt und das als Basis für die Erstellung des 
Jahresabschlusses, bzw. der Bilanz dient. Insbesondere für das sich hinsichtlich der Be­
stände häufig ändernde Umlaufvermögen ist dieser Prozess bedeutsam, um den Wert 
des Unternehmens so realistisch wie möglich darzustellen. Im Rahmen der Inventur zäh-
len, erfassen und bewerten Kaufleute/Unternehmen jedes Stück des Bestands fertiger und 
halb fertiger Erzeugnisse, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Forderungen, Bankbestände, etc.

So wird am Anfang des Geschäftsjahres der Bestand der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
aus der Schlussbilanz in die Eröffnungsbilanz übertragen und nach der Auflösung der Bi-
lanz in Konten mit diesem Betrag das Konto eröffnet. Am Ende des Geschäftsjahres werden 
die Bestände gezählt, der bewertete Jahresendbestand im Konto erfasst und ein geringerer 
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Unterschiedsbetrag, resultierend aus Verbrauchen für Produktion, Dienstleistung etc. als 
Materialaufwand gebucht, der über die Gewinn- und Verlustrechnung abzuschließen ist.

Ein zusätzlicher Aufwand kann entstehen, wenn Abschreibungen auf das Umlaufvermö-
gen vorzunehmen sind. Gemäß § 253 Abs. 4 HGB sind Wertminderungen auf das Umlaufver-
mögen vorzunehmen, wenn der Markt- oder Zeitwert den Buchwert  unterschreitet. Liegt 
diese Situation vor, erfolgt die Wertminderung über das Aufwandskonto AfA (Absetzung für 
Abnutzung) für Vorräte, das ebenfalls über die Gewinn- und Verlustrechnung abzuschließen ist.

Fallstudie: Buchung der Inventurergebnisse eines Produktionsunternehmens

Ein Produktionsunternehmen weist zu Beginn des Geschäftsjahres einen Bestand von 
900 t Stahlblech im Wert von 540.000 € aus. Der Preis für eine Tonne Blech lag zum 
Zeitpunkt des Einkaufs am Ende Vorjahres bei 600 €. Im Laufe des Geschäftsjahres 
verbraucht das Unternehmen einen Teil des Lagerbestands für die Produktion seiner 
Güter und kauft kein Material nach. Bei der Inventur am Ende des Jahres erfassen die 
Lageristen einen Bestand von 600 t. Der Verbrauch beträgt also

× =300Tonnen Stahlblech 600€ 180.000€

Zur Erfassung des gewinnmindernden (Material-)Aufwands erfolgt zum Jahresab-
schluss die Buchung

Materialaufwand 180.000
an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 180.000

Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe Materialaufwand
AB 540.000 Material-

aufwand 180.000
RHB 180.000 Saldo an 

G&V 180.000
Saldo an 
Bilanz 360.000

 

Der Abschluss des Bestandskontos Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt über das 
Schlussbilanzkonto der Abschluss des Erfolgskontos Materialaufwand erfolgt über die 
Gewinn- und Verlustrechnung.

SCHLUSSBILANZKONTO GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG
Material-
aufwand 180.000

RHB 360.000
 

Ein zusätzlicher Aufwand entsteht jetzt aufgrund der Tatsache, dass der Marktwert für Stahl-
bleche nicht mehr bei 600 € sondern nur noch bei 550 € liegt. In Anlehnung an § 253 Abs. 4 
ist demnach eine Neubewertung des Lagerbestands zum aktuellen Marktpreis erforderlich.
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	 × =600 Tonnen Stahlblech 550€ 330.000€ 	

Der Buchwert des Rohstoffs liegt nach der o. g. Buchung bei 330.000 €; die Differenz i. H. v. 
30.000 € ist unter Verwendung des Kontos Abschreibung auf Umlaufvermögen zu erfassen.

Abschreibung  auf Umlaufvermögen 30.000
an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 30.000

Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe Abschreibung auf RHB
AB 540.000 Material-

aufwand 180.000
RHB 30.000 Saldo an 

G&V 30.000
AfA auf 
RHB 30.000
Saldo an 
SBK 330.000

Materialaufwand
RHB 180.000 Saldo an 

G&V 180.000

SCHLUSSBILANZKONTO GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG
Material-
aufwand 180.000
AfA auf 
RHB 30.000

RHB 330.000
 

Die Inhalte des § 253 Abs. 4 HGB bringen das zum Ausdruck, was als das strenge Nie-
derstwertprinzip bezeichnet ist. Bilanzen sollen keine Positionen beinhalten, denen kein 
Wert entgegensteht, bzw. die wertmäßig zu hoch angesetzt sind (Baetge et  al. 2019, 
S. 21 ff.). Aus diesem Grund ist neben dem bewerteten Güterverzehr auch eine Anpas­
sung der Bestandswerte vorzunehmen, wenn der Buchwert auf einem freien Markt nicht 
mehr zu erzielen ist. Anhand der o.  g. Bewertungs- und Bilanzierungsbeispiele wird 
deutlich, dass Verringerungen der Bestandswerte das Eigenkapital reduzieren. Auf diese 
Weise sollen Unternehmen geschützt werden, die sich vor der Aufnahme von Geschäfts-
beziehungen zu anderen anhand der Jahresabschlüsse über deren Finanzstärke informie-
ren möchten. Zur Vermeidung von falschen oder zu optimistisch dargestellten Werten 
darf daher ein auf freien Märkten nicht mehr erzielbarer Preis von Wirtschaftsgütern in 
einer nach deutschem Recht erstellten Bilanz  nicht aufgeführt werden.
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Die IFRS verfolgen eine völlig andere Absicht, nämlich das Potenzial eines Unter-
nehmens im Jahresabschluss bestmöglich darzustellen, was z. B. unter Anwendung von 
Wertzuschreibungen auf Vermögensgegenstände realisierbar ist. Sofern ein Vermögens-
gegenstand in den Geschäftsbüchern mit einem niedrigeren als dem Zeitwert – dem auf 
dem freien Markt bei Veräußerung für diesen Gegenstand erzielbaren Wert – aufgeführt 
ist, darf der Buchwert auf den Zeitwert erhöht werden. Obwohl diese Vorgehensweise 
nicht dem Niederstwertprinzip entspricht, haben die Prämissen der IFRS mit dem Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz Einzug in das Handelsgesetzbuch gehalten. Eine dieser Prä-
missen betrifft die Bewertung von Gegenständen des Umlaufvermögens, wie z.  B. die 
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und findet sich in § 253 HGB in den Absätzen 4 und 5.

In der Fassung ab Mai 2009 ist Absatz 5 dergestalt formuliert, dass ein niedrigerer Wert­
ansatz eines Vermögensgegenstands nicht beibehalten werden darf, wenn die Gründe hierfür 
nicht mehr bestehen. In dieser Formulierung findet sich die Legitimation zur o. g. Vorgehens-
weise, Wertzuschreibungen auf das Umlaufvermögen vorzunehmen, wenn Buch- und Zeitwert 
voneinander abweichen (Meyer und Theile 2017, S. 133). Ausgenommen von Wertzuschrei-
bungen im Sinne von § 253 Abs. 5 HGB ist lediglich der derivative Geschäfts- und Firmenwert, 
dessen niedrigerer Wertansatz – nach bereits erfolgten Abschreibungen – beizubehalten ist.

Die Vornahme von Wertzuschreibungen auf Bestände ist buchhalterisch nur durch eine 
Gegenbuchung realisierbar und eine Wertsteigerung lässt sich lediglich über ein Erlös-
konto darstellen. Der formale Buchungssatz kann demnach nur

Bestandskonto
an Erlöskonto

lauten, was bedeutet, dass sich jede Wertzuschreibung in Anlehnung an o. g. Rechtsquelle 
direkt auf das Eigenkapital auswirkt, weil Erlöskonten über die Gewinn- und Verlustrech-
nung und diese wiederum über das Eigenkapitalkonto abgeschlossen werden. Die Höhe 
der möglichen Eigenkapitalsteigerung ist stark von der Art der Vermögensgegenstände 
und von den Preisschwankungen abhängig, denen diese unterliegen. Die Preisdifferenzen 
der vergangenen Jahre insbesondere bei Rohstoffen wie Stahl, Buntmetallen etc. (vgl. 
Abb. 2.16) waren so gravierend, dass sie Spekulationsgeschäfte rechtfertigt hätten, was 
sicherlich auch der weltweit schwierigen, wirtschaftlichen Situation i. d. Z. zwischen 2009 
und 2010 zuzuschreiben war. Ungeachtet dieser Tatsache jedoch, können sich die Preis-
differenzen auf die Bestandswerte von Unternehmen und somit auch auf die Aussage der 
Bilanz auswirken. Da Wirtschaftskrisen jederzeit wieder eintreten können, sollen die aus 
dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz resultierenden Auswirkungen anhand eines kon-
kreten Beispiels dargestellt werden.

Fallstudie: Wertzuschreibung auf das Umlaufvermögen eines Produktionsunternehmens

Unterstellt sei, dass das bereits zu Beginn des Kapitels genannte Produktionsunterneh-
men die erwähnten 900 t Stahlblech 2015 zum Preis von 600 €/t eingekauft hat. Die 
Wertkorrektur auf Grund des 2016 auf 550 €/t gesunkenen Stahlpreises ist berücksich-
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tigt, es wird unterstellt, dass 2016 kein Stahl verbraucht wurde. In 2017 stellt die 
Geschäftsführung fest, dass der Preis für eine Tonne Stahlblech inzwischen auf 650 € 
gestiegen ist – die Stahlpreisentwicklung ist in Abb. 2.16 dargestellt (Abb. 2.16).

In Anlehnung an § 253 Abs. 5 kann jetzt eine Neubewertung des Bestands bzw. des 
Verbrauchs mit dem Zeitwert vorgenommen werden, denn ein niedrigerer Wertansatz „… 
darf nicht beibehalten werden, wenn die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.“ Da ein 
höherer Marktpreis festzustellen ist, erfolgt die Neubewertung des Restbestands an Stahl-
blechen jetzt mit 600 € anstelle von 550 €. Eine Wertzuschreibung  bis zur Höhe der 
Anschaffungskosten ist jetzt gemäß § 253 Abs. 4 und 5 HGB ist jetzt möglich.

	 × =600 Tonnen Stahlblech 600€ 360.000€ 	

Der Jahresendbestand 2016 war mit 330.000 € bewertet, sodass zwischen dem feststell-
baren Marktwert und dem Buchwert eine Differenz von 90.000 € besteht, da eine Wert-
zuschreibung bis zur Höhe des Anschaffungspreises handelsrechtlich statthaft ist. Die ge-
mäß § 253 Abs. 5 mögliche Wertzuschreibung wird über ein Erlöskonto vorgenommen; 
der Buchungssatz in diesem Zusammenhang lautet:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 30.000
Periodenfremde Erträge 30.000

550

600

650

700
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Abb. 2.16  Stahlpreisentwicklung in Deutschland von 2005 bis 2018 (vgl. Statistisches Bundesamt o. J.)

2  Bewertung von Vermögensgegenständen



73

Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe periodenfremde Erträge
AB 540.000 Material-

aufwand 180.000
Saldo 
an 
G&V 30.000

Zuschreibung 
RHB

30.000

Wertzu-
schreibung 30.000

AfA auf 
RHB 30.000

Saldo an 
SBK 360.00

570.000 570.000

SCHLUSSBILANZKONTO GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG
Material-
aufwand 180.000

Periodenfremde 
Erträge 90.000

AfA auf 
RHB 30.000

RHB 360.000
 

Auch wenn der Transaktion kein Kapitalfluss zugrunde liegt, wirkt sich der aus Neu-
bewertung des Umlaufvermögens resultierende Betrag i. H. v. 66.000 € in voller Höhe auf 
den Gewinn des Unternehmens aus und kann dem Eigenkapital zugeschrieben werden. 
Auf diese Weise lassen sich z. B. Eigenkapitalquote oder Anlagendeckung kurzfristig er-
höhen; die in §  253 Abs.  1 genannten Anschaffungs- oder Herstellungskosten dürfen 
jedoch in keinem Fall überschritten werden. Aus diesem Grund ist der Bestand mit einem 
Preis von 710 € und nicht mit dem vollen Marktpreis i. H. v. 800 € zu bewerten.

Variante: Wertzuschreibung im Falle einer Bestandsverminderung

Die Situation in o. g. Beispiel bedingt die Behandlung der Wertzuschreibung als Erlös, 
da keine Aufwendungen für Materialverbräuche entstanden sind. Da eine Reduktion von 
Aufwendungen sich jedoch in der gleichen Weise auf den Gewinn und somit das Eigen-
kapital auswirkt, soll als Variante die Situation unterstellt werden, dass dem Unterneh-
men im Jahr 2016 durch Produktionstätigkeit ein Verbrauch von 200 t Stahlblech ent-
standen ist. Zugrunde liegt nach wie vor der Jahresanfangsbestand von 330.000 €; der 
Materialverbrauch zum letzten berücksichtigten Preis (550 €) würde wie folgt berechnet:

	 × =200 Tonnen Stahlblech 550€ 110.000€ 	

bzw. die Bewertung des Restbestands von 400 t würde wie folgt vorgenommen:

	 × =400 Tonnen Stahlblech 600€ 240.000€ 	

Der Restbestand weist demnach einen Wert von 240.000 € auf und nicht nur 220.000 €, 
was das Resultat der Bewertung mit dem zuletzt berücksichtigten Preis von 600 € der Fall 
gewesen wäre. Der Aufwand reduziert sich von 110.000 € auf nur noch 90.000 €, was ei-
nem Wertzuwachs von 20.000 € entspricht.

2.3 � Bewertungsgrundsätze
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Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe Materialaufwand
AB 2016 330.000 Material-

aufwand 90.000
RHB 90.000 Saldo 

an G&V
90.000

Saldo an 
SBK 240.00

SCHLUSSBILANZKONTO GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG
Material-
aufwand 90.000

RHB 240.000
 

Der Effekt auf den Jahresabschluss ist identisch mit dem einer Wertzuschreibung, die 
im ursprünglichen Beispiel vorgenommen wurde. In der Variante wurde der Materialauf-
wand von ursprünglich 110.000 € durch Neubewertung des Lagerbestands mit dem aktu-
ellen, höheren Marktpreis i. H. v. 600 € um 20.000 € reduziert, was eine Gewinnsteige­
rung in der G&V in der gleichen Höhe bewirkt. Dieser Betrag kann wiederum in voller 
Höhe dem Eigenkapital zugeschrieben werden. Auch in diesem Zusammenhang gilt je-
doch das Prinzip aus § 253 Abs. 1 HGB, dass eine Wertzuschreibung die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten von Vermögensgegenständen nicht überschreiten darf.

In steuerlicher Hinsicht existiert keine gleichlautende Vorschrift. § 6 Abs. 1 Ziff. 1–2 
besagt, dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Ziff. 1) und des Umlaufver-
mögens (Ziff. 2) mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen und abzu-
schreiben sind. Eine Berechtigung zur Wertaufholung findet sich jedoch nicht. Ganz im 
Gegenteil ist in den o. g. Ziffern stets die Rede davon, dass, wenn ein Teilwert niedriger ist 
als die um bereits vorgenommene Abschreibungen verminderten Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten, dieser Wert anzusetzen ist.

Hinsichtlich der steuerlichen Belastung für das Unternehmen erscheint das Fehlen ei-
ner Berechtigung zur Vornahme von Wertaufholungen zunächst unplausibel, bedeutet dies 
doch, dass jede Steigerung der Werte von Vermögensgegenständen den Gewinn und somit 
die Steuerlast erhöht. Im Umkehrschluss wird auf diese Weise jedoch vermieden, dass 
Werte in die Bilanz gelangen, denen keine Zahlungsflüsse zugrunde liegen. Bereits in 
Kap. 1 wurde herausgestellt, dass die steuerlichen Vorschriften sich restriktiver darstellen 
als die handelsrechtlichen. Das durch den Einfluss der internationalen Rechnungslegung 
abgeschwächte strenge Niederstwertprinzip des Handelsgesetzbuches behält im Steuer-
recht nach wie vor seine uneingeschränkte Gültigkeit.

2.3.3.2  �Forderungen
Zu den Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens zählt nicht nur alles, was als greifbar 
bezeichnet werden kann; auch Forderungen sind im Rahmen der Inventur gemäß §§ 240 
und 241 HGB zu erfassen und zu bewerten. Der Begriff der Forderungen ist in den Bewer-
tungsvorschriften des HGB zwar nicht explizit genannt. Die Vorschrift zur Bewertung ergibt 
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sich jedoch aus § 253 Abs. 1 HGB, der sich allgemein auf Vermögensgegenstände bezieht 
sowie aus § 252 Abs. 1 Ziff. 3 und 4 HGB, welche die Einzelbewertung der Vermögensge-
genstände vorschreiben. Die Nennung von Forderungen als Bestandteil des Umlaufvermö-
gens in § 266 HGB i. V. m. der Aussage in § 253 Abs. 4 HGB, dass, wenn die Anschaffungs-
kosten den Wert übersteigen, der Vermögensgegenständen am Abschlussstichtag beizulegen 
ist, auf diesen Wert abgeschrieben werden muss, konkretisiert die Vorschrift.

Das Kriterium, nach dem Forderungen zu beurteilen sind, ist ihre Einbringbarkeit – an-
ders ausgedrückt: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der für den Verkauf eines Gutes 
oder die Erbringung einer Leistung an Kunden fakturierte Betrag von deren Seite in voller 
Höhe beglichen wird. Forderungen können annähernd wie bares Geld angesehen werden, 
das Unternehmen ihren Kunden in Form von Zahlungszielen zur Verfügung stellen. Aus 
dieser Tatsache resultiert u. a. der Begriff des Kreditor s. Forderungen lassen sich zwar nur 
bedingt als Bestandteil des Eigenkapitals bezeichnen, doch ist in diesem Zusammenhang 
folgendes zu bedenken: die wirtschaftliche Situation des Unternehmens soll im Jahresab-
schluss so realistisch wie möglich dargestellt werden. Sofern Forderungen aufgrund fehlen­
der Einbringbarkeit nicht abgeschrieben werden, fehlt ein gewinnmindernder Aufwand, 
der den Gewinn und somit auch das Eigenkapital reduziert. Ein Ausbleiben der Bewertung 
und ggf. Abschreibung von Forderungen führt dazu, dass ein zu hoher Gewinn und ein als zu 
optimistisch zu beurteilendes Eigenkapital in der Bilanz ausgewiesen wird, was der Inten-
tion des strengen sowie des gemilderten Niederstwertprinzips widerspricht: dem Schutz von 
Dritten, die beabsichtigen, sich vor der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen anhand des 
Jahresabschlusses ein Bild über die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens zu ver-
schaffen (von Eitzen und Zimmermann 2016, S. 39, 69) (Abb. 2.17).

Die Abschreibung einer Forderung und der hiermit verbundene unschöne Verzicht 
auf eine Gegenleistung für verkaufte Güter oder erbrachte Dienstleistungen muss also 

Abb. 2.17  Bewertung von Forderungen
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nach den Worten des Gesetzes in Kauf genommen werden, um eine Verzerrung der 
Aussage von Bilanzen zu vermeiden.

Im Einkommensteuergesetz fehlt der Begriff der Forderungen vollständig. In § 6 Abs. 1 
Ziff. 1 EStG sind Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens genannt; in Ziff. 2 dann „andere 
als die in Nummer 1 bezeichneten Wirtschaftsgüter des Betriebs“; der Begriff des Umlauf-
vermögens ist lediglich in Klammern genannt. Die Vorschrift zur Bewertung der Vermö-
gensgegenstände weicht nicht von der handelsrechtlichen ab. Auch im EStG sind als erstes 
Ansatzkriterium die Anschaffungs- oder Herstellungskosten genannt, die um Abzüge ver-
mindert werden können – was auf die Abschreibung im Fall der Uneinbringbarkeit hin-
weist. Zusätzlich zur handelsrechtlichen Vorschrift lässt das EStG für Unternehmen die 
Option offen, auf den Teilwert abzuschreiben. Dieser ist gemäß § 6 Abs. 1 Ziff. 1 als der-
jenige definiert, „den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufprei-
ses für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde“; wobei von der Fortführung des Be-
triebs auszugehen ist. Die Schätzung des Teilwertes einer Forderung in Relation zum Wert 
eines gesamten Betriebes dürfte insofern problematisch sein, da ohne Kenntnis der Ent-
stehung möglicherweise bereits erfolgter Mahnungen etc., nichts außer dem reinen Betrag 
zur Beurteilung zur Verfügung steht. Bei der Bewertung berufen sich Unternehmen in der 
Praxis daher primär auf das handelsrechtlich fixierte Prinzip der Vorsicht und führen 
Wertberichtigungen und ggf. Abschreibungen auf Forderungen durch, wenn bspw. 
Mahnverfahren erfolglos verlaufen sind oder kundenseitige Insolvenzmeldungen vor-
liegen. Die Vorlage entsprechender Belege im Rahmen einer Steuerprüfung lassen keinen 
Zweifel an der Korrektheit der Bewertung aufkommen und bestätigen die Vorgehensweise 
von Unternehmern als vorsichtige Kaufleute im Sinne des Gesetzgebers.

Bevor jedoch die vollständige Abschreibung auf eine Forderung vorgenommen wer-
den kann, ist vorab eine Wertberichtigung hierauf vorzunehmen. Die Durchführung einer 
(Einzel-)Wertberichtigung (EWB) leitet sich aus dem Grundsatz der Vorsicht in § 252 
Abs. 1 Ziff. 4 ab. Bevor eine Forderung über das Konto Abschreibung auf Forderungen 
ausgebucht werden kann, ist zuvor die Klassifikation als „zweifelhafte Forderung“ er-
forderlich. Erst zum Ende des auf die Wertberichtigung folgenden Geschäftsjahres kann 
die Abschreibung erfolgen (Deitermann et al. 2016, S. 269 ff.).

Gründe für die Durchführung von Wertberichtigungen sind bspw.

•	 Zweifelhaftigkeit
–– Trotz mehrfacher Mahnung ist bei Kunden keine Zahlung ihrer Verbindlichkeiten zu 

bewirken.
•	 Kursrückgang

–– Sofern Forderungen in fremder Währung vorliegen, sind diese mit dem niedrigeren 
Tageskurs zu bewerten.

Zu unterscheiden ist in diesem Zusammenhang zwischen

•	 Einzelwertberichtigungen und
•	 Pauschalwertberichtigungen.
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Buchhalterisch erfolgt die Erfassung entsprechend

im Jahr der Feststellung einer Zweifelhaftigkeit über den Buchungssatz
zweifelhafte Forderungen/Einstellung in Einzelwertberichtigung
an Forderungen
sowie im Folgejahr über den Buchungssatz
Abschreibung  auf Forderungen
Umsatzsteuer
an zweifelhafte Forderungen/Einstellung in Einzelwertberichtigung

Sofern im Folgejahr nach Vornahme der Einzelwertberichtigung kein Zahlungsein­
gang verzeichnet werden konnte besteht die Möglichkeit, die jeweilige(n) Forderung(en) 
vollständig abzuschreiben.

Vielfach wird – aufgrund des deutlich höheren Aufwands – in der Praxis eine Pauschal-
wertberichtigung auf Forderungen vorgenommen. Obwohl die Einzelprüfung und -bewer-
tung gemäß § 252 Abs. 1 Ziff. 3 HGB explizit vorgeschrieben ist, werden die Ergebnisse 
einer pauschalen Berichtigung auch im Rahmen von Betriebsprüfungen akzeptiert. Basie-
rend auf z. B. Forderungsausfällen vergangener Geschäftsjahre wird ein prozentualer An-
teil von Forderungen, deren Fälligkeit überschritten ist, als zweifelhaft eingestuft. Ins
besondere in Großunternehmen stellt die Einzelbewertung aller Forderungen einen 
Aufwand dar, der in keiner Relation zur Genauigkeit des Ergebnisses steht. Eine Ab-
schreibung auf Forderungen kann jedoch nicht pauschal erfolgen, sondern erst bei Vorlage 
einer Insolvenzmeldung, eines Mahnbescheids o.  ä. Diese Vorschrift basiert auf §  257 
Abs. 1 HGB Ziffer 4 und allgemein den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die 
eine Buchung ohne Beleg grundsätzlich ablehnen. Die Ausnahme von dieser Vorschrift 
bezieht sich lediglich auf die Vornahme der Wertberichtigungen.

Die Berichtigung einer Forderung ist jedoch nicht nur wegen der Notwendigkeit, die Ver-
mögenslage eines Unternehmens in der Bilanz korrekt darzustellen, relevant. Unternehmer 
haben aufgrund der Möglichkeit zur Vornahme einer Umsatzsteuerkorrektur ggf. ein „persön-
liches“ Interesse daran, zweifelhafte und/oder uneinbringliche Forderungen entsprechend zu 
bewerten. Zwar wird die berechnete Umsatzsteuer weitläufig als „durchlaufender Posten“ 
bezeichnet, dem die gezahlte Vorsteuer entgegensteht – eine Umsatzsteuerzahllast an die Fi-
nanzbehörde ist jedoch stets zeitnah auszugleichen. Es sei unterstellt, dass ein Großteil der 
deutschen Unternehmen mit der Absicht wirtschaftet, Gewinne zu erzielen. Ideelle Ziele wie 
die langfristige Fortführung des Unternehmens, der Umweltschutz, sollen in diesem Zusam-
menhang selbstverständlich nicht geschmälert werden, doch die Erzielung von Überschüssen, 
letztendlich auch um das wirtschaftliche Überleben eines Unternehmens zu sichern, sei als ein 
Primärziel angenommen. Unternehmern, denen sich die Möglichkeit zur Reduktion von Auf-
wendungen bietet, werden diese nutzen. Eine ebensolche Möglichkeit bietet sich bei der 
Wertberichtigung von Forderungen in Form der Reduktion der Umsatzsteuerzahllast.

Die Buchung einer Forderung für den Verkauf von Waren oder die Erbringung von 
Dienstleistungen kann bspw. über den Buchungssatz

2.3 � Bewertungsgrundsätze
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•	 Forderungen
•	 an Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen
•	 an Umsatzsteuer

erfolgen. Die mit einem Warenverkauf häufig einhergehende Bebuchung eines Bestands-
kontos mit anschließendem Abschluss über ein Erlöskonto wurde hier ausgespart. Zur 
besseren Veranschaulichung wird hier eine Forderung direkt an das Erlöskonto „Umsätze 
aus Lieferungen und Leistungen“ gebucht. Forderungen beinhalten stets Bruttobeträge; 
der Ausweis der Umsatzsteuer erfolgt im Rahmen der Haben-Buchung, um einen Netto-
betrag bei den Erlösen zu erreichen.

Eine umgekehrte Situation liegt vor, wenn Waren oder Dienstleistungen auf Ziel be-
schafft werden und das verkaufende Unternehmen Vorsteuer berechnet. Der Buchungssatz 
lautet in diesem Fall

Wareneingangs-/Dienstleistungskonto
Vorsteuer
an Verbindlichkeiten

Anhand der Buchungssätze wird deutlich:

•	 Bei der Vorsteuer handelt es sich um ein Aktivkonto.
•	 Bei der Umsatzsteuer handelt es sich um ein Passivkonto.

Der Abschluss des Vorsteuerkontos erfolgt über das Umsatzsteuerkonto. Die Saldie-
rung auf der Soll-Seite des Kontos bedingt eine Gegenbuchung auf der Habenseite des 
Schlussbilanzkontos;

•	 es besteht eine Zahllast gegenüber der Finanzbehörde.

Wird das Umsatzsteuerkonto abgeschlossen und das Vorsteuerkonto auf der Habenseite 
saldiert, erscheint der Vorsteuerüberhang auf der Aktivseite der Bilanz;

•	 es besteht eine Forderung gegenüber der Finanzbehörde.

Die Umsatzsteuerkorrektur bei der Wertberichtigung von Forderungen wirkt wie 
eine Erhöhung gezahlter Vorsteuer. Jede Korrektur des Umsatzsteuerkontos bewirkt 
somit eine Reduktion der Zahllast bzw. eine Steigerung der Rückforderung gegenüber 
der Finanzbehörde.

Sofern eine wertberichtigte bzw. vollständig abgeschriebene Forderung vor der Erstel-
lung des Jahresabschlusses beglichen wird, ist diese in voller Höhe – einschließlich der 
Umsatzsteuer – zu reaktivieren. Die Vorschrift zu dieser Verfahrensweise findet sich in 
§ 252 Abs. 1 Ziff. 4 HGB. Demnach sind alle Risiken zu berücksichtigen, die bis zum Ab-
schlussstichtag entstanden sind, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag 
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und dem Tag der Aufstellung bekanntgeworden sind. Derartige Aspekte werden als wert­
aufhellend e Maßnahmen bezeichnet (Abb. 2.18).

Fallstudie: Bewertung von Forderungen; Korrektur der Umsatzsteuer

Einem Kunden wurde im Oktober eine Rechnung über einen Betrag von 10.000 € netto 
für die Inanspruchnahme von Lieferungen und Leistungen übermittelt.

Im Laufe des Jahres wurden dem Kunden aufgrund des Ausbleibens der Zahlung 
drei Mahnungen übermittelt; eine Zahlung erfolgte dennoch nicht. Ein Besuch beim 
Kunden endete vor verschlossener Tür, was die Vermutung nahelegt, dass hier eine In-
solvenz ansteht. Aus diesem Grund soll eine Einzelwertberichtigung in voller Höhe 
vorgenommen werden.

•	 Buchungssätze
–– für die Ausgangsrechnung

Forderungen 11.900
an Umsatzerlöse aus Lieferungen und 
Leistungen

10.000

an Umsatzsteuer 1.900

Abb. 2.18  Verfahrensweise bei der Wertberichtigung von Forderungen
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–– für die Wertberichtigung der Forderung

Zweifelhafte Forderungen/Einst. in 
EWB

11.900

an Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen

11.900

Im Laufe des folgenden Geschäftsjahres bestätigt sich die Vermutung der Insolvenz 
des Kunden.

Da die EWB bereits im vorangegangenen Jahr vorgenommen wurde, soll im Jahres-
abschluss die Forderung ausgebucht bzw. abgeschrieben werden.

Buchungssatz

Abschreibung auf Forderungen 10.000
Umsatzsteuer 1.900
an zweifelhafte Forderungen/Einst. in EWB 11.900

Vor der Aufstellung des Jahresabschlusses, der für den Februar geplant ist, erfolgt un-
erwartet im Januar eine Zahlung i. H. des vollen Betrages von 11.900 €.

Die Forderung ist wieder einzubuchen und wirkt sich im Jahresabschluss in voller 
Höhe auf die Bestände und die Umsatzsteuer aus.

Forderungen 11.900
an Abschreibung  auf Forderungen 10.000
an Umsatzsteuer 1.900

Die Forderung lebt vollständig wieder auf, die Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt 
muss wieder berücksichtigt werden und der Vorgang findet in Anlehnung an § 252 Abs. 1 
Ziff. 4 volle Berücksichtigung im Jahresabschluss, da der ungeplante Zahlungseingang 
eine wertaufhellende Maßnahme darstellt.

2.3.4	 �Verbindlichkeiten

Im Gegensatz zu den Positionen der Aktivseite der Bilanz sind Verbindlichkeiten nicht 
mit dem niedrigsten, sondern mit dem Höchstwert anzusetzen. Diese konträren Vor-
schriften werden als das Imparitätsprinzip bezeichnet, was auf § 242 BGB zurückzufüh-
ren ist. In Jahresabschlüssen sollen keinerlei Vermögensgegenstände aufgeführt sein, 
denen keine tatsächlichen Werte entgegenstehen. Der Jahresabschluss eines Unterneh-
mens soll die wirtschaftliche Situation realistisch darstellen. In Anlehnung an das strenge 
und gemilderte Niederstwertprinzip sind daher Forderungen und auch Verbindlichkeiten 
möglichst „pessimistisch“ zu bewerten, um die Ausweisung eines unrealistischen Eigen-
kapitalbetrags zu unterbinden (Abb. 2.19).
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Eine Bewertung von Verbindlichkeiten kann z. B. im Falle

•	 des Vorliegens von Rechnungen in ausländischer Währung und auftretenden Kursdiffe-
renzen oder

•	 bei Vorliegen eines Disagios im Falle einer Kreditaufnahme

erforderlich sein.

Fallstudie: Aufnahme eines Darlehens

Ein Unternehmen nimmt einen Kredit i. H. v. 100.000 € mit einer Laufzeit von 5 Jahren 
auf, im Rahmen dessen ein Disagio i. H. v. 3 % vereinbart wird.

In Anlehnung an § 250 Abs. 3 HGB ist der Unterschiedsbetrag als aktiver Rechnungs-
abgrenzungsposten zu behandeln und über die Laufzeit des Kredits abzuschreiben.

Die Berücksichtigung des Disagios erfolgt über den Buchungssatz

Bank 97.000
Disagio 3.000
an Bankverbindlichkeit 100.000

Abb. 2.19  Niederstwertprinzip und Imparitätsprinzip
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Die jährliche Erfassung des Disagios als gewinnmindernder Aufwand erfolgt mittels 
des Buchungssatzes

Zinsaufwand 600
an Disagio 600

Fallstudie: Bewertung von Verbindlichkeiten im Falle des Auftretens von Kursdifferenzen

Ein Produktionsunternehmen kauft Material in den USA zum Preis von 12.000 $; der 
Wechselkurs von Euro zu amerikanischen Dollar liegt am Tag des Imports/der Bu-
chung der Verbindlichkeit bei $ 1,40 (1 € ≅ 1,40 $).

Am Stichtag des Jahresabschlusses stellt man einen Kurs von 1,10 $ fest – in An-
lehnung an § 253 Abs. 1 S. 2 HGB sind die Verbindlichkeiten auf den zu erwartenden, 
höheren Betrag anzupassen.

Buchungssatz bei Einkauf der Ware

Rohstoffe 10.000
an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

10.000

Buchungssatz bei Wertanpassung

Kursdifferenz 1,20 $/1,10 $

	 12.000 /1,20 10.000 €= 	

	 12.000 /1,10 909,09 €= 	

Rohstoffe 909,09
an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

909,09

2.4	 �Inhalte und Aussage der Kapitalflussrechnung/Cashflow

Die bisher behandelten Aspekte der Bilanzierung und Bewertung von Vermögensgegenständen 
haben insbesondere mit Blick auf die durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in Kraft 
getretenen Paragrafen des Handelsgesetzbuches gezeigt, dass sich verschiedene Bewertungs-
grundsätze deutlich verändert haben. Immaterielle Werte wie der derivative Geschäfts – und 
Firmenwert sind zu bilanzierungsfähigen Vermögensgegenständen geworden, Wertzuschrei­
bungen auf das Umlaufvermögen, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind möglich, Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermögens können bei ihrem Besitzer bilanziert werden, obwohl 
der Kaufpreis noch nicht vollständig entrichtet wurde. All diese Aspekte basieren auf den 
Internationalen Rechnungslegungsvorschriften IFRS und IAS (International Financial Repor-
ting Standards und International Accounting Standards), die auch aus deutschen Abschlüssen 
nicht mehr wegzudenken sind und die mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz Einzug in 
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deutsche Jahresabschlüsse gehalten haben. Schließen sich Unternehmen zu einem Konzern 
zusammen und handelt dieser beispielsweise seine Aktien an der Börse, was als Kapital­
marktorientierung bezeichnet wird, so besteht gemäß § 315 e HGB die Vorschrift, neben dem 
handels- und steuerrechtlich reglementierten Jahresabschluss zusätzlich eine Bilanz gemäß der 
Vorschriften der IFRS zu erstellen. Die vom deutschen Recht abweichende Zielsetzung der 
internationalen Rechnungslegung führt dazu, dass das strenge Niederstwertprinzip nicht 
mehr in der bis 2009 praktizierten Strenge existiert. Die vor der Modifikation des Bilanz­
rechts erstellten Jahresabschlüsse sind nicht mehr mit denen vergleichbar, die danach erstellt 
wurden. Bei der Vornahme von Wertzuschreibungen oder der Aktivierung immaterieller Ver-
mögensgegenstände werden Werte in den Jahresabschluss aufgenommen, denen keine Zah-
lungsströme entgegenstehen. Der über das Eigenkapital hinausgehende und für die Übernahme 
eines Unternehmens gezahlte Kaufpreis ist in der Regel nicht gutachterlich bestätigt. Der in der 
Bilanz des kaufenden Unternehmens ausgewiesene Betrag ist einer, der sich ggf. nach der 
Unternehmensübernahme nicht mehr erzielen lässt. Der Wert ist abstrakt und lässt sich nicht 
kurzfristig liquidieren. Ein anderes Beispiel für abstrakte Werte in Jahresabschlüssen sind 
Wertzuschreibungen auf Gegenstände des Umlaufvermögens, die auf einem über den Buch-
wert hinausgehenden, augenblicklich höheren Marktwert basieren. Dieser Marktwert kann 
ebenso schnell eine Minderung erfahren, wie eine Erhöhung eingetreten ist. Das Resultat für 
das Unternehmen, das den Wert seines Umlaufvermögens basierend auf dem hohen Marktwert 
angepasst hat ist, dass in der Bilanz ein Potenzial dargestellt wird, welches – ausgehend vom 
inzwischen reduzierten Marktwert – gar nicht mehr existiert. Zur Identifikation des tatsäch-
lich – physikalisch existenten und greifbaren – Potenzials eines Unternehmens ist daher ein 
Instrument erforderlich, dass die auf realen Zahlungsströmen basierenden Werte identifiziert 
und von den aus Wertzuschreibung etc. resultierenden Werten abgrenzt.

Ein derartiges Instrument wurde über viele Jahre in der Unternehmensplanung und Kon-
trolle eingesetzt und hat in dem Unternehmensbereich, der heute als Controlling bezeichnet 
ist, seinen Ursprung. Es handelt sich um den Cashflow; bzw. auf Deutsch: den Kapitalfluss.

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Aufwendungen und Erträge eines Unterneh-
mens gegenübergestellt und der Leser erhält einen Eindruck darüber, welche Bereiche 
hohe Aufwendungen verursacht haben und welche im Gegensatz hierzu besonders ertrag-
reich waren. Insbesondere die Reduktion von Aufwendungen durch o. g. Wertzuschrei-
bungen und immaterielle Aspekte der Vermögensstruktur verfälschen jedoch das Bild, und 
was dargestellt wird, ist nicht die Kraft des Unternehmens zur Selbstfinanzierung, die je-
doch das einzig relevante Beurteilungskriterium in diesem Zusammenhang, insbesondere 
für Kreditgeber, Anteilseigner und Investoren darstellt (Heesen und Gruber 2018, S. 29). 
Die Anwendung der Kapitalflussrechnung bzw. des Cashflows  entfernt alle Positionen 
aus dem Jahresabschluss, denen kein monetärer Wert entgegensteht und zeigt im Ergeb-
nis das Selbstfinanzierungspotenzial eines Unternehmens, oder anders ausgedrückt: das 
Ergebnis aller Wirtschaftsprozesse, die aus tatsächlich erfolgten Zahlungsströmen resul-
tieren. Abb. 2.20 zeigt ein Schema zur Berechnung des Cashflows.

Ein Blick auf das Schema zeigt die Vorgehensweise, mit der ein Unternehmensgewinn 
um nicht auf Zahlungsströmen basierende Positionen bereinigt wird und lässt erahnen, 
dass sich der reale Kapitalfluss, sofern er zu einem erheblichen Teil auf Positionen wie
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•	 Wertzuschreibungen,
•	 Investitionen oder
•	 aufgelösten Rückstellungen

basiert, reduziert.
Die Art und Weise der Cashflow-Berechnung wird noch in eine direkte sowie eine in-

direkte Methode unterteilt. Bei der Anwendung der indirekten Methode wird das Unter-
nehmensergebnis um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie

•	 Einstellungen in Rücklagen,
•	 Abschreibungen,
•	 Erhöhungen von Rückstellungen oder
•	 Bestandsminderungen fertiger und unfertiger Erzeugnisse

sowie alle nicht zahlungswirksamen Erträge wie

•	 Wertzuschreibungen,
•	 Auflösungen von Rückstellungen
•	 aktivierte Eigenleistungen oder
•	 Bestandserhöhungen fertiger und unfertiger Erzeugnisse

korrigiert.
Die direkte Cashflow-Ermittlung bereinigt das Unternehmensergebnis im Gegensatz 

zur indirekten um die tatsächlich zahlungswirksamen Aufwendungen wie

Abb. 2.20  Berechnungsschema zur Cashflow-Ermittlung (Wöhe et al. 2016, S. 516)
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•	 Löhne und Gehälter (Personalaufwendungen),
•	 Auszahlungen für die Beschaffung von Materialien,
•	 Kredittilgungen oder
•	 Eigenkapitalentnahmen (z. B. aus Rücklagen).

Zu den zahlungswirksamen Erträgen, die im Rahmen der direkten Methode berück-
sichtigt warden, gehören

•	 Kreditaufnahmen,
•	 Eigenkapitaleinlagen (z. B. resultierend aus der Aufnahme von Gesellschaftern),
•	 Einzahlungen aus Umsätzen.

Insbesondere mit Blick auf die eingangs erwähnte Problematik, dass sich das Unter-
nehmensergebnis als „zu gut“ darstellt, weil es auf marktpreisbasierten Wertzuschrei­
bungen, der Berücksichtigung immaterieller Vermögensgegenstände oder der Verän­
derung des Prinzips der wirtschaftlichen Zurechnung von Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens resultiert, erscheint die Methode der indirekten Ermittlung des Cash-
flows als die geeignetere. Durch ihre Anwendung werden die nicht aus Zahlungsströmen 
resultierenden Werte aus dem Jahresabschluss entfernt, die im Fokus der Betrachtung 
liegen.

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der aus Zahlungsströmen und Selbstfinanzierungs-
potenzial resultierenden Unternehmenswerte ist insofern keine neue Erfindung, da das 
Controlling sowohl in praktischer als auch in wissenschaftlicher Hinsicht bereits seit vie-
len Jahren Jahresergebnisse auf diese Weise bereinigt (Horváth 2015, S. 255). Da sich die 
Methode offenbar im Laufe der Zeit bewährt hat und vor der Verabschiedung des Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetzes erstellte Jahresabschlüsse mit den nach 2009 erstellten, 
aufgrund der abweichenden Aussagen nicht mehr vergleichbar sind, hat die Bundesregie-
rung in § 242 Abs. 3 in Verbindung mit § 264 Abs. 1 HGB verfügt, dass kapitalmarktorien-
tierte Körperschaften ihrem Jahresabschluss verpflichtend eine ebensolche Kapitalfluss-
rechnung beizufügen haben. Da die Intention kapitalmarktorientierter Unternehmen 
aufgrund der immer weiter fortschreitenden Globalisierung der mögliche Vergleich mit 
anderen, international tätigen Unternehmen sein muss, werden sich diese hinsicht
lich ihrer Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte am internationalen Standard 
orientieren. Da die eingangs erwähnte Darstellung des Unternehmenspotenzials nicht 
mehr dem Niederstwertprinzip entspricht und eine Beurteilung der Selbstfinanzierungs-
kraft anhand eines an IFRS ausgerichteten Jahresabschlusses mit handels- und steuer-
rechtlichem Verständnis für Kapitalgeber oder Investoren nicht möglich ist, besteht seit 
2009 die Verpflichtung für kapitalmarktorientierte Körperschaften, ihr Selbstfinanzie-
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rungspotenzial mittels einer Kapitalflussrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses 
zu dokumentieren. Auf diese Weise soll eine einheitliche und rasche Beurteilung der finan-
ziellen Situation des Unternehmens sichergestellt werden (Abb. 2.21).

Das seitens des deutschen Rechnungslegungsstandards-Komitees erstellte Schema 
weicht kaum von den in der Literatur zum Thema Controlling verwendeten Schemata ab 
(z. B. Ziegenbein 2012, S. 151). Auch besteht die Möglichkeit, sowohl eine direkte als 
auch indirekte Berechnung vorzunehmen. Die aus dem Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setz resultierenden Änderungen des Handels- und des Einkommensteuergesetzes bewir-
ken eine Steigerung des Eigenkapitals durch zahlungsunwirksame Geschäftsvorfälle, die 

Abb. 2.21  Schema der indirekten Berechnung des Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
gemäß des deutschen Rechnungslegungsstandards 28 (E-DRS 28.)
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durch die Kapitalflussrechnung wieder korrigiert werden. Eine Kombination der in 
denAbschn. 2.3.1, 2.3.2.4 und 2.3.3.1 behandelten Bewertung von Vermögensgegenstän-
den verdeutlicht deren Auswirkung auf das Eigenkapital.

Fallstudie
Das Produktionsunternehmen „Universal Metall“ weist folgende Positionen in seiner Er-
öffnungsbilanz aus:

 

Der in den Aktiva ausgewiesene, derivative Geschäfts- und Firmenwert resultiert aus 
der Übernahme eines Kleinunternehmens, das bis zum Ende des letzten Geschäftsjahres 
als Zulieferer für Universal Metall tätig war.

Zur Erinnerung

Der derivative Geschäfts- und Firmenwert errechnet sich aus der Differenz des Kauf-
preises für ein Unternehmen und dem in der Bilanz des übernommenen Unternehmens 
ausgewiesenen Eigenkapitals. Betrug das Eigenkapital für o. g. Beispiel 500.000 € und 
der Kaufpreis 672.500 €, resultiert gemäß § 246 Abs. 1 S. 4 hieraus ein derivativer Ge-
schäfts- und Firmenwert i. H. v. 172.500 €. (Vgl. hierzu auch Abschn. 2.3.1) 

Im Laufe des Geschäftsjahres

	1.	 erwirtschaftet Universal Metall Erlöse i. H. v. 900.000 €,
	2.	 hat Lohn- und Gehaltsaufwendungen i. H. v. 252.000 €,
	3.	 erstellt eine Werkzeugmaschine für den eigenen Bedarf, deren Fertigungs- und Mate-

rialeinzelkosten mit 27.500  € sowie Fertigungs- und Materialgemeinkosten mit 
122.500 € ermittelt wurden,

	4.	 kauft Rohstoffe für 400.000 € auf Ziel,
	5.	 verbraucht im Rahmen der Produktion Rohstoffe i. W. v. 350.000 €,
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	6.	 bildet Rückstellungen für zu erwartende Garantieleistungen i. H. v. 25.000 € und
	7.	 nimmt auf die bereits zu Beginn des Geschäftsjahres im Bestand befindlichen und teil-

abgeschriebenen Gegenstände der Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe eine Wertzuschrei-
bung i. H. v. 100.000 € vor.

	8.	 Die AfA des derivativen Firmenwerts ist ebenso vorzunehmen wie
	9.	 die AfA der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Nutzungsdauer aller Vermögensgegenstände, die hinsichtlich ihres Wertes zu redu-
zieren sind, beträgt acht Jahre; die AfA des derivativen Geschäfts- und Firmenwertes er-
folgt gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 EStG. Alle Beträge verstehen sich als Nettobeträge und be-
rücksichtigen keine weiteren Abführungen z.  B. bezüglich der Lohnsteuer oder der 
Sozialabgaben. Nachstehend ist die in Konten aufgelöste Bilanz und sind die zu den Ge-
schäftsvorfällen gehörenden Buchungssätze aufgeführt.

1. Bank 900.000 € An Umsatzerlöse aus Lieferungen und 
Leistungen 900.000 €

2. Lohn-/Gehaltsaufwendungen 252.000 € an Bank 252.000 €
3. Betriebs-/Geschäftsausstattung 150.000 € an and. aktivierte Eigenleist. 150.000 €
4. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 400.000 € an Verbindlichkeiten 400.000 €
5. Materialaufwand 350.000 € an RHB 350.000 €
6. Gewährleistungsaufwand 25.000 € an Gewährleistungsrückstellung 25.000 €
7. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 100.000 € an Materialaufwand 100.000 €
8. Abschreibung auf GFW 11.500 € an Geschäfts- und Firmenwert 11.500 €
9. Abschreibung auf Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 50.000 €
an AfA auf BGA 50.000 €
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Durch die Buchungen der Ziffern

•	 3; selbst erstellte Werkzeugmaschine,
•	 6; Bildung von Rückstellungen für zu erwartende Gewährleistungen,
•	 7; Wertzuschreibung auf das Vorratsvermögen basierend auf Marktpreis

entstehen im Jahresabschluss Werte, denen kein Zahlungsstrom zugrunde liegt.
Die Möglichkeit zur Berücksichtigung der Fertigungs- und Materialgemeinkosten, die 

gemäß Beschreibung der Fallstudie 131.250 € (150.000 € / AfA des ersten Jahres i. H. v. 
18.750 €) betragen sowie die Wertzuschreibung auf das Vorratsvermögen i. H. v. 100.000 € 
bewirken, dass das Eigenkapital von „Universal Metall“ höher ausfällt, als es vor der Än-
derung der Bewertungsrichtlinien der Fall gewesen wäre. In der Kapitalflussrechnung er-
folgt die Korrektur eben dieser Positionen sowie die Ermittlung des auf Zahlungsströmen 
basierenden Betrags, der dem Eigenkapital zurechenbar ist.
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Der in Anlehnung an das eingangs bereits erwähnte Kalkulationsschema von Wöhe und 
Döring ermittelte Kapitalfluss (vgl. Wöhe und Döring; Einführung in die Allgemeine Be-
triebswirtschaftslehre, S. 516) zeigt einen Unterschied von 144.750 € zum G & V-Gewinn 
(Cashflow 316.750 €; G&V 461.500 €). Das Selbstfinanzierungspotenzial des Unter-
nehmens liegt im Vergleich zum bilanziellen Jahresergebnis deutlich hierunter.

2.5	 �Nachträgliche Anschaffungskosten

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden auf der Aktivseite der Bilanz „akti-
viert“ und über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer im Wert reduziert bzw. abgeschrieben. 
Bereits in Abschn.  2.3.2.4 wurde im Zusammenhang mit den Herstellungskosten der 
§ 255 HGB erwähnt, der Vorschriften bezüglich der Aufwendungen beinhaltet, die erfor­
derlich sind, um einen Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand zu 
versetzen. Die Vorschrift bezieht sich nicht ausschließlich auf Herstellungskosten, die aus 
der Selbsterstellung von Vermögensgegenständen resultieren, sondern auch auf Anschaf-
fungs- sowie Anschaffungsnebenkosten, die durch die Anschaffung/den Kauf von Vermö-
gensgegenständen entstehen.

Gemäß § 255 Abs. 1 HGB stellen Anschaffungskosten Aufwendung dar, die geleistet 
werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten 
Zustand zu versetzen, sofern sie dem Vermögensgegenstand einzeln zuordenbar sind. 
Hierzu gehören auch Anschaffungsnebenkosten und nachträgliche Anschaffungskosten.

Nach dieser Definition sind einem gekauften Vermögensgegenstand neben dem Kauf-
preis u. a. Transport- und Montage-/Inbetriebnahmekosten sowie Gerichts- oder Notariats-
kosten als Anschaffungskosten zuzurechnen. Abzusetzen hingegen sind Anschaffungs-
preisminderungen, die sich in Form von

•	 Rabatten,
•	 Skonti,
•	 Boni,
•	 etc.

negativ auf den Kaufpreis auswirken. Abb. 2.22 verdeutlicht die Komponenten der An-
schaffungsnebenkosten im Überblick.

Kosten zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft können insbesondere bei Investi-
tionsgütern wie Produktionsanlagen/Maschinen o. ä. nicht nur bei der Anschaffung oder 
der ersten Inbetriebnahme, sondern auch im Nachhinein – nach ggf. mehrmonatigem Be-
trieb – entstehen. Sofern die Betriebssicherheit nicht gewährleistet ist, die Qualität der 
produzierten Güter nicht den Anforderungen des Unternehmens entspricht und ein Ver-
mögensgegenstand aus derartigen Gründen einer Modifikation bedarf, sind die hierfür 
erforderlichen Aufwendungen als nachträgliche Anschaffungskosten zu erfassen und ist 
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der Buchwert des Gegenstands ebenso wie die Abschreibungsbeträge um die entsprechen-
den Summen zu korrigieren. Die Erfassung der nachträglichen Anschaffungskosten 
muss in zeitlichem Zusammenhang zur Anschaffung des Vermögensgegenstands stehen.

Bilanziell entsteht durch den Kauf der für die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft 
erforderlichen Güter oder Dienstleistungen bei Barzahlung ein Aktivtausch bzw. bei 
Kauf auf Ziel eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Ferner erhöhen sich durch diese Verfahrens-
weise die Abschreibungsbeträge sowie der Gesamtwert des Anlagevermögens. Rele-
vant für Unternehmen sind die Buchwerte am Ende des Geschäftsjahres sowie die hierzu 
führenden, regelmäßigen Abschreibungsbeträge bzw. deren Erhöhung aufgrund nachträg-
licher Einbauten oder nachträglich durchgeführter Dienstleistungen.

Fallstudie: Ermittlung von Buchwerten und Abschreibungsbeträgen im Falle 
nachträglicher Anschaffungskosten

Ein Maschinenbauunternehmen kauft zum Bruttopreis von 178.500 € eine konventio-
nelle Fräsmaschine mit dem Ziel, in den nächsten fünf Jahren selbst Bauteile fertigen 
zu können, die an den eigenen Produkten installiert werden. Ein Jahr später steigt der 
Output des Maschinenbauunternehmens aufgrund wachsender Nachfrage deutlich an, 
sodass die konventionelle Fertigung der Frästeile zu aufwendig wird und zu viel Zeit in 
Anspruch nimmt. Der Maschinenbauer beschließt, seine Fräsanlage für einen Brutto-
preis von 29.750 € mit einer numerischen Steuerung aufzurüsten, um die benötigten 
Teile „mannlos“ und automatisiert fertigen zu können. Die Steuerung und die mechani-
schen Aggregate, die zusätzlich an der Fräsmaschine montiert werden, sind selbststän-
dig nicht nutzbar, sondern nur in Verbindung mit der Grundmaschine verwendbar. Aus 

Abb. 2.22  Berechnungsschema Anschaffungskosten (Deitermann et al. 2016, S. 78) 
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diesem Grund kann das Maschinenbauunternehmen die für die zusätzliche Funktion 
entstehenden Anschaffungskosten in Höhe der Bauteile sowie der Montage aktivieren.

Zur Bestimmung der regelmäßigen AfA-Beträge sowie der Buchwerte ist die Berech-
nung der Anschaffungskosten sowie der Abschreibung ab Kaufdatum der Fräsmaschine 
erforderlich. Die Daten im Überblick:

Kaufdatum der Maschine 17. April
Bruttopreis der Maschine 178.500 €
Herstellerrabatt 5 %
Transportkosten der Spedition (netto) 1.500 €
Transportversicherung (netto) 250 €
Kosten der Inbetriebnahme (netto) 2.500 €
Nutzungsdauer der Anlage 5 Jahre

Zu ermitteln ist

•	 der Anschaffungspreis,
•	 der AfA-Betrag sowie
•	 der Buchwert am Ende des Geschäftsjahres.

	1.	 Ermittlung des Nettopreises der Maschine

	 ÷ =€ 178.500 1,19 € 150.000 	

	2.	 Subtraktion der Anschaffungspreisminderungen

	 € 150.000 5% € 7.500× = 	

	 € 150.000 . / . € 7.500 € 142.500= 	

	3.	 Addition der Aufwendungen zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft
142.500 €
+ 1.500 € Transportkosten
+ 250 € Transportversicherung
+ 2.500 € Kosten der Inbetriebnahme
= Anschaffungskosten 146.750 €

	4.	 Berechnung der jährlichen AfA

	 € 146.750 5 Jahre € 29.350÷ = 	
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	5.	 Berechnung der unterjährigen AfA
Die Maschine wurde am 17. April gekauft
Gemäß §§ 5 Abs. 1 und 7 Abs. 1 Satz 4 EStG darf der April voll
in die Berechnung der AfA einbezogen
werden; April bis Dezember ⇒ 9 Monate

	 × =€ 29.350 12 Monate 9 Monate € 22.012,50 	

	6.	 Berechnung des Buchwerts am Ende des Geschäftsjahres

	 € 146.750 . / . € 22.012,50 € 124.737,50= 	

Nachdem der Buchwert für das Ende des Geschäftsjahrs der Anschaffung der Maschine 
bestimmt ist, können die nachträglichen Anschaffungskosten bestimmt werden. Auch hier 
zunächst die erforderlichen Werte zur Berechnung der (nachträglichen) Anschaffungskos-
ten sowie des Buchwerts der Gesamtmaschine im Überblick:

Einbau der numerischen Steuerung 1. Januar des Folgejahres der Anschaffung der 
Grundmaschine

Bruttopreis der Steuerung 29.750 €
Herstellerrabatt 2,5 %
Transportkosten der Spedition 
(netto)

500 €

Transportversicherung (netto) 125 €
Kosten der Inbetriebnahme (netto) 4.500 €
Nutzungsdauer der Anlage Parallel mit der Grundmaschine; keine eigenständige 

Nutzbarkeit

Buchwert der Maschine
im Januar des Folgejahres 124.737,50 €

	1.	 Ermittlung des Nettopreises der numerischen Steuerung

	 € 29.750 1,19 € 25.000÷ = 	

	2.	 Subtraktion der Anschaffungspreisminderungen

	 € 25.000 . / . 2,5 % € 625= 	

	 € 25.000. / .€ 625 € 24.375= 	
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	3.	 Addition der Aufwendungen zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft

	 € 24.375 € 5.125 € 29.500+ = 	

	4.	 Berechnung der jährlichen AfA
29.500 € ÷ 4 Jahre & 3 Monate (51 Monate) = 578,43 € pro Monat ⇨ 6.941,18 € p. a.

Buchwert Steuerung am Jahresende 22.558,82 € (29.500,00 € ./. 6.941,18 € volle 
Jahres-AfA)

Buchwert Maschine am Jahresende 95.387,50 € (124.737,50 € ./. 29.350,00 € volle 
Jahres-AfA)

Gesamtwert der Anlage 117.946,32 €

2.6	 �Bewertungsvereinfachungsverfahren

Obwohl das HGB im Rahmen der Vorbereitung auf den Jahresabschluss die Prüfung und 
Einzelbewertung aller Vermögensgegenstände und Schulden vorschreibt, existieren in 
Anlehnung an § 240 Abs. 4 HGB Ausnahmen, im Rahmen derer gleichartige Vermögens-
gegenstände des Vorratsvermögens jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit 
dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Aus dem Wert des An­
fangsbestands sowie dem Wert der Zugänge innerhalb eines Geschäftsjahres wird ein 
Durchschnittspreis gebildet. Lagerabgänge sowie die Endbestände werden mit diesem 
intern gebildeten Durchschnittspreis bewertet. Das folgende Schema verdeutlicht die Vor-
gehensweise der permanenten Durchschnittsbewertung (Rinker 2016, S. 168) (Abb. 2.23).

Am Ende des Betrachtungszeitraums ergibt sich ein Durchschnittspreis von 5,04 € für 
den Endbestand, obwohl die periodischen Einzelwerte z. T. deutlich höher liegen.

Das Beispiel zeigt, dass bei Gütern, die Preisschwankungen unterliegen, eine Durch-
schnittsbewertung durchaus sinnvoll sein kann. Ein im Vergleich zum Beginn des Be-
trachtungszeitraums niedrigerer Wertansatz der Güter erhöht den Materialaufwand, 
woraus wiederum ein niedrigeres zu versteuerndes Einkommen resultiert.

Gemäß § 256 Satz 1 HGB kann zur Ermittlung der Anschaffungs-/Herstellungskosten 
gleichartiger Gegenstände des Vorratsvermögens unterstellt werden, dass die zuerst/zu-
letzt angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht wurden. 
Die Anwendung bestimmter Verbrauchsfiktionen bewirkt die Vereinfachung des Verfah-
rens. Insbesondere im Falle bzw. in Zeiten schwankender Preise kommt diesen für die 
Substanzerhaltung des Unternehmens eine verstärkte Bedeutung zu. Bedingung: die Vor-
gehensweise muss den Vorschriften der GoB entsprechen. Betrachtet werden keine Zu-
gänge, sondern die Bestandsabgänge.
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Weitere Bewertungsvereinfachungsverfahren verbergen sich hinter den Abkürzungen 
„Lifo“ (last-in, first-out) und „Fifo“ (first-in, first-out). Last-in, first-out unterstellt, dass 
die zuletzt beschafften Güter zuerst verbraucht oder veräußert wurden, first-in, first-out 
besagt das Gegenteil: nämlich dass die zuerst beschafften Güter auch am Schnellsten ver-
braucht wurden (Deitermann et al. 2016, S. 266).

Zunächst jedoch zur in Abb. 2.24 erläuterten Lifo-Methode. Alle Warenabgänge wer-
den mit dem Wert der zuletzt beschafften Güter bewertet, ungeachtet der Tatsache, ob die 
Menge der Abgänge mit der der Zugänge übereinstimmt.

Im Beispiel sinkt durch die Anwendung des Lifo-Verfahrens der Durchschnittswert 
des Vermögens mit glatt 5  € noch unterhalb des Wertes der permanenten Durch
schnittsbewertung. Obwohl dies der Fall ist, sind Steuerpflichtige, die ihren Gewinn in 
Anlehnung an § 5 EStG ermitteln, seit 1990 berechtigt, das Lifo-Verfahren auf gleich-
wertige Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens anzuwenden, sofern die Einhaltung der 
handelsrechtlichen Buchungsvorschriften erfolgt und die für die Steuerbilanz festgelegte 
Verbrauchsfolge gleichermaßen in der Handelsbilanz berücksichtigt wird. Die Anwen­
dung des Verfahrens ist somit gemäß handels- und steuerrechtlicher Vorschriften 
möglich.

Abb. 2.23  Permanente Durchschnittsbewertung
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Das Fifo-Verfahren eignet sich insbesondere zur retrospektiven Betrachtung von Güter-
bewegungen bei der Bewertung des Endbestands. Im Gegensatz zur Lifo-Methode wird 
für den Endbestand unterstellt, dass dieser primär aus Gütern der letzten Warenlieferung 
besteht und die der ersten Warenlieferung bereits verbraucht wurden. Unterjährig werden 
keine Lagerabgänge berücksichtigt, sondern lediglich der (Jahres-)Endbestand hinsicht-
lich der Warenzugänge und ungeachtet des Anfangsbestands bewertet (Abb. 2.25).

Die Fifo-Methode führt zu einem Durchschnittswert, der mit 5,29 € oberhalb der bisher 
betrachteten Bewertungsverfahren liegt. Die handelsrechtliche Zulässigkeit resultiert aus 
§ 256 Satz 1 HGB; § 6 Abs. 1 Ziff. 2 a EstG lässt hinsichtlich der Vereinfachungsverfahren 
jedoch lediglich die Variante der Bewertung gemäß zuletzt beschaffter Güter zu (Lifo). Es 
existiert keine entsprechende Vorschrift für die Fifo-Methode. Insofern ist sie zwar han-
dels-, aber nicht steuerrechtlich zulässig.

Mit Blick auf die Intention einer Handelsbilanz, das Potenzial eines Unternehmens 
anhand des Eigenkapitals möglichst positiv darzustellen, macht die Anwendung der 
Fifo-Methode jedoch keinen Sinn. Der niedrigste Durchschnittswert der Bestände, so viel 
wurde bereits festgestellt, resultiert aus diesem Verfahren. Da jedoch ein niedriger Durch-
schnittswert mit einem hohen Materialverbrauch einhergeht, der wiederum den Gewinn 
und daraus resultierend auch das Eigenkapital reduziert, erscheint das Fifo-Verfahren für 

Abb. 2.24  Lifo-Methode. (Vgl. Rinker 2016; Bilanzen, S. 178)
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die Praxis als wenig relevant. Die bilanziellen Auswirkungen werden anhand der u.  g. 
Buchungssätze und der Kontendarstellung erneut verdeutlicht.

 

	1.	 Die Inventur ergibt bei einem nach der Fifo-Methode ermitteltem Durchschnittswert 
einen Endbestand von 820 €; Buchungssatz:

Schlussbilanzkonto 820
an Warenbestand 820

2.	 Der Saldo wird über das Konto Materialaufwand abgeschlossen; Buchungssatz:

Materialaufwand 1.480
an Warenbestand 1.480

3.	 Der Saldo des Kontos Materialaufwand wird über die G & V abgeschlossen; Bu-
chungssatz:

Gewinn- und Verlustrechnung 1.480
an Materialaufwand 1.480

Abb. 2.25  Fifo-Methode
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Je höher der Saldo des Warenbestandskontos ist, der aus einer geringen Bewertung 
der im Rahmen einer Inventur festgestellten Bestände resultiert, desto höher ist auch 
der Betrag, der über das Konto Materialaufwand über die Sollseite der Gewinn- und 
Verlustrechnung abgeschlossen wird, der wiederum in voller Höhe den Gewinn und 
somit den dem Eigenkapital zurechenbaren Betrag reduziert.

2.7	 �Zusammenfassung

Die Bewertung von Vermögensgegenständen vor der Aufnahme in den Jahresabschluss 
bzw. die Bilanz stellt eine der aufwendigsten Handlungen im Rahmen der Erstellung ei-
nes Jahresabschlusses dar. Die Unterscheidung in Vermögensgegenstände des Anlage- so-
wie des Umlaufvermögens ist anhand der in § 266 HGB aufgeführten Mindestgliederung 
einer Bilanz leicht möglich, die Bewertung hingegen gestaltet sich bisweilen aufwendig, 
da die Vermögensgegenstände einer „Gruppe“ (Anlage- oder Umlaufvermögen) nicht im-
mer den gleichen Bewertungsvorschriften unterliegen.

Der zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehörende, derivative (entgeltlich 
erworbene) Geschäfts- und Firmenwert wird nicht wie technische Anlagen, Maschinen 
oder Fahrzeuge in Anlehnung an die in den AfA-Tabellen der Finanzbehörde abgeschrie-
ben; man findet seine „Nutzungsdauer“ gleich in § 7 Abs. 1 Satz 3 EStG: sie beträgt 15 
Jahre. Die Abschreibungsdauern von Gebäuden sind ebenfalls in § 7 EStG geregelt; deren 
Nutzungsdauern sind in den Absätzen 2 ff. festgelegt.

Eine degressive Abschreibung von Vermögensgegenständen ist seit Ende 2010 nicht 
mehr möglich. § 7 Abs. 1 Satz 1 besagt, dass die Wertminderung von Vermögensgegen-
ständen stets in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen ist. Neben der außergewöhnlich en 
Abschreibung, im Falle z. B. der Zerstörung von Vermögensgegenständen durch Naturka-
tastrophen o. ä. sowie der leistungsbezogenen Abschreibung z. B. von Fahrzeugen oder 
technischen Anlagen und Maschinen gemäß § 7 Abs. 1 Satz 6 EStG, ist die lineare Ab-
schreibung (in gleichen Jahresbeträgen) die einzig verbliebene Variante.

Eine Sonderform der Abschreibung, die Unternehmen die Wertminderung von Ver-
mögensgegenständen noch im Jahr der Anschaffung ermöglicht, ist von der Höhe der An-
schaffungskosten abhängig und in den §§ 6 Abs. 2 sowie 6 Abs. 2 a EStG geregelt. Liegen 
diese nicht oberhalb von 800 €, so kann der Vermögensgegenstand als „geringwertiges 
Wirtschaftsgut“ noch im Anschaffungsjahr gewinnmindernd abgeschrieben werden. 
Voraussetzung für diese Vorgehensweise ist die selbstständige Nutzbarkeit. Diese Vo
raussetzung erfüllen bspw. Fotokameras, Laptop-Computer, Bildschirme; aber auch Mu-
sikinstrumente, MP3-Spieler wie „IPods“ sowie Mobiltelefone und Smartphones. Liegen 
die Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände in einem Bereich zwischen 250  € 
und 1000 €, so können sie zu einer Gruppe zusammengefasst und über einen Zeitraum 
von fünf Jahren abgeschrieben werden. In diesem Zusammenhang ist vorab genau zu prü-
fen, ob die Nutzungsdauergemäß AfA-Tabellen der Finanzbehörde eine kürzere (oder län-
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gere) Nutzungsdauer ausweist. Sofern das Ziel eines Unternehmens in einer möglichst 
geringen Steuerbelastung besteht, kann die Auswahl der linearen AfA gemäß § 7 Abs. 1 
Satz 1 EStG sich als vorteilhafter herausstellen, als die Behandlung des Vermögensgegen-
stands als „GWG“ gemäß § 6 Abs. 2 EStG.

Seit Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) 2009 hat sich 
der Begriff der Herstellungskosten verändert und dürfen neben Fertigungs- und Material-
einzelkosten auch Fertigungs- sowie Materialgemeinkosten bei der Kalkulation berück-
sichtigt werden. Für selbst erstellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens be-
deutet das: Je höher die Herstellungskosten (aufgrund der zusätzlichen Berücksichtigung 
der Gemeinkosten), desto höher der Wert des Vermögensgegenstands in der Bilanz. Eine 
derartige Vorgehensweise erhöht zwangsläufig das Eigenkapital in der Bilanz. Insbeson-
dere im Fall von Unternehmensübergängen sollte auf diese Position geachtet werden, da 
die (zusätzlich) berücksichtigten Gemeinkosten bei der Kapitalflussrechnung nicht iso-
liert werden,

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind ebenso wie diejenigen des Anlage-
vermögens vor der Erstellung des Jahresabschlusses einzeln zu prüfen und zu bewerten. 
Forderungen, die trotz mehrmaliger Mahnung nicht beglichen wurden, sind im Entste-
hungsjahr zunächst auf das Zwischenkonto „zweifelhafte Forderungen“ zu buchen und 
erst im darauffolgenden Jahr abzuschreiben. Neben dem Gläubigerschutz bzw. im Sinne 
einer realistischen Bewertung des Unternehmens resultiert die Vorschrift aus dem strengen 
und gemilderten Niederstwertprinzip gemäß § 253 Abs. 3 und Abs. 4 HGB. Interessant für 
das die Wertberichtigung vornehmende Unternehmen ist die Tatsache, dass eine Korrektur 
der Umsatzsteuer erfolgt und ggf. eine Umsatzsteuerrückzahlung erfolgt.

Eine weitere, aus dem BilMoG resultierende Neuerung ist die Möglichkeit, gemäß 
§ 253 Abs. 4 und Abs. 5 HGB eine Wertzuschreibung auf Vermögensgegenstände des Um-
laufvermögens vorzunehmen, wenn diese bereits wertgemindert wurden und der Grund 
für die Beibehaltung des niedrigeren Wertansatzes nicht mehr besteht. Lässt sich für Roh-
stoffe, wie Stahl, der z. B. aufgrund von Oxidation oder deutlich gefallenem Marktwert 
bereits eine Wertminderung im Rahmen der Vorbereitung auf den Jahresabschluss erfah-
ren hat, ein über dem Buchwert liegender Marktpreis ermitteln, so ist der Grund für die 
Beibehaltung des niedrigeren Wertansatzes nicht mehr gegeben und es kann eine Wertzu-
schreibung bis zur Höhe der Anschaffungskosten vorgenommen werden.

Die seit Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes für kapitalmarktorien-
tierte Körperschaften vorgeschriebene Kapitalflussrechnung (Cashflow) identifiziert der-
artige, nicht zahlungswirksame Positionen. Der Cashflow ist seit 2009 nicht mehr ein 
reines Controlling-Tool, sondern hat offiziell Einzug in das externe Rechnungswesen ge-
halten. Die deutschen Rechnungslegungsstandards (E-DRS 28) beinhalten Anwendungs-
vorschriften zur Erstellung einer Kapitalflussrechnung nach direkter und indirekter Me-
thode, wodurch das Selbstfinanzierungspotenzial, dargestellt in Form eines Ergebnisses, 
das lediglich auf zahlungswirksamen Geschäftsvorgängen beruht.

Trotz der handelsrechtlichen Vorschrift, alle Bewertungsvorgänge einzeln vorzuneh-
men, gibt es Ausnahmen, die als „Bewertungsvereinfachungsverfahren“ in §  240 
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Abs. 4 sowie § 256 Abs. 1 HGB erläutert sind. In der betrieblichen Praxis werden die Ver-
fahren last-in, first-out (Lifo), sowie das Verfahren first-in, first-out (Fifo) praktiziert. Dem 
Lifo-Verfahren liegt die Annahme zugrunde, dass die Güter zuerst in der Produktion ver-
braucht oder veräußert werden, die als letzte beschafft wurden. Im Gegensatz hierzu liegt 
dem Fifo-Verfahren die Annahme zugrunde, dass diejenigen Güter zuerst verbraucht wer-
den, die auch als erstes beschafft wurden. Handelsrechtlich ist die Anwendung beider 
Verfahren möglich; § 6 Abs. 1 Ziff. 2 a EStG gestattet jedoch lediglich die Anwendung des 
Lifo-Verfahrens.

Neben dem um Preisnachlässe reduzierten reinen Kaufpreis eines Vermögensgegen-
standes sind außerdem Kosten für die Herbeiführung eines betriebsbereiten Zustands zu 
berücksichtigen. Hierzu gehören Transportversicherungen und -kosten wie das sogenannte 
„Rollgeld“. Wird der Vermögensgegenstand nach seiner Anschaffung und Implementie-
rung innerhalb des Unternehmens um zusätzliche Bauteile erweitert, die der Aufrechter-
haltung seiner Betriebsbereitschaft erforderlich sind, können diese als nachträgliche An-
schaffungskosten zum Wert des Gegenstands addiert und über seine Nutzungsdauer 
abgeschrieben werden.

2.8	 �Wiederholungs- und Kontrollfragen

	1.	 Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände – Bezug Abschn. 2.3.1
Das Unternehmen „West-Stahl GmbH“ kauft die Schlosserei „Industrie-Service Peter 
Schmitz e. K.“ auf, von der sie bisher Instandhaltungsdienstleistungen in Anspruch genom-
men hat. Die Übernahme geschieht einerseits zum Zweck einer größeren Flexibilität hin-
sichtlich der Instandhaltung sowie mit dem Ziel, über die Durchführung von Instandhal-
tungsdienstleistungen eine zusätzliche Einnahmequelle zu generieren. Der Kaufpreis beträgt 
250.000 €; die Bilanz des Einzelunternehmers Peter Schmitz hat folgendes Aussehen:

 

	a.	 Bestimmen Sie den derivativen Firmenwert.
	b.	 Nennen Sie Gründe, die einen Kaufpreis für ein Unternehmen rechtfertigen können, 

der über das Eigenkapital hinausgeht.
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	c.	 Auf welchen steuerlichen und handelsrechtlichen Quellen basiert die buchhalteri-
sche Behandlung des derivativen Firmenwerts? Wie muss die West-Stahl GmbH 
diesen buchhalterisch behandeln?

	2.	 Bestimmung der Abrechnungsvariante unter Berücksichtigung eines möglichst hohen 
jährlichen Abschreibungsaufwands – Bezug Abschn. 2.3.2.2.

Die Versicherungsagentur „Fortuna-Securitas GmbH“ kauft ein neues Geschäfts-
fahrzeug zu einem Preis von 42.000 €. Das Unternehmen führt viele Beratungsgesprä-
che bei Kunden vor Ort in deren privaten Räumlichkeiten durch, da sich dieser Service 
in den vergangenen Jahren bewährt hat. Eine Umsatzsteigerung war messbar. Die vier 
angestellten Sachbearbeiter wechseln sich bei den i. d. R abendlichen Besuchen ab. Die 
Besuche schlagen sich in der Laufleistung des Fahrzeugs deutlich nieder  – jährlich 
wird es 60.000 km bewegt. Nach drei Jahren und 180.000 km erwartet man die Grenze 
seiner Nutzbarkeit; nach dieser Zeit müsste es ausgetauscht werden.

PKW sind in Anlehnung an § 7 Abs. 1 EStG sowie die AfA-Tabellen der Bundesfi-
nanzbehörde über sechs Jahre abzuschreiben. Welche alternative Abschreibungsvari-
ante ist Ihnen bekannt und zu welcher raten Sie der „Fortuna-Securitas GmbH“, wenn 
deren Ziel in einer möglichst geringen steuerlichen Belastung liegt? Begründen Sie 
Ihre Entscheidung anhand der konkreten AfA-Beträge. Der Kauf erfolgt nach dem Jahr 
2010; eine degressive Abschreibung ist nicht möglich.

	3.	 Bewertung von Vermögensgegenständen als geringwertige Wirtschaftsgüter – Bezug 
Abschn. 2.3.2.3.

Ein Unternehmensberatungs-Dienstleistungsunternehmen kauft gleichzeitig
fünf PC-Workstations zu einem Bruttopreis von je 952 € sowie
–– sieben Büro-Drehstühle zu einem Bruttopreis von 963,90 €.
–– Die Workstations sind in der AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anla-

gegüter („AV“) mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von drei Jahren, 
die Büro-Drehstühle mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 13 Jah-
ren ausgewiesen. Das Unternehmen beabsichtigt, die steuerliche Belastung am 
Ende des Geschäftsjahres so niedrig wie möglich zu halten.

a.	 Bestimmen Sie die für das Unternehmen im Hinblick auf seine Zielsetzung vor-
teilhafteste Bewertungs-/Abschreibungsmethode und nennen Sie die entspre-
chende Rechtsquelle.

b.	 Ermitteln Sie die jährlichen Abschreibungsbeträge und stellen Sie sie in Konten-
form dar.

	4.	 Bewertung selbst erstellter Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  – Bezug 
Abschn. 2.3.2.4

Ein Produktionsunternehmen für Werkzeugmaschinen fertigt jährlich 20 Anlagen 
des gleichen Typs; die Material- sowie die Fertigungseinzelkosten betragen pro Einheit 
insgesamt 100.000 €. Dieses Unternehmen erstellt im laufenden Geschäftsjahr eine An-
lage für seine eigene Produktion. Die Nutzungsdauer der Maschinen beträgt zehn 
Jahre. Das Unternehmen hält einer Abteilung Betriebsrechnungen vor, die zum Jahres-
abschluss das folgende Ergebnis präsentiert.
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a.	 Wie sind selbst erstellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens buchhalte-
risch zu behandeln bzw. unter welchem Konto werden sie gebucht?

	b.	 Mit welchem Wert ist die selbst erstellte Anlage in der Bilanz des Werkzeugmaschinen-
Herstellers zu aktivieren? Nennen Sie die relevante Rechtsquelle.

	c.	 Auf welche Weise wirkt sich die buchhalterische Behandlung des selbst erstellten 
Vermögensgegenstands im Jahresabschluss des Maschinenherstellers aus? Nennen 
Sie konkrete Beträge.

	5.	 Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens  – Bezug Abschn. 
2.3.3.1.

Die bereits in Aufgabe 2 genannte Versicherungsagentur „Fortuna-Securitas GmbH“ 
hat vor drei Jahren Wertpapiere gekauft, die sie im Umlaufvermögen der Bilanz aus-
weist. Aufgrund starker Kursschwankungen wurde in den Jahren seit der Anschaffung 
regelmäßig eine Wertminderung auf die Wertpapiere vorgenommen. Gekauft wurden 
100 Aktien eines deutschen Handelsunternehmens; der Kaufpreis lag seinerzeit bei 
45 € pro Aktie. Die Wertpapiere wurden im letzten Jahresabschluss mit einer Gesamt-
summe von 2250 € ausgewiesen. Der Wert der Aktien wird jetzt, vor der Erstellung des 
Jahresabschlusses, nachweislich mit einem Betrag von 37 € beziffert.
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Wie kann die „Fortuna-Securitas GmbH“ die Wertpapiere buchhalterisch behandeln 
bzw. im bevorstehenden Jahresabschluss ausweisen? Erläutern Sie die Vorgehensweise 
und nennen Sie die relevanten handels- und steuerrechtlichen Quellen.

	6.	 Bewertung von Forderungen – Bezug: Abschn. 2.3.3.2
Ein Dienstleistungsunternehmen weist am Ende des Geschäftsjahres u.  a. folgende 
Kontenstände aus:

 

Es soll eine Pauschalwertberichtigung i. H. v. 15 % auf die Forderungen vorgenom-
men und die bereits als zweifelhaft einzelwertberichtigten Forderungen sollen abge-
schrieben werden.
	a.	 Bilden Sie die zur Bewertung der Forderungen erforderlichen Buchungssätze.
	b.	 Wie hoch ist der gesamte Forderungsbestand am Ende des Jahres?
	c.	 Besteht eine Umsatzsteuerzahllast oder eine Forderung? Bilden Sie die Buchungs-

sätze zum Abschluss der Konten Vor- und Umsatzsteuer und zum Ausweis in 
der Bilanz.
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	d.	 Nehmen Sie an, die Erstellung des Jahresabschlusses ist für Februar geplant; die 
o. g. Buchungen wurden im Dezember des Vorjahres durchgeführt. Im Januar er-
folgt unerwartet eine Zahlung des Kunden 10021 in Höhe des vollen Betrages von 
17.500 €. Wie ist mit der Forderung zu verfahren?

	7.	 Bewertung von Verbindlichkeiten – Bezug Abschn. 2.3.4
Ein Unternehmen nimmt einen Kredit i. H. v. 250.000 € auf. Es wird eine Laufzeit von 
fünf Jahren sowie ein Disagio von 2,5 % vereinbart. Erläutern Sie unter Nennung der 
entsprechenden Rechtsquellen und Buchungssätze, wie buchhalterisch zu verfahren ist.

	8.	 Ermittlung von zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen eines Unternehmens und Be-
rechnung des Cashflows; Erstellung einer Kapitalflussrechnung – Bezug: Abschn. 2.4

Die „Air-International GmbH“, eine in Deutschland ansässige Fluggesellschaft, 
weist folgende Eröffnungsbilanz aus:

 

Die Air Internationale kauft zu Beginn des neuen Geschäftsjahres das Catering-Unter-
nehmen „Sky Gustine GmbH“, das ihr bisher zugearbeitet hat, mit dem Ziel, eine größere 
Flexibilität bei der Speisenversorgung ihrer Fluggäste zu erreichen. Der Kaufpreis beträgt 
500.000 €; die Sky Gustine GmbH weist in ihrem letzten selbstständigen Geschäftsjahr 
vor der Übernahme durch die Air International folgende Schlussbilanz aus:
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Die Air International GmbH

	1.	 erwirtschaftet Erlöse im Wert von 5.000.000 €,
	2.	 hat Lohnaufwendungen i. H. v. 500.000 €,
	3.	 die AfA-Dauer der materiellen, zeitlich begrenzt nutzbaren Vermögensgegenstände 

beträgt zehn Jahre; der derivative Firmenwert wird gemäß steuerrechtlicher Vor-
schrift abgeschrieben,

	4.	 das Unternehmen bildet Rückstellungen für kundenseitige Reklamationen i. H. v. 
500.000 €

	5.	 und stellt am Ende des Jahres fest, dass die Wertpapiere einen Wert i.  H.  v. 
1.750.000 € aufweisen; einen Wert, der lediglich 50.000 € unter dem Kaufpreis liegt.

Aufgaben
	a.	 Bestimmen Sie den derivativen Firmenwert und erstellen Sie eine Zwischenbilanz.
	b.	 Verbuchen Sie die Geschäftsvorfälle, erstellen Sie das Schlussbilanzkonto und begrün-

den Sie Ihre Entscheidungen bezüglich des GFW sowie des Umlaufvermögens.
	c.	 Errechnen Sie den Cashflow.
	9.	 Berechnung nachträglicher Anschaffungskosten – Bezug: Abschn. 2.5

Ein Stahlbauunternehmen kauft eine CNC-gesteuerte Fräsmaschine zur Unterstützung 
der eigenen Produktion zu einem Bruttopreis von 178.500 € am 01.11. Der Hersteller 
gewährt einen Preisnachlass auf den Listenpreis i. H. v. 5 %, Transport und Versiche-
rung belaufen sich auf 5000  € (netto). Die Maschine hat eine Nutzungsdauer von 
zehn Jahren.

Aufgrund der schlechten Fertigungsergebnisse lässt das Unternehmen am 7.2. des 
Folgejahres nachträglich zu einem Bruttopreis i. H. v. 3332 € ein Fundament für die 
Maschine gießen. Berechnen Sie den Buchwert der Anlage am 31.12.

2.9	 �Lösungen Kapitel 2

	1.		 a)	� Der derivative oder „erworbene“ Firmenwert errechnet sich, in Anlehnung an die 
Formulierungen des § 246 Abs. 1 S. 4 durch die Subtraktion des Eigenkapitals des 
übernommenen/aufgekauften Unternehmens vom vereinbarten Kaufpreis. In die-
sem Fall beträgt der Kaufpreis 250.000 € und das Eigenkapital der Industrie-Service 
Peter Schmitz e. K. 92.500 €. Die Differenz aus beiden Summen beträgt 157.500  €. 
Diesen Betrag hat die West-Stahl GmbH in ihrer Bilanz zu aktivieren.

	b)	 Die Gründe für die Zahlung eines Kaufpreises bei der Unternehmensübernahme 
können sehr vielfältig sein. Personal, Informationen o. ä., die für das aufkaufende 
Unternehmen interessant und profitabel sind, können eine diesbezügliche Entschei-
dung beeinflussen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass – wie im Aufgabentext un-
terstellt – die West-Stahl GmbH das Geschäft des Industrie-Service fortführen will, 
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weil es ihr lukrativ erscheint. Dem Kaufpreis liegen häufig prospektive Betrachtun-
gen zugrunde, die für das kaufende Unternehmen von monetärem Nutzen sind.

	c)	 Die Vorschrift zur Aktivierung sowie die Vorgehensweise zur Berechnung des de-
rivativen Firmenwerts finden sich in § 246 Abs. 1 S. 4 HGB. Die „Nutzungsdauer“ 
beträgt 15 Jahre – diese Frist zur Abschreibung des Betrags findet sich in § 7 Abs. 1 
Satz 3 EStG.

	2.	 Die Alternative zur linearen Abschreibung ist die Abschreibung nach Leistungseinhei-
ten gemäß § 7 Abs. 6 EStG. Maßgabe ist in diesem Fall die jährliche Kilometerleistung 
des Fahrzeugs, anhand derer der Abschreibungsbetrag pro Kilometer errechnet wird. 
Durch den Vergleich der jährlichen Abschreibungsbeträge gemäß § 7 Abs. 1 EStG (li-
neare AfA) sowie der Wertminderung in Anlehnung an die Laufleistung lässt sich die 
für die Reiseagentur am besten geeignete Abschreibungsmethode ermitteln.

Der Kaufpreis des Fahrzeugs beträgt 42.000  €; die Abschreibungsdauer beträgt 
sechs Jahre.

	 € 42.000 6 Jahre € 7.000 p.a.÷ = 	

Im Beispiel ist eine Laufleistung des Fahrzeugs von 60.000 km pro Jahr zugrunde 
gelegt; zunächst ist für die Bestimmung der sogenannten Leistungs- AfA der Abschrei-
bungsbetrag pro Kilometer zu berechnen. Zu diesem Zweck dividiert man zunächst den 
Kaufpreis durch die erwartete Laufleistung bis zur Grenze der technischen Nutzbarkeit 
von drei Jahren und insgesamt 180.000 km.

	 ÷ =€ 42.000 180.000 km € 0,2333 / km 	

Bei einer erwarteten Laufleistung von 60.000 km jährlich lässt sich folgende Tabelle 
der Abschreibungsbeträge erstellen:
	1.	 Jahr: 60.000 × 0,2333 = 14.000 €
	2.	 Jahr: 60.000 × 0,2333 = 14.000 €
	3.	 Jahr: 60.000 × 0,2333 = 14.000 €

Die AfA-Beträge liegen mit 14.000 € doppelt so hoch wie bei der Anwendung der 
linearen Abschreibung gemäß Tabellen und Maßgabe des § 7 Abs. 1 S. 2 EStG; die 
Frage nach der geeigneten Abschreibungsvariante unter der Prämisse, dass die steuer-
liche Belastung der Agentur möglichst gering gehalten werden soll, lässt sich aus-
schließlich mit der Leistungs-AfA beantworten.

Selbst wenn die Laufleistung des Fahrzeugs zu hoch veranschlagt wurde und ledig-
lich 50.000 km im Jahr erreicht werden, so ist die leistungsbezogene Variante immer 
noch diejenige, welche dem Unternehmen die meisten Steuern spart, wie das folgende 
Rechenbeispiel verdeutlicht:
	1.	 Jahr: 50.000 × 0,2333 = 11.666,67 €
	2.	 Jahr: 50.000 × 0,2333 = 11.666,67 €
	3.	 Jahr: 50.000 × 0,2333 = 11.666,67 €
	4.	 Jahr: 30.000 × 0,2333 = 7000 €
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Das Ende der Nutzungsdauer in steuerlicher Hinsicht verschiebt sich, sofern die ge-
plante Laufleistung nicht erreicht wird, weiter nach hinten. Maßgeblich für die Anwen-
dung dieser Methode der Wertminderung von Gegenständen des Anlagevermögens ist 
die tatsächliche Leistung und nicht die Zeit, wie es bei Anwendung der linearen AfA 
der Fall ist.

	3.	 Bewertung von Vermögensgegenständen als geringwertige Wirtschaftsgüter
	a)	 Die Abschreibung von Vermögensgegenständen ist hinsichtlich ihrer Werte oder der 

betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer im Handelsgesetzbuch nur formal geregelt. 
Fristen finden sich lediglich im Einkommensteuergesetz und in den dazugehörigen 
AfA-Tabellen; z. B. der für die allgemein verwendbaren Anlagegüter, in welcher 
unter Abschn. 6.14.3.2 die Workstations und unter Abschn. 6.15 Büromöbel aufge-
führt sind. Die Abschreibung der Vermögensgegenstände ist

–– gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG linear über die gesamte Nutzungsdauer des Ver-
mögensgegenstands,

–– gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe des Anschaffungsbetrages im Jahr der 
Anschaffung, sofern der Gegenstand selbstständig nutzbar ist und einen Netto-
Anschaffungspreis von 800 € nicht übersteigt sowie

–– gemäß § 6 Abs. 2 a EStG über die Aktivierung in einem GWG-Sammelpool über 
fünf Jahre, sofern der Netto-Anschaffungspreis zwischen 250  € und 1.000  € 
liegt, möglich.

–– Der Netto-Anschaffungspreis der Workstations liegt mit 800 € (952,00 € ÷ 1,19 
= 800 €) nicht über dem in § 6 Abs. 2 genannten Höchstbetrag, weswegen sie in 
voller Höhe im Jahr der Anschaffung gewinnmindernd abgeschrieben werden 
können. Die Vorteilhaftigkeit dieser Vorgehensweise mit Blick auf die Zielset-
zung der geringstmöglichen Steuerbelastung ist anhand der Tatsache erkennbar, 
dass eine Aktivierung nur für den Rest des Geschäftsjahres im Vergleich zu einer 
Aktivierung und Abschreibung über drei Jahre gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 (lineare 
AfA) erfolgt.

	b)	 Die Die Büro-Drehstühle lassen sich nicht gemäß § 6 Abs. 2 EStG abschreiben, da 
ihr Netto-Anschaffungspreis mit 810 € (963,90 € ÷ 1,19 = 810 €) knapp oberhalb 
des Höchstbetrags von 800 € liegt. Die lineare Abschreibung würde jährlich pro 
Stuhl den Gewinn um 62,31 € mindern (810 € ÷ 13 Jahre betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer = 62,31 €). Aus diesem Grund erscheint, bereits mit Blick auf die Nut-
zungsdauer, die Abschreibung über einen GWG-Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2 a 
EStG als geeigneter.
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Die Aktivierung der Drehstühle als GWG-Sammelposten hätte zunächst eine Ge-
samtsumme i. H. v. 7 x 810 € = 5.670 € zur Folge, was bei einer Abschreibungsdauer 
von fünf Jahren einen jährlichen AfA-Betrag von 1.134 € bedeutet. Diese Summe liegt 
um 697,85 € über dem Abschreibungsbetrag der linearen AfA, weswegen dem Unter-
nehmen zur Inanspruchnahme der § 6 Abs. 2 a Bewertung/Abschreibung zu raten ist.

AfA auf Betriebs- & Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung
7 Dreh-
stühle

1.134 AB 5.670 AfA 1.134

 
↑
Jährlicher AfA-Betrag gemäß
§ 6 Abs. 2a EStG

	4.	 Bewertung selbst erstellter Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  – Bezug 
Abschn. 2.3.2.4
	a)	 Selbst erstellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden unter der 

Position „andere aktivierte Eigenleistungen“ erfasst und sind, ebenso wie andere 
Gegenstände des Anlagevermögens, durch regelmäßige Abschreibungen im Wert zu 
reduzieren. Andere aktivierte Eigenleistungen werden bilanziell bzw. in der Ge-
winn- und Verlustrechnung wie ein Erlös behandelt; das Konto erfährt seine Zu-
gänge im Haben und wird über die Habenseite der Gewinn- und Verlustrechnung 
abgeschlossen.

	b)	 Neben den Material- und Fertigungseinzelkosten sind seit Inkrafttreten des Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetzes auch relevante Material- und Fertigungsgemeinkos-
ten bei der Berechnung der Herstellungskosten zu berücksichtigen. Die Material- 
und Fertigungseinzelkosten sind in der Aufgabenstellung mit insgesamt 100.000 € 
angegeben. Gemäß § 255 Abs. 2 HGB sind neben den Einzel- auch Material- und 
Fertigungsgemeinkosten zu berücksichtigen, die aus der unten abgebildeten Tabelle 
zu entnehmen sind. Die Verteilung der Verwaltungsgemeinkosten zu jeweils 25 % 
auf jede im Unternehmen bereitgestellte Abteilung/Kostenstelle wurde bereits vor-
genommen. Eine Verteilung der Vertriebskosten ist gemäß § 255 Abs. 2 S. 4 HGB 
nicht zulässig. Zur Ermittlung der Fertigungs- und Materialgemeinkosten sind jetzt 
lediglich die beiden in der Tabelle fett markierten Werte zu addieren, durch die 
Anzahl der gefertigten Produkte (20 € – siehe Aufgabenstellung) zu dividieren und 
zu den Einzelkosten (100.000 €; siehe Aufgabenstellung) zu addieren. Diese Werte 
bilden den als andere aktivierte Eigenleistung im Jahresabschluss zu berücksichti-
genden Wert.
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	 € 1.280.000 € 1.394.000 € 2.674.000+ = 	

	 € 2.674.000 20 € 133.700÷ = 	

133.700 € + 100.000 € = 233.700 € → als „andere aktivierte Eigenleistungen“ im 
Jahresabschluss anzusetzender Betrag für die Herstellungskosten.

Der Buchungssatz für die Aktivierung der selbst erstellten Maschine lautet:

Technische Anlagen und Maschinen 233.700
an andere aktivierte Eigenleistungen 233.700

 

Die Abschreibung des selbst erstellten Vermögensgegenstands erfolgt über die be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer und in Anlehnung an § 7 Abs. 1 EStG i. V. m. den 
Abschreibungstabellen der Bundefinanzbehörde.

2  Bewertung von Vermögensgegenständen



111

	c)	 Die bilanziellen Auswirkungen der Aktivierung selbst erstellter Vermögensgegen-
stände stellen sich so dar, dass, je höher die Kosten für eine z. B. eigens gefertigte 
Maschine ist, desto höher ist der Erlös in der Gewinn- und Verlustrechnung, da an-
dere aktivierte Eigenleistungen wie Erlöse behandelt und über die G & V abge-
schlossen werden.

	5.	 Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens – Bezug Abschn. 2.3.3.1
Die Fortuna-Securitas GmbH ist gemäß §  253 Abs.  4 & 5 HGB berechtigt, eine 

Wertzuschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens vorzunehmen, 
wenn ein niedrigerer Wertansatz berücksichtigt wurde und die Gründe für die Beibe-
haltung dieses niedrigeren Wertansatzes nicht mehr bestehen. Zwar gilt das strenge und 
gemilderte Niederstwertprinzip in Anlehnung an § 253 Abs. 3 & 4 HGB, doch sind 
Wertzuschreibungen – wohlgemerkt lediglich auf Gegenstände des Umlauf- und nicht 
des Anlagevermögens – handelsrechtlich zulässig.

Gemäß der Angaben in der Aufgabenstellung lässt sich ableiten, dass die besagten 
Wertpapiere inzwischen auf die Hälfte ihrer ursprünglichen Anschaffungskosten bzw. 
ihres Kaufpreises abgeschrieben sind; also mit insgesamt 2250 € im Konto „Wertpa-
piere des Umlaufvermögens“ zu Buche stehen. 100 Aktien zu einem Marktpreis von 
37 € pro Aktie stellen damit einen Gesamtwert von 3700 € dar, was einer Differenz von 
1450 € entspricht. Eine Wertzuschreibung ist wie ein Erlös zu erfassen und entspre-
chend auch über ein Erlöskonto zu verbuchen. Der entsprechende Buchungssatz der 
Wertzuschreibung lautet demnach:

Wertpapiere des Umlaufvermögens 1450 €
an betriebliche Erlöse 1450 € 

1450 €  

Die Wertzuschreibung ist lediglich handels- jedoch nicht steuerrechtlich legitimiert. 
Es findet sich in § 6 Abs. 1 Ziff. 1 & 2 EStG lediglich die korrespondierende Vorschrift 
zu § 253 Abs. 3 & 4 HGB, dass Vermögensgegenstände höchstens mit ihren Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten im Jahresabschluss anzusetzen sind, die Wertzuschrei-
bung ist jedoch bisher lediglich handelsrechtlich legitimiert.

Die Wertzuschreibungen des Umlaufvermögens in der Handelsbilanz werden darü-
ber hinaus auch in der Kapitalflussrechnung berücksichtigt bzw. wird hierin der in der 
G & V ermittelte Gewinn eines Unternehmens um vorgenommene Wertzuschreibungen 
bereinigt (siehe hierzu auch Abschn. 2.4).
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	6.	 Bewertung von Forderungen
	a)	 Buchungssätze

zweifelhafte Forderungen/Einst. in EWB 4.194,75
an Forderungen 4.194,75
Abschreibung auf Forderungen 22.000,00
an Umsatzsteuer 4.180,00
an zweifelhafte Forderungen/Einst. in EWB 26.180,00

b)	 Die Höhe der Forderungen beläuft sich nach Abschluss der Wertberichtigungen auf 
23.770,25 €.

	c)	 Buchungssätze zum Abschluss der Steuerkonten

Umsatzsteuer 1.140,00
an Vorsteuer 1.140,00
Umsatzsteuer 3.325,00
an Schlussbilanzkonto 3.325,00

Es besteht eine Zahllast gegenüber der Finanzbehörde i. H. v. 3.325,00 €.
	d)	 Die Forderung ist in voller Höhe zu reaktivieren und einschließlich der Umsatz-

steuer im Jahresabschluss zu berücksichtigen. In Anlehnung an § 252 Abs. 1 Ziff. 4 
HGB sind sämtliche Risiken zu berücksichtigen, die bis zum Abschlussstichtag ent-
standen sind; auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag 
der Aufstellung bekannt geworden sind.

	7.	 Bewertung von Verbindlichkeiten
Der vertragliche Auszahlungsbetrag wird um das Disagio reduziert; die Verbindlichkeit 
wird hingegen in voller Höhe gebucht. Der gewinnmindernde Aufwand entsteht durch 
den Abschluss des Kontos Disagio über das Konto Zinsaufwand.

Buchungssätze:

Bank 243.750
Disagio 6.250
an Bankverbindlichkeiten 250.000

	 250.000 €. / .2,5% 243.750entspricht : 6250 €= ∆ 	

Die Verteilung des Zinsaufwands (Disagio) erfolgt über die Laufzeit mittels der 
jährlichen Buchung

Zinsaufwand 1.250
an Disagio 1.250
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8.	� Ermittlung von zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen und Berechnung des 
Cashflows
	a)	 Ermittlung des derivativen Firmenwerts und Erstellung einer Zwischenbilanz

Der derivative Geschäfts- und Firmenwert errechnet sich aus dem Kaufpreis des 
Unternehmens abzüglich des von seiner Seite in der Schlussbilanz ausgewiesenen 
Eigenkapitals. In diesem Fall also 500.000  € (KP)./. Eigenkapital 450.000  € = 
50.000 €.

Die Konten beider Unternehmen werden zu einer Bilanz zusammengefasst; der 
derivative Geschäfts- und Firmenwert wird gemäß § 246 Abs. 1 S. 4 in der Bilanz 
der Air International als erste Position auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen 
und ist gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 EStG über 15 Jahre abzuschreiben. Die Zusammen-
fassung der Konten beider Unternehmen wird folgendermaßen vorgenommen:
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	b)	 Verbuchung der Geschäftsvorfälle und Erstellung des Schlussbilanzkontos
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Gewährleistungs-/Reklamationsaufwand 500.000
an Rückstellungen für Reklamationen 500.000
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Wertpapiere UV 250.000 € an sonstige Erlöse 250.000 € = > Begründung: § 253 Abs. 4 
und 5; Wertzuschreibung UV möglich
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c) Berechnung des Cashflows

 

Die Kapitalflussrechnung verdeutlicht, dass es sich bei der Air International um ein 
finanzstarkes Unternehmen handelt. Der Kapitalfluss liegt oberhalb des in der Gewinn- 
und Verlustrechnung ermittelten Gewinns – also dem Kapital, welches bilanziell dem 
Eigenkapital zurechenbar ist.

Die hohen Abschreibungen aufgrund der Anlagenintensität in Form von Fluggeräten 
haben die Bildung von stillen Reserven zur Folge, die sich in den Positionen des An-
lage- und Umlaufvermögens nicht direkt niederschlagen und lediglich über die Kapi-
talflussrechnung identifizierbar sind.

	9.	 Berechnung nachträglicher Anschaffungskosten
Zunächst sind der korrekte Anschaffungspreis sowie der jährliche Abschreibungsbetrag 
der Fräsmaschine zu berechnen.

a) Ermittlung des Nettobetrags 178.500 € ÷ 1,19 150.000,00 €
b) Ermittlung des Preisnachlasses 178.500 × 0,05 ./. 7.500,00 €

Zwischensumme 142.500,00 €
c) Berücksichtigung der Transportkosten (bereits netto) 5.000,00 €

Zwischensumme 147.500,00 €
d) Berechnung des AfA-Betrags: 147.500 € ÷ 10 = 14.750 € p. a. 14.750,00 €
e) Berechnung der unterjährigen AfA: 14.750 € ÷ 12 × 2 2.458,33 €
f) Buchwert der Maschine am Ende des Anschaffungsjahres

€ 147.500./. 2.458,33 € 145.041,67 €

Als nächstes ist der Buchwert des Fundaments am Ende des Erstellungsjahres bzw. der 
Gesamtwert der Anlage zu bestimmen.

a) Ermittlung des Nettobetrags 3332 € ÷ 1,19 2.800,00 €
b) Berechnung des AfA-Betrags: 2800 € ÷ 10 = 280 € p. a. 280,00 p. a.
c) Berechnung der unterjährigen AfA: 280 € ÷ 12 × 11 256,67 €
d) Buchwert des Fundaments am Ende des Erstellungsjahres 2.543,33 €
e) AfA der Maschine im Jahr der Erstellung des Fundaments

145.041,67 €./. 14.750 € 130.291,67 €
f) Ermittlung des Gesamtwerts der Anlage; Buchwert Fundament plus Buchwert 

Maschine 130.291,67 € + 2.543,33 €
132.835,00 €
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Aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen Installation der Grundmaschine und dem nach-
träglichen Guss des Fundaments empfiehlt sich die Kalkulation der AfA auf Basis der 
Gesamtnutzungsdauer der Grundmaschine von zehn Jahren. Nach Erreichen der Standzeit 
der Grundmaschine wird die Diskrepanz zur Nutzungsdauer des Fundaments (kein selbst-
ständig nutzbarer Vermögensgegenstand) mittels einer Sonderabschreibung gemäß §  7 
Abs. 1 S. 7 EStG ausgeglichen.
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3Ansatzvorschriften, Bilanzierungsverbote 
und Kennziffern

Lernziele

•	 Kenntnis von Ansatzvorschriften sowie Ansatzverboten innerhalb der Bilanz wie
•	 Rückstellungen,
•	 Rechnungsabgrenzungsposten,
•	 Bedeutung der Position nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
•	 sowie Bilanzkennziffern.

3.1	 �Rückstellungen

Das HGB unterscheidet zwischen Ansatzvorschriften und Bewertungsvorschriften. 
Neben dem Gebot der Vollständigkeit gemäß §  246 HGB sind außerdem zu berück-
sichtigen:

•	 Aktivierungsverbot  e für Aufwendungen und Vermögensgegenstände gemäß § 248 
HGB wie Gründungsaufwendungen (Maklerprovision, Gewerbeanmeldung) sowie 
Aufwendungen für Beschaffung des Eigenkapitals und

•	 verpflichtend zu bildende Rückstellungen  gem. § 249 Abs. 1 Satz 2 HGB wie
–– ungewisse Verbindlichkeiten (Sanierungskosten, Prozessrisiken) oder
–– zu erwartende Gewährleistungen.

In § 5 Abs. 3 EStG sind Rückstellungen außerdem vorgesehen für

•	 Patent-, Urheber- oder ähnliche Schutzrechte
•	 Dienstjubiläen.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-30315-0_3&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-658-30315-0_3#DOI
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Rückstellungen  werden gegen Aufwandskonten  gebucht und über die Bilanz  ab-
geschlossen. Die Gegenkonten (Aufwand) werden über die Gewinn- und Verlustrechnung 
abgeschlossen – somit verringert sich der im Jahresabschluss ausgewiesene Gewinn. Man 
könnte formulieren, dass durch die Buchung auf einem Aufwandskonto buchhalterisch 
ein Aufwand simuliert wird. Der zu versteuernde Gewinn reduziert sich, obwohl noch 
keine Zahlungsmittel abgeflossen sind und die steuerliche Belastung wird aufgrund des 
reduzierten Gewinns ebenfalls gesenkt. Rückstellungen sind bei Nichteintreten der Situa-
tion, für welche die Rückstellung gebildet wurde, aufzulösen.

Werden die Rückstellungen im Folgejahr aufgelöst und in der gesamten Höhe für den 
Rückstellungszweck „verbraucht“ ist die Buchung gewinnneutral.

Werden die Rückstellungen aufgelöst, reichen jedoch zur Begleichung des erwarteten 
Aufwands nicht aus, entsteht für das UN ein zusätzlicher, Gewinn mindernder Aufwand. 
(Grefe 2016, S. 107)

Werden die Rückstellungen aufgelöst und es bleibt ein „Rest“, entsteht für das UN ein 
„sonstiger betrieblicher Ertrag“ (Abb. 3.1).

Abb. 3.1  Bildung und Auflösung von Rückstellungen

3  Ansatzvorschriften, Bilanzierungsverbote und Kennziffern
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Fallstudie

Ein Unternehmen pflegte mit einem ausländischen Vertriebspartner über mehrere Jahre 
gute Geschäftsbeziehungen, bis das Verhältnis durch ausbleibende Zahlungen erschüt-
tert wurde. Der Vertriebspartner unterstellte das Vorhandensein von Gewährleistung, 
was die Geschäftsführung des deutschen Unternehmens nicht akzeptierte. Der Ver-
triebspartner strengt in seinem Heimatland eine Klage gegen das deutsche Unterneh-
men an, welches sich jetzt mit hohen Kosten für

•	 die Übersetzung der Klageschrift,
•	 Anwaltskosten für einen Rechtsbeistand im Heimatland des Vertriebspartners,
•	 Testatskosten für die eidesstattliche Versicherung bei der Botschaft des Heimatlan-

des des Vertriebspartners,
•	 Reisekosten für die Besuche der Mitarbeiter vor Ort zwecks Zeugenaussage vor 

Gericht,
•	 Gerichtskosten,
•	 etc.

konfrontiert sieht.

Da der Ausgang des Prozesses ungewiss ist, das Unternehmen jedoch mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest die Kosten für seinen Rechtsbeistand zu erwar-
ten hat, möchte es Rückstellungen für die drohenden Kosten bilden. Die Kosten des 
Rechtsbeistands belaufen sich auf € 20.000 netto, ungeachtet der Tatsache, ob dem Unter-
nehmen oder dem Vertriebspartner die Schuld zugesprochen wird. Die Prozesskosten und 
die Streitsumme belaufen sich auf insgesamt € 30.000. Die Geschäftsführung des Unter-
nehmens entschließt sich, eine Rückstellung in voller Höhe (€ 50.000) zu bilden, da sie die 
Chance, den Prozess zu gewinnen als verschwindend gering erachtet. Der Buchungssatz 
für die Bildung der Rückstellung lautet:

Rechts- und Beratungskosten 50.000 –
an Rückstellungen – 50.000

Bedingt durch den Abschluss des Aufwandskontos Rechts- und Beratungskosten über 
die G&V reduziert die Rückstellung im Jahr ihrer Bildung in voller Höhe den zu versteu-
ernden Gewinn.

Nachstehend die Erläuterung der Buchung sowie die Abschlüsse der Konten in 
T-Kontenform.

3.1  Rückstellungen
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Im Folgejahr stellt sich, nach Abschluss des Prozesses heraus, dass das deutsche Unter-
nehmen gemäß Einschätzung des Gerichts keine Schuld an der Ursache der Rechtsstreitig-
keit trägt. Beim besagten Vorfall lag keine Gewährleistung vor. Die Prozesskosten trägt 
der Kläger; dem deutschen Unternehmen werden gerichtsseitig keinerlei Zahlungen auf-
erlegt. Lediglich die Kosten für den Rechtsbeistand i. H. v. € 20.000 lassen sich nicht ab-
wälzen und müssen beglichen werden.

Aufgrund einer in zu großem Umfang gebildeten Rückstellung und des hieraus resul-
tierenden, zu hohen Aufwands entsteht jetzt durch die ausbleibende Zahlungsverpflich-
tung für das deutsche Unternehmen ein Erlös. Das Konto Rechts- und Beratungskosten 
wurde bereits im Vorjahr über die Gewinn- und Verlustrechnung abgeschlossen, woraus 
eine Gewinnminderung und eine Reduktion der steuerlichen Belastung resultierte. Aus der 
Bilanz lässt sich das Konto Rückstellungen auflösen. Die Gegenbuchung bei Abschluss 
kann, aufgrund des im Vorjahr für die Finanzbehörde entgangenen Steuerbetrags nur über 
ein Erlöskonto erfolgen, das als Ausgleich für die Gewinnminderung durch zu hoch an-
gesetzte, vermeintliche Aufwendungen, im Folgejahr den Gewinn und somit die steuerli-
che Belastung wieder erhöht. Der tatsächliche Aufwand beträgt „nur“ € 20.000 für den 
Rechtsbeistand; die Rückstellung wurde jedoch in Höhe von € 50.000 gebucht. Die Diffe-
renz von € 30.000 wird jetzt über ein Erlöskonto gebucht.

Das deutsche Unternehmen überweist den Betrag an die ausländische Anwaltskanzlei 
und löst die Differenz zwischen dem Überweisungsbetrag und der Rückstellung über ein 
Erlöskonto auf.

Der Buchungssatz für die Ausbuchung der Rückstellung lautet somit

Rückstellungen 50.000 –
an Bank – 20.000
an sonstige betriebliche Erträge – 30.000

3  Ansatzvorschriften, Bilanzierungsverbote und Kennziffern
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Wäre der Urteilsspruch für das deutsche Unternehmen nicht so glimpflich ausgefallen 
und wäre es anstatt der „zurückgestellten“ € 50.000 gar zu einer Zahlung von € 55.000 
zuzüglich der Anwaltskosten i. H. v. € 20.000 – also in Summe sogar € 75.000 – verurteilt 
worden, hätte der simulierte Aufwand nicht ausgereicht und ein zusätzlicher, Gewinn und 
Steuer mindernder i. H. v. € 25.000 wäre entstanden. Die Banküberweisung hätte sich 
demnach auf € 75.000 belaufen und zu der Ausbuchung des Kontos Rückstellungen wäre 
ein zusätzlicher Aufwand von € 25.000 gekommen. Der Buchungssatz in diesem Fall hätte 
gelautet

Rechts- und Beratungskosten 25.000 –
sonstige Rückstellungen 50.000 –
an Bank – 75.000

 

Eine zusätzliche Buchung auf einem Erlös- bzw. Aufwandskonto kann lediglich dann 
ausbleiben, wenn der tatsächliche Aufwand dem zurückgestellten Betrag entspricht. 
Abweichungen in Form fälschlicherweise reduzierter Gewinne (zu hohe Rückstellungen 

3.1  Rückstellungen
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und zu hohe „simulierte Aufwendungen“) werden durch die Buchung auf einem Erlös-
konto korrigiert. Die gebildeten Rückstellungen übersteigende, zusätzliche Aufwendun-
gen werden über eine erneute Buchung auf dem Aufwandskonto korrigiert und reduzieren 
den zu versteuernden Gewinn weiterhin.

Rückstellungen sind gemäß handels- und steuerrechtlicher Vorschriften zu bilden. 
Gemäß § 5 Abs. 4 a EStG dürfen Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften zwar nicht gebildet werden, doch sind gemäß Abs. 1 a „Ergebnisse der han-
delsrechtlichen Rechnungslegung zur Absicherung finanzwirtschaftlicher Risiken gebil-
dete Bewertungseinheiten auch für die steuerliche Gewinnermittlung maßgeblich.“ Aus 
dieser Vorschrift folgt, dass Rückstellungen für anstehende Gerichtsprozesse, zur Absi-
cherung von geltend gemachten Gewährleistungsansprüchen oder für im Folgejahr abzu-
schließende Bau- Instandhaltungsmaßnahmen sowohl in der Handels- als auch in der 
Steuerbilanz gebildet werden dürfen.

3.2	 �Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten entsprechen, ebenso wie Rückstellungen, dem Vollständig-
keitsgebot des Handelsgesetzbuchs. Zu den möglichen Rechnungsabgrenzungsposten 
zählen z. B. Mietaufwendungen, die Anfang Oktober für ein ganzes Jahr im Voraus ge-
leistet werden oder Mieterträge, die ein Unternehmen im Oktober für ein ganzes Jahr im 
Voraus erhalten hat. Gemäß § 250 HGB und § 246 HGB müssen Aufwendungen und Er-
träge dem Geschäftsjahr zugerechnet werden, in dem sie tatsächlich entstehen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten  werden auf der Aktivseite der Bilanz anzu-
setzende Ausgaben vor dem Bilanzstichtag bezeichnet, soweit sie einen Aufwand für eine 
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die aktive Rechnungsabgrenzung reduziert 
den Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung und reduziert die durch eine bereits 
getätigte Zahlung entstandenen Auswirkungen auf Gewinn und Eigenkapital.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten  werden auf der Passivseite der Bilanz an-
zusetzende Einnahmen vor dem Abschlussstichtag bezeichnet, soweit sie einen Ertrag für 
eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
reduzieren die Gewinne und die positiven Auswirkungen auf das Eigenkapital, wenn 
dem Unternehmen Erlöse zufließen, die (noch) nicht vollständig im jeweiligen Zeitraum 
zu erfassen sind (Meyer und Theile 2017, S. 187).

Entgegen der Systematik bei der Durchführung der Bestandsbuchhaltung (bilanziell) 
werden im Rahmen der Rechnungsabgrenzungssystematik Ausgaben auf der Aktivseite 
der Bilanz und Einnahmen auf der Passivseite der Bilanz erfasst. Diese Betrachtungsweise 
ist jedoch der Tatsache geschuldet, dass Rechnungsabgrenzungsposten  Erträge oder 
Aufwendungen und eben keine Bestände zugrunde liegen.

3  Ansatzvorschriften, Bilanzierungsverbote und Kennziffern
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Fallstudie

Ein Reiseverkehrsunternehmen verfügt über eine eigene Lkw-Werkstatt und hat die 
Hälfte der Hallenfläche an ein kleines Kfz-Instandsetzungsunternehmen vermietet; 
beide Firmen teilen sich die Hallenfläche sowie die darin enthaltenen Maschinen und 
technischen Anlagen. Der Inhaber der Kfz-Instandsetzung überweist am 01. Juli die 
Hallenmiete i. H. v. € 24.000 für ein ganzes Jahr bis zum 30.06. des Folgejahres. Der 
Empfänger des Geldes muss jetzt, in Anlehnung an § 250 HGB, eine Rechnungsab-
grenzung vornehmen, um die Mieterträge periodengerecht zuzuordnen. Bei Erhalt des 
Geldes bzw. der Mietzahlung ohne die Vornahme einer Abgrenzung würde der Bu-
chungssatz lauten.

Bank 24.000 –
an Mieterträge – 24.000

Der Abschluss des Kontos Mieterträge würde über die Gewinn- und Verlustrechnung 
erfolgen, in der die Erträge sich in voller Höhe auf den zu versteuernden Gewinn auswir-
ken. Die Finanzbehörde ist jedoch nicht an Einnahmen interessiert, die ihr (noch) nicht 
zustehen. Aus diesem Grund sind die Mieterträge gemäß § 250 HGB periodengerecht ab-
zugrenzen. Dies erfolgt mittels des Buchungssatzes

Bank 24.000 –
an Mieterträge – 12.000
an passive Rechnungsabgrenzung – 12.000
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Der volle Betrag i. H. v. ist zwar bereits auf dem Konto des Vermieters gutgeschrieben, 
die Erträge, welche in der Gewinn- und Verlustrechnung den zu versteuernden Gewinn 
erhöhen, umfassen jedoch nur die Hälfte des Betrages.

Rechnungsabgrenzungsposten sind jedoch nicht nur im Fall des Erhalts von Geldern 
zu bilden, sondern auch im Fall von Aufwendungen. Nicht nur das Reiseverkehrsunter-
nehmen ist verpflichtet, eine Rechnungsabgrenzung vorzunehmen, sondern auch der In-
haber der Kfz-Instandsetzung.

3.3	 �Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bei der Position „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ handelt es sich um einen 
aktivistischen Sonderposten, der gemäß § 268 Abs. 3 HGB neben den auf der Aktivseite 
der Bilanzgenannten und auszuweisenden Posten aufzuführen ist,

•	 sofern Eigenkapital vollständig aufgebraucht ist, oder falls
•	 sich eine Überschuldung/Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ergibt.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist am Schluss, unterhalb der Ak-
tivposten in der Bilanz  aufzuführen. Die Überschuldung bzw. der vollständige Verbrauch 
des Eigenkapitals entsteht bspw., wenn bei knappen Überschüssen am Ende des Jahres ein 
unerwarteter bzw. ungeplanter Aufwand entsteht. Kommt es durch den zeitnah zu er-
fassenden Aufwand zu einem Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung, der den Betrag 
des Eigenkapitals übersteigt, so ist die Folge ein nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag 
(Wöhe et al. 2016, S. 685).

Erhält ein Unternehmen bspw. am Ende des Geschäftsjahres eine Steuerforderung 
i. H. v. € 120.000, die nicht geplant bzw. nicht erwartet war und hatten die Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie das Eigenkapitalkonto bis zur Zustellung des Steuerbescheids die 
u. a. Struktur, würde der zusätzliche Aufwand zunächst den Jahreserlös aufbrauchen. Da-
rüber hinaus würde der Abschluss der Gewinn- und Verlustrechnung auf der Habenseite 
eine Reduktion des Eigenkapitals nach sich ziehen, was bei einem Anfangsbestand von 
€ 50.000 eine Saldierung auf der Habenseite bewirkt. Die Folge hieraus ist der Abschluss 
des Kontos über die Aktivseite der Bilanz.

3  Ansatzvorschriften, Bilanzierungsverbote und Kennziffern
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Der im Eigenkapitalkonto als Saldo gekennzeichnete Betrag i. H. v. € 20.000 wird in 
der Schlussbilanz des Unternehmens als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
ausgewiesen. Auf der Passivseite steht das Eigenkapital mit einem Betrag von 0.

3.4	 �Aktivierungs- und Passivierungsverbote

Die materielle Maßgeblichkeit ist diejenige des Handels-(bilanz-)rechts für die Gewinn-
ermittlung in der Steuerbilanz. Der Steuerpflichtige hat bei der steuerlichen Gewinner-
mittlung die (abstrakten), handelsrechtlichen Vorgaben (GoB) zu befolgen.

Konkret existiert hierzu eine Vorschrift des großen Senats des BFH vom 03.02.1969, 
die dem Bilanzierenden folgende Vorgehensweise vorschreibt:

	1.	 Aus einem handelsrechtlichen Aktivierungsgebot wird ein steuerliches Aktivie-
rungsgebot.

	2.	 Ein handelsrechtliches Aktivierungswahlrecht führt steuerlich zu einem Aktivie-
rungsgebot.

	3.	 Ein handelsrechtliches Aktivierungsverbot bleibt auch ein steuerliches Aktivie-
rungsverbot.

	4.	 Ein handelsrechtliches Passivierungsgebot bedingt ein steuerliches Passivierungsgebot.
	5.	 Ein handelsrechtliches Passivierungswahlrecht führt steuerlich zu einem Passivie-

rungsverbot.
	6.	 Ein handelsrechtliches Passivierungsverbot bleibt auch ein steuerliches Passivierungs-

verbot (vgl. Wehrheim und Renz 2011, S. 108).

	1.	 Beispiel handels- und steuerrechtliches Aktivierungsgebot
Gegenstände des Anlagevermögens wie Gebäude, Fahrzeuge, technische Anlagen und 
Maschinen sind gemäß § 253 Abs. 3 HGB und Gegenstände des Umlaufvermögens 
gemäß § 253 Abs. 4 HGB hinsichtlich ihres ursprünglichen (Anschaffungs-)Wertes zu 
reduzieren bzw. abzuschreiben.

Die entsprechende Vorschrift im EStG findet sich in § 7 Abs. 1.
Dieser Vorschrift liegt das Vorsichts- und das strenge Niederstwertprinzip zugrunde: 

Gegenstände, die zeitlich nur begrenzt nutzbar sind, müssen hinsichtlich ihres Wertes 
reduziert werden. Die Basis für diese Vorgehensweise bilden die in § 7 EStG z. T. ge-
nannten Nutzungsdauern/Abschreibungsdauern (wie 15 Jahre für den derivativen Ge-
schäfts- und Firmenwert) sowie die Abschreibungstabellen der Finanzbehörde.

	2.	 Beispiel handelsrechtliches Aktivierungswahlrecht  – steuerrechtliche Aktivie-
rungsvorschrift
Durch die Aktivierung anstelle der sofortigen Abschreibung/Buchung als Aufwand 
reduziert sich die Aufwandssumme innerhalb der G&V und erhöht sich der zu 
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versteuernde Gewinn = > aus diesem Grund führt das handelsrechtliche Wahlrecht 
nach steuerlichen Richtlinien zu einem Aktivierungsgebot.

	3.	 Beispiel handels- und steuerrechtliches Aktivierungsverbot 
Handelsrechtlich besteht ein Aktivierungsverbot für Aufwendungen, die für die Grün-
dung eines Unternehmens entstanden sind = > z. B. Maklerprovisionen.

Derartige Geschäftsvorfälle sind direkt als Aufwand zu erfassen und dürfen nicht 
„aktiviert“ und dann über die „Nutzungsdauer“ abgeschrieben werden.

Das o. g. Buchungsbeispiel zeigt, wie die Provisionsleistungen buchhalterisch zu 
erfassen sind. Die Buchung mindert den dem Eigenkapital zurechenbaren Betrag. 
Würde die buchhalterische Erfassung nicht in dieser Weise vorgenommen und bestünde 
die Möglichkeit, Dienstleistungen zu aktivieren, so stiege die Summe des Eigenkapi-
tals an. Insbesondere nach der Gründung eines Unternehmens ist jedoch eine „realisti-
sche“ Summe des Eigenkapitals angestrebt. Handels- und steuerrechtlich ist die Akti-
vierung von Aufwendungen/Leistungen, die für die Gründung eines Unternehmens 
erforderlich waren, daher nicht zulässig. 

	4.	 Beispiel handels- und steuerrechtliches Passivierungsgebot
Passivierungen werden z. B. in Form der bereits in Abschn. 3.1 behandelten Rückstel-
lungen vorgenommen. Angenommen sei, ein Unternehmen lässt. i. d. Z. von Oktober 
bis November Reparaturarbeiten am Betriebsgebäude durchführen, die im Dezember 
wegen schlechten Wetters unterbrochen werden müssen. Laut Aussage des Bauunter-
nehmens können die Arbeiten nicht vor April wieder aufgenommen werden. Der Kos-
tenvoranschlag belief sich auf € 100.000; bis zum Ende des Geschäftsjahres wurden 
€ 50.000 berechnet.

Gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB ist die Bildung einer Rückstellung verpflichtend, 
da im Folgejahr ein Aufwand bevorsteht, der anteilig bereits im laufenden Jahr begli-
chen wurde und insofern in der Bilanzbereits Gewinn mindernd zu berücksichtigen ist. 
Eine entsprechende, gleichlautende Vorschrift findet sich zwar in § 5 I EStG nicht, die 
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Vorgehensweise ist jedoch nicht ausgeschlossen. Insofern gilt der handelsrechtliche 
§ 249 Abs. 1 HGB in Anlehnung an das Maßgeblichkeitsprinzip in steuerlicher Hin-
sicht entsprechend.

	5.	 Beispiel handelsrechtliches Passivierungswahlrecht
Im Gegensatz zum unter Punkt 4 genannten Beispiel dürfen Rückstellungen §  249 
Abs.  1 HGB: drohende Verluste aus schwebenden Geschäften) steuerrechtlich, auf-
grund der Gewinn mindernden Wirkung, nicht passiviert werden.

	6.	 Beispiel handels- und steuerrechtliches Passivierungsverbot 
Bürgschaften, Eventualverbindlichkeiten (fiktive Schulden) dürfen weder handels- 
noch steuerrechtlich passiviert werden.

Derartigen Positionen steht kein tatsächlicher „Wert“ gegenüber; daher besteht  – 
auch aufgrund der Gewinn mindernden Wirkung steuerrechtlich und aufgrund der Bi-
lanzverschleierung handelsrechtlich – ein Passivierungsverbot.

3.5	 �Bilanzanalyse und Bilanzkennziffern

Kennzahlen, die sich in der betrieblichen Praxis, insbesondere im Controlling, zur Ent-
scheidungsvorbereitung großer Popularität erfreuen, spiegeln in verdichteter sowie quan-
titativ messbarer Form relevante Zusammenhänge eines Unternehmens wieder, bilden in 
Form von Gruppierungen die Ergebnisziele der Unternehmung ab und lassen sich in mo-
netäre- sowie nicht-monetäre Kennzahlen unterteilen (vgl. Horváth 2015, S. 287). Ihren 
Ursprung haben Kennzahlen jedoch in der Bilanzierung und Bewertung. Mittels der Kor-
relation verschiedener bilanzieller Positionen lassen sich Rückschlüsse auf die Anlagen-
deckung, die Liquidität und im Zeitreihenvergleich auch auf die Art der Wirtschaftstätig-
keit des Unternehmers bzw. der Unternehmensleitung ziehen.

Ähnlich wie bei einer Bilanz ist die Situation die, dass Kennzahlen isoliert über einen 
nur geringen Informationswert verfügen. Sie sollten zur Entscheidungsfindung bzw. Un-
ternehmenssteuerung

•	 hinsichtlich ihrer Entwicklung (Zeitreihenvergleich),
•	 im Vergleich mit Vergangenheitswerten oder
•	 im Rahmen von Soll-Ist-Vergleichen

betrachtet werden (Wöhe et al. 2016).
Die in den folgenden Kapiteln behandelten, konkreten Beispiele beziehen sich auf u. a. 

Bilanz, die als Basis für alle behandelten Kennzahlen dienen soll.
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3.5.1	 �Liquidität 1., 2. und 3. Grades

Die Liquidität eines Unternehmens ist ein Kriterium für die unmittelbare Zahlungsfähig-
keit; die Verfügbarkeit „flüssiger“ (Geld-)Mittel zur Begleichung kurzfristiger Verbind-
lichkeiten. Korreliert wird, in Abhängigkeit des 1., 2. oder 3. Grades der Bestand flüssiger 
Mittel, zusätzlich die Forderungen bzw. das Umlaufvermögen mit den kurzfristigen Ver-
bindlichkeiten, um durch Herstellung einer Relation die Möglichkeit zu deren Deckung zu 
ermitteln. Die Formeln zur Ermittlung der Liquiditätsstufen lauten folgendermaßen (vgl. 
Wedell und Dilling 2013, S. 63):

	
Liquiditat Grades

Bar Girovermogen

kurzfristige Verbin




1. :
/−

ddlichkeiten 	

	
Liquiditat Grades

Bar Girovermogen Forderungen

kurzfr




2. :
/− +

iistige Verbindlichkeiten 	

	
Liquiditat Grades

Bar Girovermogen Forderungen Waren




3. :
/− + + bbestande

kurzfristige Verbindlichkeiten



	

	
Liquiditat Grades in Ordnung 1

250 000

500 000
50. :

.

.
%= →

	

Die Liquidität 1. Grades sollte einen Wert von mindestens 20 % aufweisen. Gemessen 
an einem Wert von 50 % (Bar- und Girovermögen ausreichend zur Begleichung von der 
Hälfte der kurzfristigen Verbindlichkeiten) ist die Liquidität des Unternehmens in obigem 
Beispiel als sehr gut zu bewerten (vgl. Deitermann et al. 2016, S. 329).
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Liquiditat Grades in Ordnung 2

500 000

500 000
100. :

.

.
%= →

	

Die Liquidität 2. Grades sollte einen Wert von 50 % in keinem Fall unterschreiten, bei 
etwa 100 % bzw. grundsätzlich so hoch wie möglich liegen. Im Beispielunternehmen rei-
chen die Kundenforderungen in Verbindung mit dem Kassen- und Girobestand zur Til-
gung aller kurzfristigen Verbindlichkeiten, was ebenfalls als gut zu bewerten ist (vgl. Ol-
fert 2013, S. 50).

	
Liquiditat Grades 3

750 000

500 000
150. :

.

.
%= → zu gering

	

An die Liquidität 3. Grades wird die Anforderung gestellt, ein Verhältnis von 2:1 zu 
erreichen – also bei 200 % oder besser noch, darüber zu liegen. Im Gegensatz zur 1. und 
2. Stufe fällt dieser Wert beim Beispielunternehmen zu knapp aus. An dieser Stelle wird 
deutlich, dass ausreichende Liquidität 1. und 2. Grades keine Garantie für eine ausrei-
chende Liquidität des 3. Grades darstellt.

In Abhängigkeit der Kapitalverwendung innerhalb des Unternehmens kann sich die 
Liquidität negativ auf die Zahlungsfähigkeit auswirken. So zum Beispiel, wenn erwirt-
schaftete Geldmittel durch Unternehmer entnommen werden und somit einen Aufwand 
verursachen, der sich nicht in den Bestandskonten niederschlägt.

3.5.2	 �Eigenkapitalintensität/Verschuldungsgrad

Die Eigenkapitalintensität bzw. der Verschuldungsgrad gibt an, wie viele der auf den Be-
standskonten einer Bilanz aufgeführten Güter dem Unternehmen tatsächlich gehören – 
also bezahlt sind – und welche dem Unternehmen nicht gehören und mit Fremdkapital fi-
nanziert sind. Rechnerisch ermittelt sich die Eigenkapitalintensität durch Division des 
Eigenkapitals durch die Bilanzsumme bzw. Division des Fremdkapitals durch die Bilanz-
summe (vgl. Wöhe et al. 2016, S. 598).

	
Eigenkapitalintensitat

Eigenkapital

Bilanzsumme
 :

	

	
Verschuldungsgrad

Fremdkapital

Bilanzsumme
:

	

	
Eigenkapitalintensitat :

.

. .
, %

500 000

1 500 000
33 33=

	

	
Verschuldungsgrad :

. .

. .
, %

1 000 000

1 500 000
66 66=
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Auf den ersten Blick wird bei diesem Beispiel deutlich, dass das Unternehmen mit ei-
nem recht hohen Fremdkapitalüberschuss wirtschaftet. Es besteht ein Verhältnis von 
Fremdkapital zu Eigenkapital von 2:1, was keine gute Konstellation darstellt und im um-
gekehrten Fall wesentlich beruhigender wäre.

3.5.3	 �Vermögensstruktur/Anlagendeckung

Die Überprüfung einer weiteren Kenngröße, die an dieser Stelle als angebracht erscheint, 
ist die der Anlagendeckung-inwieweit sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens durch Eigenkapital gedeckt oder anders ausgedrückt: Welcher Anteil der Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens ist bezahlt und welcher lediglich durch Fremdkapital 
in das Unternehmen gelangt (Schreiber und Schulte 2018, S. 188)?

	
Anlagendeckung

Eigenkapital

Anlagevermogen
:

 	

	
Anlagendeckung :

.

.
%

750 000

750 000
100=

	

Bei der Betrachtung fällt auf, dass das gesamte Anlagevermögen in Form der Gebäude 
sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) durch Eigenkapital gedeckt ist. Die 
Anlagendeckung des Beispielunternehmens ist daher insgesamt als gut zu beurteilen.

3.5.4	 �Eigenkapitalrentabilität

Eine der wichtigsten Kenngrößen im Rahmen der Bilanzanalyse ist die Eigenkapital-
rentabilität. Das Eigenkapital ist im Sinne eines Inventars der Betrag, der aus der Summe 
sämtlicher Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens abzüglich der 
Schulden übrig bleibt. Anders ausgedrückt handelt es sich beim Eigenkapital um den Be-
trag, der dem Unternehmen „gehört“, bzw. den ein oder mehrere Unternehmer/Gesell-
schafter in das Unternehmen eingebracht haben.

Die Eigenkapitalrentabilität ist das Verhältnis des Eigenkapitals zum erwirtschafteten 
Gewinn des Unternehmens; die Zahl, die angibt, welcher Gewinn mit dem eingesetzten 
Kapital erwirtschaftet wurde. Man könnte die Kenngröße auch in der Form erläutern, dass 
man sagt: Der errechnete Prozentsatz gibt an, mit welchem Prozentsatz sich das Eigen-
kapital verzinst hat.

Im Rahmen der Anwendung statischer und dynamischer Investitionsrechnungsverfah-
ren lautet die zu beantwortende Frage stets, ob eine geplante Investition dahingehend als 
rentabel zu bezeichnen ist, sodass ihre Rückflüsse eine Verzinsung des eingesetzten Kapi-
tals oberhalb des Marktzinses darstellen. Andernfalls wäre eine Investition mit Blick auf 
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das in Kauf zu nehmende, unternehmerische Risiko als unrentabel zu bezeichnen und ab-
zulehnen.

	
Eigenkapitalintensitat

Gewinn

Eigenkapital
 :

	

Für das Beispiel soll ein Gewinn i. H. v € 50.000 zugrunde gelegt werden. Eingesetzt 
in o. g. Formel ergäbe sich damit eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals von 10 %.

	
Eigenkapitalintensitat :

.

.
%

50 000

500 000
10=

	

In Anlehnung an die aktuelle Zinssituation für Festgelder ist die Verzinsung des Eigen-
kapitals durchaus noch als zufriedenstellend zu bezeichnen.

Makel hat die finanzielle Situation des Unternehmens dennoch in den Bereichen der 
Liquidität sowie der Anlagendeckung, sodass der Unternehmensleitung mit Blick auf den 
hier hypothetisch gewählten Gewinn nur zu raten ist, diesen zur Erweiterung der Eigen-
kapitalsituation zu verwenden.

3.5.5	 �Zusammenfassung

Dass das externe Rechnungswesen durch juristische Vorgaben restringiert ist, wurde be-
reits im ersten Kapitel erwähnt. Zu den maßgeblichen Positionen, die dem Schutz von 
Gläubigern sowie der realistischen Darstellung der Kapitalstruktur eines Unternehmens 
dienen zählen

•	 Rückstellungen,
•	 Rechnungsabgrenzungsposten sowie
•	 der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag im Falle der Überschuldung eines 

Unternehmens.

Rückstellungen  sind von Unternehmen gemäß § 249 Abs. 1 Satz 2 HGB für unge-
wisse Verbindlichkeiten (Sanierungskosten, Prozessrisiken) oder zu erwartende Gewähr-
leistungen zu bilden. Im Einkommensteuergesetz EStG findet sich § 5 Abs. 3 eine entspre-
chende Vorschrift außerdem für Patent-, Urheber- oder ähnliche Schutzrechte sowie 
Dienstjubiläen.

Durch die Bildung von Rückstellungen simuliert ein Unternehmen buchhalterisch 
einen Aufwand, indem erwartete Aufwendungen über ein entsprechendes Aufwandskonto 
gegen Rückstellungen gebucht werden, ohne dass ein Zahlungsmittelfluss  vorliegt. Auf-
wandskonten deren Anfangsbestände und Zugänge im Soll erfasst werden, müssen gegen 
ein Konto gebucht werden, dessen Abgänge im Haben zu verbuchen sind – was bei Be-
standskonten wie Bank o. ä. der Fall ist. Anfangsbestände und Zugänge von Rückstellun-
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gen werden im Haben gebucht, sodass ein Gewinn mindernder Aufwand liquiditätsneutral 
erfasst werden kann.

Rückstellungen sind gemäß § 249 HGB aufzulösen, wenn der Grund für ihre Bil-
dung nicht mehr existiert. Der Aufwand wird bereits im Jahr der Bildung mittels des 
Abschlusses des Aufwandskontos über die Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Wird 
eine Rückstellung aufgelöst und der tatsächliche Aufwand entspricht dem zurückgestell-
ten Betrag, ist die Auflösung erfolgsneutral. Übersteigt der tatsächliche Aufwand den 
zurückgestellten Betrag, entsteht für das Unternehmen zu dem im Vorjahr bei der Bil-
dung der Rückstellung entstandener, zusätzlicher Aufwand. Wurde die Rückstellung zu 
hoch angesetzt und der tatsächliche Aufwand unterschreitet den zurückgestellten Betrag, 
entsteht für das Unternehmen ein gewinnsteigernder Erlös.

Die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten  hat den Sinn, Erträge und Aufwen-
dungen periodengerecht zuzurechnen, wenn diese für einen Zeitraum entstehen, der 
über das Geschäftsjahr hinausgeht. Sie sind in § 250 HGB geregelt und zu bilden, wenn 
ein Unternehmen als Erträge zu behandelnde Zahlungen im Laufe des Geschäftsjahres 
erhält, die – vollständig oder anteilig – einen Zeitraum betreffen, der nach dem Ende des 
Geschäftsjahres liegt. Ebenso sind sie zu bilden, wenn ein Unternehmen als Aufwand zu 
behandelnde Zahlungen tätigt, die – vollständig oder anteilig – einen Zeitraum betreffen, 
der nach dem Ende des Geschäftsjahres bzw. der Erstellung des Jahresabschlusses liegt.

Der Sinn liegt in einer periodengerechten Erfassung von Gewinn mindernden Aufwen-
dungen sowie Gewinn steigernden Erlösen und der Möglichkeit zur korrekten Ermittlung 
von Steuerbeträgen.

Sofern in der Gewinn- und Verlustrechnung die Aufwendungen die Erträge überstei-
gen, bzw. der hier ausgewiesene Verlust so hoch ist, dass der dem Konto Eigenkapital zu-
zurechnende Betrag dieses aufzehrt, ist der Betrag, der nach Abschluss des Eigenkapital-
kontos auf der Habenseite übrig bleibt auf der Aktivseite der Bilanz als „nicht durch 
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Die entsprechende Vorschrift hierzu 
findet sich in § 268 Abs. 3 HGB. Im Sinne des Gläubigerschutzes sollen Unternehmen bei 
der Prüfung der Kreditwürdigkeit sogleich auf eine vorliegende Überschuldung aufmerk-
sam werden können.

Die Bedeutung des Prinzips der Maßgeblichkeit  liegt darin, dass die handelsrechtli-
chen Vorgaben bei der Erstellung einer Steuerbilanz Gültigkeit haben. Das Prinzip der 
umgekehrten Maßgeblich besagt wiederum, dass die steuerrechtlichen Vorschriften auch 
bei der Erstellung einer Handelsbilanz zu berücksichtigen sind. Anders ausgedrückt: Es 
besteht die Möglichkeit, zu prüfen, welche Art der Bewertung das Steuerrecht vorschreibt 
und in Anlehnung hieran einen Jahresabschluss zu erstellen, der zur Vorlage bei der Fi-
nanzbehörde, zur Ermittlung der steuerlichen Belastung und ebenso als Handelsbilanz 
verwendet werden kann.

Aus der Interdependenz der beiden Gesetzestexte lässt sich hinsichtlich der Bilanzer-
stellung ableiten, dass handelsrechtliche Aktivierungsgebote und -wahlrechte steuerrecht-
lich zu Aktivierungsgeboten führen; gleiches gilt für die Passivierung von Vermögensge-
genständen in der Bilanz.
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Ferner werden aus handelsrechtlichen Aktivierungs- und Passivierungsverboten auch 
steuerrechtliche Aktivierungs- und Passivierungsverbote abgeleitet.

Die juristischen Vorgaben bezüglich der Erstellung von Jahresabschlüssen bewirken 
eine Vereinheitlichung, welche die Anwendung von Prüfinstrumenten, wie Kennzahlen, 
ermöglicht. Da die Positionen von Jahresabschlüssen stets in der gleichen Weise zustande 
kommen bzw. bewertet werden, führt die Korrelation dieser Werte auch stets zu den glei-
chen Aussagen. Diese Situation ermöglicht die Berechnung von (Bilanz-)Kennziffern, aus 
denen sich die finanzielle Situation des Unternehmens, insbesondere

•	 seine Liquidität,
•	 sein Verschuldungsgrad,
•	 seine Anlagendeckung sowie
•	 seine Eigenkapitalrentabilität

ermitteln lässt.
Insbesondere die Eigenkapitalrentabilität ist von Interesse, da sie die Verzinsung des 

vom Unternehmen aus eigener Kraft erwirtschafteten Kapitals widerspiegelt.
Stationäre Einrichtungen des Gesundheitswesens sind berechtigt, seitens der Landes-

regierungen bereitgestellte Fördermittel in Anspruch zu nehmen, um auf diese Weise ihre 
Investitionskosten zu decken. Die Mittel werden auf Antrag und nach ausführlicher Be-
gründung gewährt und sind erfolgsneutral zu buchen, da sie nicht aus eigener Kraft des 
Unternehmens erwirtschaftet wurden. Ferner sind sie auf der Passivseite der Bilanz eines 
Krankenhauses als Sonderposten gemäß § 5 KHBV auszuweisen, wodurch Bilanzen von 
Krankenhäusern ein zu denen von privatwirtschaftlichen Unternehmen abweichendes Bild 
aufweisen.

3.6	 �Sonderfall: Bilanzierung von Fördermitteln in stationären 
Einrichtungen des Gesundheitswesens

Das Gesundheitswesen stellt bereits seit mehreren Jahren den größten Wachstumsmarkt in 
Deutschland dar und die in dieser Branche aktiven Unternehmen, zu denen neben statio-
nären Leistungserbringern auch Pflegeeinrichtungen, medizinische Versorgungszentren, 
Praxen niedergelassener Ärzte, Betriebe der zuliefernden Industrie bieten Arbeitsplätze 
für mehr als 1 Mio. Menschen. Bei den 1942 Krankenhäusern, die 2018 in Deutschland 
existierten (Destatis 2019, Grunddaten der Krankenhäuser), handelt es sich um die größte 
Gruppe der o. g. Unternehmen, daher soll auf die im Rahmen des Jahresabschlusses zu 
beachtenden Besonderheiten an dieser Stelle ebenfalls Bezug genommen werden.

Krankenhäuser sind stärker Gesetzen unterworfen als privatwirtschaftliche Unterneh-
men, was sich u. a. in der fehlenden Möglichkeit freier Preisbildung manifestiert. Neben 
den §§ 107 ff. SGB V, in welchen sich Bestimmungen finden, die ein Krankenhaus als ein 
solches legitimieren, finden sich im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) die Voraus-
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setzungen zur Inanspruchnahme von Fördermitteln – einer Besonderheit dieser Unterneh-
mensgruppe – sowie in der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) Verweise auf 
das HGB bzw. die Bestimmungen zur Erstellung eines Jahresabschlusses. So schreibt § 3 
unter Berufung auf das HGB die Anwendung der doppelten Buchführung und § 4 die Er-
stellung eines Jahresabschlusses vor; die Bildung eines Ausgleichsposten im Falle der In-
anspruchnahme resultiert aus § 5 KHBV (Abb. 3.2).

Um Investitionskosten und Leistungserlöse von Krankenhäusern zu trennen und mit 
dem Ziel, eine Entlastung der gesetzlichen Kostenträger herbeizuführen, wurde mittels 
des Krankenhausfinanzierungsgesetzes die Aufteilung vollzogen. Leistungen werden seit 
seiner Verabschiedung seitens der Kostenträger vergütet und Investitionen im Rahmen von 
sog. Fördermitteln seitens der Landesregierung bereitgestellt.

Fördermittel sind jedoch zweckgebunden, die Tatbestände regelt § 9 KHG, und sie

•	 werden nur nach ausreichender Begründung bereitgestellt,
•	 sind erfolgsneutral zu buchen,
•	 dürfen sich nicht auf das Eigenkapital auswirken da sie nicht aus eigener Kraft erwirt-

schaftet wurden
•	 und sind demnach gemäß § 5 KHBV in der Bilanz als Sonderposten auszuweisen.

Die Bilanzstruktur eines Krankenhauses weicht, auf Grund der zwischen Eigen- und 
Fremdkapital auf der Aktivseite auszuweisenden Fördermittel von der eines privatwirt-
schaftlichen Unternehmens ab (Abb. 3.3).

Da seitens der Landesregierung gewährte Fördermittel erfolgsneutral zu behandeln 
sind, ist nach Eingang der Information, dass beantragte Gelder bewilligt wurden und er-
folgswirksamer Buchung, eine Korrektur erforderlich.

Beispiel
Ein Krankenhaus beantragt 500.000 € für die Anschaffung eines radiologischen Großge-
rät; es handelt sich um eine Ersatzinvestition, die gemäß KHG als förderungswürdig ein-
gestuft werden kann.

Die Zusage wird, da noch kein Zahlungseingang erfolgt ist, zunächst als Forderung an 
ein Erlöskonto gebucht.

Abb. 3.2  gesetzliche Zusammenhänge für Krankenhäuser
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Buchungssatz 1
Forderungen gemäß § 9 Abs. 3 KHG 500.000 € an

Erträge aus Fördermitteln gemäß § 9 Abs. 3 KHG 500.000 €
Die Neutralisierung der Erlösbuchung wird, zur Vermeidung einer Auswirkung auf das 

Eigenkapital, mit folgendem Buchungssatz erreicht:

Buchungssatz 2
Aufwand aus der Zuführung von Fördermitteln 500.000 € an

Verbindlichkeiten gemäß § 9 Abs. 3 KHG 500.000 €
Sobald der Zahlungseingang zu verzeichnen ist, werden die noch bestehenden Forde-

rungen (gegenüber der Landesregierung) hierüber ausgebucht.

Buchungssatz 3
Bank 500.000 € an

Forderungen gemäß § 9 Abs. 3 KHG 500.000 €
Sofern die Fördermittel zweckentsprechend verwendet werden, können jetzt die Ver-

bindlichkeiten, die zum Zweck der Erlöskorrektur eingebucht wurden, gegen das Konto 
Sonderposten aus Fördermitteln gemäß § 5 KHBV, welches auch in der Bilanz auszuwei-
sen ist, ausgebucht werden.

Buchungssatz 4
Verbindlichkeiten gemäß § 9 Abs. 3 KHG 500.000 € an

Sonderposten aus Fördermitteln gemäß § 9 Abs. 3 KHG 500.000 €
(Graumann und Schmidt-Graumann 2011, S. 279–280)
Die durch die Erlöskorrektur berührten Erfolgs- und Bestandskonten sind somit abge-

schlossen, die Existenz von Fördermitteln in der Bilanz dargestellt und die Mittel können 

Abb. 3.3  Bilanzstruktur eines Krankenhauses; Sonderposten aus Fördermitteln auf der Passivseite
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jetzt zweckentsprechend verwendet werden. Bei der Anschaffung eines medizinisch tech-
nischen Großgeräts könnte der Buchungssatz entsprechend wie folgt lauten:

Buchungssatz 5
Technische Anlagen und Maschinen 500.000 € an

Bank 500.000 €
Die Bilanzverlängerung ist für Geschäftspartner mit der Absicht der Einsichtnahme in 

die finanzielle Ausstattung des Unternehmens aufgrund des ausgewiesenen Sonderpostens 
sicht- und nachvollziehbar.

Aufgrund der Abnutzung des Großgeräts ist eine regelmäßige Wertminderung durch 
Abschreibung gemäß § 253 Abs. 3 HGB i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG erforderlich. Für 
eine hypothetische Nutzungsdauer von 10 Jahren würde der jährliche Buchungssatz bei 
o. g. Anschaffungskosten wie folgt lauten:

Buchungssatz 6
Abschreibung auf Technische Anlagen und Maschinen 50.000 € an

Technische Anlagen und Maschinen 50.000 €
Da der Vermögensgegenstand jedoch aus Fördermitteln finanziert wurde und die buch-

halterische Erfassung erfolgsneutral erfolgen muss, ist aufgrund der Aufwandsbuchung 
eine Korrektur erforderlich.

Buchungssatz 7
Sonderposten aus Fördermitteln gemäß § 9 Abs. 3 KHG 50.000 € an

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 50.000 €
Der zur Darstellung des Erhalts von Fördermitteln gebildete Sonderposten reduziert 

sich auf diese Weise über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.
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3.7	 �Wiederholungs- und Kontrollfragen

	1.	 Bildung und Auflösung von Rückstellungen  Bezug Abschn. 3.1
Die „Celorio GmbH“, ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen fertigt CNC-ge
steuerte Werkzeugmaschinen, baut diese bei Kunden auf und führt an den Anlagen 
Wartungs- und Reparaturarbeiten durch. Im vergangenen Jahr waren aufgrund fehler-
hafter Zulieferteile und konstruktiver Schwächen vermehrt Serviceeinsätze innerhalb 
der Gewährleistungsfrist erforderlich. Alle Einsätze sind anhand der Service-Nach-
weise, einschließlich kundenseitiger Unterschrift, nachweisbar. Die Geschäftsfüh
rung beabsichtigt, aufgrund der massiv angestiegenen Anzahl nicht berechenbarer Ge-
währleistungen, für das Folgejahr Rückstellungen i. H. v. € 150.000 zu bilden.
	a.	 Bilden Sie den Buchungssatz für die Bildung der Rückstellung.
	b.	 Lösen Sie die Rückstellung im Folgejahr auf; Situation: Der tatsächliche Gewähr-

leistungsaufwand beträgt € 120.000.
	c.	 Lösen Sie die Rückstellung im Folgejahr auf; Situation: Der tatsächliche Gewähr-

leistungsaufwand beträgt € 180.000.
	2.	 Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten – Bezug Abschn. 3.2

Die bereits in Aufgabe 1 genannte „Celorio GmbH“ vermietet ein Bürogebäude, das 
zum Betriebseigentum gehört, zur Verwaltung der Produkte jedoch nicht benötigt wird, 
an ein Beratungsunternehmen. Dieses überweist im Oktober des Jahres die Miete 
i. H. v. € 120.000 für ein volles Geschäftsjahr bis zum Oktober des Folgejahres. Im 
Gegensatz hierzu hat die Celorio GmbH eine ungeheizte Halle angemietet, in der sie 
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Rohmaterial lagert, für welches in den Produktionsstätten kein Raum zur Verfügung 
steht. Die Gesellschaft nutzt die Halle seit Anfang Dezember des vorletzten Jahres und 
überweist die Miete i. H. v. € 60.000 seitdem ebenfalls stets für ein Jahr im Voraus.

Beurteilen Sie die Situation sowie die erforderlichen Buchungen aus handelsrecht-
licher Sicht.

	3.	 Bilanzkennziffern – Bezug Abschn. 3.5
Betrachten sie die nachstehend abgebildete Bilanz eines mittelständischen Produkti-
onsunternehmens. Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Gewinn be-
trägt € 150.000. Ermitteln Sie anhand der Daten

•	 die Liquidität 1., 2. sowie 3. Grades
•	 den Verschuldungsgrad bzw. die Eigenkapitalintensität
•	 die Vermögensstruktur bzw. die Anlagendeckung sowie
•	 die Eigenkapitalrentabilität.

 

3.8	 �Lösungen Kap. 3

1. a)

Gewährleistungsaufwand 150.000 –
an Rückstellungen für 
Gewährleistungen

– 150.000

b)

Rückstellungen für 
Gewährleistungsaufwand

150.000 –

an Bank – 120.000
an sonstige betriebliche Erträge – 30.000
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c)

Rückstellungen für 
Gewährleistungsaufwand

150.000 –

Gewährleistungsaufwand 30.000 –
an Bank – 180.000

 

2. Die Celorio GmbH ist in Anlehnung an § 250 HGB verpflichtet, sowohl für die Mieter
träge, als auch für die Mietaufwendungen Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, um 
die anteiligen Erträge und Aufwendungen periodengerecht im Jahresabschluss zu er-
fassen. Die Mieterträge dürfen, da sie im Oktober für ein Jahr im Voraus seitens des 
Mieters geleistet wurden, nur zu 1/4 erfasst werden. Die seitens der Gesellschaft ge-
leisteten Mietzahlungen dürfen gar nur zu 1/6 erfasst werden, da die Zahlung noch ei-
nen Monat später – im November – erfolgte. Die Buchungssätze lauten:
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Für die Erfassung der Mieterträge:

Bank 120.000 –
an Mieterträge – 30.000
an passive Rechnungsabgrenzung – 90.000
Passive Rechnungsabgrenzung 90.000 –
an Bilanz – 90.000

 

Der sich gewinnsteigernd auswirkende Ertrag beträgt lediglich € 30.000. Der Restbe-
trag kann monatlich oder zum Stichtag des Folgejahres in die Gewinn- und Verlustrech-
nung gebucht werden.

Die Buchungssätze für die Erfassung der Mietaufwendungen lauten:

Mietaufwand 10.000 –
aktive Rechnungsabgrenzung 50.000 –
an Bank – 60.000
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Der Abschluss des Kontos Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über den Buchungssatz:

Bilanz 50.000 –
an aktive Rechnungsabgrenzung – 50.000
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Berechnung der Liquidität  1., 2. und 3. Grades

	
Liquiditat Grades: in Ordnung 1

500 000

1 000 000
50.

.

. .
%= →

	

	
Liquiditat Grades: in Ordnung 2

1 000 000

1 000 000
100.

. .

. .
%= →

	

	
Liquiditat Grades: zugering 3

1 500 000

1 000 000
150.

. .

. .
%= →

	

Berechnung der Eigenkapitalintensität

	
Eigenkapitalintensitat:

1 000 000

3 000 000
33 33

. .

. .
, %=

	

Berechnung der Anlagendeckung 

	
Anlagendeckung:

1 000 000

1 500 000
66 66

. .

. .
, %=

	

Berechnung der Eigenkapitalrentabilität 

	
Eigenkapitalintensitat:

150 000

500 000
30

.

.
%=
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4Bilanzierung in Konzernen

Lernziele

•	 Gründe für Unternehmenszusammenschlüsse
•	 bilanzielle Zusammenfassung mehrerer Unternehmen
•	 Anwendung der Buchwertmethode
•	 Vorschriften der internationalen Rechnungslegung bezüglich der Konzernrech-

nungslegung

4.1	 �Gründe für Unternehmenszusammenschlüsse

Unternehmen gleicher oder unterschiedlicher Branchen schließen sich zusammen, um ge-
meinsam anstehende Aufgaben zu bewältigen. Diese können aus

•	 der Notwendigkeit der Schaffung von Kapazitäten,
•	 der angestrebten Vergrößerung der Kapitalgrundlage,
•	 der Erringung einer größeren, wirtschaftlichen/Marktmacht oder auch
•	 der Aufteilung kostspieliger Forschungs- und Entwicklungsvorhaben

resultieren.
Unterschieden werden Zusammenschlüsse in (vgl. Wöhe et al. 2016, S. 237 ff.)

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-30315-0_4&domain=pdf
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•	 Kooperationen,
–– die in Form von Gelegenheitsgesellschaften und/oder Interessengemeinschaften ge-

bildet werden und im Rahmen derer die Beteiligten ihre wirtschaftliche und recht-
liche Selbstständigkeit aufrechterhalten sowie

•	 Konzentrationen,
–– in Form von Gleich-/Unterordnungskonzernen, im Rahmen derer einer oder meh-

rere Beteiligte ihre wirtschaftliche und rechtliche Selbstständigkeit aufgeben bzw. 
ein Unternehmen von einem anderen aufgekauft/übernommen wird.

Die Zusammenschlüsse können in (vgl. Seidel und Temmen 2006, S. 103)

•	 vertikaler Form,
–– im Rahmen derer sich Unternehmen mit aufeinanderfolgenden Produktionsstufen 

zusammenschließen, wie bspw. ein Bergwerk, ein Hüttenwerk, ein Stahlerzeu-
gungsunternehmen und ein Walzwerk;

•	 horizontaler Form,
–– im Rahmen derer sich Unternehmen mit gleichen Produktions- und Leistungsstruk-

turen zusammenschließen, wie z. B. unterschiedliche Warenhäuser;
•	 diagonaler Form,

–– im Rahmen derer sich Unternehmen mit unterschiedlichen Produktionsstufen zu-
sammenschließen, um eine z. B. monetäre Risikodiversifikation zu erreichen,

erfolgen.

4.2	 �Kapitalkonsolidierung; Anwendung der Buchwertmethode

Gemäß § 290 Abs. 1 Satz 1 HGB sind Unternehmen verpflichtet, falls sie Anteile an einem 
Tochterunternehmen besitzen, die sie dazu ermächtigen, in wirtschaftlicher Hinsicht auf 
dieses Unternehmen Einfluss zu nehmen, eine Konzernbilanz zu erstellen, die beide Un-
ternehmen wie ein einziges darstellt. Anteile an verbundenen Unternehmen sind daher 
nicht mehr in der Bilanz auszuweisen, sondern gegen den (bereits in Abschn. 2.3.1 behan-
delten) Geschäfts- und Firmenwert zu ersetzen. In Anlehnung an § 297 Abs. 3 HGB hat 
der Konzernabschluss dem eines rechtlich einheitlichen Unternehmens zu entsprechen 
(vgl. Busse von Colbe et al. 2010, S. 191–195).

Fallstudie

Eine Körperschaft hält 100  % der Anteile an einem Tochterunternehmen, die sie in 
vollem Umfang dazu berechtigt, in wirtschaftlicher Hinsicht Einfluss zu nehmen. Nach 
der Erstellung der Einzeljahresabschlüsse ist jetzt die Konzernbilanz zu erstellen und 

4  Bilanzierung in Konzernen
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sind hierin die im Einzelabschluss ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unterneh-
men zu eliminieren.

 

Durchzuführende Schritte bei der Erstellung der Konzernbilanz:

•	 zunächst ist der Geschäfts- und Firmenwert zu ermitteln, der in der Konzernbilanz als 
Zeichen der vorliegenden Konzernbildung ausgewiesen wird.

•	 Beteiligungen an anderen/verbundenen Unternehmen werden in der Konzernbilanz 
nicht ausgewiesen; an ihre Stelle tritt der Geschäfts- und Firmenwert.
–– Er wird durch die Saldierung des Eigenkapitals des Tochterunternehmens sowie den 

Betrag der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen im Mutterunternehmen 
ermittelt.

–– Für o. g. Beispiel beträgt er € 500.000; der Abschluss des Beteiligungskontos ist mit 
der römischen Ziffer II bezeichnet.

•	 Die Konten zwischen Mutter- und Tochterunternehmen werden gegeneinander abge-
schlossen und deren Salden in der Konzernbilanz eingetragen.

4.2  Kapitalkonsolidierung; Anwendung der Buchwertmethode
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Um zwei Unternehmen im Jahresabschluss bzw. der Bilanz wie ein einziges darzu-
stellen, dürfen „Verknüpfungen“ nicht erkennbar sein. Die Position „Beteiligungen an 
verbundenen Unternehmen“ muss daher im Rahmen der Konsolidierung entfernt werden 
(vgl. Steiner et al. 2010, S. 86–87). Dies geschieht durch die Bildung eines neuen Kontos, 
das auf dem in § 246 Abs. 1 Satz 4 beschriebenen Geschäfts- und Firmenwert basiert 
(Vgl. Abschn. 2.3.1). Bezogen auf o. g. Beispiel liegt kein Unternehmenskauf, sondern 
eine Beteiligung vor, die jedoch bilanziell ähnlich zu handhaben ist, weil eine Zahlung für 
die Beteiligung bereits im Vorfeld getätigt wurde.

4.3	 �Bilanzierung nach IFRS gemäß § 315 a HGB

Die Thematik der im folgenden Kapitel ausführlich behandelten IFRS soll bereits an die-
ser Stelle kurz angesprochen werden, da die Verknüpfung zum deutschen Handelsrecht, 
im Rahmen der Beteiligung von Unternehmen, am deutlichsten in Erscheinung tritt.

Die Verpflichtung von Konzernen zur Erstellung einer IFRS-Bilanz resultiert aus der 
EG-Vorschrift 1606/2002. Sie wurde nach ihrem Inkrafttreten in § 315 a HGB übernom-
men, der kapitalmarktorientierten Konzernen die Erstellung eines vollständigen Jahres-
abschlusses in Anlehnung an die Regelungen der IFRS vorschreibt. Neben der in 
Abschn. 4.2 behandelten Thematik der Konsolidierung des Eigenkapitals und der Auflö-
sung des Kontos Beteiligungen an verbundenen Unternehmen sind gemäß der IFRS ins-
besondere Vorschriften hinsichtlich der Bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens zu 
beachten, die sich auch in der Konzernbilanz niederschlagen.

Fallstudie

Als Beispiel sei ein aus Mutter- und einem Tochterunternehmen bestehender Konzern 
angenommen, der bei seinen Wertpapieren des Umlaufvermögens eine Wertsteigerung 
feststellt und diese in Anlehnung an IFRS 3.51 als Gewinnrücklage in der Konzernbi-
lanz ausweisen will.

•	 Das Mutterunternehmen hält Anteile i. W. v. € 2.000.000 am Tochterunternehmen,
•	 Wertsteigerung der Wertpapiere des Umlaufvermögens im Mutterunternehmen: 

€ 500.000.

4.3  Bilanzierung nach IFRS gemäß § 315 a HGB
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Wie bereits im Beispiel des Abschn. 4.2 geschehen, wird auch hier zunächst der Ge-
schäfts- und Firmenwert ermittelt, damit die Konzernbilanz beide Unternehmen wie ein 
einziges ausweist und keine direkten Hinweise mehr auf eine Beteiligung existieren. Der 
Saldo aus der Summe der Beteiligung sowie dem Eigenkapital des Tochterunternehmens 
beträgt € 1.500.000 (Anteile verbundener Unternehmen Mutter € 5.000.000 ./. Eigenkapi-
tal Tochter € 3.500.000), die als Geschäfts- und Firmenwert im Konzernabschluss ausge-
wiesen werden. Der Buchungssatz hierzu lautet

Eigenkapital (Tochter) 3.500.000
an Anteile verbundener Unternehmen 3.500.000

Der Saldo i. H. v. € 1.500.000 wird über den Buchungssatz

Geschäfts- und Firmenwert 1.500.000
an Anteile verbundener Unternehmen 1.500.000

auf den Geschäfts- und Firmenwert übertragen, der auch in der Konzernbilanz auszuwei-
sen ist. Das Konto Anteile verbundener Unternehmen ist damit ausgeglichen.

Die Steigerung der Wertpapiere des Umlaufvermögens ist gemäß IFRS 1.11 als Ge-
winnrücklage zu erfassen; der diesbezügliche Buchungssatz lautet:

Wertpapiere des Umlaufvermögens 500.000
Gewinnrücklagen 500.000

4  Bilanzierung in Konzernen
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Die Konten des Anlage- sowie des Umlaufvermögens können für die Konzernbilanz 
gegeneinander abgeschlossen werden. Nach deren Abschluss stellt sich die Konzernbilanz 
wie folgt dar.

 

4.4	 �Zusammenfassung

Ob in Form einer Kooperation unter Beibehaltung der wirtschaftlichen und rechtlichen 
Selbstständigkeit oder in Form einer Konzentration unter teilweiser oder ggf. vollstän-
diger Aufgabe der wirtschaftlichen und rechtlichen Selbstständigkeit  – Unterneh
menszusammenschlüsse dienen für die beteiligten Unternehmen der Erweiterung ihrer 
Marktmacht, der Vergrößerung ihrer Kapitalausstattung oder der Kostenverteilung von 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten.

Handelsrechtlich sind Unternehmen, auch wenn sie nur ein Tochterunternehmen be-
sitzen, auf das sie in wirtschaftlicher/monetärer Hinsicht Einfluss nehmen können ver-
pflichtet, eine Konzernbilanz zu erstellen, die das Mutter- sowie alle verbundenen Tochter-
unternehmen wie ein einziges Unternehmen darstellt. Die entsprechende Vorschrift findet 
sich in § 297 Abs. 1 Satz 1 HGB.

Das Eigenkapital des/der Tochterunternehmen wird nicht separat in der Konzernbilanz 
ausgewiesen, sondern, bereinigt um den Betrag, mit welchem das Mutter- am Tochterun-
ternehmen beteiligt ist, als Geschäfts- und Firmenwert an erster Stelle auf der Aktivseite 
der Konzernbilanz ausgewiesen. Ob sich die Vermögenswerte gleichmäßig auf alle zum 
Konzern gehörenden Unternehmen verteilen, oder das Mutterunternehmen das/die Toch-
terunternehmen unterstützt, lässt sich aus einer Konzernbilanz freilich nicht entnehmen. 
Das Eigenkapital des/der Tochterunternehmen/s ist, bereinigt um die bereits zuvor exis-
tenten Beteiligungen, als Geschäfts- und Firmenwert in der Konzernbilanz ausgewiesen. 
Die Konzernbilanz stellt – ganz im Sinne der IFRS – das vollständige Finanzpotenzial des 
Unternehmens dar, was auf dem Aktienmarkt zur Beurteilung eines Unternehmens aus-

4.4  Zusammenfassung
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reichend sein soll. Zur genaueren Überprüfung der Unternehmensverknüpfungen ist 
Einsichtnahme in die Einzelbilanzen erforderlich.

Auf die Existenz internationaler Rechnungslegungsvorschriften wird auch im deut-
schen HGB hingewiesen: In § 315 a HGB ist festgelegt, dass kapitalmarktorientierte Kon-
zerne zusätzlich zum Einzel- und Konzernabschluss einen Jahresabschluss gemäß IFRS 
zu erstellen haben. Das HGB folgt damit der Vorschrift EG 1606/2002, die Unternehmen 
mit Hauptsitz in der EU die Berücksichtigung der IFRS vorschreibt. Die Bewertung von 
Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens ist hinsichtlich der Wertzu-
schreibungen aus Marktpreisen gemäß IFRS 1.11 nicht nur im Einzel-, sondern auch im 
Konzernabschluss vorzunehmen.

4.5	 �Wiederholungs- und Kontrollfragen

	1.	 Welche Gründe veranlassen Unternehmen, sich mit anderen zusammenzuschließen?
	2.	 In welcher Weise sind die zu einem Konzern gehörenden Unternehmen in der Konzern-

bilanz darzustellen?
	3.	 Gemäß der Vorschriften des deutschen Handelsrechts sind die internationalen Rech-

nungslegungsvorschriften IFRS auch für Unternehmen mit Sitz in Deutschland zu be-
rücksichtigen.

	4.	 Erläutern Sie diese Aussage.
	5.	 Bezug: Frage 3. Nehmen Sie an, ein kapitalmarktorientierter Konzern mit Sitz in 

Deutschland stellt im Rahmen der Erstellung seines Jahresabschlusses eine Wertsteige-
rung in den Wertpapieren des Umlaufvermögens i. H. v. € 250.000 fest. Wie ist diese 
Wertsteigerung zu behandeln? Auf welcher Rechtsquelle basiert die Vorgehensweise?

4.6	 �Lösungen Kap. 4

	1.	 Gründe für Zusammenschlüsse können
die Notwendigkeit zur Schaffung von Kapazitäten,
eine Vergrößerung der Kapitalgrundlage,
das Bestreben der Erringung einer größeren, wirtschaftlichen/Marktmacht oder
die Aufteilung kostspieliger Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zwischen 

mehreren beteiligten Parteien sein.
	2.	 Die zu einem Konzern gehörenden Unternehmen sind in der Konzernbilanz so darzu-

stellen, als handle es sich um ein einziges Unternehmen. Anteile an verbundenen Un-
ternehmen sind z. B. gegen die Position des (derivativen) Geschäfts- und Firmenwerts 
zu ersetzen, der durch die Saldierung des Eigenkapitals des Tochterunternehmens so-
wie den Betrag der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen im Mutterunterneh-
men ermittelt wird.

4  Bilanzierung in Konzernen
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	3.	 § 315 a schreibt deutschen, kapitalmarktorientierten Konzernen die Erstellung einer 
Bilanz gemäß IFRS vor. Ihre Vorschriften haben insofern auch Einzug in die deutschen 
Bilanzierungsrichtlinien gehalten.

	4.	 Gemäß IFRS 1.11 sowie 3.51 sind die Wertsteigerungen als Wertzuschreibung sowohl 
im Einzel- als auch im Konzernabschluss zu erfassen. Die Summe der Wertsteigerung 
ist an das Konto Gewinnrücklagen zu buchen. Der Buchungssatz lautet.
Wertpapiere des Umlaufvermögens 250.000
an Gewinnrücklagen 250.000.
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5Internationale Rechnungslegung

Lernziele

•	 Gründe für die Existenz internationaler Rechnungslegungsvorschriften
•	 Historie der IFRS
•	 Aufbau der IASCF – den „Herausgebern“ der IFRS
•	 Bewertung von Sachanlagen
•	 bilanziellen „Atomisierung“ von Vermögensgegenständen
•	 Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände

5.1	 �Gründe für die Existenz 
internationaler Rechnungslegungsvorschriften

Die Globalisierung ist in den vergangenen 20 Jahren massiv fortgeschritten. Durch die 
Erfindung des Internets bzw. durch den Onlinehandel ist inzwischen praktisch jeder in 
der Lage, insbesondere Güter (nicht unbedingt Dienstleistungen) an praktisch jedem Ort 
der Welt anzubieten, ohne selbst physisch vor Ort sein zu müssen. Da der Onlinehandel 
auch den Kauf und Verkauf von Wertpapieren ermöglicht, ist die Existenz von einheitli-
chen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften durchaus als sinnvoll zu bezeichnen, 
damit die Ergebnisse von Aktiengesellschaften aus unterschiedlichen Nationen, welche 
lediglich nach nationalem Recht bilanzieren, miteinander vergleichbar werden.

Die Vorschriften der IFRS beziehen sich primär auf kapitalmarkorientierte Unter-
nehmen – solche, die ihre Anteile in Form von Aktien an der Börse anbieten, bzw. deren 
Aktien an der Börse gehandelt werden.

Aktiengesellschaften bieten Anteile ihrer Unternehmen an der Börse mit dem Ziel 
an, ihren Kapitalbedarf für Investitionen, Expansionen, etc. zu decken. Je größer die Zahl 
der Anleger, desto mehr Kapital kann durch den Börsengang aufgebracht werden.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-30315-0_5&domain=pdf
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Für die Entscheidung hinsichtlich eines möglichen Aktienkaufs benötigen potenzielle 
Anleger Informationen hinsichtlich des finanziellen Erfolgs jeweiliger Unternehmen. 
Ebenso wie die handelsrechtlichen Vorschriften in Deutschland verfolgen die internationa-
len Rechnungslegungsstandards das Ziel, eine Art des „Gläubigerschutzes“ sicherzustel-
len. Eine Standardisierung der Rechnungslegung bei Unternehmen aus verschiedenen 
Nationen führt demnach zu Zeit- und Kostenersparnis bei Überprüfungen, die aus 
unterschiedlicher Nomenklatur oder Organisation/Anordnung von Positionen im Jahres-
abschluss resultieren.

Da das Ziel von Aktiengesellschaften in der Kapitalbeschaffung liegt und dieses 
durch einen „weltweiten Bekanntheitsgrad“ schnellstmöglich zu erreichen ist, muss 
die Herbeiführung einer Vergleichbarkeit von Unternehmen mit anderen im eigenen Inte-
resse liegen – gleiches sollte und muss für die internationale Rechnungslegung gelten. 
Über das vermeintliche Selbstverständnis hinaus haben die IFRS inzwischen Einzug in 
das deutsche Handelsrecht gehalten. § 315 e HGB schreibt kapitalmarktorientierten Kon-
zernen die Erstellung eines Jahresabschlusses in Anlehnung an die Vorschriften der IFRS 
vor. Für nicht-börsennotierte Unternehmen besteht diesbezüglich ein Wahlrecht.

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz berücksichtigte eine Vielzahl internationa-
ler Vorschriften und hat das Aussehen und insbesondere die Aussage einer Handelsbi-
lanz maßgeblich beeinflusst. Als Beispiele seien an dieser Stelle Innovationen wie die 
Möglichkeiten zur Vornahme von Wertzuschreibungen auf Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens, das Wahlrecht zur Aktivierung selbst erstellter, immaterieller Ver-
mögensgegenstände, die Neuregelung des Prinzips der wirtschaftlichen Zuordnung so-
wie die verpflichtende Aktivierung des derivativen/entgeltlich erworbenen Geschäfts- 
und Firmenwerts genannt. Letzterer wird seit Verabschiedung des BilMoG sogar im 
EStG in Form der vorgeschriebenen Nutzungsdauer von 15 Jahren in § 7 Abs. 1 Satz 3 
EStG erwähnt. Die Absicht des Gesetzgebers, mit dem BilMoG eine gleichwertige, jedoch 
kostengünstigere und einfachere Alternative zu einem IAS-/IFRS-Abschluss zu bieten 
(Kirsch 2013, S.  10), hat zumindest die Abschaffung des Prinzips der umgekehrten 
Maßgeblichkeit bewirkt, da sich die Auswirkung der im Vergleich zum Handelsrecht 
deutlich restriktiveren Vorschriften des EStG nicht mehr mit der beabsichtigten Aussage 
einer Handelsbilanz in Einklang bringen ließen. Es bleibt abzuwarten, ob sich eine Weiter-
entwicklung der Vorschriften bzw. eine Neuauflage des BilMoG über & 5 EStG mittel-
fristig auf die Besteuerung von Unternehmen auswirkt. Auch wenn die Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und das aus § 252 Abs. 1 Ziffer 4 resultierende Vor-
sichtsprinzip durch die Vorschriften des BilMoG unberührt blieben – die Bildung von 
Buchungssätzen über „soll an haben“ wird auch in Anlehnung an die IAS/IFRS prakti-
ziert – sind Abschlüsse deutscher Unternehmen, die vor Verabschiedung des BilMoG 
erstellt wurden nicht mehr mit den gemäß aktueller Vorschriften erstellten vergleich-
bar. Da die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen ein maßgebliches Kriterium für 
deren Bewertung darstellt und eben diese Nutzungsdauern von Staat zu Staat unter-
schiedlich interpretiert und für die Berechnung verwendet werden, ist eine einheitliche 
Aussage trotz aller Bemühungen nach wie vor nicht gewährleistet.

5  Internationale Rechnungslegung
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Die unterschiedliche Aussagekraft von Jahresabschlüssen von Unternehmen verschie-
dener Nationen soll anhand eines kurzen Beispiels verdeutlicht werden.

Angenommen seien drei fingierte Aktiengesellschaften. Die ABC-AG ist in Deutsch-
land, die 0815-AG in den Vereinigten Staaten und die XYZ-AG in Australien ansässig. 
Alle bilanzieren gemäß geltendem, nationalem Recht und beabsichtigen den Gang an die 
Börse. Die ausgewiesenen Gewinne betragen – nach Umrechnung der Beträge aus natio-
naler Währung in €

•	 bei der ABC-AG € 100.000,
•	 bei der 0815-AG € 120.000 und
•	 bei der XYZ-AG € 90.000.

Würden alle drei Unternehmen jetzt ihre Jahresabschlüsse in Anlehnung an die Vor-
schriften der IFRS erstellen, wäre die Gewinnsituation wie folgt:

•	 ABC-AG € 130.000,
•	 0815-AG € 125.000,
•	 XYZ-AG € 100.000.

Die Ursache für die unterschiedlichen Jahresergebnisse liegt in der Bilanzierung nach 
nationalem Recht und den unterschiedlichen Bewertungsprinzipien der Vermögensge-
genstände.

Bsp.: AG 1 hat ihren Sitz in Deutschland, der Grund für das „schlechtere“ Ergebnis 
liegt ggf. im Vorsichtsprinzip (vgl. § 252 Abschn. 1 Ziff. 4 HGB: „Es ist vorsichtig zu be-
werten, …“) begründet. Eine wesentliche Voraussetzung für die Standardisierungsfunk-
tion von Jahresabschlüssen/Bilanzen liegt somit im Verzicht auf Bilanzierungs- und Be-
wertungswahlrechte. Je mehr Wahlrechte existieren, desto geringer ist die Vergleichbarkeit 
und umso größer die Individualität.

Neben materiellen Aspekten sprechen auch formelle Aspekte für die Vereinheitlichung 
von Jahresabschlüssen, die eine Vergleichbarkeit durch ein einheitliches Aussehen verein-
fachen. Hierzu zählen z. B.

•	 Gliederungsschemata,
•	 Postenbezeichnungen,
•	 Ausweisvorschriften/Vorjahreswerte,
•	 Sprache (… da alle IFRS-Abschlüsse in englischer Sprache zu verfassen sind).

Die Möglichkeit, einen Gesamtvergleich von Unternehmenserfolgen durchzuführen, 
wird zu den materiellen Gründen für die Entwicklung der internationalen Rechnungsle-
gungsvorschriften gezählt. Die Möglichkeit zur Durchführung eines Detailvergleichs ein-
zelner Erfolgskomponenten hingegen wird zu den formellen Gründen für die Entwicklung 
internationaler Rechnungslegungsvorschriften gezählt.

5.1  Gründe für die Existenz internationaler Rechnungslegungsvorschriften
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Der vorrangige Zweck der internationalen Rechnungslegung besteht im Anlegerschutz. 
Diese sollen in der Lage sein, korrekte Entscheidungen hinsichtlich des (Ver-)Kaufs oder 
des Haltens von Aktien zu treffen. Da Aktien an Kapitalmärkten gehandelt werden, heißt 
die internationale Rechnungslegung auch kapitalmarktorientierte Rechnungslegung.

Der „Druck“ zur Internationalisierung der Bewertungsvorschriften ist auf international 
tätige, nicht deutschstämmige Konzerne zurückzuführen, die ihren Wunsch nach Verein-
heitlichung juristischer Bestimmungen zunächst der IASCF kommunizieren. Diese wie-
derum leitet das Anliegen an die Europäische Union weiter, welche im nächsten Schritt 
ihren Einfluss auf die deutsche Rechtsprechung geltend macht. Mit der bereits in Kap. 4 
erwähnten EU-Verordnung 1606/2002 sollten Unternehmen veranlasst werden, Rech-
nungslegungsstandards von „hoher Qualität“ anzuwenden; wobei im Wortlaut offen bleibt, 
ob die IAS/IFRS oder z. B. die hierzu im „Wettbewerb“ stehenden US-GAAP (United 
States Generally Accepted Accounting Principles) zum Einsatzkommen sollen. Die Vor-
schrift bezieht sich seit ihrem Inkrafttreten lediglich auf Kapitalgesellschaften. Die aus 
dem BilMoG resultierenden Änderungen betrafen den Großteil aller in Deutschland regis-
trierten Unternehmen, wohingegen sich die Vorschriften der IFRS lediglich aus kapital-
marktorientierte Konzerne beziehen. Die Beeinflussung der Rechtsprechung im Allgemei-
nen ist dennoch offensichtlich.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die eingeschränkte Anzahl von Adressa-
ten der IFRS-Vorschriften. Von allen deutschen Unternehmen sind lediglich 17,95 % den 
Kapitalgesellschaften zuzurechnenden (vgl. Abb. 5.1).

Von diesen 17,95  % entfallen wiederum lediglich 1,3  % auf Aktiengesellschaften 
(7.794 Unternehmen; vgl. Abb. 5.2) wovon jedoch weniger als 1.000 börsennotiert/regis
triert sind. Die Bezeichnung als „kapitalmarktorientierte Rechnungslegung“ erscheint 
unter Berücksichtigung der o. g. Aspekte als absolut zutreffend und nachvollziehbar.

2.163.104

437.983

584.399
69.533

Einzelunternehmer

Personengesellschaften (zum Beispiel OHG, KG)

Kapitalgesellschaften (GmbH, AG)

Sonstige Rechtsformen

Abb. 5.1  Anteile der 
Rechtsformen von 
Unternehmen in Deutschland 
(vgl. https://www.destatis.de/
DE/Themen/Staat/Steuern/
Umsatzsteuer/Tabellen/
voranmeldungen-rechtsformen.
html. Zugegriffen am 
07.08.2019)
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5.2	 �Ursprung der Vorschriften/Aufbau der IFRS–Foundation

Die International Financial Reporting Standards (IFRS) und die International Accounting 
Standards (IAS) haben sich zu den wesentlichen Instrumenten der internationalen Rech-
nungslegung entwickelt. Sie wurden 1973 durch das International Accounting Standards 
Committee (IASC ) in London begründet. Dieses setzte sich aus Berufsverbänden aus

•	 Australien,
•	 Deutschland,
•	 Frankreich,
•	 Großbritannien,
•	 Japan,
•	 Kanada,
•	 Mexico,
•	 Niederlande
•	 sowie den USA.

zusammen. Bei den Gründungsmitgliedern fanden sich auch Vertreter des deutschen In
stituts der Wirtschaftsprüfer und der Wirtschaftsprüferkammer (vgl. Pellens et al. 2011, S. 87).

Die gesamte Organisation formierte sich im Jahr 2001 neu, nachdem der Wertpapier-
handel börsennotierter Unternehmen aufgrund des Internets massiv zunahm.

Bei der seit 2001 bestehenden Organisation handelt es sich um eine internationale und 
nicht-staatliche Fachorganisation, die sich aus Vertretern der mit Rechnungslegung be-
fassten Berufsverbände, des Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer sowie der Unternehmen 
selbst zusammensetzt. Der Aufbau der Foundation gestaltet sich in einer Art, die eine best-
mögliche Kontrolle der einzelnen Organe untereinander ermöglicht, um die „Qualität“ der 
Standards so hoch wie möglich zu halten. Nach seiner Reorganisation bestand die IASC 
aus insgesamt vier verschiedenen Organen (Abb. 5.3).

536.068

7.794
40.537

GmbHen
AGen
sonstige Rechtsformen

Abb. 5.2  Anteile der 
Rechtsformen von 
Unternehmen in Deutschland; 
Kapitalgesellschaften 
(vgl. ebda.)
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•	 der IASCF
–– der aus 22 Treuhändern bestehenden „Foundation“,

•	 dem IASB
–– dem „Board“, dem insgesamt 14 Mitglieder angehören),

•	 dem SAC
–– dem Standard Advisory Council sowie

•	 dem IFRIC
–– dem International Financial Reporting Interpretations Committee (Kirsch 2013, S. 3).

Die einzelnen Organe der IASCF übernehmen folgende Aufgaben im Rahmen der Ver-
abschiedung von Standards:

•	 Das IASC entwickelt neue Rechnungslegungsstandards und führt diesbezüglich Feld-
versuche durch.

•	 Das IFRIC entwickelt Interpretationen zu Anwendungs- und Auslegungsfragen beste-
hender Standards; zwecks Genehmigung erfolgt hiernach die Vorlage beim IASB;
–– vergleichbar mit „Kommentaren“ zu z. B. seitens der deutschen Gesetzgebung ver-

abschiedeten Vorschriften.
•	 Das SAC steht dem Board (IASB) bzw. den Trustees beratend zur Verfügung.

Beim IASB handelt es sich um eine privatrechtliche Organisation und nicht um eine 
Form der „Gesetzgebung“. Da die Arbeit der Foundation jedoch inzwischen seitens der 
EU anerkannt ist, wurde das sog. Endorsementverfahren implementiert, wonach sämtliche 
Rechnungslegungsvorschriften vor der Publikation zunächst durch die EU-Kommission 
geprüft (Ausnahmen bisher: IFRS 8 & IAS 39), im Anschluss daran jedoch als verbindli-
ches EU-Recht anerkannt werden (vgl. Pellens et al. 2011, S. 104).

IASCF (22 Treuhänder [Trustees]) 

Ernennung der folgenden Organe

Standard Advisory 
Council (SAC): 

Ratgeber der Boards

International Financial 
Reporting 

Interpretations
Committee (IFRIC): 

Erarbeitung von 
Durchführungsverord

nungen

International 
Accounting Standards 

Board (IASB): 
Durchführung von 

Feldstudien, 
Erarbeitung neuer 

Standards

Abb. 5.3  Aufbau der IFRS-Foundation (Kirsch 2013, S. 3)
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Gemäß IFRS 8 hat ein Unternehmen Informationen offenzulegen, die Adressaten des 
Abschlusses in die Lage versetzen, Art und finanzielle Auswirkungen verschiedener Ge-
schäftsaktivitäten und das wirtschaftliche Umfeld zu beurteilen. Sofern ein Unternehmen, 
das in organisatorischer Hinsicht eine Matrixstruktur aufweist, nicht in der Lage ist, ope-
rative Segmente eindeutig zu identifizieren, so hat es sich bei der Bestimmung einer 
angemessenen Segmentierungsgrundlage am Grundprinzip zu orientieren (vgl. Ernst & 
Young 2012, S. 7).

•	 Publikationspflichtige Kapitalgesellschaften geben ungern interne Informationen preis, 
die über den Jahresabschluss hinausgehen.

Es existiert ein deutsches Pendant zu IASC. Das DRSC wurde 1998 in Berlin in der 
Rechtsform eines eingetragenen Vereins gegründet und weist einen Aufbau auf, der dem 
des IASB sehr ähnlich ist. Es ist durch das Bundesministerium für Justiz als privates Rech-
nungslegungsgremium in Anlehnung an §  342 HGB anerkannt und erfüllt folgende 
Aufgaben:

•	 Entwicklung von Grundsätzen für Konzernrechnungslegung,
•	 Beratung des BMJ bei Gesetzgebungsvorhaben zur Rechnungslegung,
•	 Vertretung in internationalen Standardisierungsgremien (… z. B. IASB),
•	 Erarbeitung von Interpretationen für internationale Rechnungslegungsstandards (vgl. 

Kirsch 2013, S. 4).

5.3	 �Unterscheidung zwischen Code-Law und Case-Law

Die IFRS weisen einen, von der deutschen Rechnungslegung abweichenden Aufbau auf. 
Während die deutschen Vorschriften kurz und allgemein formuliert sind, damit sie für eine 
Vielzahl von Sachverhalten gelten, sind IFRS ausführlich formuliert und sollen, im Ge-
gensatz zum Zweck der deutschen Vorschriften, Einzelfälle regeln.

Beispiel
In § 253 Abschn.  3 Satz 1 HGB ist das abnutzbare Anlagevermögen beschrieben, auf 
welches planmäßig Wertminderungen vorzunehmen sind. Weder die Art der Abschrei-
bung, noch die Dauer sind genannt. Um die Fristen der Abschreibung bzw. die Nutzungs-
dauer von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zu ermitteln, ist es erforderlich, 
das Einkommensteuergesetz sowie die entsprechenden und ggf. branchenspezifischen 
AfA-Tabellen zu prüfen.

Im Gegensatz hierzu ist das Anlagevermögen in den IFRS in drei Gruppen aufgeteilt, 
denen jeweils ein Standard gewidmet ist:

5.3  Unterscheidung zwischen Code-Law und Case-Law
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IAS 16 (Property, Plant & Equipment) – Sachanlagen
IAS 38 (Intangible Assets) – immaterielle Vermögensgegenstände
IFRS 9 (Financial Instruments) – Finanzinstrumente

Das deutsche Handelsrecht orientiert sich am kontinental-europäischen code law, ei-
nem Rechtssystem, dessen Gesetze für eine Vielzahl von Fällen gültig sind und einen all-
gemeingültigen Charakter aufweisen sollen. Der Vorteil dieses Systems liegt in der Kürze 
seiner Vorschriften, der Nachteil in dessen Auslegungsbedürftigkeit. Eine Konkretisierung 
erfolgt durch handelsrechtliche Kommentare, steuerrechtliche Vorschriften sowie Rege-
lungen der DRSC.

Beispiel: Abschreibung von Vermögensgegenständen gem. HGB

§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB besagt: „Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 
deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder die Herstellungskos-
ten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.“

Es erfolgt keinerlei Erläuterung hinsichtlich der Vorgehensweise, ob die Wertminde-
rung (AfA) in gleichen Jahresbeträgen (lineare AfA) oder in fallenden Jahresbeträgen 
(degressive AfA) erfolgen soll. Die Konkretisierung erfolgt im EStG § 7 Abschn.1 Satz 
1: „gleiche Jahresbeträge“. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind linear 
abzuschreiben (Grefe 2016, S. 84).

Die IFRS orientieren sich am angelsächsischen case law. Dieses Rechtssystem bein-
haltet einzelfallbezogene Regelungen mit Gültigkeit für spezielle Fälle, deren Vorteil in 
einer genauen Regelung spezieller Sachverhalte und ausführlichen Formulierungen be-
steht. Der Nachteil hingegen liegt in der z. T. mehrfachen Wiederholung von Regelungen. 
So sind bspw. Bestandteile von Anschaffungskosten bei verschiedenen Vermögenswerten 
definiert. Diese Vorgehensweise steigert insbesondere den Gesamtumfang der Vorschrif-
ten (vgl. Pellens et al. 2011, S. 50).

IFRS verfolgen das Ziel der realistischen Darstellung der Unternehmenssituation in 
finanzieller Hinsicht, wodurch ihre Vorschriften und Bewertungsgrundsätze von denen des 
deutschen Handelsrechts abweichen. Diese Zielsetzung lässt sich insbesondere dadurch 
feststellen, dass

•	 gemäß IFRS die Bildung stiller Reserven vermieden werden soll,
•	 Wertzuschreibungen von Vermögensgegenständen möglich sind,
•	 das strenge Niederstwertprinzips eingeschränkt wird,
•	 eine Veränderung der Aussage von IFRS-Bilanzen im Vergleich zu Bilanzen, die in An-

lehnung an deutsches Recht erstellt wurden, eintritt und somit Erläuterungsbedarf 
besteht.

5  Internationale Rechnungslegung
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5.4	 �Bewertung von Sachanlagen/Assets

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind gemäß § 253 Abs. 3 HGB

•	 durch regelmäßige Abschreibungen im Wert zu reduzieren,
•	 höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Jahresabschluss an-

zusetzen.

Die regelmäßige Wertminderung der Vermögensgegenstände und die Möglichkeit, dass 
diese einen Marktwert aufweisen, der oberhalb des Buchwertes liegt, führt zur Bildung 
von stillen Reserven. Die Bewertungsgrundlage basiert auf dem in § 253 Abs. 3 und 4 ge-
regelten strengen und gemilderten Niederstwertprinzip.

Die Bildung stiller Reserven ist in IFRS-Abschlüssen, im Gegensatz zum deutschen 
Handels- und Steuerrecht, nicht gewollt. Unternehmen sollen in ihren Jahresabschlüssen 
das gesamte Potenzial darstellen, was die Möglichkeit zur Wertzuschreibung sowie zur 
Bewertung von Vermögensgegenständen oberhalb ihrer Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten ermöglicht. Diese Vorgehensweisen wirken sich in Form einer Eigenkapitalsteige-
rung aus.

Fallstudie

Ein kapitalmarktorientiertes Handelsunternehmen weist folgende Positionen in seiner 
Eröffnungsbilanz aus:

 

Folgende Transaktionen sind im laufenden Geschäftsjahr buchhalterisch zu erfassen:

•	 Erwirtschaftung eines Umsatzes i. H. v. € 50.000,
•	 Abschreibun�g des LKW/Fuhrpark,

–– Kaufpreis: € 200.000,
–– Zeit-/Marktwert € 25.000
–– Alter: 3 Jahre
–– Nutzungsdauer: 4 Jahre

5.4  Bewertung von Sachanlagen/Assets
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•	 Ankauf von Wertpapieren i. W. v. € 100.000 als Finanzanlage
–– Wert am Ende des Geschäftsjahres: € 125.000

Zunächst erfolgt die Bewertung/Bilanzierung der Vermögensgegenstände bzw. die Bu-
chung der Geschäftsvorfälle in Anlehnung an deutsches Handels- und Steuerrecht.

 

Buchung der Umsatzerlöse
	 I	 I Bank 50.000 an Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen
	II	 II Umsatzerlöse 50.000 an Gewinn- und Verlustrechnung 50.000

Buchung der Kfz-Abschreibung
Das Fahrzeug steht nach drei Jahren noch mit 50.000 zu Buche. Die AfA wurde bisher 
leistungsbezogen in Anlehnung an §  7 Abs.  1 Satz 6 vorgenommen. Ein oberhalb des 
Buchwerts liegender Marktwert ist für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ge-
mäß HGB nicht zu berücksichtigen.

5  Internationale Rechnungslegung
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	 I	 AfA auf Fuhrpark € 50.000 an Fuhrpark € 50.000
	II	 Gewinn- und Verlustrechnung € 50.000 an AfA auf Fuhrpark € 50.000

Buchung der Wertpapiere
Bei den Wertpapieren gilt hinsichtlich einer potenziellen Wertzuschreibung das gleiche 
wie bei der Bewertung des Geschäftsfahrzeugs. Ein über dem Buchwert liegender Markt-
wert – also potenzieller Mehrerlös – führt allenfalls zur Bildung stiller Reserven, ist je-
doch, aufgrund des gemilderten Niederstwertprinzips nicht bilanziell zu berücksichtigen.

I Wertpapiere des Anlagevermögens 
€ 100.000

an Bank € 100.000

II Schlussbilanzkonto € 100.000 an Wertpapiere des Anlagevermögens 
€ 100.000

5.4  Bewertung von Sachanlagen/Assets
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Wird die Bewertung der Vermögensgegenstände in Anlehnung an die Vorschriften des 
deutschen Handels- und Steuerrechts vorgenommen, entsteht durch umseitig genannte 
Geschäftsvorfälle keine Veränderung des Eigenkapitals. Aufwendungen und Erlöse in 
der Gewinn- und Verlustrechnung sind ausgeglichen. Die Bilanz hat zum Ende des Ge-
schäftsjahres folgendes Aussehen:

 

Die Buchung der Vermögensgegenstände in Anlehnung an deutsches Handels- und 
Steuerrecht erfolgt erfolgsneutral – d. h. aufgrund des Niederstwertprinzips in Anlehnung 
an § 253 Abs. 3 & 4 dürfen sowohl die Wertpapiere als auch das Fahrzeug maximal mit 
den Anschaffungskosten bilanziert werden. Ein über das Eigenkapitalkonto abzuschlie-
ßender Ertrag aus der Gewinn- und Verlustrechnung entsteht nicht. Die über den Buch-
werten liegenden Marktpreise für das Nutzfahrzeug und die Wertpapiere bilden im Jahres-
abschluss die sogenannten „stillen Reserven“.

Die Intention der IFRS liegt, im Gegensatz zum deutschen Handels- und Steuerrecht 
in der Darstellung des Unternehmens mit seinem gesamten Potenzial. Stille Reserven, 
wie sie in o. g. Beispiel in Form eines über dem Buchwert liegenden Marktpreises für das 
Nutzfahrzeug und die Wertpapiere vorliegt, sollen vermieden werden. Unternehmen sol-
len genau diese „verborgenen“ Werte ihrer Vermögensgegenstände demonstrieren, um die 
gesamte, vorhandene Finanzkraft mess- und mit anderen Firmen vergleichbar darzustellen.

5  Internationale Rechnungslegung
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Diese, u. a. in IAS 16 festgelegten Bestimmungen bewirken eine positive Verände-
rung der Vermögenswerte, deren Auswirkungen sich, aufgrund der Gegenbuchung über 
Erfolgskonten auch in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Bilanz feststellen 
lassen. Die Buchungen der o. g. Geschäftsvorfälle in Anlehnung an die IFRS/IAS jetzt im 
Überblick.

Buchung der Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse werden in Anlehnung an die IFRS auf die gleiche Weise erfasst wie ge-
mäß deutschem Handels- und Steuerrecht.

 

Buchung der Kfz-Abschreibung
Das Fahrzeug steht nach drei Jahren noch mit 50.000 zu Buche. Der ermittelbare Markt-
wert liegt bei € 25.000. Die AfA wurde bisher z. B. leistungsbezogen in Anlehnung an § 7 
Abschn. 1 Satz 6 vorgenommen. Ein oberhalb des Buchwerts liegender Marktwert ist für 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gemäß HGB nicht zu berücksichtigen.

•	 IAS 16.31 bietet die Möglichkeit, eine Wertzuschreibung des Anlagevermögens vor-
zunehmen, sofern sich ein verlässlicher Marktwert ermitteln lässt. Dieser Tatbestand 
ist, mit Blick auf den gemäß „Schwackeliste“1 zu ermittelnden Wert erfüllt.

•	 IAS 16.39 schreibt außerdem vor, die Gegenbuchung der Wertzuschreibung im AV auf 
dem Konto der Neubewertungsrücklagen vorzunehmen.

•	 Die Neubewertungsrücklagen sind gemäß IAS 16.41 über die Gewinnrücklagen 
abzuschließen.

1 Die Schwacke GmbH in Frankfurt bewertet u. a. gebrauchte Kraftfahrzeuge anhand des Fahrzeug-
typs, der Kilometerleistung, etc. Die seitens des Unternehmens veröffentlichten Daten stellen seit 
vielen Jahren eine maßgebliche Information für den Gebrauchtfahrzeugmarkt dar.

5.4  Bewertung von Sachanlagen/Assets
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Die (erfolgswirksamen) Buchungssätze lauten demnach wie folgt:

I AfA auf Fuhrpark 50.000 an Fuhrpark 50.000
II Fuhrpark 25.000 an Neubewertungsrücklagen 25.000
III Neubewertungsrücklagen 25.000 an Gewinnrücklagen 25.000
IV Gewinnrücklagen 25.000 an Bilanz 25.000
V AfA auf Fuhrpark 50.000 an Gewinn- und Verlustrechnung 50.000
VI Bilanz 25.000 an Fuhrpark 25.000

 

Rücklagen lassen sich in Kapitalgesellschaften aufgrund des Agios z. B. neu emittierter 
Aktien oder durch die Auflösung stiller Reserven bilden. In jedem Fall ist, in Anlehnung 
an deutsches Handels- und Steuerrecht, zur Bildung ein Zahlungsmittelfluss erforderlich. 
Das Beispiel verdeutlicht, dass sich in Anlehnung an IAS 16.31, 16.39 sowie 16.41 Kapi-
talrücklagen ohne das Vorliegen eines Zahlungsmittelflusses eine Verlängerung der Bi-
lanzsumme sowie die Bildung von Rücklagen erreichen lässt. Diese Möglichkeit resultiert 
aus der vom deutschen Recht abweichenden Bewertung und Buchung des Vermögensge-
genstands „Nutzfahrzeug“ mit dem vom Buchwert abweichenden Marktwert von € 25.000. 
Hierzu kommt der Wert, der sich durch die vom deutschen Recht abweichende Buchung 
der Wertpapiere ergibt. Kursgewinne sind gemäß IFRS 9.4.1.1 und 9.5.1.1 erfolgswirksam 
zu erfassen; die entsprechenden Buchungssätze lauten:
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I Wertpapiere AV € 25.000 an Kursgewinne € 25.000
II Kursgewinne € 25.000 an Gewinn- und Verlustrechnung € 25.000
III Gewinn- und Verlustrechnung € 25.000 an Gewinnrücklagen € 25.000

 

Wird die Bewertung der Vermögensgegenstände in Anlehnung an die Vorschriften der 
IFRS vorgenommen, entsteht durch die abweichende Bewertung der Vermögensgegen-
stände zwar keine direkte Veränderung des Eigenkapitals, dafür jedoch entstehen 
Rücklagen, die zumindest nach deutscher Rechtsauffassung zur Ausschüttung an Anteils-
eigner verwendet werden können und dementsprechend auch die hierfür erforderliche Li-
quidität voraussetzen. Dies ist jedoch in Anlehnung an die vorgenommenen Buchungen 
nicht der Fall. Das Schlussbilanzkonto hat zum Ende des Geschäftsjahres folgendes 
Aussehen:

 

5.4  Bewertung von Sachanlagen/Assets
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Die Steigerung des Kapitals/der Bilanzsumme liegt durch abweichende Bewertung 
der Vermögensgegenstände „Fuhrpark“ sowie „Wertpapiere des Anlagevermögens“ bei 
€ 50.000, wie die o. a. Bilanz im Vergleich mit der HGB/EStG-Bilanz zeigt.

Entgegen der deutschen Auffassung der Bewertung und Bilanzierung von Vermögens-
gegenständen müssen Werte im IFRS-Jahresabschluss nicht zwingend aus Kapitalflüssen 
bestehen. Das Potenzial eines Unternehmens, das im IFRS-Abschluss uneingeschränkt 
dargestellt werden soll, kann auch aus stillen Reserven bestehen. Die Identifikation der tat-
sächlichen Zahlungsmittel-/Kapitalflüsse kann anhand der Kapitalflussrechnung/Cash-flow 
erfolgen, die in Abschn. 2.4 ausführlich behandelt ist.

5.5	 �Atomisierung von Vermögensgegenständen

Im Gegensatz zum deutschen Handels- und Steuerrecht ist es in Anlehnung an die IFRS 
möglich, Teile von Sachanlagen, deren Anschaffungswerte im Verhältnis zum Gesamtwert 
bedeutsam sind, getrennt voneinander abzuschreiben; die diesbezügliche Vorschrift findet 
sich in IAS 16.43. Die Verteilung der Abschreibungsbeträge über die planmäßige Nut-
zungsdauer bleibt gemäß IAS 16.50 hiervon unberührt. Ein konkretes Beispiel findet sich 
in IAS 16.44 der Unternehmen nahelegt, die Triebwerke und den Rumpf eines Flugzeugs 
getrennt voneinander abzuschreiben; hierauf wird später noch konkret Bezug genommen. 
Grundsätzlich besteht für Unternehmen besteht die Option, eine Aufteilung von Vermö-
gensgegenständen des Anlagevermögens in Komponenten vorzunehmen, denen anteilige 
Anschaffungskosten zugeordnet werden können. Die einzelnen Komponenten, welche 
ggf. unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen, werden somit getrennt voneinander an-
geschrieben, wodurch eine präzisere Aufwandsverrechnung möglich wird (vgl. Buchholz 
2018). Diese Vorgehensweise steht im Gegensatz zum handels- und steuerrechtlichen Pro-
zedere, wo selbst nachträgliche Anschaffungs- und/oder Inbetriebnahmekosten dem Ver-
mögensgegenstand zuzurechnen sind (vgl. hierzu auch Abschn. 2.5).

Fallstudie

Eine kapitalmarktorientierte Aktiengesellschaft errichtet zum Preis von € 5.000.000 ein 
Betriebsgebäude, das in Anlehnung an § 7 Abschn. 5 EStG eine Nutzungsdauer von 50 
Jahren hat. Ein derartiges Gebäude lässt sich in die Komponenten Mauerwerk, Dach 
und Fenster unterteilen. Hinsichtlich des Gesamtwertes entfallen (hypothetisch) auf 
das Mauerwerk 75 %, auf das Dach 20 % und auf die Fenster 5 %. Die Nutzungsdauern 
dieser Komponenten verteilen sich mit 50 Jahren auf das Mauerwerk, mit 25 Jahren auf 
das Dach und ebenfalls 25 Jahren auf die Fenster
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Unter diesen Voraussetzungen hätten die Komponenten die folgenden Werte:

Mauerwerk € 3.750.000

Dach € 1.000.000
Fenster € 250.000

sowie den folgenden Abschreibungsverlauf:

Mauerwerk €  3.750.000   ÷  50 = €  75.000  p. a.
Dach €  1.000.000   ÷  25 = €  40.000  p. a.
Fenster €  250.000   ÷  25 = €  10.000  p. a.

In Summe wird das Gebäude pro Jahr mit einem Betrag i. H. v. 125.000 abgeschrieben, 
im Gegensatz zu einem Betrag i. H. v. € 100.000 bei linearer AfA und nicht erfolgter Auf-
teilung des Vermögensgegenstands „Gebäude“ in einzelne Komponenten.

Die sog. „Atomisierung“ von Vermögenswerten ist als problematisch anzusehen, da 
assets Funktionseinheiten darstellen. Ein Gebäude ist nur mit Dach und Fenstern „nutz-
bar“ bzw. funktionsfähig und eine Aufteilung der Anschaffungskosten auf einzelne Be-
standteile somit objektiv kaum möglich, sodass eine verlässliche Bewertung erschwert 
wird. Im Gegensatz zur einheitlichen Gebäudeabschreibung sind nur bei wertmäßig grö-
ßeren Komponenten, mit deutlich abweichenden Nutzungsdauern, wesentliche Unter-
schiede in den Abschreibungsbeträgen zu erwarten.

Im Gegensatz hierzu sind bei einem Flugzeug, dessen Triebwerke in Abhängigkeit des 
Typs in Abständen von 2–6 Jahren generalüberholt werden müssen, die entsprechenden 
Aufwendungen als spezielle Komponente „Generalüberholung“ zu aktivieren, da die 
Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen, wirtschaftlichen Nutzens hoch und eine verläss-
liche Bewertung möglich ist.

Die Abschreibung der entsprechenden Beträge erfolgt wieder über 4–6 Jahre – in Ab-
hängigkeit der zuvor festgelegten Nutzungsdauer – wodurch eine periodengerechte Wert-
minderung erreicht wird.

Die entsprechende Vorschrift findet sich in IAS 16.7, nach der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten einer Sachanlage als Vermögenswert anzusetzen sind, wenn es wahrschein-
lich ist, dass ein mit der Sachanlage verbundener, künftiger wirtschaftlicher Nutzen dem 
Unternehmen zufließen wird. Hierin steckt ein Hinweis auf die Möglichkeit zur Aktivierung

Laufende Wartungskosten z. B. von technischen Anlagen werden als Aufwand erfasst. 
Wenn aus der Instandsetzung bzw. Generalüberholung einer technischen Anlage jedoch 
ein wirtschaftlicher Nutzen resultiert, so kann der hierfür aufgewandte Betrag gemäß IAS 
16.12 aktiviert werden.

Fallstudie

Eine deutsche Fluggesellschaft ordert ein Verkehrsflugzeug vom Typ „Airbus A 380“; 
der Kaufpreis beträgt € 448 Mio. Das Flugzeug verfügt über 4 Rolls-Royce-Triebwerke 
vom Typ „Trent 900“, die einen Wert von jeweils 22 Mio. darstellen. Das Flugzeug als 
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Gesamt-Vermögensgegenstand weist – in Anlehnung an die AfA-Tabellen des Bundes-
ministeriums für Finanzen – eine Nutzungsdauer von 12 Jahren auf. Das Luftfahrtbun-
desamt empfiehlt eine Generalüberholung der Triebwerke nach maximal 10.000 Be-
triebsstunden.

Unterstellt man nun, dass das Flugzeug zu mindestens 50 % seiner Nutzungsdauer 
im tatsächlichen Flugbetrieb eingesetzt wird, so sind diese 10.000 Betriebsstunden bei 
einer Gesamtstundenzahl von 8760 (365 x 24) nach zwei und drei Monaten erreicht. 
Zum Zwecke der besseren Berechenbarkeit wird ein zweijähriger Turnus für die Über-
holung der Triebwerke unterstellt.

Die IFRS eröffnen folgende Abschreibungsmöglichkeiten für einen Vermögensgegen-
stand wie ein Flugzeug. Gemäß IAS 16.43 i. V. m. IAS 16.44 besteht die Möglichkeit zur 
separaten Abschreibung von Vermögensgegenständen mit einem bedeutsamen Wertanteil 
im Vergleich zum Gesamtwert des Vermögensgegenstands. In Anlehnung an o. g. Kompo-
nentenwerte ergibt sich ein Wert für das Flugwerk/für den Rumpf i. H. v. 360 Mio. € sowie 
ein Gesamtwert i. H. v. 88 Mio. € für alle Triebwerke. Dies bedeutet konkret:

•	 die 4 Triebwerke mit Anschaffungskosten von je € 22 Mio. werden über 2 Jahre abge-
schrieben,

•	 das Flugwerk/der Rumpf wird mit einem AB i. H. v. € 360 Mio. wird über 12 Jahre ab-
geschrieben.

•	 lineare Afa gemäß deutschem Handelsrecht
Die jährlichen Abschreibungsbeträge errechnen sich gemäß der Vorschriften des deut-
schen Handelsrechtsmittels der Division des Gesamtbetrags des vollständigen Vermö-
gensgegenstands durch die Nutzungsdauer von 12 Jahren.

	 448Mio.€ 12 Jahre 37,33Mio.€ p.a.÷ = 	

•	 AfA-Berechnung gemäß IFRS 
Gemäß IFRS kann eine Aufteilung des Vermögensgegenstands „Flugzeug“ in die Kom-
ponenten Rumpf und Triebwerke vorgenommen werden. Der Rumpf mit einem Wert 
von € 360 Mio. ist durch die Nutzungsdauer von 12 Jahren zu dividieren. Die Trieb-
werke mit einem Wert von jeweils € 22 Mio. sind durch die Nutzungsdauer bzw. das 
Intervall bis zur nächsten Generalüberholung von 2 Jahren zu dividieren.

	 Flugwerk/Rumpf : 360Mio.€ 12 Jahre 30Mio.€ p.a.÷ = 	

	 ( )Triebwerke 4Einheiten : 88Mio.€ 2 Jahre 44Mio.€ p.a.÷ = 	
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Im Falle der oben dargestellten Bewertung sind die Flugzeugtriebwerke nach einer 
Nutzungsdauer von zwei Jahren vollständig abgeschrieben und weisen einen Buchwert 
i. H. v. „0“ auf. Die vorgeschriebene Generalüberholung der Triebwerke würde gemäß 
deutschem Bewertungsrecht und in Anlehnung an § 253 Abs. 1 HGB als Aufwand er-
fasst und den Buchwert nicht verändern – losgelöst von der Tatsache, dass eine Aufteilung 
von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Komponenten/„Atomisierung“ 
nicht statthaft ist. Gemäß IAS 16.14 dürfen Aufwendungen für Generalüberholungen 
von Komponenten aktivierter Vermögensgegenstände jedoch durchaus dem Buchwert zu-
geschrieben werden und sind buchhalterisch nicht als Aufwand zu behandeln. Auf diese 
Weise erhält das Unternehmen alle 2 Jahre einen Wertzuwachs im Anlagevermögen.

Unterstellt sei nun, dass die Generalüberholung eines Triebwerks von Typ Trent 900 
mit jeweils 18 Mio. € berechnet und diese Überholung alle zwei Jahre durchgeführt wird. 
Die buchhalterische Erfassung erfolgt dann jeweils mittels des Buchungssatzes

 III Triebwerke 72 Mio. € an Bank 72 Mio. €

 

Der Vorteil in der oben dargestellten Verfahrensweise liegt in der Vermeidung eines 
Aufwands und der damit einhergehenden Reduktion des Eigenkapitals sowie der Stei-
gerung des Anlagevermögens, was sich wiederum positiv auf bilanzielle Kennzahlen wie 
die Anlageintensität auswirkt. Die Bilanz erfährt eine intermittierende Steigerung des 
Anlagevermögens und im Vergleich zur linearen Abschreibung des gesamten Vermögens-
gegenstands liegt der Wert zum Ende der Nutzungsdauer deutlich höher, was in nach-
folgend abgebildeter Tabelle erkennbar wird.
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Nutzungsdauer Flugzeug (gesamt) Summe Flugwerk/Rumpf Triebwerke
1 410.666.666,67 374.000.000,00 330.000.000,00 44.000.000,00
2 373.333.333,33 372.000.000,00 300.000.000,00 72.000.000,00
3 336.000.000,00 306.000.000,00 270.000.000,00 36.000.000,00
4 298.666.666,67 312.000.000,00 240.000.000,00 72.000.000,00
5 261.333.333,33 246.000.000,00 210.000.000,00 36.000.000,00
6 224.000.000,00 252.000.000,00 180.000.000,00 72.000.000,00
7 186.666.666,67 186.000.000,00 150.000.000,00 36.000.000,00
8 149.333.333,33 192.000.000,00 120.000.000,00 72.000.000,00
9 112.000.000,00 126.000.000,00 90.000.000,00 36.000.000,00
10 74.666.666,67 132.000.000,00 60.000.000,00 72.000.000,00
11 37.333.333,33 66.000.000,00 30.000.000,00 36.000.000,00
12 0,00 0,00 0,00 0,00

Bereits im vierten Jahr der Nutzung liegt die Summe der Komponentenwerte oberhalb 
des Gesamtwerts des linear angeschriebenen Flugzeugs. Der „Effekt“ tritt ein, da einer-
seits der Wert der Komponenten bedeutsam im Vergleich zum Gesamtwert des Vermö-
gensgegenstandes ist und außerdem auf Grund der Tatsache, dass die Nutzungsdauer ei-
ner Komponente – im vorliegenden Fall die der Triebwerke – mit zwei Jahren als sehr 
kurz zu bezeichnen ist. Je länger die Nutzungsdauer einer Komponente und je geringer 
der Wertbestandteil einer Komponente, desto geringer ist der Effekt einer intermittie-
renden Wertsteigerung. Die Vorteilhaftigkeit einer linearen Abschreibung im Vergleich zur 
Atomisierung lässt sich insbesondere bei Gebäuden feststellen (vgl. hierzu auch Aufgabe 
6 im Kapitel „Wiederholungs- und Kontrollfragen“).

5.6	 �Immaterielle Vermögensgegenstände/intangible assets

Die Thematik immaterieller Vermögensgegenstände, insbesondere die des derivativen Fir-
menwerts und seiner Behandlung gemäß deutschem Handelsrecht nach der Übernahme 
von Unternehmen wurde bereits in Abschn. 2.3.1 behandelt.

Wird ein Unternehmen durch ein anderes aufgekauft, so entspricht der Kaufpreis selten 
dem Eigenkapital des aufgekauften Unternehmens. Kundendaten, Ersatzteile, Beteiligun-
gen, etc. sind Aspekte, die im Rahmen von Verkaufsverhandlungen eine Rolle hinsichtlich 
der Preisfindung spielen. Ggf. werden Unternehmen hohe Preise für die Ausräumung ei-
nes Mitbewerbers zahlen, um ihre Marktposition auf diese Weise zu verbessern.

•	 IFRS 3.51 schreibt vor, dass der Geschäfts – und Firmenwert nach Zusammenschlüs-
sen von Unternehmen durch die Saldierung des Eigenkapitals vom Kaufpreis zu be-
stimmen ist.

•	 IAS 36.66 schreibt nach Unternehmenszusammenschlüssen eine Aufteilung von 
Unternehmen in sogenannte Cash Generating Units vor.
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•	 Der Goodwill ist gemäß IAS 36.59 jährlich zu prüfen und, bei Vorliegen von Abwei-
chungen zwischen Buchwert und Zeitwert, um Sonderabschreibungen im Wert zu re-
duzieren.

Während die Aktivierung gemäß HGB stringent und i. V. m. mit § 7 Abschn. 1 Satz 3 
EStG eindeutig geregelt und die Abschreibung in gleichen Jahresbeträgen über einen Zeit-
raum von 15 Jahren vorzunehmen ist, lassen die IFRS hinsichtlich des bilanziell anzuset-
zenden Zeitwerts vom Geschäfts- und Firmenwert, der ab hier mit dem in den IFRS übli-
chen Begriff des Goodwill bezeichnet wird, Spielraum für die Bewertung. Die Prüfung 
des Goodwill gemäß IAS 36.59 ist nicht mit einer linearen Abschreibung wie der gemäß 
HGB und EStG gleichzusetzen.

Grundsätzlich gilt gemäß IAS 39.36, dass ein im Rahmen eines UN-Zusammenschlusses 
entstandener Geschäfts- und Firmenwert separierbar sein kann, wenn im neu entstandenen 
Gesamtunternehmen mehrere zahlungsmittelgenerierende Einheiten existieren. In diesem 
Zusammenhang schreiben IAS 36.80 und .81 die Bildung sogenannter „Cash-Generating-
Units“ (CGU) vor, denen der Geschäfts- und Firmenwert gleichermaßen zugeteilt werden 
muss, um eine Überprüfung der Wertminderung grundsätzlich zu ermöglichen. Eine AfA 
ist gemäß IAS 36.60 stets erfolgswirksam zu erfassen; nach einer außerordentlichen AfA 
ist der Restwert gemäß IAS 36.63 auf die planmäßige Nutzungsdauer zu verteilen. Soweit 
besteht noch Ähnlichkeit mit den bundesdeutschen Vorschriften gemäß der §§ 246 und 
253 HGB sowie § 7 Abs. 1 EStG – zur Vermeidung einer zu positiven Darstellung des 
Unternehmens schreibt aber IAS 36.104 vor, dass ein Geschäfts- und Firmenwert, der 
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zugeordnet wurde abgeschrieben werden muss, 
wenn die Wiederbeschaffungswerte (recoverable amounts) die Buchwerte (Assets) unter-
schreiten. Ferner sind die Assets zu gleichen Teilen in ihrem Wert zu reduzieren, sofern der 
Buchwert des Goodwill nicht ausreicht, um die Wertminderung buchhalterisch zu erfas-
sen. Auf diese Weise wird der physisch nicht messbare Goodwill reduziert und eine zu 
hohe Bewertung von Assets, die durch die Existenz eines Goodwill verschleiert werden 
könnte vermieden. IAS 36.124 untersagt außerdem die Wertaufholung des Geschäfts- und 
Firmenwertes.

Übersteigt der Betrag, um den der Goodwill zu reduzieren ist, seinen Buchwert, so sind 
zusätzlich die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Wert zu mindern. Der 
Goodwill wird in diesem Augenblick nicht mehr losgelöst von den materiellen Vermö-
gensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens betrachtet. Dieser Zusammenhang 
und die Bedeutung dieses Wertes sollen im Rahmen eines konkreten Beispiels verdeutlicht 
werden (Buchholz 2018, S. 69).

Fallstudie

Die Alpha-Produktions-GmbH kauft die Omega-Service-GmbH zu einem Preis von 
160.000 €. Aus den in u. a. Schlussbilanzkonten erkennbaren Vermögensgegenständen 
resultiert für die Schlussbilanz der Alpha-GmbH nach Abschluss der Fusion ein Ge-
schäfts- und Firmenwert i. H. v. 60.000 €.
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Nach dem Zusammenschluss hat die Bilanz des neu gebildeten Gesamtunternehmens 
folgendes Aussehen:

 

Als einzige zahlungsmittelgenerierende Einheiten lassen sich das Gebäude (… zur Ver-
mietung) und die technischen Anlagen und Maschinen (TAM) identifizieren, da ein Good-
will in Anlehnung an IAS 36.80 und .81 isoliert keine Zahlungsmittelflüsse bewirkt. Ta-
bellarisch lassen sich Goodwill sowie die CGU in Anlehnung an die Buchwerte wie folgt 
darstellen:

TAM Gebäude
Buchwert 200.000 100.000
Firmenwert 60.000
Wiederbeschaffungswert 360.000

Unterstellt sei jetzt, dass ein Gutachten dem Gebäude einen Wert von nur noch 80.000 
bescheinigt – die Assets in Summe demnach einen Gesamtwert/Wiederbeschaffungswert 
von nur noch 280.000 € aufweisen und somit eine Diskrepanz von 80.000 €  zur Fusi-
onsbilanz.

TAM Gebäude
Buchwert 200.000 80.000
Firmenwert 60.000
Wiederbeschaffungswert 360.000

Der Wiederbeschaffungswert wäre zu hoch und ein Gleichgewicht der Werte wieder 
herzustellen. In diesem Fall ist zunächst der Goodwill in Höhe von 60.000 € vollständig 
auszubuchen; im Anschluss hieran sind gemäß IAS 36.104 die betreffenden Assets zu 
gleichen Teilen um eine Summe von weiteren 20.000 € erfolgswirksam abzuschreiben – 
im vorliegenden Fall ist jedoch lediglich das Gebäude betroffen.
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TAM Gebäude
Buchwert 200.000 80.000

Firmenwert 0
Wiederbeschaffungswert 280.000

Gemäß dem Verständnis der IFRS/IAS ist die Voraussetzung für die Aktivierung eines 
Vermögensgegenstands, dass dem Unternehmen künftig wirtschaftlicher Nutzen zufließt – 
so der Wortlaut in IAS 38.21, der sich auf immaterielle Vermögensgegenstände bezieht. 
Dieser Nutzen lässt sich jedoch – in Anlehnung an den Inhalt des o. g. „Gutachtens“ – 
nicht bestätigen, das genaue Gegenteil ist der Fall; das in Verbindung mit der Omega 
GmbH gekaufte Gebäude erhöht den Gesamtwert des erweiterten Unternehmens Alpha 
GmbH nicht, sondern reduziert ihn. Da nach der Aktivierung z. B. im Folgejahr festgestellt, 
dass die Werte der Assets sinken (man bedenke: eine Wertzuschreibung auf Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens ist gemäß IAS 16.31 und .39 grundsätzlich möglich), 
ist der Wert der Assets erfolgswirksam anzupassen/zu reduzieren und der Goodwill voll-
ständig auszubuchen, wenn sich ein künftiger wirtschaftlicher Nutzen/ein erhöhter (Ge-
samt-)Wert des Unternehmens nicht bestätigen lässt.

Die erfolgswirksame Reduktion des Goodwill sowie des Assets Gebäude erfolgt dann 
mittels des Buchungssatzes

Impairment Loss (außerordentliche Abschreibung) 80.000
an Goodwill (derivativer Geschäfts- und Firmenwert 60.000
an Assets (Buildings [Gebäude]) 20.000

5.7	 �Rückstellungen

Bereits in Kap. 3 wurden Rückstellungen im Zusammenhang mit Ansatzvorschriften und 
Bilanzierungsverboten behandelt und es wurde die Bedeutung dieser Bilanzposition ins-
besondere im Hinblick auf die Steuerung des zu versteuernden Gewinns bzw. ihre Aus-
wirkung auf den dem Eigenkapital zuführbaren Betrag herausgestellt. §  249 HGB 
schreibt die Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende 
Verluste aus schwebenden Geschäften vor, wozu sich beispielsweise zu erwartende For-
derungsverluste zählen lassen oder die in Abs. 1 Ziffer 2 genannten Gewährleistungen, 
die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden. Als Beispiel für letztere können kun-
denseitige Ansprüche auf Garantieleistungen an ggf. defekten Produkten des betreffen-
den Unternehmens dienen. Die Vorschrift lässt sich auf das aus § 253 HGB resultierende 
strenge- und gemilderte Niederstwertprinzip zurückführen, gemäß dem sich ein Unter-
nehmen ärmer machen muss, als es tatsächlich ist. Dies bedeutet, dass Vermögensgegen-
stände nach Ende ihrer Nutzungsdauer – die ggf. in Anlehnung an die Abschreibungstabel-
len des Bundesministeriums für Finanzen (vgl. Bundesministerium für Finanzen 2019) 
bestimmt wurden – nicht mehr im Anlage- und/oder Umlaufvermögen aufgeführt werden 
dürfen. Sie stellen lediglich sogenannte stille Reserven für das Unternehmen dar, die sich 
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ausschließlich nach Veräußerung des Vermögensgegenstands und Erfassung des über dem 
Buchwert liegenden Zeitwerts als Ertrag realisieren lassen. Zur Erinnerung noch einmal 
die buchhalterische Erfassung im Rahmen der Auflösung einer stillen Reserve.

Beispiel Auflösung stiller Reserven

Zum Anlagevermögen eines Unternehmens gehört ein annähernd sieben Jahre alter 
PKW; das Fahrzeug wurde in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Bundesministeriums 
für Finanzen über sechs Jahre abgeschrieben und weist aktuell keinen Buchwert mehr 
auf. Ein Mitarbeiter des Unternehmens bietet nun an, das Fahrzeug zu einem Preis von 
10.000 € zu kaufen; die Buchhaltung erfasst den Geschäftsvorfall wie folgt:

Bank 10.000 € an periodenfremde Erträge 10.000 €

 

Das Konto periodenfremde Erträge ist über die Gewinn- und Verlustrechnung abzu-
schließen; außer dem Bankkonto wird kein weiteres Bestandskonto berührt. Die Auf-
lösung einer sog. „stillen Reserve“ ist somit erfolgt.

Rückstellungen werden stets gegen ein Aufwandskonto gebucht was im Rahmen des 
Jahresabschlusses zur Folge hat, dass sich nach Abschluss des betreffenden Aufwands-
kontos über die Gewinn- und Verlustrechnung der zu versteuernde Gewinn reduziert. 
Obwohl hieraus eine Reduktion der steuerlichen Einnahmen für die Finanzbehörde 
resultiert, bestätigen – und erweitern – die Vorschriften des EStG diejenigen des HGB 
und schreiben auch für die Erstellung der Steuerbilanz die Bildung von Rückstellungen für 
drohende Verluste und sogar für Zuwendung im Rahmen von Dienstjubiläen von Mitar-
beitern vor. Die Vorschriften erscheinen zunächst widersprüchlich; ruft man sich jedoch 
Ausführungen zum Maßgeblichkeitsprinzip in Abschn  1.5 ins Gedächtnis, sind sie 
durchaus plausibel. § 5 Abs. 4a EStG untersagt zwar die Bildung von Rückstellungen für 
z. B. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, weicht diese Vorschrift jedoch am 
Ende des Satzes mit dem Verweis auf Abs. 1a Satz 2 wieder auf. Hier ist ausgeführt, dass 
„die Ergebnisse der in der handelsrechtlichen Rechnungslegung zur Absicherung finanz-
wirtschaftlicher Risiken gebildeten Bewertungseinheiten sind auch für die steuerliche Ge-
winnermittlung maßgeblich“ sind. Die Auswirkungen im Rahmen der Bildung und Auf-
lösung von Rückstellungen sollen an Hand eines konkreten Beispiels dargestellt werden.

Beispiel Bildung und Auflösung von Rückstellungen

Ein Produktionsunternehmen wird auf Grund eines konstruktiven Mangels an den 
selbst erstellten Produkten mit einer Vielzahl von kundenseitigen Gewährleistungsan-
sprüchen konfrontiert. Da das Produkt im laufenden Jahr in konstruktiv unveränderter 
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Form weiterhin vertrieben wurde ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Gewährleis-
tungsansprüche im kommenden Geschäftsjahr nicht reduzieren sondern eher steigern 
wird. Die Zahlungen zur Befriedigung der Gewährleistungsansprüche belaufen sich 
bisher auf 25.000 €. In Anlehnung an die Vorschriften der §§ 249 HGB sowie 5 Abs. 1a 
Satz 2 EstG bildet das Unternehmen jetzt Rückstellungen in Höhe von 50.000 €.

I Gewährleistungsaufwand 50.000 € an Gewährleistungsrückstellungen 50.000 €
II Gewährleistungsrückstellungen 50.000 € an Schlussbilanzkonto 50.000 €
III Gewinn- und Verlustrechnung 50.000 € an Gewährleistungsaufwand 50.000 €

 

 

Ist das Unternehmen im neuen Geschäftsjahr zu Zahlungen/zu Gewährleistungen ver-
pflichtet, die über den als Rückstellung gebildeten Betrag hinausgehen, entsteht ein 
zusätzlicher Aufwand. Gemäß § 249 Abs. 2 Satz 2 sind Rückstellungen verpflichtend 
aufzulösen, wenn der Grund für die Bildung entfallen ist. Im Falle einer Zahlung in 
Höhe von 75.000 € wird die buchhalterische Auflösung wie folgt vorgenommen:

Gewährleistungsrückstellungen 50.000 €
Gewährleistungsaufwand 25.000 € an Bank 75.000 €

 

 
Unterschreiten die tatsächlich zu leistenden Zahlungen der Betrag der Rückstel-

lung, entsteht für das Unternehmen ein Ertrag, da der aus der Bildung der Rückstellung 
resultierende Aufwand die steuerliche Belastung im abgelaufenen Geschäftsjahr be-
reits gesenkt hat; die Finanzbehörde jedoch auf den ihr zustehenden Steuerbetrag ver-
zichtet. Unterstellt seien in diesem Zusammenhang tatsächliche Zahlungen in Höhe 
von 40.000 €.
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Gewährleistungsrückstellungen 50.000 € an Bank 40.000 €
an periodenfremde Erträge 10.000 €

 

 

Der gebuchte Ertrag fließt in die Gewinn- und Verlustrechnung und erhöht – ohne 
zugrunde liegenden Kapitalfluss – den zu versteuernden Gewinn. In der gemäß § 264 
HGB auch von deutschen, kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften verpflichten 
dem Jahresabschluss beizufügenden Kapitalflussrechnung wird dieser Geschäftsvorfall 
vom G & V – Ergebnis subtrahiert.

An Hand des Beispiels wird deutlich, dass durch die Bildung von Rückstellungen zu-
nächst ein steuerlich wirksamer Aufwand entsteht, ohne dass ein Zahlungsmittelfluss 
erfolgt. Die §§ 249 HGB und 5 EStG bieten Unternehmen ein wirksames und absolut le-
gales Instrument zur Einsparung von Einkommens- und/oder Körperschaftsteuern. Da die-
ses Tool auf das bereits erwähnte Niederstwertprinzip zurückzuführen ist, was der Inten-
tion und den Vorschriften der IAS/IFRS widerspricht, werden aus der Bildung von 
Rückstellungen resultierenden Aufwendungen dem Gewinn im Rahmen der Kapitalfluss-
rechnung/im Rahmen des Cash-Flow (vgl. hierzu Ausführungen in Abschn. 2.4) hinzu-
gerechnet.

Bereits zu Beginn des Kapitels wurde darauf hingewiesen, dass die Intention der IAS/
IFRS in der Darstellung des vollständigen (finanziellen) Potenzials von Unternehmen 
besteht. Insbesondere seien in diesem Zusammenhang

•	 die Möglichkeit zur Schätzung der Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen ge-
mäß IAS 8.32,

•	 die Möglichkeit zur Vornahme von Wertzuschreibungen auf Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens gemäß IAS 16.31 und 16.39 sowie

•	 die Möglichkeit zur Aktivierung des Goodwill/des derivativen Geschäfts- und Firmen-
wertes gemäß IFRS 9.4.1.1 und 9.5.1.1

genannt.
Da Rückstellungen auf Grund der buchhalterischen Erfassung gegen ein Aufwands-

konto den Gewinn und somit den dem Eigenkapital zuführbaren Betrag reduzieren liegt 
die Vermutung nahe, dass Rückstellungen in den IAS/IFRS nicht berücksichtigt werden – 
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dem ist jedoch nicht so. Die Vorschriften des HGB, die primär zum Schutz sogenannter 
„gutgläubiger Dritter“ in Anlehnung an § 932 Satz 1 BGB dienen, finden sich sinngemäß 
auch in IAS 37; der Standard ist mit den Begriffen „Rückstellungen, Eventualverbindlich-
keiten und Eventualforderungen“ überschrieben.

Gemäß IAS 37.14 sind Rückstellungen in Unternehmen nur dann zu bilden, wenn

•	 „einem Unternehmen aus einem Ereignis der Vergangenheit eine gegenwärtige Ver-
pflichtung (rechtlich oder faktisch) entstanden ist,

•	 Der Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen zur Erfüllung dieser Ver-
pflichtung wahrscheinlich ist; und

•	 Eine verlässliche Schätzung der Höhe der Verpflichtung möglich ist.“

Losgelöst von der Tatsache, dass das aus den Begriffen zu entnehmende Adjektiv 
„eventuell“ auf zu erwartende Ereignisse hinweist, sprechen die Definitionen der im Stan-
dard angewandten Terminologie in IAS 37.10 eine deutliche Sprache, welche die Intention 
von Rückstellungen gemäß deutschem Recht unterstreicht.

•	 Eine Rückstellung stellt eine in ihrer Höhe ungewisse Schuld dar.
•	 Eine Schuld ist als eine aus der Vergangenheit resultierende Erfüllungsverpflichtung, 

die künftig mit wirtschaftlichem Nutzen verbunden ist.
•	 Ein verpflichtendes Ereignis basiert auf einer rechtlichen oder auch faktischen Ver-

pflichtung, die einem Unternehmen keine Alternative zur Erfüllung offenlässt.
•	 Eine rechtliche Verpflichtung leitet sich aus einem Vertrag, aus Gesetzen oder deren 

unmittelbaren Auswirkungen ab.
•	 Eine faktische Verpflichtung resultiert für ein Unternehmen aus seinem Geschäfts-

gebaren oder aus Äußerungen gegenüber anderen Parteien.
•	 Eine Eventualverbindlichkeit resultiert aus vergangenen Ereignissen und ihre Exis-

tenz ist durch das Eintreten oder auch Nichteintreten mehrerer, künftiger Ereignisse 
noch unsicher.

Ebenfalls losgelöst von der Formulierung des künftig zu erwartenden, wirtschaftli-
chen Nutzens stimmen die Definitionen der Rückstellung und der Schuld mit den dies-
bezüglichen, deutschen Definitionen annähernd überein. Ebenso resultieren rechtliche 
Verpflichtungen gemäß deutschem Recht aus Verträgen und/oder Gesetzen bzw. Rechts-
verordnungen. Die deutsche Parallele zu einer faktischen Verpflichtung lässt sich aus der 
Formulierung in § 362 HGB entnehmen, gemäß derer das Schweigen eines Kaufmanns 
als Annahme von an ihn gerichteten Angeboten gilt. Eventualverbindlichkeiten lassen 
sich mit den in §§  249 HGB sowie 5 EStG genannten ungewissen Verbindlichkeiten 
gleichsetzen. Die Terminologie lässt daher bereits vermuten, dass die Vorschriften zur Er-
fassung von Rückstellungen sich mit den bundesdeutschen Handels- und Steuerrechtsvor-
schriften decken.
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Angemerkt sei an dieser Stelle jedoch bereits, dass die Bildung von Rückstellungen 
für Eventualforderungen gemäß IAS 37.31 ausgeschlossen ist. Forderungen sind dem-
nach gemäß IAS/IFRS in Anlehnung an die Verkehrssitte zu bilden – einschließlich des 
seitens des die Forderung einbuchenden Unternehmens zu tragenden Risikos – und gemäß 
IFRS 9.5.2.1 erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Aus dieser Vor-
schrift resultiert die Verpflichtung, eine Forderung im Falle der Uneinbringbarkeit abzu-
schreiben. Eine diesbezüglich Absicherung ist also auch im Zuge der Grundintention der 
IAS/IFRS nicht möglich bzw. statthaft.

Interessant ist die in IAS 37.27 getätigte Formulierung bzw. die Vorschrift, dass Even-
tualverbindlichkeiten ebenfalls nicht angesetzt werden dürfen. Diese Vorschrift wird 
sogleich im nächsten Paragrafen widerrufen der besagt, dass derartige Positionen eben 
doch zu bilden sind, wenn ein Abfluss von Ressourcen „nicht unwahrscheinlich“ und 
somit grundsätzlich doch zu erwarten ist. Es folgt ein Verweis auf Paragraf 86, der eine 
Beschreibung der zu erwartenden Verbindlichkeiten fordert – eine Vorschrift die an § 264 
HGB erinnert, der den Anhang als Ergänzung zum Jahresabschluss für Kapitalgesell-
schaften vorschreibt. Ferner erinnert diese Vorschrift an die Formulierung des § 5 Abs. 4a 
EStG, der zunächst die Bildung von Rückstellungen untersagt, dieses Verbot jedoch in 
Abs. 1a bereits aushebelt.

Es finden sich weitere Parallelen zum deutschen Bilanzierungsrecht: IAS 37.5 – (d) 
legitimiert beispielsweise die Bildung von Rückstellungen im Zusammenhang von Leis-
tungen an Arbeitnehmer, wozu als Beispiele Pensionsrückstellungen oder die in § 5 
Abs. 4 aufgeführten Zuwendungen anlässlich von Dienstjubiläen dienen können.

Abweichend zum deutschen Bilanzierungsrecht besteht für Unternehmen gemäß IAS 
37.59 die Möglichkeit bzw. die Verpflichtung („… sind zu jedem Abschlussstichtag zu 
prüfen und anzupassen …“), gebildete Rückstellungen zu jedem Abschlussstichtag zu 
prüfen und auch anzupassen; anders ausgedrückt: ihren Wert nach oben oder unten zu 
korrigieren. Eine derartige Vorgehensweise ist in Anlehnung an die Vorschriften des 
EStG sowie des HGB nicht statthaft – einmal als Rückstellung gebildete Beträge dürfen 
nicht erhöht oder gesenkt werden – anders die Vorgehensweise gemäß z. B. IAS 37.60. Ist 
im Rahmen der Bewertung eine Aufzinsung des Buchwerts erforderlich, erfolgt diese er-
folgswirksam und mittels Buchung gegen ein Aufwandskonto (vgl. Lüdenbach und Chris-
tian 2012, S. 373).

Eine Vorschrift, die im deutschen Recht gänzlich fehlt, sich jedoch aus dem Vorsichts-
prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Ziffer 4 ergibt ist die „verlässliche Schätzung“ von Ver-
pflichtungen in IAS 37.25. Das HGB schreibt Kaufleuten vor, vorsichtig zu bewerten 
was bedeutet, dass z. B. im Rahmen der Bildung von Gewährleistungsrückstellungen auf 
(belegbare) Erfahrungswerte aus der Vergangenheit zurückgegriffen werden sollte. 
Bucht beispielsweise ein Unternehmen Rückstellungen für zu erwartende Gewährleis-
tungen, werden im Rahmen einer Steuerprüfung oder im Rahmen des Testats durch einen 
vereidigten Wirtschaftsprüfer bei Kapitalgesellschaften die bisher eingegangenen Ge-
währleistungsforderungen als Nachweis verlangt.
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Im Rahmen der Betrachtung der Formulierungen des IAS 37 zeigt sich einmal mehr, 
dass die internationalen Rechnungslegungsvorschriften primär auf kapitalmarktorien-
tierte Unternehmen und mehr auf finanzielle, als auf materielle Vermögenswerte aus-
gelegt sind. Die Vorschriften des Standards beziehen sich auf Forderungen, Verbindlich-
keiten, Steuern, Versicherungsverträge, etc. (vgl. Paragraf 5) – es fehlen jedoch gänzlich 
Ausführungen zu Aspekten wie unterlassenen bzw. noch abzuschließenden Instand-
haltungen, die in § 249 Abs. 1 Ziffer 1 formuliert sind. Zum besseren Verständnis sollen 
die Beurteilungen von Geschäftsvorfällen hinsichtlich der Zuordenbarkeit als Rückstel-
lung sowie deren buchhalterische Erfassungen an Hand eines konkreten Beispiels verdeut-
licht werden.

Beispiel

Ein Produktionsunternehmen erhält auf Grund 100 fehlerhaft konstruierter und gefer-
tigter Produkte im laufenden Geschäftsjahr wiederholt Gewährleistungsforderungen 
seitens seiner Kunden/Nutzer, von denen sich diverse im Ausland befinden. Ausgehend 
von dieser Situation beabsichtigt das Unternehmen die Bildung von Rückstellungen, 
um den Eindruck eines verantwortungsvoll wirtschaftenden Betriebs auch im Ge-
schäftsbericht, der einen in Anlehnung an internationale Rechnungslegungsvorschrif-
ten erstellten Jahresabschluss beinhaltet, nicht zu trüben. Die Produkte wurden zu ei-
nem Preis i. H. v. 5.000 €/Stück verkauft; 20 hiervon in die USA zum jeweils geltenden 
Wechselkurs für US$. 30 Produkte wurden inzwischen retourniert und in jedem Fall 
der volle Kaufpreis zurückgefordert. Ausgehend von dieser Situation sind weitere 
Rückforderungen i. H. v. 350.000 € zu erwarten.

Zunächst ist zu prüfen, ob es sich bei den Gewährleistungsansprüchen um Finanz-
instrumente gemäß IAS 37 handelt. Dies ist der Fall, da diese nicht in den Anwendungs-
bereich von IFRS 9 fallen (Derivate, Sicherungsgeschäfte, etc.) und konkret gemäß IAS 
37.2 (Wortlaut: „… einschließlich Garantien …“) als Eventualverbindlichkeiten anzu-
sehen sind.

Als nächstes ist die Frage nach der Möglichkeit einer verlässlichen Schätzung der 
Verbindlichkeit zu klären, die mit ja beantwortet werden kann, da Preis und Menge der 
fehlerhaft verkauften Produkte und somit der zu erwartende Gesamtumfang der Ge-
währleistungsansprüche bestimmbar ist. Da die diesbezügliche Anforderung gemäß 
IAS 37.26 (verlässliche Schätzung) somit erfüllt ist und ein zu erwartender Ressour-
cenabfluss in Form von Kapital außer Frage steht, ist die Erfassung einer Rückstellung 
in Anlehnung an IAS 37.14 gerechtfertigt. Die buchhalterische Erfassung erfolgt ge-
mäß dem auch nach deutschem Recht vorzunehmenden Buchungssatz

Gewährleistungsaufwand 350.000 € an Gewährleistungsrückstellungen 350.000 €
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Unterstellt sei jetzt, dass Produkte im Wert von 100.000 € (20 x 5000 €) in die USA 
veräußert und mit 120.000 $ berechnet wurden (100.000 € x 1,20) und sich der Wechsel-
kurs von 1,20 $ auf 1,10 $ verändert hat (1 €.entspricht nicht mehr 1,20 $ sondern nur 
noch 1,10 $). Da die Höhe der zu leistenden Zahlungen auf Grund der Kursschwankung 
gestiegen ist, muss eine Anpassung gemäß IAS 37.59 vorgenommen werden. Waren bei 
einem Wechselkurs von 1 $ zu 1,20 € noch 100.000 € für die Umwechslung in 120.000 $ 
aufzubringen und an Rückerstattungen zu leisten, müssen bei einem Wechselkurs von 1 
$ zu 1,10 € bereits 109.090,90 € gewechselt werden, um die Rückerstattung i. H. v. 
120.000 $ leisten zu können. Der aus der Wertanpassung resultierende, höhere Aufwand 
ist gemäß IAS 37.60 erfolgswirksam als Fremdkapitalkosten zu erfassen.

Fremdkapitalkosten 9.091,91 € an Gewährleistungsrückstellungen 9.091,91 €

Fremdkapitalkosten Gewährleistungsrückstellungen
9.091,91 AB 350.000

Fremd-
kapital-
kosten 9.091,91

 

Die Gesamtsumme der Rückstellung hat sich durch die Anpassung erhöht und unter-
stellt sei ferner, dass nicht alle Kunden Ansprüche gegen das Unternehmen geltend 
machen, sondern „lediglich“ insgesamt 90 – worin alle aus den USA beinhaltet sind – 
so dass folgende Zahlungen zu leisten sind:

40 Kunden aus dem Inland 200.000 €
20 Kunden aus den USA 100.000 €
Fremdkapitalkosten 9.090,91 €
Summe 309.090,90 €

Gemäß IAS 37.59 sind Rückstellungen aufzulösen, wenn es unwahrscheinlich ist, 
das „… mit der Erfüllung der Verpflichtung ein Abfluss von Ressourcen mit wirtschaft-
lichem Nutzen verbunden ist …“. Anders ausgedrückt: Weitere Zahlungen sind nach 
Erfüllung der Gewährleistungsansprüche nicht mehr zu erwarten – genau diese Situa-
tion sei jetzt vorausgesetzt. Unterstellt wird, dass die 10 noch ausstehenden Kunden 
ihre Ansprüche nicht geltend gemacht haben, weil der Vermögensgegenstand/das Pro-
dukt entweder untergegangen ist oder an den Produkten keine Fehler/Störungen auf-
getreten sind. Nach einer angemessenen Wartezeit entscheidet die Unternehmens
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leitung daher, die Rückstellung in voller Höhe aufzulösen. Ähnlich wie bei der 
Vorgehensweise nach deutschem Recht ist die Gesamtsumme zu hoch angesetzt und 
das Unternehmen hat die Möglichkeit, bei der Auflösung einen Ertrag zu berücksichti-
gen, der eine Gewinnsteigerung sowie eine Steigerung des dem Eigenkapital zuführ-
baren Betrags bewirkt.

Gewährleistungsrückstellungen 359.090,91 € an Bank 309.090,91 €
an periodenfremde Erträge 50.000 €

 

 

Das o. g. Beispiel verdeutlicht die Ähnlichkeiten bei der Erfassung und Bewertung 
von Rückstellungen im Vergleich von bundesdeutschen Vorschriften mit denen der IAS/
IFRS. Die Auswirkungen auf das Jahresergebnis sind bedingt durch die Verpflichtung 
einer erfolgswirksamen Erfassung und Auflösung annähernd identisch und unter-
scheiden sich lediglich auf Grund der Möglichkeit einer Erhöhung der ursprünglich er-
fassten Beträge. Angemerkt sei jedoch an dieser Stelle, dass eine Erhöhung des Wertes 
von Verbindlichkeiten auch im Rahmen der Erstellung einer deutschen Handelsbilanz 
möglich bzw. gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 vorgeschrieben sind (vgl. diesbezügliche Aus-
führungen in Abschn. 2.3.4). Eine gewisse Parallele ist demnach auch diesem Tatbestand 
nicht abzusprechen. Festzustellen ist außerdem, dass eine des Grundsatzes der Vorsicht 
auch in den IAS/IFRS zu erkennen ist; Unternehmen sollen in finanzieller Hinsicht 
durchaus ihr gesamtes (finanzielles) Potenzial im Jahresabschluss darstellen, potenziellen 
Investoren/Geschäftspartnern aber dennoch kein falsches bzw. zu positives Bild von sich 
selbst kommunizieren. Dies verdeutlichen die o. g. Vorschriften, die sich bei ihrer Anwen-
dung durchaus belastend auf das Jahresergebnis auswirken. Primär finden sich Ausführun-
gen zu Rückstellungen in Standard 37; dies gilt zumindest für diejenigen Geschäftsvor-
fälle, aus denen sich gemäß der Vorschriften des HGB und EStG die Legitimation zur 
Bildung von Rückstellungen ableiten lässt. Ausgenommen hiervon sind Geschäftsvorfälle, 
deren buchhalterische Erfassung anderen Standards – wie IFRS 9 – unterliegt. In diesem 
Zusammenhang sind tatsächliche und/oder latente Steuerschulden, Derivate oder Aufwen-
dungen für die Restrukturierung aufgegebener Geschäftsbereiche gemäß IFRS 5 (Lüden-
bach und Christian 2012, S. 369). In für das angloamerikanische Case Law finden sich die 
Vorschriften an diversen Stellen – wenn auch in „nur“ einem Standard und sind nicht an 
einer Stelle konzentriert ausgeführt.
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5.8	 �Zusammenfassung

Die internationalen Rechnungslegungsvorschriften IFRS in Verbindung mit den „Interna-
tional Accounting Standards“ IAS sind diejenigen, die sich hinsichtlich der Vereinheitli-
chung von Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften international tätiger Aktiengesell-
schaften durchgesetzt haben. Sie werden von der International Accounting Standards 
Foundation entwickelt und verabschiedet; einer Stiftung, die aus 22 Treuhändern besteht.

Diese Stiftung teilt sich in drei weitere Organe auf:

IFRIC: International Financial Reporting Interpretations Committee, ein Organ, welches 
Kommentare/„Durchführungsverordnungen“ zu den IAS und IFRS verfasst,

SAC: Standards Advisory Council, die „Ratgeber“ des Boards, die Unterstützung hinsicht-
lich der Erstellung von Standards anbieten und

IASB: International Accounting Standards Board, das neue Standards mittels der Durch-
führung von Feldstudien erarbeitet.

Das Ziel der internationalen Rechnungslegungsvorschriften liegt in der Vereinheit-
lichung von Jahresabschlüssen kapitalmarktorientierter Unternehmen, um deren Er-
gebnisse wie z. B. die Entwicklung des Eigenkapitals für potenzielle Kapitalgeber (Share-
holder) mit anderen Unternehmen vergleichbar zu machen. Das Interesse der die IFRS 
anwendenden Unternehmen liegt in der Option, sich im Vergleich zu Wettbewerbern als 
kapitalstarkes und renditeträchtiges Unternehmen am Markt darzustellen.

Derzeit finden sich im Gesamtwerk der internationalen Rechnungslegung sowohl mit 
IAS (International Accounting Standards) als auch mit IFRS (Internationale Financial Re-
porting Standards) überschriebene Vorschriften. Die IAS können als die ursprünglichen 
und die IFRS als die mehr und mehr überarbeiteten Vorschriften bezeichnet werden, 
welche die IAS über kurz oder lang vollständig ablösen werden.

Den IFRS liegt eine im Vergleich zum deutschen Handels- und Steuerrecht vollständig 
abweichende Zielstellung zugrunde. Während das strenge und gemilderte Niederstwert-
prinzip gemäß § 253 Abs. 3 und 4 Unternehmen dazu zwingt, sich „… ärmer zu machen, 
als sie sind“, was sich in der Vorschrift zur Bewertung von Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens höchstens zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten manifestiert, 
schreiben IFRS und IAS die Darstellung des gesamten unternehmerischen Potenzials im 
Jahresabschluss vor. Stille Reserven sind in einem IFRS -Abschluss zu vermeiden; alle 
Vermögensgegenstände sind mit dem aktuell erzielbaren Marktpreis in der Bilanz anzu-
setzen. Diese Zielsetzung geht mit der Option zur Vornahme von Wertzuschreibungen 
sowohl auf das Umlauf- als auch auf das Anlagevermögen einher, das gemäß Handels- 
und Steuerrecht nur sehr eingeschränkt und nur für das Umlaufvermögen statthaft ist. Die 
entsprechenden Vorschriften finden sich in IAS 16.31, 16.39 sowie 16.41, die zur Über-
schrift „Assets“ (Vermögensgegenstände) gehören.
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Ein weiterer Unterschied zu den deutschen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften 
liegt in der Möglichkeit, Vermögensgegenstände für die Bilanzierung in Komponenten 
aufzuteilen und diese mit unterschiedlichen Nutzungsdauern abzuschreiben. In Anleh-
nung an § 255 Abs. 1 HGB sind nachträgliche Anschaffungs- und/oder Inbetriebnahme-
kosten dem Vermögensgegenstand zuzuschreiben, gemäß der IFRS-Vorschriften lassen 
sich jedoch sogar der Rumpf und die Triebwerke eines Flugzeugs getrennt voneinander 
abschreiben, da diese Komponenten gemäß IAS 16.43 und 16.44 für sich einen im Ver-
gleich zum Gesamtwert des Vermögensgegenstands bedeutsamen Wertanteil darstellen.

In Bezug auf o. g., regelmäßig im Wert geminderte Komponenten von Vermögensge-
genständen können Generalüberholungen, wie z. B. solche von Flugzeugtriebwerken, ge-
mäß IAS 16.7 und 16.12 als Wertzuwachs behandelt werden. Das jeweilige Unternehmen 
muss sie nicht als Aufwand buchen. Diese Vorgehensweise entspricht der Strategie der 
IFRS, das gesamte finanzielle Potenzial eines Unternehmens im Jahresabschluss darzu-
stellen. Die vollständige Abschreibung von Vermögensgegenständen bis zum Erinne-
rungswert von € 1,- bzw. bis zur vollständigen Ausbuchung einschließlich Vermerk im 
Anhang, hätte die Bildung von stillen Reserven zur Folge, die vermieden werden soll. Die 
„Atomisierung“ von Vermögensgegenständen und die hieraus resultierende Option, In-
standhaltungs-/Überholungsaufwendungen zu aktivieren entspricht der grundsätzlichen 
Intention dieses Systems von Rechnungslegungsstandards. Die Bewertungsmethode ist 
insbesondere dann empfehlens- bzw. lohnenswert, wenn Komponenten von Vermögens-
gegenständen eine nur sehr kurze Nutzungsdauer aufweisen, eine (General-)Überholung 
ggf. gesetzlich vorgeschrieben und diese darüber hinaus auch noch sehr „teuer“ ist, d. h. 
vom Neupreis/von einer Ersatzbeschaffung nicht weit entfernt ist. Auf Grund der Instand-
setzung erfährt der Vermögensgegenstand eine intermittierende Wertsteigerung, was 
die Anlageintensität des Unternehmens steigert und die somit vermiedene, buchhalteri-
sche Erfassung als Aufwand erhält den bestehenden Wert des Eigenkapitals.

Der Ursprung, buchhalterischer Erfassung immaterieller Vermögensgegenstände, 
die seit Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes auch in gemäß deutschem 
Recht erstellten Jahresabschlüssen zu berücksichtigen sind, liegt in den Vorschriften der 
IAS/IFRS. Unterstellt wird, dass aus einer Unternehmensübernahme, welche die Vo
raussetzung für die Aktivierung eines (derivativen) Geschäfts- und Firmenwerts dar-
stellt, künftig Rückflüsse resultieren. Die entsprechende Berechnungsformel – Kaufpreis 
für die Übernahme abzüglich des Eigenkapitals des aufgekauften Unternehmens – findet 
sich zusammen mit der Vorschrift zur Aktivierung in IFRS 3.51. Die Bedeutung des wirt-
schaftlichen Nutzens ist in IAS 38.8 definiert, IAS 38.59 schreibt die jährliche Prüfung 
vor und in IAS 38.124 findet sich ein Verbot zur Wertaufholung bzw. Wertzuschreibung. 
Um einen Missbrauch in Form einer zu positiven Darstellung der finanziellen Situation 
eines Unternehmens mittels eines wissentlich zu hoch definierten Geschäfts- und Firmen-
werts zu vermeiden und um seinen Zeitwert darüber hinaus möglichst verlässliche über-
prüfbar zu machen, schreiben IAS 36.66, .80 und .81 die Bildung sogenannter zahlungs-
mittelgenerierender Einheiten (CGU) nach der Aktivierung vor, aus denen der künftige 
wirtschaftliche Nutzen resultieren soll. Sinkt der Wert der CGU auf Grund beispielsweise 
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erforderlicher Sonderabschreibungen, ist zunächst der risikoreichste und am schwers-
ten zu bewertende Vermögensgegenstand – der GFW – im Wert zu reduzieren. Reicht 
dies nicht aus und liegen die Aufwendungen oberhalb des Buchwertes sind außerdem, in 
Anlehnung an IAS 36.104 die zahlungsmittelgenerierenden Einheiten abzuschreiben. 
Die Vorschriften stellen somit sicher, dass der „künstlich geschaffene“ GFW auszubuchen 
ist, sollte sich der erwartete, wirtschaftliche Nutzen nicht bestätigen lassen.

Rückstellungen werden im Rahmen der Erstellung eines IAS/IFRS-Abschlusses in 
identischer Weise gebildet wie in einem in Anlehnung an Vorschriften des HGB/EStG er-
stellten; es existiert für erstgenannten jedoch ein etwas größerer Handlungsspielraum 
hinsichtlich der (Folge-) Bewertung. Die Grundvoraussetzungen für die Bildung einer 
Rückstellung sind restriktiv. Eine Verpflichtung muss in der Vergangenheit entweder 
rechtlich oder faktisch (durch z. B. schlüssige Handlung) entstanden sein, ein Ressour-
cenabfluss (in monetärer Hinsicht) muss zu erwarten und die Höhe einer sog. Eventual-
verbindlichkeit muss verlässlich schätzbar sein. Rückstellungen werden im Rahmen 
ihrer Einstellung gemäß IAS/IFRS ebenso wie in einer in Anlehnung an deutsches Recht 
erstellten Handels- oder Steuerbilanz gegen ein Aufwandskonto gebucht, sind somit er-
folgswirksam und senken zunächst den Gewinn ebenso wie das dem Eigenkapital zuzu-
schreibenden Kapital. Ähnlich den Formulierungen in § 5 EStG werden Rückstellungen in 
IAS 37 zunächst verboten im weiteren Verlauf des Textes jedoch wieder legitimiert. Die 
Formulierungen beziehen sich primär auf Finanzinstrumente; es finden sich jedoch 
Vorschriften, die beispielsweise die Bildung von Rückstellungen für zu erwartende Ge-
währleistungen gestatten. Lediglich Formulierungen zur Einstellung von Rückstellungen 
für unterlassene und/oder nicht abgeschlossene Instandhaltungen beinhaltet IAS 37 
nicht. Eine in IAS 37.59 formulierte Vorschrift weicht von den deutschen Formulierungen 
grundsätzlich ab und gestattet eine Wertanpassung einmal gebuchter Beträge in Form 
einer Steigerung. Diese Vorgehensweise deckt sich jedoch mit den Formulierungen in 
IAS 16.31 und .39, gemäß derer eine Wertzuschreibung auf Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens möglich ist. Eine Parallele findet sich jedoch in § 253 Abs. 1 Satz 2 des 
HGB, in dem die Wertanpassung von Verbindlichkeiten im Fall von z. B. auftretenden 
Kursschwankungen vorgeschrieben ist. Eine Auflösung ist erst dann vorzunehmen, wenn 
einerseits die Schulden, für welche die Rückstellungen gebildet wurden beglichen sind 
und darüber hinaus keine weiteren Abflüsse von Ressourcen/Zahlungsmitteln o. ä. mehr 
zu erwarten sind. Die Auflösung erfolgt, ähnlich den deutschen Vorschriften erfolgs-
wirksam, wenn der rückgestellte Betrag die tatsächlichen Zahlungen entweder über- oder 
unterschreitet. Die diesbezügliche Vorschrift findet sich ebenfalls in IAS 37.59. Abwei-
chende bzw. Sondervorschriften, die Finanzinstrumente wie Derivate, Sicherungsleistun-
gen oder immaterielle Werte betreffen, die aus Unternehmenszusammenschlüssen resul-
tieren finden sich in IFRS 9.
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5.9	 �Wiederholungs- und Kontrollfragen

	 III	 Wie heißen die Organe der „Foundation“, welche die IFRS begründet haben?
	 IV	 Welche Aufgabe kommt der IFRIC zu?
	 V	 Welche Rechtsverbindlichkeit weisen die IFRS auf? Erläutern Sie in diesem Zusam-

menhang das Endorsement-Verfahren.
	 VI	 IFRS beziehen sich primär auf internationale, börsennotierte Unternehmen. An wel-

cher Stelle ist im deutschen Recht eine Vorschrift zu finden, die IFRS anzuwenden?
	VII	 Erläutern Sie den Unterschied zwischen Code-Law und Case Law. Nehmen Sie hier-

bei Bezug (… unter Angabe von Beispielen) auf die IFRS.
	VIII	 Eine kapitalmarktorientierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland weist am 

Ende des Geschäftsjahres folgende Positionen in Ihrer (vorläufigen) Bilanz aus:

 

Der Kaufpreis des Gebäudes lag bei € 500.000; es wurde zwischenzeitlich über 
mehrere Jahre abgeschrieben und sein Buchwert beträgt aktuell € 300.000. Ein kurz 
vor dem Jahresabschluss gestelltes Gutachten bescheinigt dem Gebäude einen Wert 
i. H. v. € 400.000. Zum Fuhrpark gehört ein älterer Sportwagen, der bis auf den Er-
innerungswert von € 1,- abgeschrieben ist. Auch hierfür wurde ein Gutachten er-
stellt, das diesem Fahrzeug einen Marktwert i. H. v. € 25.000 bescheinigt. Die Fi-
nanzanlagen bestehen aus Aktien namhafter, börsennotierter Unternehmen. Die 
Anschaffung erfolgte erst wenige Wochen vor der Erstellung des Jahresabschlusses. 
Laut Kursberichten liegt der Marktwert in Summe bei € 250.000. Beurteilen Sie die 
Situation aus deutscher handels- und steuerrechtlicher Sicht. Stellen Sie die Argu-
mentation den Vorschriften der IFRS/IAS gegenüber.

	 IX	 Eine kapitalmarktorientierte Aktiengesellschaft lässt ein Verwaltungsgebäude mit 
einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 75 Jahren errichten; die Kosten für 
den Bau belaufen sich nach Abschluss auf 500.000 €. Für das Dach werden beson-
ders dekorative Materialien verwendet, die jedoch im Vergleich zu Standard-
Dachziegeln aus Beton eine deutlich reduzierte Standzeit von maximal 20 Jahren 
aufweisen. Der Wert des Daches beträgt 75.000  €. Eine Neueindeckung wird  – 
Schätzungen zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebäudes zufolge – voraussicht-
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lich Aufwendungen i. H. v. 60.000 € verursachen. Welche Bewertung empfehlen Sie, 
wenn das Unternehmen das Ziel verfolgt, eine bestmögliche finanzielle Darstellung 
im Jahresabschluss zu erreichen? Welche Rechtsquellen liegen der Bilanzierung 
zugrunde?

	 X	 Zu den Vermögensgegenständen der Beta-Produktions-GmbH gehört ein Gebäude, 
das auf einem Grundstück errichtet wurde, das noch der Omega GmbH gehört. Un-
terstellt sei, dass die Fläche des Grundstücks ausreicht, um hierauf noch weitere 
Gebäude zu errichten. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten der Gamma GmbH 
erfolgt deren Übernahme durch die Beta GmbH zu einem Kaufpreis von 150.000 €. 
Die letzten Bilanzen beider Unternehmen wiesen die nachfolgend dargestellten Ver-
mögenswerte und Schulden auf.

Beta GmbH Gamma GmbH
Gebäude 250.000 EK 250.000 Grundstück 100.000 EK 100.000
Bank 250.000 Verbind. 250.000 Bank 100.000 Verbind. 100.000

Summe 500.000 Summe 500.000 Summe 200.000 Summe 200.000  

Bilden Sie zunächst die Gesamtbilanz der Beta GmbH nach dem Zusammen-
schluss bzw. der Übernahme der Gamma GmbH und bestimmen Sie den Wiederbe-
schaffungswert an Hand der beiden CGU „Gebäude“ und „Grundstück“.

Nehmen Sie ferner an, dass das Gebäude auf Grund eines Unwetters massiven 
Schaden genommen hat, wodurch auch das Grundstück in Mitleidenschaft gezogen 
wurde und dass eine Sonder-AfA i. H. v. 90.000 € erforderlich wird. Stellen Sie die 
Auswirkungen auf die CGU dar und nennen Sie die relevante IAS/IFRS-Quelle für 
diese Vorgehensweise.

	 XI	 Erläutern Sie die im Widerspruch zur Grundintention der IAS/IFRS stehenden Vor-
schriften, die sich auf die Bildung von Rückstellungen beziehen. Nennen Sie auch 
die relevanten Quellen und erläutern Sie die Widersprüchlichkeit an Hand eines 
Beispiels.

	XII	 Ein Produktionsunternehmen erhält eine Klageschrift seitens eines ehemaligen Ge-
schäftspartners mit Firmensitz in den USA. Nach Kontaktaufnahme mit einer An-
waltskanzlei vor Ort stellt sich heraus, dass für anwaltliche Unterstützung sowie 
Gebühren für den Prozess Aufwendungen in Höhe von 25.000 $ zu erwarten sind. 
Der ehemalige Geschäftspartner klagt darüber hinaus die Rückerstattung eines Be-
trags i. H. v. 40.000 $ für die ihm bisher entstandenen Kosten ein. Beurteilen Sie die 
Möglichkeit, für oben genannten Sachverhalt Rückstellungen einzustellen, bilden 
Sie die entsprechenden Buchungssätze. Berücksichtigen Sie außerdem, dass zum 
Zeitpunkt des Eingangs der Klageschrift ein Wechselkurs US$ zu € von 1:1,20 gültig 
war und dieser sich auf 1:1,10 verändert.
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5.10	 �Lösungen Kap. 5

	 1.	 IASCF, SAC, IFRIC, IASB
	 2.	 Die IFRIC entwickelt Interpretationen zu Anwendungs-/Auslegungsfragen der inter-

nationalen Standards.
	 3.	 Im Rahmen des Endorsement-Verfahrens werden sämtliche IAS und IFRS-Vor

schriften vor ihrer Publikation durch die EU-Kommission geprüft und im Falle des 
Nicht-Widerspruchs als verbindliches EU-Recht anerkannt.

	 4.	 § 315 e HGB schreibt kapitalmarktorientierten Konzernen die Erstellung einer Kon-
zernbilanz gemäß IFRS vor.

	 5.	 Das deutsche Handelsrecht orientiert sich am kontinental-europäischen code law, ei-
nem Rechtssystem, dessen Gesetze für eine Vielzahl von Fällen gültig sind und einen 
allgemeingültigen Charakter aufweisen sollen. Der Vorteil dieses Systems liegt in der 
Kürze seiner Vorschriften, der Nachteil in dessen Auslegungsbedürftigkeit. Eine Kon-
kretisierung der AfA erfolgt im deutschen Recht z.  B. im Steuerrecht und in den 
AfA-Tabellen.

Die IFRS orientieren sich am angelsächsischen case law. Dieses Rechtssystem be-
inhaltet einzelfallbezogene Regelungen mit Gültigkeit für spezielle Fälle, deren Vor-
teil in einer genauen Regelung spezieller Sachverhalte und ausführlichen Formulie-
rungen besteht. Der Nachteil hingegen liegt in der z. T. mehrfachen Wiederholung von 
Regelungen. Die Abschreibung ist in den IFRS z.  B. in den IAS 16, 38 und 39 
behandelt.

	 6.	 Gemäß der Vorschriften des deutschen Handels- und Steuerrechts dürfen die Werte 
des Gebäudes, des Fahrzeugs (Fuhrpark) sowie der Finanzanlagen nicht verändert 
werden, da § 253 Abs. 3 die Bewertung von Vermögensgegenständen des Anlagever-
mögens höchstens bis zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten gestattet.

Wenn die Wertpapiere erst kurz vor der Erstellung des Jahresabschlusses gekauft 
wurden und ihr Wert noch dem Anschaffungs-/Kaufpreis entspricht, müssen diese 
nicht abgeschrieben werden. Eine Wertzuschreibung ist jedoch nicht vorgesehen. 
Läge der aktuelle Marktpreis unter den Anschaffungskosten, so müsste ganz im Ge-
genteil eine Abschreibung/Wertminderung erfolgen.

Die IFRS vertreten eine andere Auffassung von der Bewertung der Vermögensge-
genstände. Lässt sich ein über dem Buchwert liegender Marktwert für Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens feststellen, so ist eine diesbezügliche Wertzuschrei-
bung vorzunehmen. Die entsprechenden Vorschriften finden sich in IAS 16.31, 16.39 
und 16.41. Die Wertzuschreibungen auf den Bestandskonten werden gegen das Konto 
Neubewertungsrücklagen gebucht, das wiederum über Gewinnrücklagen abgeschlos-
sen wird – ein Konto, das sowohl in deutschen als auch in IFRS unterhalb des Eigen-
kapitals existiert. Die Buchungssätze in Anlehnung an die in der Aufgabenstellung 
genannten Beträge lauten:
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Gebäude € 100.000
Fuhrpark € 24.999
Wertpapiere des AV € 50.000 an an Neubewertungsrücklagen € 174.999

Das Ergebnis dieser Bewertung von Vermögensgegenständen ist eine um € 174.999 
erhöhte Bilanzsumme, die sich in den Bestandskonten
•	 Gebäude,
•	 Fuhrpark sowie
•	 Wertpapiere des Anlagevermögens

auf der Aktivseite der Bilanz wiederfindet und gegen die Position „Gewinnrückla-
gen“ auf der Passivseite der Bilanz gebucht ist. Den Positionen liegt kein Zahlungs-
mittelfluss zugrunde.

	 7.	 Gemäß IAS 16.43 und 16.44 besteht für das Unternehmen die Möglichkeit, eine 
„Atomisierung“ des Vermögensgegenstands „Gebäude“ im Rahmen der Bewertung, 
d. h.: eine Aufteilung in die Komponenten Dach und Mauerwerk vorzunehmen. Eine 
planmäßige AfA ist gemäß IAS 16.50 vorgeschrieben; die Erfassung der Kosten für 
eine Neueindeckung des Daches darf in Anlehnung an IAS 16.14 im Buchwert erfol-
gen. Zunächst sind die Komponenten des Vermögensgegenstands zu aktivieren und 
durch planmäßige AfA zu reduzieren. Der jährliche AfA-Betrag des Mauerwerkes 
beläuft sich auf 5666,67 € (AK 425.000 € ÷ 75 Jahre Nutzungsdauer); die Wertreduk-
tion erfolgt mittels des Buchungssatzes

AfA auf Gebäudekomponente Mauerwerk 5.666,67
an Gebäudekomponente Mauerwerk 5.666,67

Das Dach wird jährlich mit einem Betrag i. H. v. 3.750 € abgeschrieben; der diesbe-
zügliche Buchungssatz lautet:

AfA auf Gebäudekomponente Dach 3.750,-
an Gebäudekomponente Dach 3.750,-

Sofern nach 20 Jahren eine Neueindeckung des Daches erforderlich wird, können die 
hierdurch entstehenden Instandhaltungsaufwendungen gemäß IAS 16.14 im Buch-
wert der Anlage als Ersatz erfasst werden. Der Buchungssatz müsste dann lauten:

Gebäudekomponente Dach 60.000,-
an Bank 60.000,-

Die Buchung wäre in diesem Fall erfolgsneutral, da sie lediglich Bestands- und keine 
Aufwandskonten betrifft. Der Entwicklung des Vermögenswerts bei Anwendung li-
nearer AfA im Vergleich zur Bewertung „atomisierter“ Komponenten ist in nachfol-
gender Tabelle dargestellt.
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Nutzungsdauer Gesamt Summe Mauerwerk Dach
1 493.333,33 490.583,33 419.333,33 71.250,00
2 486.666,67 481.166,67 413.666,67 67.500,00
3 480.000,00 471.750,00 408.000,00 63.750,00
4 473.333,33 462.333,33 402.333,33 60.000,00
5 466.666,67 452.916,67 396.666,67 56.250,00
6 460.000,00 443.500,00 391.000,00 52.500,00
7 453.333,33 434.083,33 385.333,33 48.750,00
8 446.666,67 424.666,67 379.666,67 45.000,00
9 440.000,00 415.250,00 374.000,00 41.250,00
10 433.333,33 405.833,33 368.333,33 37.500,00
11 426.666,67 396.416,67 362.666,67 33.750,00
12 420.000,00 387.000,00 357.000,00 30.000,00
13 413.333,33 377.583,33 351.333,33 26.250,00
14 406.666,67 368.166,67 345.666,67 22.500,00
15 400.000,00 358.750,00 340.000,00 18.750,00
16 393.333,33 349.333,33 334.333,33 15.000,00
17 386.666,67 339.916,67 328.666,67 11.250,00
18 380.000,00 330.500,00 323.000,00 7.500,00
19 373.333,33 321.083,33 317.333,33 3.750,00
20 366.666,67 371.666,67 311.666,67 60.000,00
21 360.000,00 363.000,00 306.000,00 57.000,00
22 353.333,33 354.333,33 300.333,33 54.000,00
23 346.666,67 345.666,67 294.666,67 51.000,00
24 340.000,00 337.000,00 289.000,00 48.000,00
25 333.333,33 328.333,33 283.333,33 45.000,00

Die Werte verdeutlichen, dass eine Atomisierung im Hinblick auf die Zielsetzung ei-
nes gemäß der IAS/IFRS-Vorschriften erstellten Jahresabschlusses, das gesamte (fi-
nanzielle) Potenzial eines Unternehmens darzustellen vorbeigeht; hierzu bedarf es 
lediglich der Prüfung der ersten 25 Jahre. Nahezu über die gesamte Laufzeit liegen die 
aus linearer Abschreibung resultierenden Werte oberhalb derer, die eine „Atomisie-
rung“ – also die Aufteilung des (vollständigen) Vermögensgegenstands in seine Kom-
ponenten bewirkt; nur unterbrochen von der aus der Neueindeckung resultierenden 
Wertzuschreibung im 20. Jahr der Nutzung. Gegen Ende der Nutzungsdauer relati-
viert sich der anfängliche „Nachteil“ der Bewertung mittels Aufteilung des Vermö-
gensgegenstandes in Komponenten und es lassen sich bei letzterer Variante verstärkt 
höhere Buchwerte feststellen. Da sich dieser Effekt jedoch mittelfristig nicht feststel-
len lässt ist, von letzterer Bewertungsmethode daher abzuraten.

Nutzungsdauer Gesamt Summe Mauerwerk Dach
26 326.666,67 319.666,67 277.666,67 42.000,00
27 320.000,00 311.000,00 272.000,00 39.000,00
28 313.333,33 302.333,33 266.333,33 36.000,00
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Nutzungsdauer Gesamt Summe Mauerwerk Dach
29 306.666,67 293.666,67 260.666,67 33.000,00
30 300.000,00 285.000,00 255.000,00 30.000,00
31 293.333,33 276.333,33 249.333,33 27.000,00
32 286.666,67 267.666,67 243.666,67 24.000,00
33 280.000,00 259.000,00 238.000,00 21.000,00
34 273.333,33 250.333,33 232.333,33 18.000,00
35 266.666,67 241.666,67 226.666,67 15.000,00
36 260.000,00 233.000,00 221.000,00 12.000,00
37 253.333,33 224.333,33 215.333,33 9000,00
38 246.666,67 215.666,67 209.666,67 6000,00
39 240.000,00 207.000,00 204.000,00 3000,00
40 233.333,33 258.333,33 198.333,33 60.000,00
41 226.666,67 249.666,67 192.666,67 57.000,00
42 220.000,00 241.000,00 187.000,00 54.000,00
43 213.333,33 232.333,33 181.333,33 51.000,00
44 206.666,67 223.666,67 175.666,67 48.000,00
45 200.000,00 215.000,00 170.000,00 45.000,00
46 193.333,33 206.333,33 164.333,33 42.000,00
47 186.666,67 197.666,67 158.666,67 39.000,00
48 180.000,00 189.000,00 153.000,00 36.000,00
49 173.333,33 180.333,33 147.333,33 33.000,00
50 166.666,67 171.666,67 141.666,67 30.000,00
51 160.000,00 163.000,00 136.000,00 27.000,00
52 153.333,33 154.333,33 130.333,33 24.000,00
53 146.666,67 145.666,67 124.666,67 21.000,00
54 140.000,00 137.000,00 119.000,00 18.000,00
55 133.333,33 128.333,33 113.333,33 15.000,00
56 126.666,67 119.666,67 107.666,67 12.000,00
57 120.000,00 111.000,00 102.000,00 9000,00
58 113.333,33 102.333,33 96.333,33 6000,00
59 106.666,67 93.666,67 90.666,67 3000,00

	 8.	 Nach der Übernahme der Gamma GmbH hat die Gesamtbilanz der Beta GmbH fol-
gendes Aussehen:

Beta GmbH

GFW 50.000 EK 250.000

Grundstück 100.000

Gebäude 250.000 Verbindl. 350.000

Bank 200.000

Summe 600.000 Summe 600.000
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Als zahlungsmittelgenerierende Einheiten lassen sich das Gebäude (… zur Vermie-
tung) sowie das Grundstück (… zwecks Vermietung weiterer Teile oder ggf. Verkauf) 
identifizieren. In Anlehnung an die Buchwerte der CGU sowie des GFW ist ein Wieder-
beschaffungswert von 400.000 bestimmbar.

Grundstück Gebäude
Buchwert 100.000 250.000
Firmenwert 50.000
Wiederbeschaffungswert 400.000

Eine Sonder-AfA i. H. v. 80.000 € zehrt zunächst den Geschäfts- und Firmenwert 
vollständig auf, so dass zusätzlich eine Abschreibung auf die Buchwerte der CGU er-
folgen muss. An Hand des Beispiels lässt sich die Formulierung in IAS 36.104 wörtlich 
anwenden, da eine Aufteilung des Vermögensgegenstands „Bauwerk“ in die beiden 
CGU „Grundstück und „Gebäude“ erfolgt ist und bei beiden zu gleichen Teilen eine 
Wertreduktion vorgenommen werden kann und muss.

Grundstück Gebäude
Buchwert 80.000 230.000
Firmenwert 0
Wiederbeschaffungswert 310.000

	9.	 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schweben-
den Geschäften gemäß §§ 249 HGB und 5 Abs. 1a, 4 EStG stellen ein wirksames und 
vollständig legitimes Instrument zur Senkung des zu versteuernden Gewinns und somit 
zur Senkung der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer dar. Die auf Grund eines vor-
liegenden Angebots zur Instandsetzung des Dachs einer Produktionshalle eingestellte 
und an Konto Instandhaltungsaufwendungen gebuchte Rückstellung i. H. v. 50.000 € 
reduziert durch den Abschluss des Aufwandskontos über die Gewinn- und Verlustrech-
nung in voller Höhe den zu versteuernden Gewinn und reduziert gleichzeitig den Zu-
wachs des Eigenkapitalkontos bzw. reduziert das Eigenkapital, falls keine Erlöse 
vorliegen.
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An Hand der Kontendarstellung ist die abschließende Buchung (IV) auf der Soll-
seite des Eigenkapitalkontos zu erkennen, die eine Reduktion des Eigenkapitals 
bewirkt.

Da die internationalen Rechnungslegungsvorschriften primär die Darstellung des 
Potenzials eines Unternehmens fokussieren, sind Geschäftsvorfälle und Buchungen, 
die eine Eigenkapitalreduktion nach sich ziehen, der Grundintention eher abträglich – 
die Existenz diesbezüglicher Vorschriften verwundert daher zunächst. Ein gewisses 
Maß an kaufmännischer Vorsicht und dem daraus resultierenden Schutz potenzieller 
Investoren und Geschäftspartner verlangen jedoch auch die IAS/IFRS und stellen die-
sen Anspruch über die Demonstration der finanziellen Stärke eines Unternehmens. 
Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten sind gemäß IAS 37 – wenn auch unter 
Beachtung diverser Restriktionen wie Einschätzbarkeit der Höhe, Eintrittswahr-
scheinlichkeit, etc. – verpflichtend zu bilden, falls ein Abfluss von Ressourcen wie 
finanzieller Mittel zu erwarten ist.

	10.	 Bei Gerichtskosten liegt ein Sonderfall vor, der nicht explizit in den Vorschriften der 
IAS/IFRS berücksichtigt ist. Zu prüfen sind daher zunächst die grundsätzlichen An-
forderungen/Voraussetzungen für die erfolgswirksame Bildung einer Rückstellung. 
Gemäß IAS 37.14 sind Rückstellungen nur dann zulässig, wenn in der Vergangenheit 
eine Verpflichtung für das Unternehmen entstanden ist. Da die Klage seitens eines 
(ehemaligen) Geschäftspartners angestrengt wurde, kann diese Voraussetzung als er-
füllt angesehen werden. Ferner muss mit einem Abfluss von Ressourcen zu rechnen 
sein, der im Hinblick auf die in der Beschreibung der Fallstudie genannten Beträge 
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außer Zweifel steht. Abschließend ist eine verlässliche Schätzung der Höhe zu erwar-
tender Verpflichtungen gefordert, die bezüglich der anwaltsseitig genannten Prozess-
kosten und bezüglich des Streitwerts ebenfalls recht genau möglich ist. Eine Eventu-
alverbindlichkeit liegt demnach gemäß IAS 37.28 vor, die gemäß IAS 37.14 eine 
Einstellung in Rückstellungen rechtfertigt. Ausgehend von den genannten Beträgen 
sowie einem Wechselkurs i. H. v. 1 €: 1,20 $ ist zum Zeitpunkt der Einstellung in die 
Rückstellung ein Betrag von 54.166,66 €  zu berücksichtigen (65.000  € ÷ 1,2 = 
54.166,66).

Prozessaufwand 54.166,66
an Rückstellungen für drohende 
Prozesse

54.166,66

 

Ein staatenübergreifendes Gerichtsverfahren kann bedingt durch erforderliche 
Übersetzungen von Klageschriften, die Beantragung und Genehmigung von Visa, 
Vorbereitung/Schulung von Zeugen einen langwierigen Prozess darstellen und über 
die Zeit sollte mit Währungsschwankungen gerechnet werden. Sofern die Wertigkeit 
des Euro im Vergleich zum US-Dollar sinkt, steigt der Wert der Eventualschuld auf 
Grund der Tatsache, dass der Betrag der Rückstellung für den Umtausch in 65.000 $ 
nicht mehr ausreicht. Für 65.000 $ müssen in dieser Situation 59.090,91 € getauscht 
werden, was eine Differenz i. H. v. 4924,25 darstellt. Eine Anpassung bzw. Erhöhung 
des Rückstellungsbetrages ist gemäß IAS 37.59 verpflichtend vorzunehmen und die 
Kursdifferenzen/Kapitalkosten sind erfolgswirksam zu erfassen.

Kapitalkosten 4924,25
an Rückstellungen für drohende 
Prozesse

4924,25

 

Sofern nach Abschluss des Verfahrens alle Ansprüche des Klägers befriedigt sowie 
Anwalts- und Gerichtskosten beglichen sind, kann die Rückstellung in Anlehnung an 
IAS 37.59 aufgelöst werden. In Abhängigkeit der Tatsache, ob der zu zahlende Betrag 
mit dem der Rückstellung identisch ist bzw. diesen unter- oder überschreitet, entsteht 
für das Unternehmen entweder ein Ertrag oder eine zusätzliche Aufwendung. Für das 

5.10  Lösungen Kap. 5



202

Beispiel soll unterstellt sein, dass die Gesamtsumme sich auf 55.000 $ belief. Die 
Differenz zur Rückstellung i. H. v. 4.090,91 ist demnach erfolgswirksam über ein Er-
tragskonto aufzulösen.

Rückstellungen für drohende Prozesse 59.090,91
an Bank 55.000,00
an periodenfremde Erträge 4.090,91
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